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Gesetzsammlung
das Fürstenthum geem Aelterer Linie.

—am81Jannar 1883.)

1. Gesetz vom 2. Jannar1
eine Abänderung der allgemeinen n 54% Löschordnung betr.

Wir Heinrich der JIwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveraner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. w.
verordnen in Rücksicht auf das hervorgetretene Bedürfniß, gewisse Bestimmungen der all-
gemeinen Brandverhütungs= und Löschordnung vom 16. November 1855 in Gemäßheit
der neueren Landesgesegebung umzugestalten, mit Zustimmung des Laudtags, was folgt:

Der Abschnikt lit. g von F. 2 der allgemeinen Brandverhütungs- und Löschordnung
vom 16. November 1855 und die darauf bezügliche Bestimmung in Abschnikt 5 des
Landesgesetzes vom 17. Juni 1878 ist aufgehoben. An Stelle der aufgehobenen Vor-
schriften treten folgende Bestimmungen: "

In den Monalen Mai bis Ende Juli mindestens jeden dritten Jahres ist für
die städtischen Gemeindebezirke von dem betreffenden Gemeindevorstande, für die Landorte
und selbstständigen Gutsbezirke des Fürstenthums von Fürstlichem Landrathsamte eine

polizeilis dgn sammtticher Heuerstatten und Schornfleine zu veranstalten.e Besichtigu ig wird in den Städten durch ein Mitglied des Gemeindevor-standes *0r einen von lepterem zu beauftragenden geeigneten Gemeindebeamten, in den
Landgemeinden und selbstständigen Gutsbezirken unter der vLeitung eines von Fürstlichem
Landrathsamie beauflragten Beamten durch die Gemeindevorsteher beziehentlich die solche
vertretenden Personen, und zwar in Städten wie auf dem Lande unter Zuziehung des
für den betreffenden Kehrbezirk bestellten Schornsteinfegermeisters, sowie eines Maurer-
meisters oder zum selbstständigen Gewerbrbetriebe befugten Maurers ausgeführt. Wird in
den Städten ein etwa von der Stadtgemeinde für den Bezirk als Bautechniker ange-
stellter Gemeindebeamter mit derLeitung der Besichtigung beauftragt, so bedarf es der

Zuziehung wiurgn Maurermeisters nicht.D ftu den hierbei belreffs der Feuerstätten und Schornsleine jeden Gemeinde-
bezirls uzielten Vesend in tabellarischer Jorm aufzunehmende Prolokoll, in welchem wahr-

1
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genommene Ordnungswidrigkeiten deutlich zu verzeichnen sind, ist dem Landesbaubeamten
zugeseut von der Behörde, unter deren Leitung die Revision vor sich ging, zuzufertigen.

r Landesbaubeamte bemerkt zu den betreffenden Punkten des Protokolls das zur
Veseiigung des dabei hervorgehobenen Uebelstandes Vorzunehmende und siellt das Pro-

lokoll mit diesen Bemerkungen der Feuerpolizeibehörde, von welcher die Revision aus-
ging, zurück.

Die Lettere hat hiernach unverweilt das nach dem sachverständigen Ermessen des
Landesbaubeamten im Einzelfalle Erforderliche mittelst entsprechender Verfügung dem be-

ltreffenden Hauebesitzer unter Einräumung einer angemessenen Frist aufzugeben und die
Ansführung durch ihre polizeilichen Organe zu übenwachen.

Hat die Befolgung der Verfügung innerhalb der geslellten, regelmäßig nur einmal
zu erstreckenden Frist nicht stattgesunden, so ist die Verfügung, ihre beziehentlich vorläufige
Vollstreckbarkeit vorausgesetzt, in benn webalt gesetzlich vorgeschriehenen Verfahreniin Voll-
zug zu scben (vergl. 9§. 3, 14 ff.desGesetzes vom 3. JuliUrkundlich unter Unserer (hohsteigeubendigen —n . Vordruckung Un-
seres Fürstlichen Insiegels.

Gegeben Greiz, den 2. Januar 1883.
(L. 8.) Heinrich XXII.

Faber.

2. Gesetz vom 3. Jannar 1883,
die Vollstreckung von Entscheidungen und Verfügungen von Verwaltungs-
behörden anderer deutscher Bundesstaaten und des Deutschen Reichs und
die Zwangsvollstreckung wegen Geldleistungen an öffentliche Kassen in an-
deren deutschen Bundesstaaten und des Deutschen Reichs im Verwaltungs-

wege betresfend.
Wir Heinrich der Awe und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
verordnen, um einem fühlbar gewordenen Bedürfnisse Abhülse zu verschaffen, mit Zu-
stimmung des Landtages, was folgt:

S. 1
Die zwanwossstregung im Verwaltungswege nach Maßntr der Vorscheiften desGesetzes vom 3. Juli 1879 —Ges.-Samml. 1879 S. 147 ff. —findet auch statt auf

Entscheidungen und im von Behörden anderer deutscher “ und des
Deutschen Reichs, wenn und soweit dies durch Verordnung Unserer Landesregierung für
zulässig erklärt wird.

Unter der gleichen Voraussetzung ist die Zwangsvollstreckung im Verwaltungs-
wege, wie sie durch das angezogene Landesgesetz geordnet ist, auch aus Vergleichen und
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Submissionserklärungen zulässig, die vor Verwaltungsbehörden anderer deutscher Bundes-
staaten oder des Deutschen Reichs wirksam abgeschlossen beziehentlich erfolgt sind.

Ebenso findet wegen Geldleistungen an öffentliche Kassen in anderen deutschen
HDuntrestaaie oder an solchedesReichs beziehentlich gewisser Beichenstalten das in den6# Gesetzes vom 2. T 1879 s-Samml. 1879 S. 141) geregelte Voll-

#aaealer im Verwaltungswege statt, wenn und soweit dies durch Verordnung
Unserer Landesregierung für zulässig erklärt wiird.

Der Anordnung Unserer ondeerehierung bleibt es zugleich überlassen, zu bestim-
men, unter welchen Voraussehungen und in welcher Weise die Einleitung des durch die
unter den vorstehenden F§. 1 und 2 gedachten Gesetze geregelten Vollstreckungsverfahrens
im Verwaltungswege auf das Ersuchen von Behörden oder Kassenverwaltungen anderer
deutscher Bundesstaaten oder des Deutschen Reicho erfolgt und welche Behörden imm Fürsten-
tbume alo Vollstreckungsbehörden zur Erledigung solcher Requisitionen zuständig sein sollen.

Ebenso stehen Unserer Landesregierung alle andern zur Ausführung der vorersicht-
lichen Vorschriften nöthig scheinenden Anordnungen zu.

Auf so lange und insoweit Bestimmungen der in den S§. 1, 2 und 3 des gegen-
wärtigen Gesebes gedachten Art nicht bestehen, kann die Zwangsvollstreckung im Verwal-
tungswege aus Anlaß einer deshalb an eine Verwaltungsbehörde des Fürstenthums von
einer, einem anderen deutschen Vundesstaate oder dem Deutschen Reiche angehörigen Be-
hörde oder Kassenverwaltung ergehenden Requisition jedoch nur in dem Falle stattfinden,
wenn auf bezüglichen Bericht der requirirten hierländischen Behörde an Unsere Landes-
regierung von deren Seite die ausdrückliche Genehmigung zu dem in Rede stehenden Voll-
streckungsverfahren ertheilt und ein hierländische Verwaltungsbehörde mit behufiger Voll-

firckungeermchtugung prshenUrkundlich haben Wir —* Geset Höchsteigenhändig vollzogen und Unser dürst-
liches Inslegel 2 lassen.

Gegeben Greiz, am 3. Januar 1883.

(I. 8.) Heinrich XXII.
Faber.





Gesebsammlung
das Fürstenthum N Aelterer Linie.

(Ausgegeben am,2.%71634.)
3. ————— vom .13. Februar 1883,

Ausführungsbestimmungen zu dem Gesetze vom 23. Dezember 1862 über
die Einführung einer Abgabe für gemeinnützige Zwecke im Interesse des

Feuerlöschwesens und der Feuersicherheit betreffend.

t Sorenissimi Hochster Genehmigung wird au Grund von F. 12 des Gesehesvom 23. nt 1882 vorläufig verordnet, was folgt

Jeder von einerFeuerversicherungsgesellchast, welcheim Fürstenthume Versicherungs-
geschäfte betreibt, für das Gebiet desselben oder einen Gebietstheil bestellte bierländische

Agent hat ein Buch zu führen, in welchem alle zwischen Besiern von in seinem hier-lendischen Erlhästabegte befindlichen Immobilien oder Mobilien und der von ihm ver-
tretenen Versicherungsanstalt abgeschlossenen in Geltung stehenden Versicherungsverträge
unter Angabe der Lmen oder der Firma der Versicherten, der Wohnorte derselben be-
ziehentlich der hierländischen Orte, in denen sich die versicherten Gegenstände befinden,
neben der allgemeinen Bczeichnung der letzteren (Immobilien, Mobilien, Vieh u. s. w.)
und der Beträge der versicherten Werthsummen mit Bezugnahme auf die bezüglichen Ver-
licherungsurkunden (Holicen) in übersichtlicher Orduung eingetragen sein müssen.

Ebenso muß jeder Agent genaue deniche Nachrichten darber besitzen, welche
auf das Fürslenihum oder auf den besonderen hierländischen Agenturbezirk des Agenten
bezüglichen Feuerversicherungsverträge Seitens der von ihm vertretenen Gesellschaftin jedem

ahre seit dem 31. Dezember 1882 neu abgeschlossen worden und welde der damale
beziehentlich später bestandenen Versicherungsverträge gedachter Art zum Erlöschen ge·
kommen sind.

8. 3.
Sind mehrere Agenten für einen oder verschiedene Bezirke des Fürstenthums von

einer Zeuerwersicherungsgesellschaft bestellt, so hat dieselbc dasür Sorge zu tragen, daß
einer von ihnen in den Stand gesetzt sei, eine über den Umfang derbesammten 4#die betreffende Gesellschaft mit Bezug auf das Gebiet des Fürstenihums je am 31.
eincs Jahres in Geltung befindlichen Feuerversicherungsverträge sich vrbreitende 15%
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weis, in welchem die in jedem einzelnen Orte beslehenden Versicherungen nach ihrer
Zabl, und die damit versicherten Wer the genau angegeben sind, au Sürstliche Landes-
regierung bis zum 15. Februar jeren Jahres zur Vorlage zu bringen und ein zweites
Cremplar dieser Nachweisung mit dem daraus sich ergebenden Abgabenbetrage an Fürst-

liche wundenasenwer attun abgureichen.uer betreffende Agent ist Zürstlicher Landesregierung von der Gesellschaft, von
der er dem Vorstehenden entsprechend beauftragt wird, nach Namen und Wohnort schrift-
lich zu bezeichnen.

S. 4.

Ist von einer Fauerwersicherungtgasellchaft, K im „Hürsteithume Versicherungs-Veschäfte betreibt, die nach §. 3 des Gesetzesv 8. Dezember 1882 erforderliche Nach-weisung bis zum 15. Februar eines Jahres nan mfe 62 wird zunächst der nach§.5
dieser Verordnung bestellte Agent, dafern ein solcher im Fürstenthume vorhanden, zu Be-
schaffung der gesetzmäßigen Nachweisung aulgefordert und zwar unter Einränmung einer
achttägigen Frist.

Ist kein mit dem in F. 3 dieser Verordnung gedachten Austrage und den Milteln
zu dessen Ausführung versehener, im Fürstenihum wohnhafter Agent bezeichnet oder wird
von dem nach der eben angezogenen Verordnungsbestimmung bezeichnueten Agenten beziehent-
lich von einer für das Fürstenthum bestellten Mehrheit von Agenten derfelben Gefellschaft
binnen der dazu bestimmten achttägigen Frist die oftgedachte Nachweisung nicht oder nicht
vollstäudig geliefert oder findet sich, daß zu der in Betracht kommenden Zeit überhaupt
kein innerhalb des Fürstenthums wohnhafter Agent der betreffenden Gesellschaft vorhanden
ist, so wird der etwa für das Fürstenthum bestellte, wenn zwar auherhalb desselben seinen
Wohnsitz habende Haupt= oder Gencral-Agent der betreffenden Versicherungs-Gesellschaft
zur bieferung der gedachtenNachweisung, als gleichmäßig hierzu Verpflichteter, unter Be-
stimmung einer behufigen 108i6en. et für deren Beibringung — unbeschadet der Zu-
lässigkeit einer etwa nach Lbs. 1 von 8. 4 des estangeogenen Gesetzes zu verfügendenStrafe — von Fürstlicher Ennterrehienun schriftlich aufgefordert.

Ersolgt auch von Seilen des also angegangenen B oder General-Agentender plannges Gesellschaft die Lieferung der nach §. 3 des oftangezogenen Gesetzes zu
beschaffenden Nachweisung innerhalb der bestimmten Frist nicht oder nicht ausreichend, so
ergeht an das Dirrktorium der betreffenden Feuerversicherungsgesellschaft, unter Benach-
richtigung desselben von der Sachlage, die Aufforderung zur Lieferung dernachF. 3 des
oftbesagten Gesetzes zu beschaffenden Nachweisung, welche solchenfalls bis spätestens zum
lezten März desselben Jahres an Fürstliche Landesregierung und Fürstliche Landeskassen-
verwaltung zu geben ist.

8. 5Bei Nichlbeachtung dieser Nasfierrrunh Seiten des Direktoriums der pflichtigen
Versicherungsgesellschaft hat Fürstliche Landesregierung über Entziehung der kür die Heuer-
versicherungsgesellschaft bestehenden Concession Entschließung zu fassen.

Tritt dle Conressionsentziehung wider die Gesellschaft aus irgend welchem Grunde
ein oder erklärt eine solche selbst den Verzicht auf die Concession oder die Aufgabe des
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Geschäftsbetriebs im Fürstenthume, so bleibt sie gleichwohl, so lange sie auf Grund vor-
ber mit Besitzern im Fürslenthume befindlichen Immobiliars oder Mobiliars abgeschlossener
Versicherungsverträge bis zum Ablaufe derselben Prämien von Landesbewohnern oder von

Dritten für diese Zahlenden erhebt, beziehentlich au solchen Versicherungsverträgen ver-
pflichtet ist, zur jährlichen Lieserung der nach F. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 1882
erforderlichen Nachweisung und zu Abführung der nach §F. 1 dessellen Gesetzes zu entrich-
tenden Abgabe verbunden.

8. 6.
Drängen sich eiwa Gründe für die Annahme auf, daß die von einem hierländischen

Agenten für die von ihm vertretene auswärtige Feuerversicherungs-Anstalt zu Erfüllung
der Vorschrift in §. 3 des ostangezogenen Gesetzes gelieferte Nachweisung in einzelnen

Punlien nicht zutreffeud oder mirolisiacdio sei, so ist Frstliche Landesregierung abeiu,dle bekreffenden Unterlagen Dgl. 58§.—1 und 2 dieser Verordnung — von be-
zöglichen Agenten oder von nehrerln hierländischen Agenten, wenn besondere i ver-
selben etwa von der Aufstellung betroffen werden, einfordern zu lassen.

Sollte sich hierauf ergeben, daß einzelne der zur Beurtheilung der gelieferten Nach-
weisung erforderlichen bücherlichen Nachrichten bei dem Agenten, der die Nachweisung
überreicht hat, oder bei den dabei betheiligten mehreren Agenten nicht vorbanden wären,
oder würden diese Unterlagen bei hierländischen Agenten überhaupt nicht erlangt, so kann
Fürstliche Landesregierung, von der ihr nach §. 3 diesen Gesetzes zustehenden Befugniß
Gebrauch machend, durch einen legitimirten Vevollmächtigten Einsicht in die über den
Geschäftsbetrieb der betreffenden Feuerversicherungsanstalt im Gebiete des Fürstenthums
Aufschluß gebenden Bücher, Listen oder sonstigen Literalien bei elnem etwa für daiselbe
bestellten, zuvor enksprechend benachrichtigten Haupt= oder General-Agenten, oder — wenn
dies erfolglosseln sollte —, nach vorherlger Unterrichtung des betreffenden Dirckloriums
von der Sachlage, am Site der Gesellschaft selbst nehmen lassen.

S. 7.
MWird von einer auswärtigen Jeuerversicherungsgesellschaft, die im Fürstenihume

ihren Gewerbebetrieb ausübt, für das hierländische Gebiel ein innerhalb desselben wohn-
hafter Agent in der Weise mit Vollmacht versehen, daß derselbe nicht nur mit der Lieferung
der nach F. 3 des im Eingange bezeichucten Gesetzes erforderlichen Nachwelsung und derAbführung der vov„ der Gesellschaft zu entrichtenden Abgabenbeträge beauftragt ist (vergl.
§. 3 dieser Verordnung), sondern durch geeigncle Veranstaltung der betreffenden Gesell-
schaft die auf deren gesammten hierländischen Gewerbebetrieb im Neuerversicherungsfache
Bezug habenden bücherlichen Nachrichten in Händen oder doch vermöge der ihm verliehe-
nen Stellung zu allen anderen für dieselbe Gesellschast im Fürstenthume thätigen Agenten
zur sicheren Verfügung hat, auch ermächtigt ist, aus den ihm zu Gebote slehenden bücher-
lichen Materiale Namens der Gesellschaft alle zu Beurtheilung einer gelieferten Nachweisung
(5. 3 des Gesetzes) elwa zu erfordernden Unterlagen der Fürsllichen Landesregierung oder
deren Veauftragten vorzulegen, und wird ein solcher Agent betreffs seiner Anestaltung
mit den gedachten Befugnissen durch entsprechende Urkunde der von ihm vertretenen Ge-
sellschaft bei Gürstlicher Landesregierung legitimirt, so kommen auf die Dauer des Bestehens
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einer solchen Agentur im Fürstenthume die in Abs. 3 und 4 von F. 3 des mehrangezoge ·
nen Gesethes enthaltenen Bestimmungen derbetreffemdenGesellschaft gegenüber nur in dem
Sinne zur Anwendung, daß vorkommenden Falls diglich der in gedachter Weise legiti-mirte Agent wegen der Unterlagen für die in lsch des 8. "6 des Gesetzes vom
23. Dezember 1882 zu liefernde Nachweisung angegangen wird.

. 8.

nach F. 6 legitimirter Agent einer auswärtigen bruerverscherungtgesellchafim Fuosleatc ist auch berechtigt, außerhalb der Gemeindebezirke Greiz und Zeulenroda
durch von ihm selbst schriftlich zu beauftragende Personen und zwar auch
solche, die in Grenzorken der Nachbarstaaten wohnen, von Bewohnern des Fürstenlhums

beziehentlich aus dem ihm zugewiesenen besonderen Agenturbezirle Versicherungsanträge
für die von in vertretene Gesellschaft entgegenzunehmeDie gleiche Befugniß kann anderen Agenten aunrliger Gesellschaften durch Fürst-

liche underegieung beigelegt werden.Die durch solche Beaustragte aufgenommenen Versicherungsanträge sind aber solchen-
falls von dem betreffenden Agenten selbst lediglich an die von ihm vertretene Gesellschaft
zu übermitleln, aus Anlaß dieser Anträge abgeschlossene Versicherungsverträge in seine
Geschäftsbücher einzutragen und von ihm in vorschriftsmäßiger Weise der zuftändigen Poli-

kribehörde anzuzeigen.Ebenso hat der Agent, falls er von der vorgedachten Befugniß Gebrauch macht,
die von ihm beauftragten Personen rücksichtlich ihrer dadurch veranlaßten Thätigkeit der
Behörde gegenüber mit Bezug auf die für den Geschäftsbetrieb von Feuerversicherungs-

Agenten bellehenden Vorschriften aleemthalben zu vertreten.Greiz, am 13. Febru

Fürstlich Nafen#. Landesreglerung.
ri C. Perthes.



Gesebssammlung
das Fürstenthum N Aelterer Linie.

Ausgeheben am&amp;.3. 1883.)

A. Gesetz vom 27. Januar 1883,
eine Aenderung des auf die Tagegelder, Nachtquartier= und Transportkosten
der aus Staatsmitteln Besoldung oder Vergütung empfangenden Beamten
und der Notare bei Dienstreisen bezüglichen Gesetzes vom 11. Dezbr. 1880

etreffen

Wie Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein r2c. 2c. 2c.
verordnen in Abänderung des auf die Tagegelder, Nachtquartier, und Transporkkoslen
der ausg Staatmitteln Besoldung oder Vergütung empfangenden Beamten und der No-

tare bei Dienstreiien beiglichen Gesebes vom 11. Dezember 1880, mit Zustimmung desLandtags, was folgt
S. 1.

Die asiimun unter I. 3 in §. 6 des bezeichneten Gesetzes, wörtlich lantend:
„3) die inF.1 unter VI, VII und VIII bezeichneten Beamten für das Kilo-
meter 7 Piennige, die in F. 1 unter VI gedachten Beamten überdem für jeden
Zugang und jeden Abgang 50 Pfennige,“ist aufgehoben

5§. 2.
An deren Stelle kritt folgende Bestimmung:

53) die im F. 1 unter VI bezeichneten Beamten für das Kilometer 7 Pfennige,die daselbst unter VII und Vlll bezeichneten Bramten für das Kilometer 5
Pfennige, die in demselben §. unter VI gedachten Beamten überdem für jeden
Zugang und jeden Abgang 50 Pfennige.“

S. 3.
Dieses Gesetz tritt mit dem Tagr der Publikation in Kraft.
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Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Un-
seres Fürstlichen Inslegels.

Gegeben Greiz, den 27. Januar 18683.
(L. S.) Heinrich XXI.

Faber.

S. Negi s Bekanntmach m 23. Januar 1883,
den Abschluß einer neuen Vereinbarung —l Errichtung einer linter=
stützungskasse git im Feuerlöschdienst Verunglückte und die bezüglich dieser

Kasse hergestellte Verwaltungsordnung betreffend.
Nachdem eine unter den an der Unterstützungskasse für im Feuerlsschdienfte Ver-

unglückte, zu welcher der Beitritt des Fürstenthumes Reuß Aelterer Linie besagte Regie-
rungs-Bekanntmachung vom 25. Mai 1882erfolgt war, betheiligten Staatsregierungen
und Fenerversicherungs-Societäten anderweit zu Stande gekommene Vereinbarung wegen
Errichtung einer Unterstützungskasse für im Feuerlöschdienste Verunglückte mit dem 1. Januar
1883 in Wirksamkeit getrelen ist, wird diese neue Vereinbarung nachstehends mit dem
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß den Gemeindevorständen zu Greiz,Zeulenroda und Fraureuth in Nücksicht auf das Bestehen besonderer Feuerwehren an deiset
Orten je eine Anzahl von Exemplaren der ebenfalls mit dem 1. Januar 1883 in Wirk-
samkeit getretenen Verwaltungs-Ordnung der auf der neuen Vereinbarung beruhenden
Unterstützungskasse zugefertigt worden sind, und daß die Vorstände der übrigen Gemein-
den von dieser Verwaltungs-Ordnung in der Kanzlei des Fürstlichen Landrathsamtes,
woselbst eine Anzahl von Exemplaren der gedachten Verwaltungs-Ordnung des Behufs
aufliegen, während der Geschäftostunden der genannten Behörde täglich Einsicht nehmen
können.

Nach §F. 3 der gedachten Verwaltungs-Ordnung muß von jeder bei Bränden ein-
getretenen Veshsdigua oder Verunglückung,in Bezug auf welche eine Unterstützung aus

der eingangögedachten Kasse nachgesucht wchben soll, dem Gemeindevorstande des Brand-
ortes, sowie dem Leiter der bei dem Brande in Thaligkeit gewesenen Löschanstalten sofort
Anzeige erstattet, außerdem aber auch behufs Erwirkung der Unterstütung dem Gemeinde-
vorstande des Wobnortes des Veschädigten oder Verunglückien und dem Dirigenten der

Feuerlöschanstalten in letzterem Orte beziehentlich vden daselbst bestehenden Feuerwehrkom-mando binnen 3 Tagen Meldung gemacht werf
Von jeder bei einer im PMben i erfolgten Uebung vorgekomme-

nen Beschädigung oder Verunglückung, in Bezug auf welche eine Unterstützung aus der
im Eingange gedachten Kasfe erwirkt werden soll, ist dem Gemeindevorstande des Wohn-
ortes des von dem Unfalle Betroffenen sowie dem Dirigenten der dasigen Feuerlösch-
anstalten beziehentlich Feuerwehr binnen 3 Tagen von der fraglichen Beschädigung oder
Verunglückung Anzeige zu machen.
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Der Antrag auf Unterstühung aus der eingangsgedachten Kasse wird bei der
Direktion derselben durch Fürstliche Landesregierung eingebracht.

Die bezüglichen Unterstützungsanträge der städtischen Gemeindevorstände sind des-
halb unmittelbar, die der Gemeindevorstände von Landorten und selbstständigen Guts-
bezirken durch Vermittelung des Vorsitzenden des Landesausschusses an Fürstliche Landes-
regierung zu richten. Dabei ist mit thunlichster Beschleunigung zu verfahren.

Diesen von den Gemeindevorständen ausgehenden Unterstützungsanträgen sind nach
§. 9 der beregten Verwallungs-Ordnung ein statistischer Bericht über den betreffeu-
den Fall, ein ärztliches Zeugniß und die sonst etwa zur Darlegung des Unter-
slützungsanspruchs erforderlichen Schriftstücke beizufügen.

ormulare zu dem gedachten statistischen Berichte werden dem Vorstande des Fürst-
lichen Landrathsamtes, als Vorsitzenden des Landesausschusses, für den von da zu be-
ziehenden Bedarf der Gemeindevorstände in Dörfern und selbstsländigen Gutobezirken,
außerdem den Gemeindevorständen der Städte und der Landgemeinde Fraureuth zugestellt.

Greiz, den 23. Jannar 1883.

Fürstlich rei Landesregierung.
daben C. Perthes.

Vereinbarung
wegen rrichlung einer Anterstutzungskasse sür im Jeuerloschdienst Verunglckle,

vom 28. November 1881.

An Stelle der Vereinbarung wegen Errichtung einer Unterstützungskasse für im
hiuerlescdiemt Verunglückte vom 14. December 1871 und der dazu ergangenen Nach-
träge I. (vom 6. December 1872), II. (vom 9. März 1870), III. (vom 4. Mai 1877)
und IV. (vom II. Mai 1882) tritt mit Wirkung vom 1. Jannar 1883 ab folgende
Vereinbarung:

S. 1.

Mitglieder.
Muglieder der Unterstützungokasse sind:die Magdebargische Land-Feuer-Socielät,8 die » it des Helowihin Sachsen,

. die Provinzial-Städte-3 r Provinz Sachsen,d. die Herzogliche ilebeienn zu Gehr,

. die Herzogliche Staatsregierung zu Coburg,
s. die Fürslicch Reuß-Plauische Landesregierung zu Greiz,g. die Ritterschaftliche Feuer-Socielät des Fürstenthums halbersiadi.

S. 2.
Bezirl.

Die Unterslhungs-Kasse umfaßt die Bezirke:



a. der Magdeburgischen Land-Feuer-Societät, einschließlich der Fürstenthümer Reußj. 8.
und Schwarzburg-Rudolstadt,

b.der Land--Feuer-Societät des Herzogthums Sachsen,
. der Provinzial-Städte-Feuer-Socictät der Provinz Sachsen,
dl. des Herzogthums Gotha,
e. des Herzoglhums Coburg,
s. des Fürstenthums Reuß ältere Linie,
g. der Ritterschaftlichen Feuer-Societät des Fürstenthums Halberstadt.

Durch Hinzutritt zu dieser Vereinbarung können weitere Bezirke der Unterstützungs-
Kasse anSchosffen werden.1 Seiten der Unterstützungs-Kasse werden solche Vereinbarungen nach Geneh-
migung dung den Aueschuß und die betreffenden Instanzen durch ihre Direktion vollzogen.

§. 3.

*Die E— hat den Zweck:ftc Verwaltungs-Ordnung solchen Personen oder den Hinterbliebe-r abreren Unterstützungen zu gewähren, welche in den Orten der oben
bezeichneten Bezirke in Ansübung des Feuerlöschdienstes oder bei den dazu
angeordneten Uebungen dergestalt körperlich beschädigt werden, daß lie
hierdurch zeitweise oder dauernd ihre Erwerbsfähigkeit verlieren oder um's
Leben kommen. Dasselbe gilt für Verunglückungen von Vccirköangehörigen
bei Ausübung des Feuerlöschdienstes in den Grenzorken beuachbarter

ezirke.

Mittel der —x
Die Kasse erhält ihre Mittel durch regelmäßige jährliche Beiträge der

Mitglieder, die zwischen dem Ausschusse und dem Einzel-Mitgliede vereinbart werden.
Für den ZFall, daß diese Beiträge und die vorhandenen ausgesparten Fonds zur

vollen Leistung der festgestellten Unierstützungen nicht ausreichen sollten, behalten sich die
Mitglieder der Unterstützungs-Kasse eine neue Verabredung über die Höhe der Beiträge
vor, eventuell sind die festgestellten einschließlich der bereits bewilligten Unterstügungen
Dro Wata ihres monatlichen Betrags zu kürzen.

5S. 5.
Verwaltung (Direklion) der Unterstilgungs-Kasse.

Die. Verwaltung (Direklion) der Unterstützungs-Kasse wird von einer der an
der Unterslützungs-Kasse betheiligten Feuer-Versicherungs-Austalten nach Uebereinkommen
derselben unter der czeichmung: „Direktion der Unterstübungs=Kasse für im Feuerlösch=

diensl Verungluchte geführt.Ein Wechsel in der Geschäftsleitung ist den betreffenden offentlichen Behörden und
den Vorständen der bezüglichen Feuerwehr-Verbände bekannt zu geben.



S. 6
Mitglieder des Ausschusses.

Der Ausschuß ist das Organ der Gesamuntheit der Mitglieder der Unterstützungs-
Kasse. Er besteht aus je einem Deputirten der Mitglieder der Unterstühungs-Kasse und
aus 2 Mitgliedern, welche aus den Commandeuren der Feuerwehren der der Unterstützungs-

Kasse angehörigen Bezirke von der Direktion der Unterstähung-Kasse nach Verständigung
mit den Mitgliedern derselben (F. 1) gewählt werdeFeuerwehr-Mitglieder des Nrrgchussen beziehen für ihre Theilnahme
an den Ausschuß Sitzungen Diäten und Reisekosten aus der Unterstühungs-Kasse.

Den übrigen Deputirten werden solche aus der Kasse nicht gewährt.

Grundsätze über die Verwaltung der Kasse.
Die Grundsätze über die Verwaltung der Unlerstützungs-Kasse und die Gewährung

von Unterstützungen aus der Lehteren werden durch die vom Ausschusse zu beschließende
Verwaltungs-Ordnung der Unterstützungs-Kasse und, soweit nöthig, durch eine Ge-

schäfts Ordnung Feloektelt,egen die von der Direction getroffenen Feslsehungen steht die Beschwerde beidem Ausschusse der iner Derlon offen, dessen Entscheidung endgültig ist.
Ein Rechtsanspruch findet nicht Statt.

Stimmrecht der Theilnehmer.
Das Stimmrecht der Theilnehmer an der Unterstühungo. Kasse im Ausschuß

wird nach den Beilrägen derfelben geregelt und zwar in der Art, daß bis zu 300 Mk.
Beitrag eine Stimme gewährt wird, und für jede weitere volle 300 Mk. Beitrag eine
Stimme hinzutritt.

Außerdem haben die vorstehend §. 6 gedachten Feuerwehr -Commandeure je eine
Stimme.

§. 9.
Beschlüsse des Ausschusses.

eschlüsse des Ausschusses werden entweder schriftlich auf Umlauf oder
in den Pae gefaßt.

 Antrag, jür welchen mehr als die Hälste der abgegebenen Stimmen sich er-
klärt hat, i, zum Beschluß erhoben.

den Sihungen müssen sämmtliche Ausschußmitglieder urh Gingeschriebene Zu-seriungen spätestens8Tage vor dem — eingeladen werd
Ausscheidungen aus de bantrhimnge- Kasse.

Jedem Mitglicde der Unterstühungs-Kasse ist die freiwillige Ausscheidung
am Schluß 4 Kalenderjahrco vorbehalten, doch hat dasselbe seinen diesfälligen Antrag
mindestens3Monate vor Jahresschluß der Direktion der Unterstützungs-Kasse schriftlich

azweigen,i Anspruch an das Vermögen der Unterstühungs-Kasse steht einem freiwilligausscheidenden Mitgliede nicht zu.



S. 11.
Auflösung der Unterstützungs-Kasse.

Die Auflösung der Unterstützungs-Kasse kann durch 22 Majorität der Stimmen
des Ausschusses beschlossen werden.

In diesem Falle sind die etwa vorhandenen Fonds an die einzelnen Mitglieder
nach Verhältniß der von denselben hierzu gelieferten Ueberschüsse zu vertheilen.

12.

Reservefonds.
Aus den etwaigen Ueberschüssen der Jahres-Einnahmen über die Ausgaben ist ein

Reservesonds zu bilden, welcher zunächst den Zweck hat, in Fällen, wo die Jahres. Ein-
nahmen von den Ausgaben überschritten werden sollten, zur Deckung der letzteren zu dienen
und in besonderen Nothfällen den im Feuerlöschdienst Verunglückten resp. deren Hinter-
bliebenen außerordentliche Verwilligungen zu gewähren.

Auch kann, wenn die Höhe des Reservefonds es zuläßt, von dem Ausschusse eine
Erweiterung der Unterstützungs-Verpflichtungen beschlossen werden.

i Erlaß der Vereinbarung von der Unterstützungs-Kasse angesammelten
Ueberschüsse werden diesem Reservefonds überwiesen.

6. Regierungs-Verordnung vom 6. Februar 1883,
eine Abänderung der in 88.1und 3 der auf Ausführungsbestimmungen zu
dem Reichsgesetze vom 1. Juli 1881 über die Erhebung der Reichsstempel-
abgabe bezüglichen Regierungs-Verordnung vom 22. August 1881 enthal-

tenen Vorschriften betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird auf Grund der seit Erlaß der Re-
gierungs-Verordnung vom 22. August 1381 gemachten Erfahrungen, welche die Annahme
eines Bedürfnisses für die Ausstaktung des Fürstlichen Steueramts Zeulenroda mit gewissen
in den §§. 1 und 3 der gedachten Verordnung näher bezeichneten Zuständigkeiten wider-
legt haben, hiermit verordnet, was folgt:

J.
Die Bestimmung in 8. 1 der vorstehends bezeichneten Regierungs-Verordnung,

derzufolge dem Fürstlichen Steueramte Zeulenroda die Befugnih zur Erhebung der Reichs-
stempelabgaben von Aktien, Nenten- und Schuldverschreibungen (No. 1 bis 3 des dem
Reichsgesetze, betreffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben, vom 1. Juli 1881 bei-
gesügten Tarifs) sowie zur Abstempelung dieser Urkunden beigelegt worden ist, wird hier-
mit aufgehoben.

Die nach §. 3 derselben Regierungs= Verordnung dem Fürstlichen Steueramte
Zeulenroda ertheilte Befugniß, die durch die Kontrolvorschriften des Bundesrathes fest-
geseyte Abstempelung der unter Voraussetzung der Beobachtung dieser Kontrolvor-
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schristen unter den Nummern 1, 2, 3 des gedachten Tarifs als von der Stempelabgabe
befreit bezeichneten Urkunden zu bewirken, wird hiermit zurückgczogen.

I.
Die übrigen in der gedachten Regierungs-Verordnung dem Fürstlichen Steueramte

Zeulenroda beigelegten Competenzen bleiben bestehen.
Greiz, den 6. Februar 1883. %

Fürstlich Nauße#l. Landesregierung.
aben C. Perthes.

7. Regierungs Verordnung vom 12. Februar 1883,
die Lagerung und Aufbewahrung von Mineralölen betreffend.

Im thunlichsten Anschlusse an die durch die Kaiserl. Verordnung vom 24. Februar
1882, das Verkaufen und Feilhalten von Petroleum betreffend, in Bezug auf die Feuer-
gefährlichkeit von Mineralölen aufgestellten Grundsähe wird unter Höchster Genehmigung
Sorcuissimi das Nachstehende verordnet:

. 1.

Unter Mineralölen im Sinne der gegemwärtigen Verordnung sind zu verstehen:
rohes und raffinirtes Petroleum;
Destillate des Petroleums;
aus Torf, Braunkohle, Steinkohle, Schieferkohle oder Kohlentheer berei-

Mischungen der vorgenannten Oele unter sich oder mit anderen Stoffen.
5. 2

Wer sich mit dem Verkaufe irgend welcher Art von Mineralölen befassen oder
dergleichen Oele auf Lager halten will, hat davon unter genauer Bezeichnung der zum
Verkause beziehentlich zur Lagerung bestimmten Räume der Ortspolizeibehörde Anzeige
zu machen.

Dieser Bestimmung haben auch diejenigen Personen nachzukommen, welche seither
schon Handel mit Mineralölen betrieben oder solche auf Lager gehalten haben.

Mineralöle, deren Entflammungspunft unter einem Barometerstande von 760 mm
bei 210 des hunderttheiligen Thermometers oder darüber liegt, sind zwar im Sinne der
gedachten Kaiserlichen Verordnung vom 24. Februar 1682 als feuergefährlich nicht anzu-
sehen; keinesfalls darf jedoch die Lagerung und Aufbewahrung von dergleichen Mineral-
ölen in einer solchen Nähe zu künstlichen Licht= oder Wärmeerzeugungsqguellen statifinden,
daß von dieser Nähe eine erhebliche Erwärmung der Mineralöle zu erwarten sein könnte.

Wenn Mengen solcher Mineralölr von mehr als 600 Kilogramm Bruttogewicht
in Niederlagen verwahrt werden sollen, welche innerhalb geschlossener Orte und nicht weiter

m von andern Baulichkeiten entfernt liegen, so ist die ortlich zuständige Yolizei-
behörde berechtigt, die solchenfalls erforderliche Erlaubniß zur Lagerung von dergleichen
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MineralölMengen von der Einhaltung besonderer, der Lage und Beschaffenheit des Ver-
wahrungsraumes, sowie der Menge des darin zu lagernden Mineralöles angepaßter Vor-
sichtsmaßregeln abhängig zu machen.

Es ist dabei besonders die Möglichkeit der Verbreitung eines Schadenfeuers durch
das davon ergriffene und solchenfalls ausströmende Mineralöl angemessen ins Auge zu
fassen.

Auf die Bedingungen der Erlaubnißertheilung kann auch dem Umstande ein Ein-
fluß eingeräumt werden, ob der Entflammungspunkt der betr. Mineralöle unter einem
Baromelerstande von 760 mm bei 210 des hunderktheiligen Thermometers liegt oder die
Entflammbarkeit der betr. Mineralöle erst bei einem wesentlich höheren Temperatur-
grade eintritt. «

JnHofkåunmtundandckencingefchlosscncnabentssbedeckthtPlåpendakainekalöl
der im ersten Absatze dieses Paragraphen bezeichneten Art slets nur vorbergehend und
keinesfalls in einer das Maaß von 400 Kilogramm Brultogewicht uberschreitenden Menge
gelagert werden.

S. 4.
Die Aufbewahrung von Mineralölen, deren Entflammungspunkt unter einem Baro-

meterstande von 760 mm bei einer niedrigeren Temperatur, als der von 21 Graden des
hunderttheiligen Thermometers liegt, in Mengen von nicht über 200 Kilogramm Brutto-
Vewicht ist unter solgenden Voraussetzungen zulässig:

1) Die Mineralöle müssen in Glasgefäßen von nicht über 15 Kilogramm Wasser-
inhalt oder in vollständig dichten Metallgesäßen aufbewahrt werden.

)Die Aufbewahrung muß lerner in solchen Kellern oder Parterre-Räumen statt-
finden, welche kühl, nicht heizbar, vom Tageslicht erhellt, oder von außen durch
starke Glasscheiben hindurch künstlich erleuchtet, mit Abzug nach der freien Luft
versehen, durch außen angebrachte, innen mit Blech beschlagene Thüren und
Läden verschließbar und, im Falle sich bewohnbare Räume darüber befinden,
überwölbt sind.

3) Ueberdieß müssen Lage und Einrichtung dieser Aufbewahrungsorte so beschaffen
sein, daß bei einem etwa entstehenden Brande ein der Umgebung nachtheiliges
Ausfließen der Flüssigkeiten nicht stallfinden kann.

4) In solchen Aufbewahrungsräumen dürfen außerdem Mineralöle der in Absatz 1
von F. 3 gegenwärtiger Verordnung bezeichneten Art oder vegetabilische Oele
nur in solchen Mengen untergebracht werden, daß das Gesammtbruttogewicht
der innerhalb desselben Raumes aufbewahrten Oele 500 Kilogramm nicht
übersteigt.
Andere breunbare Stoffe darf der Aufbewahrungsraum durchaus nicht enthalten;
ebensowenig dürfen durch denselben Gasröhren gelegt oder Electrieitätserzeuger
in demselben aufgestellt sein.

In Höfen und anderen, wenn zwar eingeschlossenen, so doch unbedeckten
Näumen ist die Lagerung von Mineralölen der in diesem Paragraphen bezeich-
neten Art, auch wenn sie nur eine vorübergehende sein soll, durchaus nicht
gestattet.

—

*



17

§S. 6.
Niederlagen, welche für Mineralöle der im F. 4 gedachten Art in Mengen von

mehr als 200 Kilogramm Bruttogewicht entweder allein oder zugleich mil anderen feuer-
gefährlichen Gegenständen bestimmt sind, müssen außerhalb geschlossener Ortschaften und
mindestens 60 m von anderen Baulichkeiten entfernt liegen.

Außerdem missen dergleichen Niederlagen gut ventilirt, von außen erleuchtet undso eingerichtet sein, daß von ihnen aus ein der Umgebung nachtheiliges Ausfließen der
Flüssigkeiten oder eine Uebertragung des Feuers bei einem etwa entstehenden Brande nicht
stattfinden kann.

Jedenfalls bedürfen Niederlagen dieser Art der Genehmigung der örtlich zustän-
digen Polizeibehörde, welche auf Grund sachverständigen Gutachtens festzustellen hat, ob
den vorstehenden Bedingungen genügt wird und welche besondereVorsichtsmaßregeln nach
*Z der örtlichen Verhältnisse überdies etwa noch vorzuschreiben sind.

Dieselben Vorschristen gelten für Vorrathsräume von Fabriken, in welchen Mine-
ralöle der in diesem Paragraphen behandellen Art zur technischen Verwendung kommen.

8. 6.
Die in den vorstehenden 5§. 3, 4 und 5 gedachten Aufbewahrungsorte dürfen

mit offenem Lichte oder brennender balerne nicht betreten werden. Ebenso ist das Tabak-
rauchen in denselben verboten.

In den unter 5§. 4 und 5 bezeichneten Niederlagen muß auch eine veiweichendeMenge trockenen, keinkörnigen Sandes zum Ueberschütten und Abreiben der beim Um-
süllen der Oele oder sonst etwa feucht gewordenen Stellen vorräthig gehalten werden.

Von Oel getränkter Sand ist aus denselben sofort zu entfernen.
. 7.

In Kaufläden und anderen Vertsoaunen müssen die Vorräthe von Mineral-
ölen durchweg in geschlossenen Gefäßen und an solchen Stellen aufbewahrt werden, welche
von künstlichen Lichtquellen hinreichend entfernt und künstlich erzeugter Wärme (z. B.
Ofenwärme) nichl in erheblicherem Grade ausgesetzt sind.

Die in §F. 4 bezeichneten Mineralöle müssen in besonders wohlverschlossenen Ge-
fäten ausgestellt und überdies jeder erbeblicheren Erwärmung auch durch die Sonne ent-
zogen werden. Von denselben darf ein Verkaufsraum nicht über 5 Kilogramm enthalten.

Von den Mineralölen der im F. 3 gedachten Art dürfen nicht über 75 Kilogramm
in einem Verkaufsraume untergebracht sein.

8. 8.
Insoweit die Lagerung und Aufbewahrung von selbstentzündlichen, sowie von

Wisioen Stoffen, wie sich dieselben in S. 1 der Regierungsverordung vom 17. Septbr8979 (Ges.-Samml. S. 240) näher bezeichnet finden, überhaupt nach der gedachten Ler-
wannh beziehentlich nach 8. 23 derselben zulässig ist. darf diese Verwahrung keinesfalls
in Lgerräunen erfolgen, in denen Mineralöle der in den §. 3 und 4 der gegenwär-
tigen Verordnung gedachten Art aufbewahrt werden.

Durch diese Vorschrift wird jedoch die Bestimmung in F. 23 Abs. 1 der Regie-
rungsverordnung vom 17. September 1879 nicht berührt.

4



Die Bestimmung des Euislanmu hhe anlted der Mineralöle hat nach Maßgabe
der in der Kaiserlichen Verordnung vom 24. Februar 1882 (Reichsges.-Bl. S. 40) und
der Ausführungsverordnung zu derselben vom 11. Dezember 1882 (Ges.-Samml. S. 98)
für die Untersuchung von Petroleum gegebenen Vorschriften durch die in Gemähheit der
letzteren bestimmten Personen stattzufinden, beziehentlich gegen die dafür festgesetzte Ver-
hütung.

d.Die Polizeibehörden haben durch U Hrgane die Beobachtung der in gegenwär-
tiger Verordnung in Bezug auf Aufbewahrung und Lagerung von Mineralölen #herhenenVorschristen zu überwachen und zu dem Zwecke bei dem Erfolge der nach F. 2wirkenden Anzeigen, sowie außerdem von Zeit zu Zeit geeignete Untersechungene 7
zunehmen.

S. 1Zuwiderhandlungen gegen die nach un- vorstehenden Inhalte dieser Verordnung
von Personen, welche Mineralöle zum Verkaufe haben oder auf Lager halten, zu beob-
achtenden Vorschriften werden unter Berücksichtigung der Größe der verschuldeten Gefähr-
dung und nach sonstiger Beschaffenheit des Falles mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder
Haft geahndet, soweit nicht andere beziehenklich härtere Strafvorschriften Platz greifen.

12.
Gegenwärtige Verordnung tritt . dem 1. Mai 1883 in Kraft. Mit demselben

Zeitpunkte verliert die Regierungsverordnung vom 8. Juni 1874, die Aufbewahrung
leicht breunbarer Flüssigkeiten betreffend (Ges.= Samml. 1874 S. 35), ihre Wirksamkeit.

Greiz, am 12. Februar 1883.
Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.

Faber.
C. Verthes.



Gesetssammlung
das Fürstenthum gas Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 24.4 1883.)

8. RNegierungs Verordnung vom 19. Februar 1883,

Aueführungsbestimmungn zu dem eine Abänderung von §. 53 des Gesetzesvom 8. August 1870 über die Einkommensteuer enthaltenden Gesetze vom
22. Dezember 1882 betreffend.

t Serenissimi Höchster Genehmigung wird zur Ausführung des in der Ueber-
schrift nn d Gesetzes vom 22. Dezember 1882 vorläufig das Folgende bestimmt:

5. 1.

Alle Prinzipale, Handels= und Gewerbtreibenden, Fabrikbesitzer und Dienstherr- i
schaften, welche in ihrer Arbeit und in urenn Lohne Privatbedienstete, Gesellen und Gewerbs= oeber zur #b-
gebünfen.3 FHabrikarbeiter, Dienstboten u. s. w. haben, für deren Einkommensteuerbeträge01von.à- uch 3 ir 2 des im Eingange bechlichueunn Gesetzes vom 22. Dezember 1882 (G.-zeichnissen *

S. 107) einzustehen verbunden sind, haben die Verpflichtung, der betreffenden VernSeitels-S.u8 S. 1000 ein spätestens 10 Tage vor dem ersten Einkommensteuertermine voll- nehmer und

ständige Verzeichnisse der von ihnen beschäftigten, innerhalb des Fürstenthumes wohnhaften n Ver-
hrivolbedeusteten, „Gewerboehüllen Fabrikarbeiter u. s. w. zu überreichen. keises ber

geber im Sinne der Ziffer 2 des angezogenen Geseges gelten Kirne ritwie Suansensie solche hierländische Gewerbtreibende, welche, von anderen Geschä
häusern mit bezüglichem Austrage versehen, im Hürstenihume wohnhafste Personen in 7
beit und Lohn nehmen, insofern sie diesen an die Arbeituchmer auszahlen (3# B. Factore).

In jedes Verzeichniß obengedachter Art muß nach Vorausschickung der laufenden
Nummer in der ersten Spalte der Name (Familien= und Vername), der Wohnort
und die Wohnung (in Städlen unter Angabe des Bezirkes und der Hansnummer, in
Landorten unter Bezeichnung der Hausnummer) ginc sien der betreffenden Arbeilnehmerdeutlich in drei sich folgenden Spalten eingetragense

ormulare zu diese Verzeichnissen werden von- der bezüglichen Bezirks-Steuerein-
nahme vom 1. März 1883 ab an Handeltreibende, Fabrikbesiher und sonstige Arbeit-
gheber auf deren Verlangen und zwar unentgelllich abgegeben.

5



Einträge der Die Bezirks-Steucreinnehmer üs verpfüchtet, in die fünfte Spalte der ihnen
ESrziete, spätestens 10 Tage vor dem ersten Einkommensteuertermin eines Jahres von dem be-

nehmer zu den treffenden Arbeitgeber vorschriftsmäßig ausgefüllt überreichten Verzeichnisse (s. S. 1) hinter
— dem Namen und der Wohnung jedeo Privatbediensteten, Gewerbsgehülfen, Fabrikarbeiters
obeon die u. s. w. den Betrag der terminlichen Steuer zu vermerken, den derselbe nach der Ein-

gSeitheber, schälzungsliste zu entrichten hat; hinter die Namen derjenigen einkommensteuerpflichtigen
Privatbediensteten, Lohnarbeiterlan welche noch nicht zur Einkommensteuer eingeschätzt sind,

fic dies mit den Worten „nochnichteingeschäzt“ in die 5. Spalte des Formulars
zu vermerken und die also“ ausgestillte Liste dem betreffenden Arbeikgeber noch vor dem
Eintrikte des ersten Einkommensteuertermind wieder zuzustellen.

Nach der erfolgten Nacheinschätzung der letztgedachten Steuerpflichtigen hat der Be-
zirks-Steuereinnehmer den betreffenden Arbeitgeber hiervon und von dem Betrage der
terminlich von dem Steuerpflichtigen zu erlegenden Einkommensteuer mittelst schriftlicher
Anzeige zu unterrichten.

F. 3
Rach-Aninel Jeder nach dem Zeilpunkte des Rückenpfanges des ausgesüllten Verzeichnisses in
r** n Arbeit und Lohn eines Arbeitgebers eintretende einkommensteuerpflichtige Gewerbsgehülfe,

Lohn zuien Fabrilarbeiter u. s. w. ist alobald nach leinem Eintritte unter Angabe von Demizien. un
Wee 4. Vornamen, Wohnort und Wohnung in Gemäßheit der Bestimmungen unter §.zr Bez inie dem Arbeitgeber dem Jchie Stenereinnehmer schriftlich anzuzeigen. Diese osit uen-
5aennn.zeige ist thunlichst auf dem Wege zu bewirken, daß zu dem Arbeiter-Verzeichnisse (S. 1)

den Urbeit, ein Nachtrag gemacht und das Verzeichniß mit diesem Nachtrage vorgelegt wird. Der
— ur Bezirks-Steuereinnehmer hat in der bezüglichen Anmeldung hinter dem Namen des
des Peiane Angemeldeten den von demselben zu erlegenden terminlichen Einkommensteuerbetrag oder

ag die noch nichl erfolgte Einschägung besselen zu vermerken und die also ausgefüllte An-
gebers für die meldungean den Arbeitgeber zurückzustellechbemantol Im Uebrigen ist vom Beturk, Stenerriimehmer gleichfalls nach der Vorschrift in
bruerseilung §. 2 zu Veraahrenl

Wenn die Anmeldung der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber bei der Bezirks-
Steuereinnahme in Gemäßheit der Bestimmungen des §F. 11 und dieses §. 3 rechtzeitig

erfolgt ist, bat die Verpflichtung des Arbeitgebers, für die terminlichen Einkommensteuer.beträge eines von ihm beschäftigten Arbeitnehmers einzustehen, erst von dem Tage
beginnend zu gelten, an welchem dem Arbeitgeber die schriftliche Nachricht des “½“
Steuereinnehmers über die terminliche Seuerleung deo Arbeitnehmers in dem an ihn
zurückgelangenden Arbeiterverzeichnisse (s. §.1, 2) oder in der an ihn zurückkommenden
besonderen Anmeldung (s. obstehende Vesimmung des §. 3) zugestellt wird.

boehn

Verpflichtung Wenn ein Privatbediensteter, Gewerbsgehülfe, Fabrikarbeiter u. sf. f. nach erfolg-
Pderoben tem Rückgange des nach §. 2 Abs. 1 ausgesüllten Verzeichnisses an den betreffenden
tbeeifüche Arbeitgeber aus dessen Lohne tritt, ist dies von dem Lehteren demBezirk- Steuereinnehmer
Amettiug bis zu, spätestens an dem Tage des nächsten Einkommensteuertermins schristlich anzu-
benehrzeigen.wx der Ve-
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Der aus dem Lohne getretene Arbeitnehmer ist dabei nach Familien- und Vor- zirls · Stener·
namen, Wohnort und Wohnnng ebenso genau zu bezeichnen, als der Tag seines Aus- ghnn
tritts ½ 7 koohwerhältniueNachricht kann vom Arbeitgeber auch in der Weise gegeben werden, daßin ken.
dem aurel Binchh (§. 1) die Namen der abgehenden Arbeiter mit rother oder der enzer-
blauer Tinte durchstrichen, unter die gestrichenen Namen die Tage des Abgangs der be- ween Ver ¾
treffenden Arbeitnehmer unter Beifügung der Namens-- oder Firmazeichnung des Arbeit- tn E
gebers in gleicher farbiger Schrift deutlich bemerkt werden und das zit, diesen Notizen
versehene Arbeiter-Verzeichniß an die Bezirks-Steuereinnahme vorgelegt wird.

n Bezug auf die von dem also abgemeldeten Arbeilnehmer zu antrcchtenden Ein-
kommenstenerbeträte, welche ersl später, als zu dem in der gedachten schriftlichen Anzeige
bemerkten Tage des Austritteo des Arbeilnehmers aus dem angemeldet gewesenen Lohn-
verhältnisse, föllig werden, hat der Bezirks-Steuereinnehmer die selbstschuldnerische Ver-
haftung des betreffenden Arbeitgebers für den abgemeldeten Arbeiter als nicht weiter
wirksam anzusehen.

. 5.

Diejenigen Gewerbogehülsen, Gesellen, Fabrikarbeiter u. s. w., die den von ihnen Einene Jahl.
zu erlegenden terminlichen Einkommensteuerbetrag selbst abführen, was ihnen nach wie ung uermin-
vor völlig freisteht, haben die Zahlung an den Steuereinnehmer desjenigen Ortet#o —
zu bewirken, durch dessen Gemeindevorstand ihnen der Steuerzettel zugestellt worden ist, beträge dudurch
zund sich auf diesen dieQuittung des Steuereinnehmers über den gezahlten Betrag geben nehmer ½½
zulassen. das dabei und

Durch Vorlegung gedachter Quiktung au den Arbeitgeber, wenn sie zu der Zeit hachP 5
der dem berichtigten Einkommensteuertermine nächstlfolgenden Lohnzahlung erfolgt, ver= obachtende.
meiden die Arbeitnehmer den außerdem zu gewärtigenden Abzug des betreffenden Steuer-
betrages vom Lohne.

S. 6
Einkommensteuerbelräge, welche für Arbeitnehmer von deren Arbeilgeber bezahlt Vezeichnaug

werden, sind, insoweit die Gewerbsniederlassung deo letzteren sich innerhalb des Flurbezirkes hoerbitu un
reiz oder Zeulenroda oder Burgk befindet, an den bezüglichen Bezirks. Steuereinnehmer welche die

der zugleich je für den genannten Flurbezirk Orts. Steuereinnehmer ist), — wenn sich die au t
Gewerbanlage des betreffenden Arbestgebers aber in einem anderen Flurbezirke des Fürsten- Frter von
thums befindet, für die ebendaselbst wohnhaften und eingeschäzten Arbeilnehmer an den drPnrheipetenbern
zuständigen Orts- Steuereinnehmer, — für die anderwärtsim Steuerbezirke wohnhaften Abeiter Eubihren

an den betreffenden Bezirks-Steuereinnehmer abzuführen, der für diese Fälle die Steuer- rranngelnen
einnehmer der Wohnorte der bezüglichen Arbeitnehmer vertritt. t *5

olgen ha

Arbeitgeber, welche für von ihnen rcksichtlich der Einkommensteuerpflicht zu ver·Lersohren der
tretende Gewerbsgehülfen, Fabrikarbeiter u. s. w. die Zahlung eines lermiylichen lmmbrs
mensteuerbetrags bewirken, haben, wenn sie es nicht vorziehen, die Steuerzettel der be- keermmnt 0

treffenden Arbeiter ginguheben und mit diesen den terminlichen Steuerbetrag an die Steuer- te#.Hebestellen (s. . 6) zu behändigen, ein Verzeichniß derjenigen Arbeitnehmer, für welche neMeteige
sie die terminliche Stener erlegen, unter deutlicher Aufführung der Namen, Wohnorte und nehmer.

5“
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Wohnungen derselben (vgl. §. 1) an den nach F. 6 im Einzelfalle zuständigen Steuer-
einnehmer bei Abführung der Beträge zu überreichen.

8. 8.

Verlahren?P Solche Einkommensteuerbeträge, welche, von Arbeitnehmern geschuldet, von deren
Serte Arbeitgebern wsolge deren Solidarhaft abgeführt werden, dürsen nur dem Arbeitgeber,

Wn #r keinem Falle elwa nachgehends dem Arbeitnehmer, für den die Zahlung erfolgte, von dem betreffenden Einnehmer guittirl werden
%giiinren Es ist auch von jedemSteuereinnehmer in dem von ihm geführten Heberegister
EWlis deutlich zu vermerken, ob eine terminliche Steuerzahlung vom Arbeitnehmer selbst oder an
It ier ab. dessen Stelle von dem dabei genau zu bezeichnenden Arbeitgeber geleistet worden ist.

8. O.

eine nheit Die für die Landorte des Fürstenkhums bestellten Orts, Steuereinnehmer haben
Er, „er#, diejenigen in ihre Heberegister eingetragenen Gewerbsgehülfen, Fabrikarbeiter u. s. f., deren
S *rmn*m terminlicher Einkommensteuerbetrag weder von ihnen selbst, noch von deren bbrilgebem

Ka# —————— Sener-Termie bezahlt worden ist, spätestens am dritten Tage darnach
*W an den dem betreffenden Bezirks-Steuereinnehmer deutlich und unter Bemerkung des in Rück-Bezirks= stand vnrölicbenen Steuerbetrags zu bezeichnen.

Es hat dies in gorm einer dreispaltigen Liste zu geschehen, in welcher in
erster Linie die Familien= und Vornamen, in zweiter die Wohnungen aller in Rückstand
gebliebenen Arbeilnehmer unter Angabe der bezüglichen Hausnummern, in dritter hinter
den Namen und den Wohnungen der Steuer-Restanten die von denselben bei dem frag-
lichen Termine in Rückstand gebliebenen Steuerbeträge aufgeführt sein müssen.

Wegen Nichtbefolgung dieser Vorschrift kann gegen den säumigen Orts-Sieuer-
einnehmer eine Ordnungsstrafe von 1 bis 15 Mark verfügt werden.

*nehmer.

8. 10.
rS- 4½0 Innerhalb der einem Einkommensteuertermine nächstfolgenden 14 Tage sind jedem

Steuereinneh. Arbeitgeber beziehentlich auf Grund der in §F. 9 gedachten Restantenlisten die Seiten der
mer zur-easenr“on ihm beschäfligten Arbeituehmer geschuldeten Einkommensteuerbeträge mit der Veran-

1and iun lassung, dieselben an Stelle der in Rückstand Gebliebenen Arbeitnehmer binnen 8 Tagen
brrv. Seuer zu zahlen, von der Bezirks-Steuereinnahme anzuzeigen.Bacsgnen“ihrer Arbe 11

Hlorlsen Der Bezirks-Steuereinnehmer hat die abgesührten terminlichen Einkommensteuer-
et- beträge solcher Arbeitnehmer, welche an ihrem ländlichen Wohnsitze für die Einkommen-
- steuer abgeschäht find, zu den ihm in extraktweiser Abschrift gelieferten Heberegistern zuvermerken und dem bezüglichen Orts--Steuereinnehmer je bei dessen nächster terminlicher

, Fnt44Steuer=Ablisferung als Vaarzahlung anzurechnen.z Betn Die bezüglich der betreffenden Arbeiter zuständigen Orts-Steuereinnehmer haben
. keinen Ansernch auf den Bezug derEimehmergebühr von den an den Bezirks-Steuerein-

eT3 nehmer erlegten Steuerbeträgen dieser Art.
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§. 12.
Zu den nach den §§. 2, 3 und 10 zu bewirkenden Vehändigungen an die Arbeit. Veroflichtung

geber können von dem Vezirk5. Stenereinnehmer, wenn er sich nicht eines ihmbesonders ven wender.
zugewiesenen Boten bedienen kann, die am Dren seines dienstlichen Wohnsitzes befindlichen hhetenu,Gendarmen und Gerichtsvollzieher benützt werd 8LueP 4n

Die Arbeitgeber, an welche diese Sehördigungen erfolgen, haben eine Vebhr kü.
dafür nich entrichten. *R zuGerichtsvollzieher und Gendarmen haben die betreffenden Behändigungen alsknö

Ardeiten " !ê VFolge eines amtlichen Auftrages zu betrachten. Steuere

a Zuwiderhandlungen —i“ Bestimmungen, welche den Arbeitgebern in
den F. 1, 3, 4 dieser Verordnung die daselbst näher bestimmten An. und Abmeldungen „Jgas
von Arbeiinehmern aufgeben, können gegen die Contravenienten Ordnungsstrafen bis uciwolen t
zum Vetrage von 100 Mark festgeseht werden. t

Die in diesen Fällen und in denen des §. 9, sowie zu dem Zwecke der Herbei. Nu-. und Ub.
führung der vom Rflichtigen geschuldeten Handlung erforderlichen Versügungen ergehen urtdung voo
vom Fürsllichen Landraths amte. Gestimmung

egen die in allen diesen Beziebungen schriftlich zu ralessenden Verfügungen der g4e# angedachten Behörde steht dem davon Vetroffenen binnen 7 Tagen vom Empfang der be- Sns Herk
züglichen Ausfertigung ab der Rekurs an Fürstliche bandetrelrong.voeen, welche lebt  967. l
instan eutchnet 8.ollstrecbar gewordenen Verfügungen gedachter Art werden und zwar beeick *4 —falls 8 buruch Landrathsamte in dem durch das Gesehy vom 3. Juli 1879 geord, ollhr.=
neten Verfahren in Vollzug gesegzt. 22

Greiz, den 19. Februar 1863.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.





Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

4
(Ausgegeben am 27. Jebruar 1883.)

9. Gesetz vom 20. Februar 1883,
einige Bestimmungen in Bezug auf das Verfahren in nichtstreitigen

Rechtssachen betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. 2c. 2c.
haben, um eine in Betreff der Frage, was zur Glaubwürdigkeit gewisser Acte der frei-
willigen Gerichtsbarkeit beziehentlich zur Form derselben erforderlich sei, besonders fühlbar
gewordene Lücke der Landesgesetzgebung durch feste und eine öleichmaßige Anwendung
sichernde Normen auszufüllen, unter Hleichzetiger Berücksichtigung der in Verbindung mit
der dermaligen Organisation der Gerichte bei denselben bestehenden Einrichtung der Ge-
richtsschreibereien, eine Reihe von Bestimmungen beschlossen und verordnen daher mit Zu-
stimmung des Landtags, was folgt:

. 1.

Alle gerichtlichen Verhandlungen, durch welche Besitzveränderungen an unbeweg-
lichen Vermögensstücken herbeigeführt, Hypotheken und andere dingliche Rechte an Immo-
bilien, sowest solche Rechte der Eintragung in die Grund= und Hypothekenbücher fähig
sind (§. 15 des Gesetzes vom 27. Februar 1873), bestellt, Cessionen hypothekarischer
Forderungen, sei es an dritte Personen oder an den Besitzer des verpfändeten Immobile
selbst, bewirkt werden sollen oder durch welche die Umwandelung oder Aufhebung an Im-
mobilien haftender Grundlasten (cit. §. 15 Nr. 5) bezweckt wird, sind stets von einem
Richter unter Zuziehung eines Gerichtsschreibers oder eines zur Protokollführung befugten
Vertreters (bei besetzter Gerichtsbank) vorzunehmen und ebenso zu protokolliren.

agegen können Quittungen über Forderungen, gleichviel ob dieselben unterpfänd-
lich an Immobilien versichert sind oder nicht, ferner Erklärungen über die Entlassung von
Grundstücken aus dem Hypothekenverbande, und überhaupt über die Aufgabe von Unter-
pfandsrechten, über den Rücktritt mit solchen hinter fremde Pfandrechte, über die Be-
willigung der Löschung einer Hypothek sowie Anträge auf solche Löschungen, mögen sie

6
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in Verbindung mit Quiltungsleistungen oder unabhängig von solchen erfolgen, von dem
Gerichksschreiber oder dessen Stellvertreter allein entgegengenommen und mit rechtlicher
Wirkung urkundlich niedergeschrieben werden.

8 2Gerichtliche Verhandlungen über Adoptions, Arrogations-, Einkindschafts-, Ehe-
und Erbverträge, über freiwillige Emancipationen, sowie über Schenkungen, insoweit letz-
tere nach dem bestehenden Rechte der gerichtlichen Insinnation bedürfen, sind steis bei

besetzter erhzben. (. S. 1) protokollarisch aufzunehmen.
Das gleiche Erforderniß besteht in Bezug auf mündlich erklärte letztwillige Ver-

fügungen, sowie in der Regel bei gerichtlicher Entgegennahme solcher lehtwilliger Diepo-
sitionen, die in fertiggestelller schristlicher Form dem * zur Verwahrung und der-einstigen Eröffnung an die Betheiligten übergeben wer

Die Entgegennahme solcher schriftlicher Millenkarte kaun jedoch in Fällen der
Behinderung des richterlichen Beamlien auch von einem Gerichtsschreiber unter Zuziehung
eines zur rocollsührung Besuglen bewirkt und beurkundet werdenGerichtsschreiber ist jedoch verpflichtet, dafür zu sorgen, daß in dem aufzu-
ehmenden- bozügchen Protokolle die Behinderung des richterlichen Veamten bemerkt werde.

8. 3.
Verhandlungen in Vermundschaste und Nachlaßsachen können von einem richter-lichen Beamten des zuständigen Gerichts allein, und wenn solche, weil nur rechnerischerNatur oder mindewichtiger Art, Pds Gerichtsschreiber zur Abhaltung übertragen sind,

auch von diesem allein prokokollarisch aufgenommen werden
Dagegen sind Erbvergleichr in Nachlaßsachen und Schlußverhandlungen in Vor-

mundschaftssachen von einem richterlichen Beamten des zuständigen Gerichts und zwar
stets unter Zuziehung eines Gerichtsschreibers oder Gerichtsschreibergehülfen zu verhandeln
und zu Protokoll zu bringen.

8. 4.
In Rücksicht auf die bei Intercessionen, welche von Personen weiblichen Geschlechts

rechtswirksam vorgenommen werden sollen, anzuwendenden Förmlichkeiten verbleibt es bei
den in dem Landesgesetze vom 24. December 1833 gegebenen Bestimmungen, soweit
solche nicht durch das Gesetz über die Aufhebung derGeschlechtovormundschaft vom 27. Jull
1844 modificirt worden sind, in der Weise, daß die in dem asteren m-“- vorgeschrie-bene Belehrung von Chefrauen über den sie möglicher Weise aus Anlaß der von ihnenabzugebenden Erklärungen betreffenden Vermögensverlust durch einen iniahen n Beamten
des für die Person der Intercedentin zuständigen Gerichts beziehentlich desjenigen der
belegenen Sache zu geschehen hat und unter der Mitlwirkung desselben richterlichen Be-
amten der hanse bezügliche Act zu gerichtlichem Protokolle zu bekunden ist.Dasselbe Verfahren mit Einschluß angemessener richterlicher Belehrung hat künftigauch bei Intreessionen nicht in der Ehe siehender weiblicher Personen, sowie in dem Falle
Mah zu greisen, wenn eine Person weiblichen Geschlechts, sei es zu Gunsien ihres Ehe-
mannes oder eines Dritten, mit einer ihr zustehenden Forderung hinter die einer anderen
Person zurücktritt, möge es sich dabei um eine mit Hypothek an einem Immobile oder
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um eine mit einem Vorzugsrechte (F. 26 Nr. 1 und 3, §. 27 des Gesetzes vom 5. Mai
1879) ausgestattete Forderung handeln.

Andere Verträge und einseitige Wiltenzerhärungen als die im ersten Absatze von
§. 2 erwähnten, können, soweit nicht in den §§. 1, 2, 3 und4 dieses Gesetzes etwas
Abweichendes bestimmt ist, auch durch einen Gerichtoschreiber Vültig zu gerichtlichem Pro-
tokolle aufgenommen werden.

Bei den Bestimmungen in F. 38 des Gesetzes vom 16. April 1879 behält es
durchaus, bei den in §. 36 und in F.37 Abs. 1 und 2 desselben Gesetzes gegebenen
Vorschriften insoweit sein Bewenden, als nicht in dem gegenwärtigen Gesetze etwas Ab-
weichendes vorgeschrieben wird.

8.6
Die Befugnisse, wee in ninNDoo Gesetze beziehentlich unter Vezugnahme

auf die vorgedachten §§. 36, und 38 des Gesetzes vom 16. April 1879 als denGerichtsschreibern zukommende urahn i* stehen auch Referendaren und Gerichts-
schreibergehülfen insoweit zu, als diese mit der Wahrnehmung der bezüglichen Geschäfte
eines Gerichtsschreibers betraut find.

In den über Acte in nichtstreitigen Rechtssachen aufzunehmenden gerichtlichen
Niederschriften — und zwar mit Einschluß derjenigen, die betreffs einfacher Auerkennungs-
erklärungen bezüglich bei Gericht überreichter oder vorgelegter Schriftstücke oder darunter

befindlicher Unterschriften oder Namenszeichen bewirkt werden (Necognitionen) und üb-
rigens durchweg in Gestalt förmlicher Registraturen aufzunehmen sind — bedarf es stets
der Bemerkung, ob die Person oder die Personemmehrheit, von welcher die zu bekunden-
den Erklärungen ausgehen, dem an dem Acte betheiligten richterlichen Beamten oder dem
betreffenden Gerichtoschreiber beziehentlich dessen Stellvertreter nach Namen und Wohnort
und als dipositionsfähig bekannt oder ob und welche erschienene Person dem geschäfts-
leitenden Beamten erst durch eine andere, dabei namhaft zu machende, ihm bekannte Per-

sonlichkeit vorhesten worden ist.
Jede über einen Act der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufgenommene berichlliche

Niederschrift ist auch den an der betreffenden Verhandlung betheiligt gewesenen Inte-
ressenten langsam und deutlich vorzulesen, danach Erklärung über Genehmigung des Pro-
tokolls von denselben zu erfordern, und, daß die Vorlesung erfolgt, die Genehmigung er.
klärt oder abgelehnt sei — letzterenfalls mit Angabe eines elwa ausgesprochenen Grundes
— am Schlusse der ausgenommenen Niederschrift zu registriren.

Auch ist möglichst dahin zu wirken, daß das aufgenommene Protokoll am Schlusse
von den Interessenten mit ihren Namensunterschriften beziehentlich Seiten Schreibensun-
kundiger mit ihren Namenczeichen versehen werde, soweit es sich nicht um Niederschriften
über das einfache Bekenntuiß einer Person zum Inhalte eines bei Gericht überreichten

oder vorgelegten Schriftstücks oder dessen Unterschrift bande, für Registraluren welcherArt die Milvollziehung nicht erfordert zu werden branWird die Mitvollziehung der aufgenommenen Alchichen Niederschrist der hiezu
gegebenen gerichtlichen Veranlassung gegenüber von einem an der Verhandlung betheiligt

6“
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gewesenen Interessenten verweigert, so ist dießb — jedoch mit Angabe des etwa wahr-
nehmbar gewordenen Grundes der Weigerung —amSchlusse des Protokolls zu bemerken.

Für die Beobachtung der im Vorstehenden gegebenen — übrigens auch auf die
in §. 37 Abs. 1 des Gesetzes vom 16. April 1879 bezeichneten gerichtlichen Acte ent-
sprechend anzuwendenden — Vorschriften ist der die Verhandlung leitende richterliche Ve-
amte oder, wenn ein solcher an der Verhandlung nicht betheiligt war, der Gerichtsschreiber
oder dessen Stellvertreter verantwortlich.

5. 8.
Eine Ausnahme von der in F. 7 gegebenen Vorschrift, derzufolge die Mitvoll-

ziehung der aufgenommenen gerichtlichen Niederschrift durch die an der Verhandlung Ve-

theiligten regelmäßig erforderlich sein soll, findet anch bei Aufnahme und Engegen.nahme letztwilliger Dispositionen insofern statt, als es demjenigen, von welchem die Er-

richtung der mündlich erklärten oder düberhebenen. Verfügung erfolgte, freisieht, die Mit-
volliiehin 4. Protokolls abzulehnener soll aber auch der ahtrich- Beamte, der eine bei besebter Gerichts-

bank vor “ gebende Verhandlung in nichtstreitigen Rechtssachen leitet, besugt sein, so-
wohl bei austche letztwilliger Verfügungen als in anderen Fällen von der Unterzeich-
nung des Protokolls durch die Person, mit welcher die Verhandlung stattfindet, daun
nach seinem Ermesse vorab abzusehen, wenn eine ansleckende oder Ekel erregende Krank-heit oder große körperliche Schwäche auf Seiten der betreffenden Person zu dieser Ent-schließung Anlaß 2—

Aber auch in diesen Zällen bedarf es der Angabe des Grundes für die Abweich-
ung von * die Regel bildenden Verfahren in einer deshalb zu bewirkenden Nachlrags-Registratn

5. 9.
Die Zuziehung von Orksrichtern. Ortsschulzen, Ortsschöppen, Viermännern zu

Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist nur in solchen Fällen geboten, in denen
einer oder mehrere Betheiligte dem geschäftsleitenden Beamten rücksichtlich ihrer Person
oder Diopositionsfähigkeit unbekannt sind und deren Recognition nicht oder nicht sicher
genug auf andere Weise erreicht werden kann.

Es bleibt jedoch dem Ermessen des geschäftsleitenden Beamten unbenommen,

überallda, wo sich von der Anwesenheit Faschr Ortsgerichtspersonen bei der Verhandlung
ein ersprießlicher Erfolg für deren Verlauf erhoffen läßt, in Pflicht stehende Personen ge-
dachter Siellung zu der Verhandlung zuzuziehen.Geschieht dies, so ist auch diese Thatsache in dem gerichllichen Protokolle deutlich
zu vermerken.

 *i

Wegen derSIellungen in nichtstreitigen MRefhtglchen bewendet es bei den Be-slimmungen in §.6desGesezes vom 3. Mai 1879 zur Ausführung der Reichscivil-procehordnung 2c. leweem es bleibt jedoch nach wie vor zulässig, schriftliche Auffor-
derungen gleichen Inhalts an mehrere Bewohner des nämlichen Orls durch Umlauf
(Patent) bewirken zu lassen.



S. 11.
Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. April 1883 in Kreft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Unseres

Fürsllichen Insiegels.
Gegeben Greiz, am 20. Februar 1883.

L. S Heinrich IXH.
Faber.

10. Gesetz vom 21. Februar 1883,
eine Nachtragsbestimmung zu dem Gesetze vom 25. Januar 1871 über die

Bildung eines Landesausschusses betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. . rc.
verordnen, nachdem das Bedürfniß des Vorhandenseins von Stellvertretern der Mitglieder
des Landeßausschusses hervorgetreten ist, mit Zustimmung des Landtags hierdurch was
solgt:

J.

An Stelle eines jeden der sechs nach 8. 2 des Gesehes vom 25. Januar 1871
(vgl. §. 8 der Regier.-Verordn. vom 26. September 1879) aus Wahlen der städtischen
Gemeinderäthe, der Gemeindevorsteher der Landorte und der Besitzer excommunalisirter

Nittergüter im Fürstenthume berworgegangenen Mitglieder des Landesausschusses nimmtin Fällen der Behinderung eines solchen Mitgliedes ein gewählter Stellvertreter desselben
und zwar mit dessen Rechten und Pflichten an den Sitzungen des Landesausschusses
Theil.

II.

Die Wahl der deshalb zu bestimmenden sechs Siellvertreter erfolgt durch dieselben
Wahlkörper, durch welche die Wahl der unter I. gedachten Landesausschußmitglieder vor
sich geht und zwar in der Weise, daß für jedes zu wählende Laudeßausschußmitglied zu-
gleich ein Stellvertreter desselben von der zur Wahl des ersteren nach dem Gesehe vom
25. Januar 1871 berufenen Mählerschaft gewählt wird.

Für die Bestimmung der Stellvertreter der zur Zeit bereits gewählten Landesaus-
schußmitglieder finden besondere Wahlen statt. Die also berufenen Stellvertreter gelten
als für die Zeit gewählt, für welche die Landesausschuhmitglieder, deren Vertretung sie
zu übernehmen haben, zu fungiren bestimmt sind.



III.

Die Vorschriften in 55. 3, 4 und 5 des angeführten Gesetzes finden auf die
Wahl der Stellvertreter (auf diese, insoweit nicht die Bestimmung im lezten Absaze von
Abschnitt II. in Betracht kommt) und die Wählbarkeit zum Stellvertreter eines Landecaus=
schußmitgliedes sinngemäße Anwendung.

Ueber die Zulässigkeit der Ablehnung der Wahl Seilen eines zum Stellvertreter
Gewählten entscheiden die in §. 6 des angezogenen Gesetzes enthaltenen Grundsäße.

IV.

Mit dem Eintritle eines Halles der Stellvertretung finden auf den Stellverkreter
die Vorschriften in §. 7 des Gesetzes vom 25. Januar 1871 Anwendung.

Ueber die Triftigkeit der von einem Landesausschußmitgllede im einzelnen Fall an-
gegebenen Behinderungsursache entscheidet ausschließlich der Vorstand des Landrathsamtes,
ohne daß gegen dessen Ausspruch ein Rechtomittel zulässig wäre.

V

Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem 1. Mai 1883 in Kraft.
Die zur Ausführung desselben erforderlichen Anordnungen können schon vorher

durch Unsere Landesregierung erlassen werden.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Unseres
Fürstlichen Insiegels.

Gegeben Greiz, den 21. Februar 1883.
. 8. Heinrich XXII.

Faber.

11. Regi gs-Bekanntmachung vom 19. Februar 1883,
die Abänderung der Arzneitaxe betreffend.

In Folge der mit dem 1. Januar 1883 in Kraft getretenen Pharmacopoea Ger-
manica Editio altere hat unter Hinzufügung einer größeren Zahl von 10-, 100, und
200-Grammpreisen bei den in der Veterinärpraxis häufiger gebrauchten Arzueimikteln auf
Grund der bisher maßgebenden Normen und mit Berücksichtigung der zeitherigen Durch-
schniltspeise der in Betracht kommenden Droguen und Chemikalien eine neue Auarbeitung
der auch für die hierländischen Apotheken maßgebenden Königlich Preußischen Akzneitaxe
stattgefunden, welch letztere mit dem 1. Januar lfd. Is. in Kraft getreten ist.

Diese neue Axzneitarxe enthält außerdem im Anhange Vorschriften zu einer Anzahl
gebräuchlicher, in die Pharmncopoen Germanien nicht aufgenommener Argzueimittel.
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Unter Bezugnahme auf §. 21 der Apothekerordnung vom 10. Juni 1859, sowie
auf F. 13 derselben, welchem zufolge der Apotheker auf ärztliches Verlangen auch solche
Arzneisioffe anzufertigen resp. anzuschaffen bat, die in den geltenden Pharmcopöen nicht
vorkommen, und auf die Regierungs- Verordnung. vom 18. Februar 1873, sowie unter
Verweisung auf die im Verlage von Rudolph Gärtner zu Berlin erschienene Königlich
Preußische Arzueitaxe wird dies zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 19. Februar 1883.
Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.

Faber.
C. Perthes.
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum d Aelterer Linie.

r— am.6. 1883.)

12. Regi s-Bekannti vom 22. Februar 1883,

die Fesistellung des Haushaltplanes 5die Johre 1883—1885 betreffend.

Mit Höchster Genehmigung wird nachstehend der
für 1883 mit 726567 M.

1 1 8 1 5 7

„ 1885 „ 725 088 „

in Einnahme wie in Ausgabr festgestellte Haushaltplan der Staats-Einnahmen und
Ausgaben im Fürstenthum Reuß Aelterer Linie auf die Jahre 1863, 1884, 1885 zur
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz am 22. Februar 1883.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.



Haupt-Etat
der Ausgaben und Einnahmen auf die Jahre 1883, 1884 und 1885.

1883. 1EG. Einnahme.
M. M. M.

Cap. I. Grundsteuer.
3392793427000 „ II. Einkommensteuer.

18400 100 „ III. Andere direkte Abgaben
78180% 781600 78180 . IV. Antheilig bezogene indirere Steuern.

205 205 205 „ Va. Reichsstempelabgaben.
861046104 686104 „ V. Gemeinschaftliche indirekte Steuern.
2640 2640 2640 „ VI. Bei den obern Landesbehörden erhob. Sporiel

12266 12255 12255 „ VIl. Bei d. miktl. u. unt. Verw.-Beh.] Stralgelder s
12433624336 24336 „ VIII. Bei den Justizbehörden Ncbeneinnahmen.
17070 7O070 „ IX. Von der Landstraßenverwaltung.

1406 1406 1406 „ XK. Vom Grundeigenthum.
26000 26000 26000 „ Xl. Zinsen von Auhenständen.
— — — „ Xll. Eingegangene Kapitalien.

— — — „ XlII. Aufgenommene Kapitalien.

10500 105000500 „ XIV. Einnahme des Pensionsfonds.
10192“¼%192 10192 „ XV. Insgemein.
— — — „ XVI. Extraordinär.

7265607731558725088,Sa. der Einnahme.



1883. 1884.1. Ausgabe.
N. M. M.

19052009 20 Cap. 1. Für Reichozwecke.
— — 4176 II. Für die Landesvertretung.

3319533535 33705% III. Auf die „Geschäfteführung der obern Lan-desbehörd
9171 9171 9434 9 IV. Auf das ctasterwesen und Erhaltung der

renzen.

3814 4214 4174 V. Auf die Finanzverwaltung im Allgemeinen.

9106 9105 910% VI. Auf Setnh der direkten Steuern undAbgan
20802 2113251133 9 VII. Wes Erhebung der indirekten Steuern und

Abgang.
3569435 356944 VlIl. Entschädigung sit weggefallene Intraden

. undBefmun
881533746036622» IX. Verzinsung der Staatsschuld.

— — — 9 X. Ausgeliehene Kapitalien.

27368 2671829468 XlI. Zurückgezahlte Kapitalien.
29834% 298848047685 All. Auf die Geschäftsführung der Mittel= und

Unterbehörden für innere Verwaltung.
22764 2211112251 „ Klll. Auf die Gendarmerie.
443745366 27 JXJXlIV. Auf den Straßen= und Wegebau.

8984 8754 8754 XV. Auf das Medicinalwesen.
158778 1588259 Al. Auf die Justizverwaltung.

259877 259875987 AdII. Für Kirchen= und Schuhweck.377517551 37551 XVIII. Pensionen und Warte6747 6672 6672 „ XIX. Unterstügungen an negeldere46 Anstalten
und Private.

780 780 780 » XX. Zu Militärzwecken.
15100 1510|00 AXl. Auf die fiskalischen und die zum Staats-

dienst gemietheten Gebäude.
10574934 Xll. Insgemein.— — — Mitt Extraordinär.

726567/731558725088Sa der Ausgabe.

Vergleichung.
726567/7315587 Einnahme.
726567 Ausgabe.
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3. Gesetz vom 2. März
das disciplinarische 1. Gest geit an 10 Lehranstalten

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. tc.
verordnen auf Vortrag Unseres Consistoriums und Unserer Landesregierung mit Zu-
stimmung des Landtags in Bezug auf das diceiplinarische Verfahren gegen behrer anöffentlichen brgronstalin, was folgt:

S. 1.
Gegen unwürdige, nachlässige und untüchtige Lehrer an öffentlichen Lehranstalten

kann disciplinarisch mit Dienstentsetung, Dienstentlassung oder dem Besserungsverfahren
vorgegangen werden.

S. 2. .

Diseiplinarbehörde bezüglich der Lehrer ist Unser Consistorium als Oberschul-
behörde

Dasselbe wird zur Behandlung von Disciplinarsachen durch einen für solche Fälle
mit Sitz und Stimme versehenen richterlichen Beamten verstärkt und zerfällt in Rücksicht
auf das Dieiplinarverfahren in zwei Abtheilungen.

Auf Auregung des Consistorium# entscheidet nach voransgegangener Untersuchung
des zur Verhandlung züen Falles über denselben die eine Abtheilung in erster In-

stanz Giseihlinanstraikonandere amern entscheidet auf erhobene Berufung in zweiter Instanz (Be-
zufungekenen)

Mit Vornahme der Untersuchung kann die Diseiplinarstrafkammer einen Be-

amten F ½ der Mitte des hierländischen Richterstandes beauftragender Aburtheilung in erster Instanz ist dem Angeschuldigten Gelegenheit zur
nsuichen Loteidigung und Angabe von Deweiamitteln zu geben.

Die Disziplinarstrafkammer wird gebildeta
. dem zweiten juristischen Mitgliede Unserch „Confsoriano oder — wenn

R gerade selbst zeitweiliger Vorsitzender bez. in anderer Weise behindert
iso in —dem elwaigen dritten jurislischen oder dem zweiten geiftlichenhuit lied

eineß hiirrincceMitgliede Unseres Consisloriums,
3. dem je auf3Jahrefür die Theilnahme an den Junktionen dieser Kammer

von Uns zu bestimmenden richterlichen Beamten.
Den Vorsih in der Diceiplinarstrafkammer führt das bei 1 gedachte Mitglied.
Die Verufun gskammer bestehtaus dem Präsidenken, dem ersten geistlichen

und noch einem an der Thäligkeit der Disziplinarkammer nicht betheiligt gewesenen Mit-
gliede Unseres Consistoriume.

—

do
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Für die Fälle, in denen für die eine oder andere Kammer ein Mitglied zeitweilig
fehlt oder ein vorhandenes Mitglied verhindert ist, an der Thäligkeit der betreffenden
Kammer theilzunehmen, werden von Uns zwei Mitglieder aus den Geistlichen, Schul-
oder zum Richteramt qualifizirten Beomten im Voraus für 3 Jahre ernannt. Der Ein-
tritt eines derselben in die bekreffende Abtheilung (Kammer) wird durch Enischließung des
Consistorialpräsidenten bestimmt.

5. 3.
Die Dienstentsetzung (Entlassung vom Amte mit Verlust der Wiederanstellungs-

fähigkeit) ist zu verfügen, wenn ein Lehrer wegen eines von den Bestimmungen des Straf-
gesebbuchs betroffenen Verbrechens durch rechtskräftiges richterliches Erkenntniß zu Zucht-
hausstrafe oder einer die Dauer von fünf Jahren übersteigenden Festungshaft verurtheilt
worden ist

4.
Die Dienstenkassung, eines *½ §7½ ist zu verfügen, wenn demselben — ab-

gesehen von dem Falled wuge bürgerlichen Ehrenrechte rechtskräftig aberkanntsind, oder wenn in dem oche## arbnkent Erkenntniß der Verlust des bekleideten

Pfech *m ausgesprochen worden ist.an gegen einen Lehrer verhängt werden. ween einer durch rechtskräftiges richterliches Urtheil wider ihn in der Dauer

von mehr als einem Monate erkannten Gefängnißstrafe oder Frstungehast
wegen unzachter Behandlung der Schuljugend, sofern nicht schon §. 3
oder §. 4 Abs. 1 Plag greift,
wegen fleischlicher Vergehungen, welche nicht unter No. 2 oder das Straf-
gesezbuch fallen,
wegen vorsätlicher Verletzung der als Religionslehrer übernommenen Ver-
pflichtungen,

.wegen unsittlichen und mit der Würde des Amtes nicht zu vereinbarenden
Vetragen, in Folge dessen die fernere gedeibliche Amtswirksamkeit gefährdet

-
—

erscheinird die air weilge Beibehaltung des Lehrers beschlossen, so ist demselben an-
zubrohen koß er bei künftig vorkommenden Fehltritten, die das Besserungsverfahren be-

hründen, sefortige Düustemtafsung zu gewärtigen habe.
Lehrer gegen eine poste Verpflichtung verstößt, bei deren Verletungdie nesorkige #nttafsnn enlweder nach seiner Instruktion bez. Vokation oder nach einer

anderen, zwischen der Oberschulbehörde oder in deren Auftrag der Anslellungsbehörde und
ihm getroffenen urkundlichen Bestimmung ausdrücklich für zulässig erklärt ist, — so kann
die Oberschulbehörde die Entlafssung aussprechen, ohne daß es eines vorherigen Diseipli-
narverfahrens bedarf.

S.5
Die Staatsanwaltschaft ist verlchtet. von der Eröffnung gerichtlicher Unter-

suchung gegen einen behrer wegen eines Verbrechens oder Vergehens, sowie von jedemFall der in den 5§.3und 4cedachten gerichtlichen Verurtheilungen nach Eintritt der
Rechtskraft Unserem Consistorium unverzüglich Vericht zu erslatten.



8. 6
Mit der Dienstentlassung kommt abenso“ wie mit der Dienstentsetzung der Bezug

des Diensteinkommens, sowie der Anspruch auf Pension für einen also vom Amte ent-
fernten Lehrer und alle Berechtigung der Witiwe und der Waisen eines solchen auf Pen-
sionsbezüge in Wegfa

Bei erweiolicher besonderer Bedürftigkeit kann jedoch dem vom Amte entfernten
Lehrer ein Theil der seinem Dienstalter enssprechenden Pension bis zur Hälfte des Betrages,
auf den er ohne seine Dienstentsehung oder Dienstentlassung Anspruch gehabt hätte, oder
seiner Familie eine Unterstützung bis zum Leichen Betrage, nach Landesherrlicher Ermäch-tigung, aus der Pensionskasse bewilligtw

Ebenso kann nach dem Tode Wsn von seiner Stelle entsehten oder entlassenen
Lehrers den hinlerlassenen Familiengliedern (Witlwe und Waisen) desselben bei erweislicher
besonderer Bedürftigkeit eine Unterslützung bis zur Hälfte desjenigen Betrages, welchen
die Witlwe und die Waisen nach dem Gesetz vom Pensionsfonds etwa zu beanspruchen
gebabt haben würden, wenn das Ableben des Verstorbenen ohne vorherigen Eintritt der
Dienstentsetzung oder Entlassung erfolgt wäre, mit Landesherrlicher Ermächtigung zuge-
standen werden.

5. 7.
Das Besserungsverfahren ist wegen Verabsäumung oder Verlezung der

Dienstpflicht oder wegen eines die Wirksamkeit im Verufe beeinträchtigenden oder sonst
ungehörigen Verhaltens einzuleiten.

Hierher gehören insbesondere au
) Mangel an Fleiß bei der Vorbereitung zum Unterrichte;
b) Säumigkeit im Dienste, nachlässige Ertheilung r* „ oder sonst

vocationswidriges resp. instruktionswidriges Verhalte
c) Ungehorsam gegen die Anordnungen der nn and achtungswidrigesVenehmen gegen diese oder die dienstlichen Vorgesetzte
4) Kundgebungen, welche Angriffe auf die versassenoncchige Stellung oder

die Autorität des Landesherrn, derLandeeregierung, des Confistoriums oder
ummittelbar vorgesetzter Dienstbehörden enthalten oder doch mit der dem
Landesherrn oder den gedachten Behörden schuldigen Ehrerbietung unver-
einbar sind, — sowie thatsächliches Verhallen der eben bezeichneten Art;

ec) Unverkräglichkeit in dienstlicher Beziehung;
!) Mißbrauch der amtlichen Stellung zu eigennübigen Zwecken;
64) unangemessene Behandlung der Schuljugend;
D) Trunksucht, leichtsinniges Schuldenmachen und Verkehr mit übelberüchtigten

Personen oder an unpassenden Orten und dergleichen.

D#½ hemnssrerlhn hat folgenden Verlauf:annt mit einer Ermahnung von Seiten der Diseiplinarstrafkammer—E - an den betreffenden Lehrer.
2. Bleibt diese Ermahmung feuchtlos, so schreitel die Disciplinarstrafkammer

zu dem ersten Vorhalte, welcher in der Ertheilung eines Verweises unter
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Vorhaltung des —nu.r besteht und womit die Bedeutung an denLehrer zu verbinden ist, daß er, dafern sein Verhalten sich nicht besserc,
Erkennung von Geldstrafe bis zum Betrag des zweimonatlichen Baargehalts
zu gewärtigen habe, welche auch durch Innenbehaltung desselben vollzogen

werden könne.Die Diceiplinarstrafkammer kann *&amp;Jz;x den Landesschul· bez. den Lokal-
schulinspettor ** diesem Vorhalt beaufWte Vorhalt verliert seine gen wenn ein Lehrer 5 Jahre
lang. “ veseen Erteeitung keinen gegründeten Anlaß zu diseiplinarischem
Einschreiten gegeben hat.
Wenn dagegen innerhalb dieses Zeitraumes gegen den Lehrer neue begrün-
dete Beschwerden vorgebracht werden, so ist auf deshalbige Erörterung mit
der angedrohten Verhängung einer Geld strafe gegen ihn vorzugehen und
ihm dabei zu eröffnen, daß, sobald er aufs Neue des gerügten oder eines
anderen der bezeichneten Fehler (F. 7) sich schuldig machen sollte, wegen
seiner Enllassung vom Amte Entschließung werde gefaßt werden.

Dies ist der zweite Vorhalt.
Bleibt auch der zweite Vorhalt ohne Wirkung und hat sich der Lehrer

aufs Neue irgend einer der unter die Bestimmungen des F. 7 fallenden
Vergehungen schuldig gemacht, so hat die Diseiplinarstrafkammer, nachdem
zuvor dem Lehrer unter Bestimmung einer Präclusivfrist von 3 Wochen
Gelegenheit zur Einreichung einer Vorstellung gegeben worden, über seine
Entlassung vom Amte Beschluß zu fassen.

*

5. 9.
Die den Schulaufsichtsbehörden zustebende Befugniß, gegen Lehrer wegen Ord-

nungswidrigkeiten, Ungebührnissen oder sonstigen Verfehlungen Ordnungsstrafen in
Gestalt von Vorhalten, Zurechtweisungen oder Rügen aizneden. bleibt durch die Be-stimmungen des gegenwärtigen Gesetzes ebenso unberührt, wie die Verechtigung des Con-
sistoriums, bei vorkommender Säumigkeit eines Lehrers in Erfüllung dienstlicher Obliegen-
heiten behufe Sicherung zeitiger Erledigung derselben Exccutivstrasen gegen ihn anzu-
drohen, zu verhängen und zur Vollziehung zu bringen.

10.8
Darber, ob während einer gerichtlichen Untersuchung oder einer Disciplinar-

Untersachung die einstweilige Enthebung des Lehrere vom Amte (Suspension) zu ver-
hängen ist, hat die Oberschulbehörde Beschluß zu fassen.

In dringlichen Fällen kann auch jeder Vorgesetzte des Lehrers diesem die Aus-
übung der Amtsverrichtungen vorläufig untersagen, hat aber darüber sofort on die Ober-
schulbehörde zu berichten.

Die Suspension ist jedenfalls auzuordnen
a) wenn in einem gegen den kehrer eingeleiteten gerichtlichen Verfahren seineVerhaftung verfügt worden
b) wenn die Eröffnung gencchucher Untersuchung wegen eines Verbrechens oder



eines Vergehens gegen ihn beschlossen ist, wegen dessen auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zu Vekleidung öffentlicher Aemter
erkannt werden kann.

Gegen eine von der Diseiplinarstrafkammer ergangene Entscheidung, durch welche
Dienstentsehung, Entlassung oder Geldstrase verfügt worden ist, steht dem Lehrer inner-
halb der Präckusivfrist von 8 Tagen von Zeit der Eröffnung an der Recurs an die Be-
rufungskammer zu. Derselbe ist bei der Disciplinarstrafkammer zu Prolokoll oder mittelst
besonderer Schrist unter Angabe und Begründung der Beschwerdepunkle einzuwenden und
auszuführen.

§. 12.
Ein durch Dienstentlassung vom Amte entfernter Lehrer kann wieder angestellt

werden, wenn Unser Consistorium mit Rücksicht auf sein Verhalten und seine Beschäf-
tigung jeit der Entlassung eine befriedigende Amtsverwaltung erwarten zu können glaubt
und der Belreffende inmittelst wieder in den Genuß der bürgerlichen Ehrenrechte oder
speziell in die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter — insoweit ihm solche vorher
aberkannt gewesen —eingetreten ist.

dem Entlassenen bei seiner Wiederanftellung rücksichtlich der Feststellung
der Gehalts= und Pensionsverhältnisse die frühere Dienstzeit ganz oder zum Theil ange-
rechnet werden soll, hängt von dem Ermessen Unseres Consistoriums ab.

§. 13.
Mit der Suspension ist einstweilige Innenbehaltung bez. Einziehung des Baar-

Gehalts bis auf den zum nothdürftigen Umterhalt für die Person und Familie des Lehrers
erforderlichen Betrag, welcher jedoch die Hälfte des Baar-Gehalts nichl übersteigen darf,
verbunden.

Wird nachher wider den Lehrer weder Dienstentsetzung noch Dienstentlassung aus-
gesprochen, so ist ihm das seit seiner Suspension vorenthaltene Diensteinkommen nach-
träglich zu gewähren.

8. 14.
Der innenbehaltene bez. eingezogene Theil des Vaar-Gehalts ist zur Vergütung

des Stellvertreters zu verwenden und der Fehlbetrag aus der betreffenden Kasse — sofern
das Vaareinkommen aus mehreren Kassen zu beziehen ist, aus diesen pro ##ta der ein-
zelnen Bezugsbelräge — zuzuschießen.

Erfolgt die Dienstentsetzung oder Entlassung, so fällt der während der Suspension
innenbehaltene und zur Vergütung des Stellvertreters nicht verwendete Theil des Dienst-
einkommens der Kasse, aus welcher dasselbe geslossen, resp. den mehreren Kassen, aus
welchen dasselbe bezogen ward, pro rata der bezüglichen Beträge zu.

Der entsetzte oder entlassene Lehrer hat keinen Anspruch auf Wiedererstattung des
innenbehaltenen und zur Vergütung des Stellvertreters verwendeten Diensteinkommens.

Ist wegen erfolgender Freisprechung des fuspendirten Lehrers der vorenthaltene
Gehaltstheil nachträglich zu gewähren, so werden die Kosten der Versehung des Amtes
während der Suspension von der Landesschulkasse erstattet.
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F. 1Die Vorschriften gegenwärtigen G#- leiden auch auf Lehrerinnen Anwendung,
insoweit sie nicht nach der Natur der Sache als auf sie unanwendbar erscheinen.

16.
Bekleidet der Lehrer zugleich einen virchlichen Dienst, so erstreckt sich die verhängte

Dienstentsetzung, Entlassung beziehentlich Siepeusion auch auf diesen.
Gebhren werden in bem Feso nicht berechnet, sondern nur die

baaren Auslagen in Ansatz gebracht. Es wird dabei nach Maßgabe der über die Zu-rechnung von Koslen geltendese wechoossnalg Grundsätze verfahren.

Die Disciplinarstrafkammer sowoh als der beauftragte Beamte (§. 2) sind befugt,
behufs der Beweiserhebung Zeugen und Sachverständige zu vernehmen und zu beeidigen.

Hinsichtlich der Pflicht, vor der gedachten Kammer bez. dem beaustragten Beamten
Zeugniß oder sachverständige Gutachten eidlich abzugeben, finden die betreffenden Vor-
schriften der Strafproceßordnung siunngemäße Anwendung.

Beschwerden von Zeugen und Sachverständigen gegen einen von der oben er-
wähnten Kammet oder dem beauftragten Beamten unter sinngemäßer Anwendung des

. 346 der Strafproceßordnung gefaßten Beschluß sind an die Verufungskammer (5. 2)
zu richten und werden von dieser endgültig entschieden.

Alle früheren Normen, welche mit den Vorschriften dieses Gesetzes nicht überein-
stimmen, find aufgehoben.

8.2
Unser Consistorium ist mit der aosih dieses Gesetzes beauftragt, soweit nöthig,unter Concurrenz Unserer Landesregierung

t des Beginnes der Wirssamkeit gegemwärtigen Gesetzes wird durch Con-
Iiorinl ivce bestimmt.

kundlich haben Wir dieses# Geseb Höchsteigenhändig vollzogen und Unser Hürst-
liches a beidrcken lassen.

Gegeben Greiz, den 2. März 1883.
(L. S. Heinrich XIXI.

v. Geldern-Crispendorf.





Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 20.mn 1883.)
14. Gosetz!vom3# r**s

einige Abänderungen an dem über die Versrußss der Civilstaatsdiener

unter dem 2. April 1860 ergangenen Gesetz betreffend.

Wir Heinrich der Jwei und Iwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein r2c. k. c.
verordnen hiermit, nachdem einige Vorschriften des in der Ueberschrift bezeichneten Gesetzes
vom 2. April 1800 durch die inzwischen vorgegangene Umgestaltung der bei Erlaß jeneo
Gesetes in Betracht gekommenen Gesetzgebung der Aenderung, andere der Vervollstän-
digung bedürftig geworden sind, mit Zustimmung des Landtags, was folgt:

An die Stelle des hiermit aufgehobenen §. 3 des Gesezes vom 2. April 1860
treten als neuer F. 3 nachstehende Vorschriften

Anstellungsbebörde rücksichtlich der Staasodiener ist, soweit nicht Unserem Consisto-
rium nach dem Herkommnen oder dem geschriebenen Landesrechte die Anstellungobefuguiß

zusteht, Unsere Landesregierung.
ie Anstellungsbehörde bestimmt in allen Fällen, in denen ein Beamter sein

Amt nicht versieht oder nicht versehen kann oder beurlaubt ist, durch allgemeine oder be-
sondere Anordnung die bezügliche Stellvertreiung insoweit, als nicht bestehende Normen
etwas Andereo sestsetzen oder die bezügliche Befugniß der Anstellungsbehörde auf andere
Behörden übertragen ist. Dabei ist dieselbe zugleich befugt, dem Stellvertreter eines
Staatsbeamten eine Vergütung für seine Dienstleistungen aud Staatemitteln zuzusichern
und zu Fwähren, soweit nicht in diesem Betreffe besondere Vorschriften bestehen.der Anstellungsbehörde geht auch die Verwilligung von Urlaub aus. Die
2 dieser Befugniß auf unterstellte Behörden ist stalthaftAnstellung derjenigen Staatsdiener, welche nicht zu Achtertele berufen sind,
L vihn des ersten Jahres nach dem Eintritte in den Staatsdienst in der Regel
widerruflich.

*ö“5

9

Anstellungs-
enund



II.

ardGinssuß Der §. 20 des Gesetzes vom 2. April 1860 brziehentch §. 2 des Nach-
Lsn ragegesche vom 4. Jannar 1868 erhält solgenden Zusatz
4Enffun Selbstverständlich kann auch gegen einen durch eigene hrobe Verschuldung dienst-
dasogeuan runfähig hewordenen Staatsdiener und zwar auch wider #nd Willen die Versetzung in

ension. den Ruhestand von der Anstellungsbehörde verfügtwBei erweislich grober Verschuldung der Slen-schigre ist aber dem betref-
fenden Staatodiener, dafern er bei seiner Entlassung vom Diensle nicht das 40. Dienst-
jahr erfüllt oder das 70. Lebensjahr zurückgelegt hat, nur die Hälfte der Pension, die
ihm außerdem gesetzlich zukommen würde, zu bewilligen.

III.
Der Inhalt der 88. 18, 14, 16, 19, 24 und 29 des Gesehes vom 2. April

1860 ist aufgehoben und wird durch WQ Vorschriften ersetzt:
Wenn für einen Staatsdiener in W rechtskräftiger richterlicher Verurtheilung

nh 43. Cu Zuchthausstrafe oder zu einer anderen Strase unter gleichzeitiger Aberkennung der
theilung ein= bürgerlichen Ehrenrechte überhaupt oder der ZFähigkeit zu Bekleidung öffentlicher Aemter
F gegeleeng insbesondere oder sonstwie) der Verlust des von z (bellhieten öffentlichen Amtes oder

einer Mehrzahl von solchen eingetreten ist (§§.32bis 36, 81, 83, 84, 87 bis 91,94. 95 des Strafgesetzbuchs), so wird er 8 ' von ihm nach Maßgabe seiner
Dienstzeit erworbenen Anspruchs auf Pension verlusti

Wenn das richterliche Urtheil sich auf die Aberkennung der Bähigkeit zu Bekleidung
öffentlicher Aemter für einen bestimmten Zeitraum beschränkt, kann jedoch die Anstellungs-

bebörde vom Landesherrn ermächtigt werden, nach denselben Grundsähen zu verfahren,
e bei der im Dpeiplinarwege versügten Entlassung eines Staatodieners (vergl. Ab-* 20. Abs. 2 und 3

Suspension Ein Staatsdiener ist von der Anstellungsbebörde vorläufig vom Amte zu ent-

vom Amie. heben “ suspendiren).
wenn in einem gegen ihn eingeleileten gerichtlichen Berfahren seine Ver-
baftung verfügt worden

h) wenn die Eröffnung des Hauptversahrens in der Untersuchung - nuget
Verbrechens oder eines Vergehens gegen ihn beschlossen isi,wauf Verlust der Ehrenrechte oder auf Verlust der Fähigkeit zu Den vee
öffentlicher Aemter erkannt werden kann.

Während der Suspension kann von dem Ablause des Monales ab, in welchem
dieselbe erfolgt ist, ein Teil des Diensteinkommens des fuspendirten Beamten, jedoch
keinesfalls mehr als die Hälfte dieses Einkommens, durch Verfügung der Ansteltungs-
behörde innenbehalten werden.

Wird später der Angeschuldigte freigesprochen oder das gegen ihn eingeleitete Ver-
fahren eingestellt, so ist ihm der während seiner Suspenston innebehaltene Theil seines
Diensteinkommens nachzugewähren.
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3.
Ein Beamter, welcher Voraussetz-

a) die Pflichten verletzt, die ihm seine Stellung als Staatodiener nach dem bidhun
von ihm geleisteten Staatsdienereide oder sein Amt beziehentlich nach Maß-
gabe der von ihm in Bezug auf dasselbe erhaltenen besonderen Anweisungen
oder abgelegten Angelöbnisse auferlegt,

45) sich in oder außer dem Amte eines Verhaltens schuldig macht, das geeignet
ist, ihn der Achtung, des Ansehens oder des Vertrauens, das seine amtliche

lellung erfordert, verlustig zu machen,
unterliegt der Bestrafung auf disciplinarischem Wege.

Als Handlungen der unter u. gedachten Art sind auch solche mündliche oder schrift-
liche oder durch den Druck oder auf anderem Vervielsältigungswege bewirkte Aeußerungen
sowie sonstige Kundgebungen eines Beamten anzusehen, welche Angriffe auf die verfassungs-
mäßige Stellung oder die Autorität des Laudesherrn, der Landeséregierung oder der vor-
gesetzten Dienstbehörde enthalten, oder doch mit der dem Landesherru oder der Landes-
regierung geschuldeten Ehrerbietung beziehentlich mit der der vorgesetzten Dienstbehörde oder
dem Ausfsichtsbeamten schuldigen Achlung unvereinbar sind. Ein thatsächliches Verhalten
der letztbezeichneten Art unterfällt ebenso dem Begriffe der oben unter a. getroffenen Be-
stimmung.

4.

Dieiplinarstrafen sind:
a) der mündliche und der schriftliche Verweis,
b) Geldstrafe bis zum zweimonatlichen Betrage des Diensteinkommens,
) Dienstentlassung.

Verweise können mit Geldstrafe verbunden und es kann auch, jedoch nur gegen
solche Staatsdiener, deren Dienstleistungen eine höhere wissenschaftliche oder lechnische Vor-
bildung nicht erfordern,

4) Haftstrafe (Arrest) bis zu 4 Wochen, weiter in Verbindung damit oder als
selbsiständige Disciplinarstrafe

e) die zeilweilige Enthebung vom Dienste unter Gehaltsentzichung,
s) die Versetzung in eine dem Range nach niedrigere oder mit geringerer Be-

soldung verknüpfte Stelle
angewandt werden.

Abgesehen von den Diseiplinarstrafen bleiben Ordnungsstrasen, die in Gestalt von
mündlichen Vorhalten, mündlichen oder schriftlichen Rügen wegen Ordnungswidrigkeiten
und Ungebührnissen, gewissen Geldstrafen, sowie Exekutivstrafen, welche bei vorkommender

äumigkeit in Erledigung von Dienstgeschäften, in beiden Fällen von der vorgesetzten
Dienstbehörde oder dem Aussichtsbeamten gegen untergebene Staatodiener angewandt wer-
den, beziehentlich in Gemäßheit derjenigen Anordnungen Unserer Laudeoregierung resp.
Unseres Consistoriums zulässig, welche in diesem Betreffe entweder schon ergangen sind
oder künftig erlassen werden.

9“

verlahrens.

Disciplinar-
sirasen.



5.
Algemeine Welche von den nach Ziffer 4 zulässigen Disciplinarstrafen im einzelnen Falle an-

—um zuwenden sei, soll zwar im Allgemeinen nach der größeren oder geringeren Erheblichkeir
k%reicf des Dienstvergehens mit Rücksicht auf die sonstige Führung und, was die unter Ziffer

——W lit. 4, c und f bemerkten Disciplinarstrafen anlangt, mit Rückiicht auf die Art der
und des Bell benluchn Stellung des betreffenden Beamten beurtheilt werden. Jedoch muß der Ver-

“m“ Hehmo in eine dem Range oder Gehalte nach niedrigere Stellung 7 der Dienstent-
besondere. lassung, wenn es sich nicht um erhebliche Fälle der in Abschnitt3 lit. b bezeichneten

Natur handelt, regelmäßig ein Besserungsverfahren vorhergehen.
Dasselbe besteht, wenn es

A. Lens auf Universitäten oder Andemieen wissenschaftlich oder technisch für ihreneruf vorgebildete Staatadiene teti
a) in einem auddrcklich i“ersterVesserungsversuch zu bezeichnenden schrift-

lichen Verweise, der durch die vorgesehte Dienstbehörde oder den zustän-
digen Aufsichtsbeamten ertheilt wird,5) in einem als zweiter Vesserungsversuch zu bezeichnenden mit nachdrück-
licher Verwarnung verbundenen mündlichen Verweise vor der Anstellungs-
behörde,

D) in einem mit Androhung des Verfahrens auf Dienstentlassung verknüpften
Verweise vor der Anstellungsbehörde,

B. gegenüber anderen Staatsbeamten
a) in einem schriftlichen, als ersler Besserungsversuch zu bezeichnenden Ver-

weise durch die Dienstbehörde oder den zuständigen Aussichtsbeamten,
5) in einem vor der Anstellungsbehörde erfolgenden, als zweiter Besserungs-

versuch zu bezeichnenden Verweise in Verbindung mit scharfer Verwar-
nung und Androhung der Suspension vom Amte,

. in der Verfügung der Suspension vom Amte für die Dauer von drei
Monaten unter gänzlicher oder theilweiser Entziehung des Diensteinkom-
mens, verbunden mit gleichzeitiger Androhung der Dienstentlassung oder
der Versetzung in eine an Rang oder Gehalt niedrigere Sielle.

Gegen Subalterne und Unterbeamte sowie auch gegen Gerichtsvollzieher und Gen-

Llaren k in geeignet scheinenden, Zalen an Stelle der letztgedachten Besserungsstrafeauch Hast Arrest) in der Dauer von 4 Wochen beziehentlich unter Gehaltsentziehungzugleich Fanl der im Vorstehenden znr . gedachten Androhung verfügt werden.
Das Besserungsverfahren geht von der Anstellungsbehörde aus und wird unbe-

schadet einer sonst etwa aus Anlaß der Handlungsweise, wegen deren damit vorgegangen
wird, den Beamten nach richterlicher oder polizeilicher Besisehung treffenden Strafe, unter
Einhaltung der gedachten Reihenfolge der Besserungemittel in Anwendung gebracht.ällen, welche einem strafrichterlichen Verfahren unterzogen werden, gilt das

weiter men in Abschnikt 21 Gesagte auch in Bezug auf das Besserungsverfahren.
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6.
Das Belserungsverfahren tritt namentlich in folgenden Fällen ein: degen deeBesserungs.

a. wenn ein Staatsdiener, gegen den mindestens zwei Male bereits Ordnungs- —
oder Exccutivstrafen angewandt worden sind (vgl. Abschnitt 4 a. E.), gleich, tritl.
wobl weitere Ordnungswidrigkeiten verschuldet, namentlich die rechtzeitige
Erledigung aufgetragener Dienstgeschäfte verabsäumt, die zur Erhaltung dienst-
licher Ordnung gegebenen Vorschriften verletzt oder die Anordnungen der
vorgesetzten Dienstbehörde beziehentlich des zuständigen Aufsichtsbeamten un-
beachtet läßt,
wenn ein Staatsdiener in Aeußerungen oder in seiner Handlungsweise ein
widersetzliches oder achtungswidriges Verhalten gegen die vorgesetzte Dienst-
behörde oder einen vorgesetzten Beamten bekundet,
wegen wiederholter von einem Staatsdiener in oder gelegentlich der Aus-
übung seines Amtes gezeigter harter, herabwürdigender oder willkürlicher
Behandlung von untergebenen Beamten oder Personen aus dem Publikum,
wegen dauernd ungeziemenden oder unsittlichen Verhaltens eines Staats-
dieners, welches geeignet ist, ihn in der öffentlichen Achtung herabzusetzen,
wie Trunksucht u. s. w.,

l wegen leichtsinnigen Schuldenmachens, Spiessucht,
wegen pflichtwidriger Mittheilung amtlicher Veschlüsse, Verhandlungen oder
sonstiger innerhalb des amtlichen Dienstbereiches stattgehabter Vorgänge,

 wegen wiederholt gezeigter Unverträglichkeit oder ungeziemenden Verhaltens
gegenüber anderen Beamten, welche der Aussicht des betreffenden Staats-
dieners nicht unterstehen,

4 wegen Entfernung vom Dienste ohne den dazu erforderlichen Urlaub be-

ziehentlich ohne Anzeige einer eingeurttenen Behinderungsursache, sowie wegenunbegründeten Vorgebens einer solchen,
wegen pflichtwidriger Nachsicht eines Staatsdieners gegen die seiner dienst-
lichen Aufsicht unlerstellten Beamten oder überhaupt gegen solche Personen,
welche ibren Verbindlichkeiten gegen den Staat nicht nachkommen.

7.

i(#e5.S

Außer dem Balle eines Diseiplinarvergehens (Abschnitt 8) kann Dienstentlassung s
ohne Weiteres dann verfügt werden, wenn ein Staatsdiener in Concurs verfallen ist!—iiie
oder weun ein solcher Handlungen vornimmt, welche gegen eine bestimmte Verpflichtung lafung *5
verstoßen, bei deren Verletzung die sofortige Emlassung entweder nach der Dienstinstruk= gr holt
tion oder nach einer anderen zwischen der Anstellungsbehörde und dem Beamten getroffenen cipiinarver ·

urkundlichen Bestimmung augdrücklich für zulässig erklärt ist. achen

Die Verfügung der unter Ziffer 4 Ht. a, h, d, c und f bezeichneten Digeiplinar- seeneween.
strafen steht der Anstellungsbehörde und in dem Umfange: in welchem die betreffende 4rie olg.
Vefugniß der dem beschuldigten Sicatodiener vorgesetzten Dienstbehörde oder nächsten Auf- n,sichtsstelle übertragen ist, der letztere urbeus.Vor Verfügung einer selchen Dicciplinarstrafe ist dem angeschuldigten Staats- '
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diener Gelegenheit zu geben, das zu seiner Rechtfertigung oder Entschuldigung Dienliche
mindeslens durch mündliche Erklärung geltend zu machen.

Ueber die Veranlassung zu dem dicciplinarischen Einschreiten, die Erklärung des
angeschuldigten Staatsdieners und die Verfügung der Diseiplinarstrafe ist, soweit nicht
in diesem Vetreffe actenmäßiger Nachweis geliefert wird, ein Protokoll aufzunehmen.

An Stelle des letzteren kann nach der von der Landesregierung für einzelne Dienst.
zweige zu gebenden Anordnung die tabellarische FSorm treten.

egen die Verfügung einer der im ersten Absatze gedachten Disciplinarstrafen,
sofern solche von der dem angeschuldigten Beamten nächstoorgeseten Dienstbehörde oder
einem vorgesetzten Aufsichtsbeamten ergeht, findet eine Beschwerde an die nächsthöhere
Dienststelle statt. Die Eutscheidung derselben ist endgültig.

Unberührt durch diese Bestimmung bleiben die Vorschriften in Bezug auf die An-
wendung bloßer Ordnungo= und Erxecutivstrasen, sowie über das bezügliche Verfahren und
den Instanzenzug (vgl. Abschnitt 4 a. E.).

uständigkrit Die Dienstentlassung, wem sie a diociplinarischem Wege erfolgt (vgl. Abschn. 3
r re Sele, und 5), kann gegen definitiv von Unserer Landesregierung angestellte Beamte, welche nach
# bestehender Vorschrift oder herkömmlich die Vorbildung für ihren Veruf auf einer Univer-
ellan suat oder Akademie genossen und die für ihre dienstliche Stellung erforderliche Befähigung

n Prfungen dargelegt haben — abgesehen von dem in Abschnitt 11 behandelten Falle

— nur dann eintreten, wenn das Disciplinargericht dieselbe durch Ettenniniß ausgesprochen
und dieses durch Unsere Landesregierung Bestätigung gefunden hat

Gegen Beamte, welche der vorgedachten Kalegorie nicht angehören, sowie in dem
Falle des Abschnittes 7 kann die Dienstentlassung durch die Austellungsbehörde, jedoch
nur nach Gehör des Angeschuldigten, — dem zur mündlichen oder schrifnichen Vernehm-
lassung, sowie zur Angabe etwaiger zu seiner Entlastung zu benüyender Beweismittel eine
1tägige Frist einzuräumen ist, — und nach genauer Erörterung des Falles in einer durch
einen hierzu beanftragten richterlichen oder zum Richteramte beiähigten Beamten geführten
Joruntersuchung durch motivirte Entschließung. ansgespr ochen werdenee Staatsdiener, welche von Unserem Consislorium angestellt werden, wird die

Dienstemlaßng durch die Anstellungsbehörde und zwar auf Grund des im voranusgehen-

den Absatze vorgeschriebenen Verfahrens **'
Discip · Das Diseiplinargericht besteht 40 dem Landgerichtspräsidenlen als Vorsitzendem

ot und zwei weiteren, durch Landesherrliche Ernennung je auf ein Geichäfteioh im Voraus
Es- keinnmi Mitliedern, welche dem Richterstande des Landes angehören oderbeiihrerebung. Versehung in den Ruhestand beziehentlich ihrem sonstigen zrepale Anolchiurn. aus der

richterlichen Slang angehört haben.Für Fälle der Verhinderung des Präsidenten wird durch Landesherrliche Ent-
schließung noch ein drittes Mitglied aus der Zahl der bezeichneten Beamten auf je ein

Geschäftsjahr im Voraus ernannt und eines der also ernannten drei Mitglieder des Ge-
richts zum Stellvertreter des Vorsitzenden bestimmt.
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Richtet sich das wegen der ßrage Dieustentlassung einzuleitende Disciplinar- rgnverfahren gegen ein Mitglied der Landesregierung oder den Landgerichtspräsidenten, so desfen zu-
wird der solchenfalls zuständige Diseiplinarhos durch die Landesregierunggetet. im ersteren h
Falle unter Zuziehung des Landgerichtspräsidenten, als für solche Fälle mit Sitz un

Stimme ausgestatteten Beisitzers, gebildet. t“ *
Der Ertheilung des Erkenntnisses des nach der Vorschrift in Abschnitt 10 43r*t

mengesetzten Diseiplinargerichts muß eine mündliche Verhandlung und dieser eine Vor-
untersuchung vorausgehen.

Die Einleitung des Verfahrens wird von der Landesregierung angeordnet. Es (eite."4
wird von ihr zu diesem Behufe der Staatsanwalt oder dessen r— beziehentlich, reeinwenn sich dos diseiplinarische Vorgehen geten einen nichtrichterlichen Beamten richtet, Förage lieht.
nach ibrem Tesinden auch ein anderer Beamter mit Ausübung 0nd staaksanwaltschaftlichen

zunchionen chbauftoagt.banßoherricche Ernennung wird ein richterlicher oder ein zum Richteramte
befähigter Vant- als kntersuchunderichter und ein Vertreter desselben je auf ein Ge-

schäftsjahr im Voraus bestellt.
Der untersuchungörichter hal den angeschuldigten Staatsdiener über das demselben

zur Last Gelegte verantwortlich zu vernebhmen und alle zur Aufklärung des Thatbestandes
erforderlichen Hehebungen zu bewirkeDem Angeschuldigten ist nechwwiassen, binnen einer demselben zu sebenden Frist

über die Anschuldigung sich schriftlich zu äußern und die zum Nachweise der dabei behaup-
teten Thatsachen anzuwendenden Beweismittel zu bezeichnen. Erfolgt eine solche Heraus-
laslung nicht oder ist dieselbe nicht erschöpsend, so ist zur mündlichen Vernehmung zu
schreiten.

lassun An

Uebrigen finden die Vorschriften der Strasproceßordnung über die Vorunler=
fn 7nn Anwendung, soweit nicht im Nachstehenden etwas Abweichendes

estimm

vi Ladung des Angeschnldigten sowie jede soustige Benachrichtigung desselben
geschieht, falls er im Fürstenthume an bekanntem Orte auwesend ist, durch Behändigung
der bezüglichen Schriftstücke unter schriftlicher Beurkundung des Erfolges durch einen Ge-
richtsvollzieher, bei bekanntem auswärtigen Aufenthalte durch Zustellung. Ist der Auf-
enthalt des Angeschuldigten nicht bekannt, so erfolgt die Zustellung der Ladung und jeder
sonst erforderlichen Benachrichtigung des Angeschuldigten durch Niederlegung der betreffen-
den Schriftstücke auf der Gerichtsschreiberei des Landgerichte Greiz.

Die öffen tliche Ladung des Angeschuldigten ist unzulässig.

Nach Schluß der Voruntersuchung werden die Akten der Landesregierung vor- isit
gelegt. ungsbehörde

Dieselbe kann entweder eine Ergänzung der Voruntersuchung anordnen oder mit Euschen "
Rücksicht auf die Ergebnisse derselben das Verfahren einstellen und geeigucten Falles eine —-
Disciplinarstrafe der unter Ziffer 4 lit n und b gedachten Arten beziehentlich unter Ver. suchung.



50

bindung derselben versügen oder endlich die Verweisung der Sache vor das Diseiplinar-
gericht anordnen.

14.
gelMon Die Wiederaufnahme des eingestellten Disciplinarverfahrens wegen der nämlichen
sufnahme Anschuldigungopunkte ist nur auf Grund neuer Beweise und während eines Zeitraumes
—egevon 3 Jahren, vom Tage des Einstellungsbeschlusses an gerechnet, zulässig. War auf
zenten Til Grund von Abschnitt 13 Abs. 2 eine der in Abschnitt 4 unter lit. à und b gedachten

sohren. Diseiplinarstrafen verfügt, so findet eine Wirderausnahme überhaupt nicht statt.
ahirneeal; Wird von Unserer Landesregierung ve Fortstellung des Disciplinarverfahrens durch
hn Verweisung der Sache vor das Disciplinargericht beschlossen, so hat der die Obliegen-

gebeen. heiten des Staatsanwaltes im einzelnen Falle versehende Beamte den Antrag auf Erken-
tinargerichse nung der Dienstentlassung unter Ueberreichung der die Voruntersuchung betreffenden Akten

663 boomittelst einer die Anschuldigungspunkte und die Beweismittel bezeichnenden Schrift beidem Dieeiplinargerichte zu stellen.
Der Ankrag auf Eröffnung des Hauptverfahrens kann u vam von dem Dis-ciplinargerichte abgelehnt werden, wenn dasselbe annimmt, daß d im Angeschuldigten

zur Last gelegte Handlungsweise einer BL Lyeae sncht unterliege.
sae“mi Erfolgt keine Ablehnung, so beraine das Disciplinargericht einen Termin zur

dem Ers Verhandlung. an. Das Verfahren in derselben regelt sich nach den auf das Verfahren
linargerichle. in der zur Zuständigkeit der Landgerichte gehörigen Strassachen bezüglichen Vorschriften

der Strafprozeßordnung, soweit nicht im Folgenden Abweichungen bestimmt sind.
Oeffentlichkeit der Verhandlung ist ausgeschlossen.

Die Verhandlung kann auch ohne Auwesenheit des Angeschuldigten stattfinden,
sofern derselbe gehörig geladen ist. Derselbe kann sich durch einen mit schriftlicher Voll-
macht versehenen Rechtsanwalt vertreten lassen. Der Lehtere ist jedoch solchenfalls auch

verpflichtet, sih an Stelle des Angeschuldigten vernehmen zu lassen.e findel bei Abwesenheit des Angeklagten ein — vom Vorsitzenden des
Gerichts astabtrter oder veranstalteter — Bericht über die Ergebnisse ver Voruntersuchung

stalt, mit dem solchenfalls die Verhandlung eröffnet wird.
Der gedachte Berich!, der Vorlrag des die Stelle des Staatsanwaltes einneh-

menden Beamten, die Vernehmung des Angeschuldigten oder seines Vertreters und die
beiderseiligen Schlußvorträge erfolgen in Abwesenheit der zu hörenden Zeugen oder Sach-
verständigen.

Die Aussage eines außerhalb der Hanptverhandlung vernommenen Zeugen oder
Sachverständigen ist, sofern es der Ankläger oder Angeschuldigte beantragt oder das Dis-

ibiinargerict es für erforderlich erachtet, zu verlesenWegen Zustellung der Ladungen und des Urtheils greisen die unter Ziffer 12
auSgedrückten Vorschriften Plat.

Das mit Gründen zu versehende Urtheil ist nicht in der Hauptverhandlung zu
eröffnen, sondern erst danach, aber spätestens innerhalb 3 Tagen nach dem Zeitpunkte der
Hauptverhandlung und zwar durch von Amtswegen erfolgende Zustellung der schriftlichen
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Ausfertigung desselben an den Angeschuldigten oder dessen Vertreter und an den Staats-
amvalt oder den dessen Stelle im Einzelfalle einnehmenden Beamten

Gebühren werden im Diseiplinarverfahren nicht berechnet, sondern nur die baaren
Auslagen in Ansatz gebracht.

17.

Durch ein dem Antrage auf Dienstentlassung nicht stattgebendes Urtheil des Dis- Sualcirhng
eiplinargerichts wird die Verfügung einer Diseiplinarstrase von der unter Ziffer 41 a und P delin
b gedachten Art nicht ausgeschlossen, sofern nicht jenes Urtheil die dem Antrage auf Weleeiuce,
Daeselessung zu Grunde gelegte Anschuldigung für unbegründet beziehentlich unerwiesen antge-

Urtheils.
Gegendas die Dienstentlassung mshichere Urtheil des nach der Vorschrit in

Abschuitt 9 gebildeten Disciplinargerichts findet ein Rechtsmittel nicht stat Leten6 Urtheil erlangtaber erst durch dessen nach vorher eingeholter decherrlicher E
ien hierzu erfolgende Bestätigung desselben Seiten Unserer Landesregierung, eneau

der das Urtheil von dem als Staaksanwalt fungirenden Beamten mittelst Berichtes vor. (assasn. Lagen.
gelegt wird, rechtliche Wirksamkeit. Vor dessen Bestätigung ist es dem durch das Urtheil?denenBebeite

betroffenen Beamten verstattet, eine die Rechtfertigung oder die Entschuldigung seiner in WW*
Frage befangenen Handlungsweise ealhaltene Vorstellung an die Landesregierung binnen
einer von dieser4n bestimmenden Frist zu richten.on Unserer Landesregierung betenen auch alle zur Eröffnung beziehentlich Aus-
führung der getroffenen Entschließung zu bewirkenden Mahnahmen aus

Einem an unbekanntem Orte Abwesenden wird diese Entschließung durch Nieder-

kn, des bezüglichen Schriftstückes auf der Gerichtsschreiberei des Fürstlichen Landgerichts

Wenn der sich nach der Vorchrt inUblchnitt 11 zusammensehende Diseiplinar= erlahren im
hof #istenin ist, erfolgt die Entscheidung nicht auf Grund einer mündlichen Verhandlung,bädigkeindes

welche solchenfalls nicht stattfindet, sondern auf Grund der Ergebnisse der nach der Vor. Diebveslinr.
schrift unter Abschnitt 12 sich regeluden Voruntersuchung beziehentlich nach Eingang der %
nach derselben Vorschrift dem Angeschuldigten verstatteten schriftlichen Aeußerung und nach
in einer aus Anlaß gestellten Antrages oder von Amtswegen angcordneten Beweis-erhebung.

eidlichen Abhörung von Zeugen und Sachverständigen, die dabei vom Dis-
apiinorhefe oder einem Deputirten desselben vorgenommen wird, in Person oder durch
einen legitimirten Amvalt anzuwohnen und für zulässig erachtete Fragen an die Zeugen
und Sachverständigen zu stellen, ist dem von der bevorstehenden Vernehmung spätestens
3 Tage zuvor zu benachrichtigenden Angeschuldigten verstattet.

Gegen die verurtheilende Entscheidung des Disciplinarhofes findet das Rechts-
miktel der anderweiten Vertheidigung statt. Dasselbe ist binnen 3 Wochen vom Tage
der Behändigung oder Zuslellung der schriftlichen Ausfertigung der Entscheidung an den

Angeschuldigten von diesem schriftlich einzuwenden und ausguführen. .Nach dem Eingange
der Vertheidigung beziehentlich nach dem Erfolge einer darin beantcagten Beweiserhebung

10
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erfolgt die Versendung der in der Sache ergangenen Akten an eine deutsche Juriflen-
facultät zu Ertheilung eines bezüglichen Rechtsgutachtens. Zwei Juristenfacultäten kann
der Angeschuldigte durch einen in der Vertheidigungsschrift solchenfalls deutlich auszudrücken-
den ½ von der Beschickung ausschließen.

f Grund des eingegangenen Gutachtens erfolgt die endgültige Entscheidung des
ri über die Frage der Dienstentlassung.

ie Vorschriften in Abschnitt 12, soweit sie sich auf die Voruntersuchung beziehen,sowie deh in Abschnitt 13 und 14 finden durchweg, die Vorschriften unter Ab-
schnitt 16, soweit sie sich auf die Ladung und Benachrichtigung des Angeschuldigten, der
Zeugen und Sachverständigen, sowie auf die Zufertigung der schriftlichen Entscheidung
beziehen, finden auch auf die Fälle, in denen der Diseiplinarhof (Abschnitt 11) für das
Verfahren zuständig ist, Anwendung.

20.

Ein Staatsdiener, welcher auf Grund der vonerschtlichen Lestimmungen seines6 Amtes entlassen wird, verliert — außer dem Gehalt — Titel und Rang der von ihm
n bekleidelen Stelle, ingleichen den elwa an sich durch sein rans begründeten Anspruch

auf Pension, nicht aber die Fähigkeit zu einer anderen Anstellung im Staatsdienste.
Bei erweislicher besonderer Bedürstigkeit kann jedoch dem nach den Bestimmungen

unter Abschnitt 9 Abs. 2, Abschnitt 18 und 19 entlassenen Staatsdiener ein Theil der
seinem Dienstalter entsprechenden Pension bis zur Hälfte des Betrages, auf den er ohne

Einwirlung

EFreisprechauf die Siurt
cibaliin

plinar.
verfahrens.

seine Dienstenklassung Anspruch gehabt hätte, oder seiner Familie eine Unterstützung bis
zum gleichen Betrage nach Landesherrlicher Ermächtigung durch Unsere Landesregierung
aus der Pensionskasse bewilligt werden.

Ebenso kann nach dem Tode eines von seiner Stelle entlassenen Staatsdieners den
Hinterlassenen desselben bei erweislicher besonderer Bedürftigkeit eine Unterstützung bis zu
demjenigen Betrage, welchen die Wittwe und die Waisen aus der Pensionskasse zu beziehen
gehabt hälten, wenn das Ableben des Verslorbenen zur Zeit seiner Dienstentlassung erfolgt
wäre, nach Landesberrlicher Ermächtigung dann zugestanden werden, wenn überhaupt bei
dem Tode des entlassenen Staatsdieners ohne den Fall seiner — für dessen Wittwe
oder RKinder ein gesetzlicher Pensionsanspruchbegründe, gein würIn be der Strafversetzung (Abschn. 4 K.) richtet süa on Rang des versetzten
Beamten nach der Stelle, in die er zur Strafe versetzt Fhet der eventuelle Pensionsan-
spruch nach der mit dieser verknüpften Besoldung. Ueber die Frage der Belassung des

in der früheren Stelle geführten Titels enuhe die Ansiellungobehõrde.
Im Laufe einer gerichtlichen nuuchiung. dorf gegen den Angeschuldigten ein

Diseiplinarverfahren wegen derselben Thatsachen, welche den Gegenstand dieser Unter-

suchungbiden, nicht eingeleitet werden.enn im Laufe eines Disciplinarverfahrens wegen derselben Thatsachen, welche
bee verangßt haben, eine gerichtliche Untersuchung wider den Angeschuldigten eröffnet

o ist das Dibeiplinarverfahren bis zur Beendigung des gerichtlichen VerfahrensFehen
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Wenn von dem ordentlichen Strafgerichte auf Freisprechung erkannt ist, so findet
wegen derjenigen Thatsachen, welche in der gerichtlichen Untersuchung zur Erörterung
gekommen sind, ein Diseiplinarfahren nur noch insofern statt, als dieselben an sich und
ohne ihre Beziehung zu dem geseblichen Thatbestande der strafbaren Handlungen, welche
den Gegenstand der Untersuchung bildeten, ein Dienstvergehen enthalten.

Wenn gegen einen im Nuhestande rd# früheren Staatsdiener wegen eines Witangen.
vor oder nach seinem Uebertritte in den Pensionsstand von ihm brgangenen Verbrechens wchtellcherung
oder Vergehens durch richterliches Urtheil rechtskräftig auf Zuchthausstrafe oder neben einer inn uhe·
anderen Freiheitsstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ebrenrechte erkannt ist. so wird er lerenge-

des Unspruchs auf den Fortbezug der ihm zustehenden Pension verlustig. Stn -e#e
ird gegen einen in Pension getretenen früheren Staatödiener aus leichem An- Nenrtalnauf

lasse rechlskräftig eine Freiheitsstrafe unter Verhällnissen erkannt, unter denen in Gemäß= desten Ven.
beit der Bestimmung des Strafgese bbuchs die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt werden hense ½
konnten, ohne daß dies jedoch thatsächlich geschehen ist, so kann dem im Ruheslande in de
befindlichen Staatsdiener die Pension entzogen werden.

Gegenüber solchen früheren Staatsdienern, welche ein von Unserer Landesregierung
verliehenes Staatedienstamt einnahmen, zu dessen Bekleidung eine auf Universitäten oder
Akademieen zu erlangende Vorbildung erfordert wird, erfolgt die Pensionsentziehung, falls
sie eintreten soll, auf Grund eines dahin gerichteten Ausspruchs des Diseiplinargerichts
(Abschnitt 10) beziehentlich einer dahin gehenden endgültigen Entscheidung des Diseipli-
narhofs (Abschnitt 11 und 19), gegenüber anderen Staatsdienern, ohne das Erforderniß
eines solchen Ausspruchs, durch die Landeoregierung nach vorausgegangener Vorerörterung.
und dem betreffenden Pensionär verstattetem Gehör.

Mit der Entziehung der Pension kann von der Anstellungsbehörde auch die Ent-
ziehung der dem Vensionär bei dem Eintritte in den Ruhestand belassenen Titel und
Nangstellung verbunden werden.

Das Verfahren vor dem Dieciplinargericht (Abschuit 10) in dem Falle des Abs.
1 und 2 dieses Abschnittes ist das unter Abschnitt 15 und 16 vorstehends vorgeschriebene.
das im gleichen Falle stattfindende Verfahren des Disciplinarhofo (Abschn. 11) das in
Abschnilt 19 vorstehends bestimmte.

Dem Pensionär, der im Salle von Abs. 1 dieses Abschnitts der iben verlustigoder dem solche in Verfolg eines Diseiplinarverfahrens entzogen wird, beziehentlich seinerFamilic kann jedoch auf Grund Landesherrlicher Ermächtigung durch die preeunch finer
die in Abschnitt 20 bezeichnete Unterstützung aus der Pensionskasse unter den eben dort
bedachten Voraussehungen verwilligt werden.

23.

egen die in einem Vorbereitungsdienste für einen Zweig des Staatödienstes Fgai derbcziehen-ohh für eine bestimmte Stellung im Slaatsdienste Stehenden, mit Einschluß der dre
nicht angestellten Gerichtsassessoren, ist, wenn der in Abschnitt 1 gedachte Fall wider sie wirn
eintrilt, die Enlassung aus dem Vorbereitungsdienste beziehentlich der dienstlichen Stellung in #einemVor-
zu verfügen. bereilungs-

10“
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deht *55 Verlebt eine im Vorbereitungsdienste slehende Person oder ein noch nicht ange-zninn stellter Gerichtsassessor die Obliegenheiten, die ihm ein geleisteter Pflichteid, ein nichteid-
# Hichet Angelöbniß, eine ihm in Ansehung der ihm zugetheilten Geschäfte gegebene Dienst-

anweisung oder der ihm von der vorgesetzten Dienstbehörde beziehentlich dem Aussichts-
beamten ertheilte Auftrag zur Besorgung gewisser Geschäfte nach dem Zwecke und derderselben an sich auferlegt, oder macht er sich innerhalb oder außerhalb seiner Dienst-lehtunn eines Verhaltens schuldig, welches ihn der erforderlichen Achtung, oder des ihm
von der Behörde, von welcher seine Anstellung auszugehen haben würde, oder der vor-
geseten Dienstbehörde zu schenkenden Vertrauens verlustig zu machen geeignet ist oder
welcheS mit der Pflicht der Ehrerbietung gegen den Landedherrn und die ganbegregierung,
oder der Achtung gegen die vorgesetzte Dienstbehörde oder einen Aufsichtsbeamten im
Widerspruche steht oder sogar einen Angriff auf die verfassungsmäßige Stellung oder
Autorität des Landesherrn oder der Landesregierung in sich schließt, so kommen gegen
den Schuldigen die in Abschnitt 4 unter #, b und c gedachten Disciplinarstrafen zur
siungemäßen Anwendung.

Das bezügliche Disciplinarverfahren geht von der Behörde aus, von welcher die
Zulassung des Betreffenden zum Vorbereitungsdienste oder die Leilung des letzteren be-
ziehentlich die Anordnung der Beschäftigung des Angeschuldigten erfolgt, und regelt sich
nach den in Abschnitt 8 beziehentlich in Absah 2 von Abschnitt 9 aufgestellten Normen
beziehungsweise unter deren sinngemäßer Anwendung.

Die S5. 23, 25, 26, 27 und 28 des Gesetzes vom 2. April 1860 sind auf-
gehoben.

An die Stelle derselben und der schon oben aufgehobenen 5§. 24 und 29 treten

mit den gleichen Zifferbezeichnungen Vatagraphen folgenden Inhalts:
kchanfS Die Berechnung der Dienslzeit ees uen beginnt mit dessen Eintritte in den

)l in „ririch Staatsdienst. Dieser wird als erfolgt angesehen mit dem Tage, unter welchem
*—7 g das erste Anstellungsderret (die erste Bestallungsurkunde) ausgestellt ist, sofern sich darinkrt nicht ein anderer Tag als Beginn der Dieustzeit ausdrücklich festgestellt findet. Der let-

teren wird ichoct hinzugerechnet die Zeit,während welcher der betreffende Staatsdiener zur Disposilion gestellt oder
in den zeitweiligen Nuhestand versetzt war (vgl. 55. 25, 28 dieses Gesetzes),

b. welche der Staatsdiener in einem Vorbereitungedienste zur Ausbildung für
den Staatödienst zugebracht hat, jedoch mit Abrechnung der ersten zwei seiner
Verpflichtung folgenden Jahre.

Auch kann der Dienstzeit eines Beamten diejenige Zeit hinzugerechnet werden,
welche ein Staatödiener in einem öffentlichen Amte, das nicht zu den in F. 1 des Staats-
dienergesetzes vom 2. April 1860 gedachten gehörl, einschließlich der Rechtsanwaltschaft
und des Notariats, zugebracht hat, beziehentlich dicjenige Zeit, während welcher ein Be-
amter vor seinem Eintritte in den Staatödienst des Serstenihums in demjenigen eines
anderen Staates oder innerhalb desselben überhaupt in einem öffentlichen Amte, und zwar
gleichfalls mit Einschluß der Rechtsanwallschaft und des Notariats, oder in einem Vor-
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bereitongödienst für das in dem anderen Staate bekleidete Amt sich befunden hat, wobei
jedochdie Dauer eines Vorbereitungsdienstes nur insoweit in Anrechnung kommt, alsdieselbe on Zeitraum von zwei Jahren überschreitet.

Bei Verufungen in den hierländischen Staatodienst hat die Anstellungsbehörde
den Zeitpunkt festzustellen, von welchem ab die Dienstzeit des berufenen Beamten zu

berechnen ist und demselben die darauf wot Enischewe bekannt zu machen.
S. 2Der Anspruch auf Fortbezug der #eon- geht einem mit solcher in den Ruhe-

stand getretenen Staatsdiener verloren
e desachtbezug

) wenn er nach Beseitigung dir sheisöchichen Gründe seiner Pensionirung im n- gue
Staatsdienste wieder angestell "U2) wenn der peusionirte eheene in fremde Staatsdienste eintritt,

3) wenn derselbe im Gemeinde= oder Privatdienste eine mit ständiger Remu-
neration, welche dem hälstigen Betrage seiner Pension gleichkommt, oder den-
selben übersteigt, verbundene Stellung einnimmt.

Eine Ausnahme von den vorersichtlichen Bestimmungen dieses Paragraphen findet
dann stalt, wenn in den unter 1, 2 und 3 gedachten Fällen in Betreff des Fortbezugs
der Pension oder eincs Theils derselben eine ausdrückliche Zusage der Anstellungsbehörde
an den betreffenden vormaligen Staatsdiener erfolgt ist oder wenn in dem unter 3 ge-
dachten Falle der in Betracht kommende vormalige Staatsdiener nach Zurücklegung des
70. Alters- oder des 40. Dienstjahres in den Ruhestand getreten ist.

Staatsdiener können aus administrativen Rüchichten zeitweilig von ihren Dienst- iene.
verrichtungen entbunden (zur Disposition gestellt)w

egen
flellung nicht statt.

Dagegen kann ein Richter gleich jedem anderen Staatsbeamten auch wider seinen
Willen von der Anstelungsbehörde in den zeitweiligen Ruhestand dann versetztwerden, wenn er erweielich durch eine Krankheit, die eine Wiederherstellung hoffen läßt,
ein Jahr hindurch an der Verrichtung seiner Dienstgeschäfte fast gänzlich behindert war
und beim Ablauf des Jahres noch nicht vollständig genesen oder in dem nächsten Jahre
durch erneute Krankheit anderweit auf längere Zeit zur Erfüllung seiner Dienstobliegen-
heiten außer Stand gesetzt worden ist, gleichwohl aber der Wiedereintritt voller Dienst.
fähigkeit #och erwartet werden darf.

Die Eröffnung über die Versetzung in den zeitweiligen Ruhestand ist dem betrof-
kenen Beamten mindestens einen Monat vor Eintritt der Maßregel schriftlich bekannt zu
machen und ihm eine Gegenvorstellung in 14tägiger ausschließlicher Frist nachzulassen,
worauf beziehentlich nach etwa erforderlicher weiterer Sacherörkerung von der Anftellungs=

behörde boßinitte Entschließung gefaßt und an den Beamten eröffnet wird.
owohl die nach dem Abs. 1 zur Dieposition gestellten, als die nach Abs. 3

und 4 in den geilweilige Ruhestand versetzten Staatsdiener behalten während der Dauer
des bezüglichen Verhältnisses die Eigenschaft wirklicher Staatödiener.

2*richterliche Beamte findet die nach din n——n- zulässigeDispositions-denr—in-
Rand.



Die zur Dieposikion gestellten Beamten sind verbunden, sich während der Zeit
ihres bezüglichen Verhältnisses der Ausführung einzelner, ihren vorherigen Stellungen ent-
Frhewer. * t Anstellungsbehörde ihnen ertheilter Aufträge zu unterziehen.s hat der einfach zur Disposition gestellte Staalodiener jeder Zeit, solangeseine E rn besteht, der in den zeilweiligen Ruhestand versetzte Staatediener,
wenn seine Dienstlauglichkeit erweislich zurückgekehrt ist, die Verpflichtung, ein seiner
früheren Stellung im Staatodienste enisprechendes oder ähnliches und mit gleichem Be-
soldungsanspruche verbundenes Amt im Staatsdienste zu übernehmen. In Bezug aufin
den zeitweiligen Ruhestand getretene Richter ist dabei die Anbietung eines Richteramtes
Voraussethung.

KS.20.
— Als Wartegeld haben sowohl die einfach zur Disposition gestellten, als die in den

sst 554 zeitweiligen Ruhrstand versetzten Beamten bis zu ibrer Wiederanstellung oder elwaigen
sellten oder Pensionirung vier Fünstheile ihrer Besoldung (F. 18 des Gesetzes vom 2. April 1860)on zu beziehen.
Ruheskond
versehlen I. 27.

Staotsbiener.

Verlust des Das Recht auf Bezug des Wartegeldes geht verloren:
Sllae. 1) wenn der unter Abtheilung III. Abschn. 1 dieses Gesees gedachte Fall oder

eld. die Dienstentlassung # Maßgabe der unter Abtheilung IlI. Abschn: 5
oder 7 beziehentlich 9, Abs. 2, 10, 16, 18 oder 19 dieses Gesetzes enthal-
tenen Bestimmungen wider den auf Wartegeld gesetzten Staatodiener
eintritt,

2) wenn der auf Wartegeld gesetzte Staatsdiener troz erweislich auf seiner
Seite bestehender Diensttauglichkeit verweigert, seiner Verpflichtung zum
Wiedereintritt in den activen Dienst zu entsprechen,

3) wenn ein in Wartegeld stehender Staatodiener in den Dienst eines anderen
Staates eintrikt oder ein besoldetes Gemeindeamt oder eine mit fester Remu-
neration verknüpfte Stellung im Privatdienste beziehentlich diejenige eines
Rechtsanwaltes oder Notars übernimut,

4) wenn sich ein solcher Staaködiener selbst durch eine ihm zuzurechnende Hand-
lung in eine Lage versetzt, welche seine Reactivirung oder zeilweise Beschäf-
ligung im Staatsdienste aus thatsächlichen oder rechtlichen Gründen be-
indert.

Die Bestimmung unter 3 erleidet eine Ausnahme in dem Falle, wenn dem betref-
fenden Staatödiener eine ausdrückliche Zusicherung über den Fortbezug von Wartegeld
igrachtrt des Eintritts in die neue Stellung von der Anstellungsbehörde ertheiltworden i

5. 28.
iir Ein nach den Bestimmungen des obigen §. 25 auf Wartegeld gesetzter Staats-

auf Warte diener kann bei erweislichem Eintritte dauernder Dienstuntanglichkeit, welche nach seinerrn FhVea
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Versehung auf Wartegeld bei ihm eintritt, sowohl auf seinen Antrag, als auch wider
seinen Willen in Gemäßheit der über die Pensionirung von Staatödienern bestehenden
Vorschristen von der Anstellungsbehörde mit Pension in den dauernden Ruhestand versetzt
werden.

In diesem Falle ist die von ihm bei seiner Versetzung auf Wartegeld bezogene
Vesoldung. 6 18. des cit. Gesetzes) der Pensionsberechnung zu Grunde zu legen.

§5. 29.
In jedem Falle, in dem es sich darum handelt, daß einem Staatsdiener gegen- ut

über der Eintritt seiner zeitweiligen oder der dauernden Dienstuntanglichkeit oder dergego derWiedereintrikt seiner Diensttauglichkeit von der Anstellungsbehörde dargethan werde, hat Wns-
sich der betreffende Staatodiener der Untersuchung und Beobachtung der des Behufs beauf- .1
tragten Aerzte unweigerlich zu unterwerfen- r*mrmr

V.
Der erste Absatz von F. 35 des Gesetzes vom 2. April 1860, welcher mit den

Worten begiunt: „Die Wittwenpension trikt gar nicht ein“ und mit den Worten „ent-
blter rwordenl“schließt, wird aufgehoben. An Stelle desselben treten die folgenden

orschrift
4 nach 88. 30, 31 und 34 zulässigen Pensionsonsprüche finden dann nicht EW des
stau. wenn die Ehe, aus welcher eine Wiltwe ihre Pensionsansprüche ableitet, be= ouf de
ziehentlich aus welcher die Kinder herrühren, um deren Unterslützung aus der Lsten aund
Pensionskasse es sich handelt, obne die höbere Erlaubniß eingegangen worden ist,
welsche jeder in den Staatsdienst oder in den Probe= oder Vorbereitungsdienst für
ein Staatsdienstamt Eingetretene, wenn er sich nach dem Zeitpunkte dieses Ein-
tritts verehelichen will, nachzusuchen hat, bevor er zur Eheschliehung verschreitet.“

Die Vorschriften des Machtvegegesed.A. vom 9. April 1862 zum Givilstaatsdiener-
gesee vom 2. April 1360 werden durchweg, diejenigen des Nachlragsgesehzes vom
22. Febrnar 1873 zum selben Gesehe, soweit sie sich auf die Verechnung der Dienstzeit
von Staatsdienern beziehen, insofern aufgehoben, als sie mit den einschlägigen Vorschriften
des gegenwärtigen Gesetzes im Widerspruche stehen.

VII.

In Geltung neben den Vorschriften dieses esget bleiben die S§§.1,2, 4 bismit 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30 bis 35, 37, und 8. 42 des Gesetes vom
2. April 1860, soweit die bczüglichen Vorschriften nichs dun andere Gesetze modificirt
sind, und was §. 35 des ebengedachten Gesetzes vom 2. April 1860 aulangt, insoweit

nicht unter Abschnitt V. des gegenwärtigen Gesetzes eine ausdrückliche Abänderung
erfahren hat.

Neben den gedachten Bestimmungen des Gesetzes vom 2. April 1860 bleiben als
Ergänzungen desselben auch ferner in Wirksamkeit die folgenden Gesetze:
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das Nachtragsgesetz vom 12. März 1864 (Ges.-S. 1364 S. 42, 43),
4),das Nachtratsgesetz vom 4. Januar 1368 (Ges.-S. 1868 S

das Nachtragsgeset vom 27. Juli 1870 (Ges.-S. 1670 S. 4).

VIII.
Die zur Ausfübrung dieses Gesetzes zu erlassenden Anordnungen werden von

Unserer Landesregierung getroffen.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Unseres

Fürstlichen Insiegels.

Gegeben Greiz, den 3. März 1883.

(L. 8. Heinrich XIXI.

v. Geldern-Crispendorf.
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Gesebsammlung
das Fürstenthum 7#v“ Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 8 Ayril 1883.)

15. Patent vom 5.Mirzi
die für das Jahr 1883 zu entrichtende gich, enäptenr betreffend.

Unter Bezugnahme auf das unterm 22. Dezember vorigen Jahres erlassene Patent
bezüglich der im Jahre 1883 zu entrichtenden Landesabgaben (Ges.-Samml. von 1882
S. 108) werden die im laufenden Jahre zu entrichtenden eilf Terminc Einkommensteuer
wie folgt ausgeschrieben:

zwei auf den 16. April,
einer auf den 16. Mai,
zwei auf den 16. Juli,
zwei auf den 15. September,
zwei auf den 15. Oktober,
zwei auf den 15. November.

Greiz, am 5. März 1883.
Fürstlich Reuß-Pl. Laudesregierung.

v. Geldern-Crispendorf
i. V.

C. Perthes.

4 LA. 4 ch vomuhj2 im den für das —Eus32das
Fürstenthum Reuß Aelterer Linie bestehenden Sachverständigen-Vereinen betr.

Nach einer Miltheilung des Großherzogl. Sächsischen Staatsministeriumo zu
Weimar sind im Laufe der letzten Jahre aus den auf Grund des Bundesgesehes vom
11. Juni 1870 und der Reichsgesetze vom 9., 10. und 11. Jannar 1876 gebildelen
Sachverständigen-Vereinen, insbesondere ans dem literarischen, dem kunstlerischen,
dem photographischen und dem LewerblichenSachverständigen-Vereine verschiedene
Mitglieder und Siellvertreter theils in Folge Ablebens, theils in Jolge Wegzugs aus dem
Großherzogthum Sachsen ausgeschieden und es sind durch Beschluß Seiner Königlichen

11
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Hoheit des ehherzen- von Sachsen behufs der Ergänzung der bezeichneten Sachverständigen-Vereine an Stelle der ausgeschiedenen andere Mitgliederund Stellvertreter ernannt worden.
Den bcezeichneten Vereinen werden daher von jetzt ab als Mitglieder resp. Stell-

vertreter angehören:

’e
i#%—

—
—S

*tn

eres—

I. dem literarischen Suhherstndigen-Vereinita. Mitglied
der Geheime Regierungserath Wilhelm Gons in Weimar, Vorsitzender,
der Professor der Rechte Dr. Georg Meyer in Jena,
der Bibliothekar Dr. ph. Reinhold Köhler in Weimar.
der Gymnasialdirektor a. D. Oberschulrath Dr. Hormamn Rassow in Weimar,
der Professor Dr. Adolph Schmidt in Jena,
der Hofbuchdruckereibesicher undVerlagsbuchhändler Hermann Böhlau in Weimar,

der Oberbaurath dranz Wilhelm Julius Bormann in Weimar.
Stellvertreter:der Verlagebichhändler Dr. Friedrich Frommann in Jena,

der Museumodirektor Hofrath Karl Heinrich Ruland in Weimar.

II. dem musalische Artne and inen-erein.
. der General· Intendant — Hoflheaters und der Hofkapelle

Kammeiherr Freiherr August von Lo#n in Weimar, Vorsitzendfiz Hofkapellmeister Dr. Eduard Lassen in Weimar,
. drr Kapellmeister Professor Karl Müller-Harlung in Weimar,
 der Concertmeister August Kömpel in Weimar,
 der Museumodirektor Hofrath Karl Heinrich Ruland in Weimar,
 der Universitäts-Musikdirektor Professor Dr. Ernst Naumann in Jena,
der Verlagobuchhäudler Dr. Friedrich Urommann in Jena.

b. Stellverireter
. der Hol- und Justizrath Dr. jur. et ph. Gie in Fenar

der Hoforganist Alcrander Wilhelm Gottschalg in Wein
der Hofbuchdruckereibesitzer und VerlagsbuchhändlerHen#amn Böhlauin Weimar.

III. dem ienplerichen Sachversländigen- Verein.itgliederA. .der Geheime Legationsrath d Adolph Zeerwart in Verlin, Vorsitzender,
der Museumedirektor Hofrath Karl Heinrich Ruland in Weimar, slelloertreten-

der Vorsitzend
der Amntchänate- Karl Bauer in Weimar,
der Direktor an der Großherzogl. Kunstschule Professor Albert Brendel in Weimar,
der Professor an der Großherzogl. Kunstschule Theodor Hagen in Weimar,
der Hofstheaterdekorationsmaler Professor ErustSriedrich Jakob Händelin Weimar,
der osbuchdrucereibesider n olagebuchhandter Hermann Böhlauin Weimar.tello ter:
der Maler und Zeicncnlehrer zrana —— in Weimar.
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IV. dem photographischen Sachverständigen-Verein.
a. Mitglieder:

der Geheime Legationsrath Dr. Adolph Hcerwart in Berlin, Vorsitzender,
 der Museumodirektor Hofrath Karl Heinrich Ruland in Weimar, stellvertreten-

er Vorsitzender,
der Kunsthändler Carl Bauer in Weimar,

der Hofphotograph Friedrich Hertel inWem,der Hofbuchhändler Alexander Huschke in Wein
der Direktor an der Großberzogl. Kunstschule Prgfesi Albert Brendel in Weimar,

der Maler Berthold Wosge in Weimar.tellvertreter
der Hofbuchdrckereibesiher und Venlabchschsetnie Hermann Böhlauin Weimar,
 der Maler und ZeichuenlehrerFranz Jäde in Weimar,
. der Vhotograpt Wilhelm August Stückrath in Weimar.

dem lewerbliden Snchersändigen Berei.u. Mitgli :
der Museumsdirektor Hestaib Karl feen Nuland in Weimar, Vorsitzender,
der Regierungsrath Dr. Karl Kuhn in Weimar, stellvertretender Vorsigender,
der HoftheaterdekorationsmalerProfessor Ernstt Friedrich Jakob Händelin Weimar,

Hosstuccateur Karl Hütler in Weimar,
der Commerzienrath und Fabrikbesither Franz Kreiter in Apolda,
der Commerzienrath und Fabrikbesitzer Friedrich Langenickel in Gotha,
der Kaufmann und Fabrikbesitzer Karl Anton Merz in Greiz,
der Kaufmann und Vizepräsikent der Handelskammer Wilbelm Meyer in Gera,
der Hofjuwelier und Goldschmied Theodor Müller in Weimar,

der technische Leiter des Fürstlich Schwarzburd ihen Hüttenwerts Günthersfeld,
Kürstlicher Verginspektor Voigt in Gehren

b. Stellvertreter:

der Hoftischlermeister dean Fröbel in Weimar,der Kaufmann Morich Graßer in Cobur
der Maler und 3 uchenlenl- Kranz Jäde in Weimar,
der Kaufmann Paul Kästner in Weimar,
der Kaufmann und Fabrikbesiper Franz Müller jun. in Greiz,der Mühlenbesitzer Woltersdorf in Arnstadt

4 3*

Dies wird andurch unter Bezugnahme auf die Negicrungsbekanntmachungen vom
21. August 1871 (Ges. S. S. 90) und vom 5. Februar 1878 (Ges. S. S. 2), wonach
die Thätigkeit der Sachverstäudigen-Vereine des Großherzogthums Sachsen auf das Fürsteu-
ihun Reuß Aelterer Linie ausgedehnt worden ist, sowie auf die Bekanntmachungen vom

April 1873 (Amtsblatt Seite 301) und vom 7. Juni 1876 (Amtsbl. S. 479) zurW Kenntniß gebracht.
Greig, am 16. Mäcz 1883. Fuustich Reuß-Pl. bandesregiceung.. Geldern-Crispendorf i.

C. Perthes.II



17. bekannt vom 16. März 1883,das ier für Tazutterchünig vum 16. betreffend.
In Folge eines vom Bundesrathe in seiner Sitzung vom 3. Ifd. Mts. über die

Form der zur Benutzung innerhalb des Reichsgebietes bestimmten Bescheinigungen
der Staatsangehörigkeit gefaßten Beschlusses wird für die von Fürstlicher Landesregierung
zu diesem Zweck auszustellenden Bescheinigungen künftig das unter A. nachstehends abgedruckte
Formular angewandt werden.

Das mittelst der Regierungsbekanntmachung vom 9. April 1881 (Ges.-S. S. 83)
veröffentlichte Formular zu Heimathscheinen wird in Zukunft nur zu solchen Bescheinigungen
über die Staatsangehörigkeit verwendet werden, welche zur Benutzung außerhalb des
Deutschen Reichogebietes beslimmt sind.

ie mit der Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung von Staatsangehörig-
keitsbescheinigungen besaßten Verwaltungsbehörden haben daher künftig genau darauf zu
achten, daß aus diesen Anträgen deutlich erkennbar werde, ob die betreffenden Personen
die gedachten Bescheinigungen innerhalb oder außerhalb des Reichsgebiets gebrauchen wollen.

Greiz, am 16. März 1863.

Fürstlich Neuf-l. Landesregierung.aber.

C. Perthes.

A.

Staatsangehörigkeits-Ausweis.
(Ausschließlich zur Benutzung innerhall des deutschen Reichsgebiels gültig.)

De (Namen, Stand und Wohnort) geboren au leu

18. zu wird bescheinigt, daß

45 und zwar durch (Abstammung, Naturalisation 2c.) die Eigenschaft als Staats-

angehörige des Fürstenthumo Reuß Aelterer Linie besitzt.

Greiz, den 18

(Siegel und Unterschrift Fürstlicher Landesregierung.)



i sbekanntmach vom 24. März 1883,
albene der Postordnung vom 8. März 1879 betreffend.

Nachstehende „Abänderungen der Postordnung vom 8. März 1879“ werden in

Gemäßheit S. 50 des esetet über das Postwesen des Deutschen Neichs vom
28. Oktober 1871 (R.-G. l S. 347) hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.683.Greiz, am 24. März "

Fürstlich Reuß--Pl. Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf

C. Perthes.

Verlin, 12. März 1883.

Abänderungen der Postordnung vom 3. März 1379.
Auf Grund der Vorschrift in §. 50 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen

Reichs vom 28. Oklober 1871 wird die Postordnung vom 6. März 1879 in folgenden

Punkten 160 räde
1. Im 8. 3, Seebeibr zu Packeten“ betrefsend, erhält der Absatz Vfoltgende FassunDer an der Post Packetadresse befindliche Abschnitt kann zu schriftlichen oder

gedruckten K. Mittheilungen benutzt werden.

2. Im §F. 11, „Zur Postbeförderung bedingt nf Gegenstände“ betreffend,erbält der Absatz III folgende Sassun
III. Zur Verwendung für Hand- Schihsbafrn stimute Zndhichen, Zündspiegel

und Mctallpatronrn (mit Pulver, Zündhut und Kugel besetzte Metallhülsen) müssen in
Kisten oder Zässer sest von außen und innen verpackt und als solche, sowohl auf der
Begleitadresse als auch auf der Sendung solbst, bezeichnet sein. Bei den Metallpatronen
müssen außerdem die Bleie mit den Metallhülsen so fest verbunden sein, daß ein Ablösen
der Kugel und Ausstreuen des Pulvers nicht stattfinden kann. Der Absender ist, wenn
er diese Bedingungen nicht eingehalten hat, für den aus etwaiger Entzündung entstandenen
Schaden haftbar.

3. Zwischen den 55. 11 und 12 tritt folgender neue Paragraph
hinzu:

1 Die Postverwaltung übernimmt es, dringende, zur Beförderung mit der
Post geeignete Packetsendungen, deren beschleunigte Uebermittelung mit Rücksicht auf die
Beschaffenheit des Inhalts besonders erwünscht ist, wie z. B. Sendungen mit Fischlaich
oder Fischbrut, mit lebenden Thieren oder mit frischen Blumen bez. Pflanzen, auf Ver-
langen der Absender mit den sich darbietenden schnellsten Postgelegenheiten nach dem
Bestimmungsorte zu befördern.
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II Die betreffenden Sendungen müssen bei der Einlieferung zur Postanstalt äußer-
lich durch einen sarbigen Zeltel, welcher in fettem schwarzen Typendruck oder, bei besonderen
Fällen, in großen handschriftlichen Zügen die Vezeichnung

"dringend“"
und darunler eine kurze Angabe des Inhalts trägt, hervortretend kennklich gemacht sein.
Die zugehörigen Post-Packetadressen sind handschriftlich mit dem gleichen Vermerke zu
versehen.

III Dringende Packetsendungen müssen von dem Absender frankirt werden. Als
Entschädigung für die aus der bevorzugten Beförderung und der abweichenden Behandlung
der Sendungen sich ergebenden besonderen Aufwendungen rc. ist außer dem Porto nach
der Tare für sperriges Gut und außer dem ekwaigen Eilbestellgelde (. 21) eine Gebühr
von 1 Mark für jedes Stück bei der Einlieferung zu entrichten.

IV Die Beförderung dringender Packeksendungen geschieht nur auf Gefahr des
Absenders.

n F. 13, „Drucksachen“ betrefsend, erhält Absatz VII unter 6 folgende
Fass nd: (6, soll jedoch gestattet sein.)

6) in die Sendungen mit Büchern, Musikalien, Zeitschriften, Landkarken und Bil-
dern eine Widmung handschriftlich einzutragen, auch diesen Sendungen eine
Rechnung beizufügen und letztere mit solchen handschriftlichen Zusätzen zu ver-
sehen, welche den Inhalt der Sendung betreffen und nicht die Eigenschaft
einer besonderen, mit diesem in keiner Beziehung stehenden Mittheilung haben.

Als neuer Paragraph tritt zwischen 8. 13 und 8. 14—

Zur 1 Gegen die für Drucksachen im F. 13 Abf. VIII festgesetzte ermäßigte Taxe können
vng 4# ferner befördert werden: die mittels des Hektographs,Papyrographs, Cbromographs, oder
ahchtentert be. mittels eines ähnlichen Umdruckverfahrens, nicht aber mittels derKopirpresse, auf mecha-
i uge nischem Wege hergestellten Schriftstücke, welche nach ihrer Form und sonstigen Beschaffen-
esl. heit zur Beförderung mit der Briespost geeignet find.

11 Die Eintiserung der vorbezeichneten Gegenstände, auf welche im Uebrigen dieBestimmungen des 8. IV. V und VI Anwendung finden, muß unter der Auf-schrift bestimmter krtcal in einer Anzahl von mindestens 20 vollkommen gleichlauten-
den Exemplaren am Poslschalter erfolgen.

III. Die Gegenstände dürfen nach ihrer Fertigung miltels Hektographs u. s. w.
keinerlei Zusätze oder Aenderungen am Inhalle erhalten haben, sei es, daß diese Zusäte
handschriftlich nachgetragen, oder in Gestalt von gedruckten 2c. Zetteln beigefügt oder ein-

eklebt sind.6 hr. Hektographien 2c., welche vorschriftswidrig durch die Briefkasten oder in nicht
genügender Zahl zur Einlieferung gelangen, sind von der Vergünstigung der Porto-
ermäßigung ausgeschlossen.
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6. Im 8. 16, „Postanweisungen“ betreffend, erhalten die Absäbe III und
IV folgende Fassung:

III Formulare zu Postanweisungen können durch alle Poslanstalten bezogen werden.
Den Absendern ist nicht gestaltet, für eigene Rechnung hergestellte Formulare zu Post-
anweisungen poslmähig zu verwenden; es steht ihnen jedoch frei, die Ausfüllung des Adreß-
raumes und des Abschnitts der von der Post bezogenen Formulare ganz oder theilweise
durch Druck bewirken zu lassen.

IV Ungestempelle Formulare zu Postanweisungen werden in Mengen von min-
destens 20 Stück zum Preise von 10 f#. für je 20 Stück verabfolgt. Für geftempelte
Formulare zu Poslanweisungen wird nur der Betrag des Stempels erhoben.

7. Der §. 17, „Telegraphische Postanweisungen“ betreffend, erhält folgende
anderweite Fassung:

1 Die Ueberweisung der auf Postanweisungen eingezahlten Beträge kann auf Ver-
langen des Absenders durch Vermittelung des Telegraphen erfolgen, vorausgesetzt, daß
zwischen der Postanstalt am Aufgabeorte und der Postanstalt am Bestimmungsorte oder
doch auf einem Theile des Weges eine telegraphische Verbindung besteht.

II Falls ein solches Verlangen ausgesprochen wird, liegt die Auskertigung des
Telegramms, miltels dessen die Ueberweisung erfolgt, der Poslanstalt des Aufgabeorts ob.
Wünscht der Absender durch dieses Telegramm weitere, auf die Verfügung über das Geld
bezügliche Miktheilungen zu machen, so muß er diese der Postanstalt am Aufgabeorte
schristlich übergeben, welche sie in das abzulassende Telegramm mit aufnimmt.

III Bei telegraphischen Postanweisungen, welche an Orten ohne Telegraphenanstalt
zur Post gegeben werden, wird das Ueberweisungs-Telegramm von der Annahme-Post-
anstalt mit der nächsten Postgelegenheit der am schnelislen zu erreichenden Reichs-Telegraphen-
anstalt als Einschreibsendung portopflichtig zugeführt.

IV Ist eine telegraphische Postanweisung nach einem mit einer Telegraphenanstalt
nicht versehenen Poslorte (bg. nach dem Bestellbezirk desselben) gerichtet, so erfolgt die
Weiterbeförderung des betreffenden Uebenweisungs-Telegramms von der letzten Telegraphen-
anslalt bis zur Bestimmungs-Postanstalt ebenfalls mit der nächsten Postgelegenheit als
portopflichtige Einschreibsendung.

V Der Aufgeber hat zu entrichten:
1. die Poslanweisungsgebühr,
2. die Gebühr für das Telegramm.

Außerdem kommt zukreffendenfalls zur Erhebung:
a) eine Gebühr von 25 Pf. für die Besorgung des Telegramms am Aufgabe-

orte von der Pofl bis zur Telegraphenanstalt, wenn die Telegraphenanstalt
sich nicht im Postgebäude mit befindet;

b) das Porto und die Einschreibgebühr für die Bekörderung des Ueberweisungs-
Telegramms zur nächsten Telegraphenanstalt, sofern am Aufgabeorte eine
dem öffentlichen Berkehr dienende Telegraphenanstalt nicht vorhanden ist;



e) das Porto uud die Einschreibgebhr für die Beförderung des Ueberweisunga-
Telegramms von der letzten Telegraphenanstalt bis zur Bestimmungs-Postanstalt,
falls die telegraphische Postanweisung nach einem mit einer Telegraphen=
anslalt nicht versehenen Postorte gerichtet ist;

) insofern die Anweisung nicht mit dem Vermerk postlagernd werichen ist, das
Eilbeslellgeld für die Bestellung am Bestimmungsort bz.fürdieDese ziungvon der letzten Postanstalt nach dem Wohnorte des Eiysengene (§. 21).

ie Gebühren unter u und b sind stets vom Absender vorauszubezahlen; dagegen
bleibt es inzeel Belieben gestellt, ober die Gebühren unter " und d ebenfalls voraus-
bezahlen oder deren Entrichtung dem Empfänger überlassen will.

VI Die Postanstalt dco Bestimmungsorts hat gleich nach Guwpfang. des Ueberweisunge-
Telegramms dasselbe dem Empsänger, ohne Unterschied, ob dieser im Orts- oder Land,
bestellbezirk wohnt, durch einen besonderen Boten zuzustellen. Die Auszahlung des ange-
wiesenen Betrages erfolgt gegen Rückgabe des mil der Quittung des berechtigten Empfängero
versehenen Ueberweisungs-Telegramms.

VII Die Telegraphenanstalten an solchen Orten, an denen eine Postanstalt besteht,
sind ermächtigt, in Vertreiung der Postanstall Beträge auf Postanweisungen, welche auf
telegraphischem Wege überwiesen werden sollen, von den Absendern anzunehmen oder am
Bestimmungsorte auszuzahlen.

8. Im §. 19, „Postaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen" betreffend,

5rTien folgende Aenderungen ein:. Der 1. Saß im Absah XV erhält die Fasjung:
Wunsh der Auftraggeber, daß die Weiterfendung an eine zur Aufnahme des

Wechselprotestes befugte Person geschieht, so genügt der Vermerk „Sofort zum Protest-
auf der Rückseite des Postauftragsformulars, ohne daß es der namenklichen Bezeichnung
einer solchen Person bedarf.

2. Der Absatz XVIII hat künftig zu lanten:

XVIII Formulare 5 Postaufträgen können durch die Postanstalten zum Frcsevon 5 Pf. für je 10 Stück bezogen werden. Den Abjsendern ist nicht gestattet, für
eigene Rechnung hergeleste Formulare zu Pestaufträgen posltmäßig zu verwenden; es
steht ihnen jedoch frei, die Ausfüllung der von der Post bezogenen Formulare zu Post-
aufträgen ganz oder theilweise durch Druck bewirken zu lassen.

9. 20, „Postaufträge zur Einholung von Wechselaccepten“ betreffend,
ist im 157 Ji zwischen dem 2. und 3. Sab folgender neue Sab einzu—
chalten

(4“ Den Absendern ist nicht gestattet, für eigene Rechnung hergestellte Sormulare zu
Postaufträgen postmäßig zu verwenden; es sleht ibnen jedoch frei, die Ansfüllung der
von der Post bezogenen Formulare zu Postaufträgen ganz oder theilweise durch Druck
bewirken zu lassen.
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10. Zwischen S. 20 und 21 tritt folgender neue §. 20ahinzu:
 20 Un

1 Den Bücherpostsendungen, d. i. den Sendungen mit Büchern, Musikalien,
Zeitschristen, Land kar ten und Bildern, soweit dieselben den Bestimmungen für
Drucksachen (§F. 13) entsprechen und ein Gewicht von mehr alo 250 Gramm haben, darf
hegen Zahlung der für Drucksachen sestgesetzten ermäßigten Taxe und einer besonderen,
vom Absender zu entrichtenden Gebühr von 10 Pf. ein Postauftrag zur Einziehung
der die Sendung betreffenden Rechnung beigefügt werden.

I Die Aufschrift der Sendungen hat lediglich zu lauten: „Postauftrag zur
Bücherpostsendung Nr. (Geschäftsnummer) nah (Name der Post-
anstalt, in deren Bezirk der Empfänger wohnt)“.

In einem mit gleichlautender Aufschrift versehenen Briefumschlage müssen der
Sendung ein gehörig ausgefülltes Formular für Postaufträge zur Einziehung von Geld-
beträgen (5. 19), sowie ein ausgefülltes Postanweisungsformular (§F. 16) so fest beige-
bunden sein, daß unterwegs sich kein Theil von der Sendung treunen kann. Auf dem
Auftragsformular müssen neben der Ueberschrift „Postauftrag“ die Worte „zur Bücher-
postsendung" zugesetzt und dahinter die Geschäftsnummer wiederholt sein. Das Verlangen

Weilergabe oder Weilersendung ist bei diesen Poslaufträgen nicht zulässig.
Auf der Rückseite eines jeden Poslaustrags zu einer Bücherpostsendung muß ent-

weder der Vermerk: „Obne Frist" oder folgende Ouittungsformelk niedergeschrieben
sein: „Die Anlagen dieses Postauftrags habe ich ohne Zahlung des umstehend angegebe-
nen Geldbetrages empfangen .“

l Ueber Bücherpostsendungen mit Postauftrag wird ein Einlieferungsschein
nicht ertheilt, sofern der Absender nicht die Einschreibung unter Zahlung der Ein-
schreibgebühr (§. 15) ausdrücklich verlangt hat.

IV DieVorzeig ung und Aushändigung der Postaufträge zu Bücher-
postsendungen und ihrer Anlagen erfolgt nach den Grundsätzen für Postanfträge zur
Einziehung von Geldbeträgen (F. 19).

ird die Annahme sofort bestimmt verweigert, so wird die Sendung an den Ab-
sender kostenfrei zurückgesandt, und zwar unter Einschreibung, wenn sie bei der Einlieferung
eingeschrieben worden war. Ein Gleiches trikt ein, wenn bei solchen Sendungen, deren
Postauftrag den Vermerk „Ohne Frist“ trägt, bei der ersten Vorzeigung die Zahlung
nicht geleistet wird. In den übrigen Fällen ist es dem Empfänger überlassen, die An-
lagen deo Postausftrags entweder unter sofortiger Zahlung des vollen Geldbetrages,
welcher auf letzterem angegeben ist, oder unter dem Verlangen der späteren
Berichtigung dieses Betrages anzunehmen.

Wird der Bekrag nicht sofort berichtigt, so werden dem Empfänger die Druck-
sachen gegen Vollziehung der Quittung auf der Rückseite des Postauftrags ausgehändigt.
Der Postauftrag wird ihm sodann nach Ablauf von 7 Tagen nochmals behufs Berich-
ligung der Auftragssumme vorgezeigt. Erfolgt auch bei dieser wiederholten Vorzeigung
die Zahlung nicht, so wird der mit entsprechender Bescheinigung des beslellenden Boteu
zu versehende Poslauftrag samnt beigefügtem Postanweisungsformular ohne Auschreiben
alo Postsache an den Absender zurückgesandt. Eine Zurückuahme der Drucksachen

PostaulirägeI# Merpase
sendungen.
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seitens der Post ist in diesem Falle unstatthaft. Die weitere Abwickelung der

sut- bleibt vielmehr lediglich dem Absender und Empfänger überlassen.
Die für Bücherpostsendungen mit Postauftrag bezahlten Beträge werdenden a#bnsten mittels der beigefügtenPostonnreisung übermitlelt, und zwar unter Berech-

nung des tarifmäßigen Frankos für letztere.
VI Für die auf Bücherpostsendungen eingezogenen Geldbeträge haftet die Postver-

waltung wie für die auf ogtonweisungen ringhabiten Beträge. Eine weitergehendeGewähr insbesondere gegen VerlustundBeschädigung der Bücherpostsendungen selbst,
sowie für rechtzeitige Vorzeigung, Vestelmg, Rücksendung r2c. wird nicht geleistet. Ist
eine derartige Sendung unter Einschreibung eingeliefert worden, so wird für dieselbe in
yleichem Umsange wie für Einschreibsendungen Gewähr geleistet.

11. Der §. 21 erhält folgende Fassung:
 21.

1 Sendungen, welche sogleich nach der Ankunft dem Empsänger besonders zugestellt
Uendbe= werden sollen, müssen in der Ausschrift einen Vermerk tragen, welcher unzweideutig das

Verlangen ausdrückt, daß die Bestellung an den Empfänger sogleich nach der Ankunft
durch besonderen Voien erfolgen soll (Eilbestellung). Diesem Zweck entsprechen folgende,
vom Absender durch Unterstreichung besonders hervorzuhebende Vermerke: „durch Eilboten“,
„durch besonderen Voten“, „besonders zu bestellen,“ „sofort 41nbestellen“. Bezeichmungen
wie „cito, Fiseine dringond, eilig“ k. bleiben unberücksichtigt.I1 Im Falle der Vorausbezahlung des Votenlohns hat der Absender unter dem

Vermerk 0r Eilbeten“ :-. hinzuzufügen: „Bote bezahlt“. Bei Packetenist let-
terer Vermerk auf der Sendung selbst zu wiederholen.

II Bei Sendungen an Empfänger, die im Orts= oder im Candbeslellbezirk des
Aufgabe-Postorts wohnen, ist die Eilbestellung ausgeschlossen; desgleichen bei Sendungen

mit r——neV Gewöähnliche und eingeschriebene Vriefsendungen (Briefe, Postkarten, Drucksachen,Mnarenlsle Nachnahmebriefe) werden den Eilboten slets mitgegeben. Dasselbe gilt
von Postanweisungen uebsl den zugehörigen Geldbeträgen, sowie von Packelen ohne Werth-
angabe bis zum Gewicht von 5 Kilogramm und von Sendungen mit Werthangabe bis
zum Betrage von 400 Mark und bis zum Gewicht von 5 Kilogramm, soweit nicht zoll-
amtliche Vorschriften entgegenstehen. Bei schwereren Packelen, sowie bei Sendungen mit

höherer Werlhangabe erstreckt sich die Verpflichtung der Postverwaltung zur besonderen
Bestellung in die Wohnung der Eupfänger nur auf die Packeladresse bez. den Abliese-
rungsschein. Die oberste Postbehörde ist indeß berechtigt, die bezeichneten Gewichts- und

Werthgrenzen allgemein oder für bestimmte Orte, dauernd oder vorübergehend zu er-
weitern und die im Absatz V festgesetzten Gebühren entsprechend zu erhöhen; ebenso kann
die Pestbehörde, soweit es sich um Werthsendungen und um n- henden, die

Eilbeslellung für die Dauer der Nachtstunden beschränken.
V Für die Eilbestellung von Postsendungen sind zu entrichten:
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A. Im Falle der Borausbezahlung durch den Absender:
a) bei Sendungen an Empfänger im Ortsbeslellbezirk der Post-

anstalten, und zwar
1. bei gewöhnlichen und bei eingeschriebenen Briefen, Postkarten, Druck-

sachen und Waorenproben, sowie bei Nachnahmebriefen, Postanweis-
ungen nebst den zugehörigen Beträgen, Briesen mit Werthangabe bis
400 Mark einschließlich, Ablieferungsscheinen über Geldbriefe mit
höherer Werthangabe und Packetadressen ohne die zugehörigen Packete:
für jede Sendung 25 Pf.;

2. bei Packeten ohne Werthangabe und mit Werthangabe bis zum Ein-
zelbetrag von 400 Mark einschliehlich, in allen Fällen, in welchen
die Sendungen selbst durch Eilboten bestellt werden, 40 P. für
jedes Packet;

b) bei Sendungen an Empfänger im Landbe stellbezirk der Be-
stimmungs-Postanstalt, und zwar:

1. bei allen unter à 1 genannten Gegenständen für jede Sendung 80 Pf.;
2. bei Packeten ohne und mit Werthangabe:

in allen Fällen, in welchen die Sendungen selbst durch Eilboten be-
siellt werden sollen, für jedes Packet 1 Mark 20 Vf.

B. Im Falle der Entrichtung des Botenlohns durch den Empfänger:
bei allen Sendungen dic wirklich erwachsenden Botenkosten, mit der Maßgabe, daß bei
Vestellung im Ortobestellbezirk in Ausaßz kommen, und zwar:

1. bei den unter A a l genannten Gegenständen:
für jeden Bestellgang mindestens 25 Pf.;

2. bei den unter A n 2 genannten Packeten:
für jedes bestellte Stück mindestens 40 f.

VI In Zällen der gleichzeitigen Abtratung mehrerer Sendungen durch denselben
Volen an deuselben Empsänger finden die vorstehenden Bestimmungen unter V# gleich-
mäßige Anwendung mit der Einschränkung, daß für Gegenstände der unter V A1
bezeichneten Art, welche gleichzeitig mit einer der bei V.A u 2 erwähnten Sendungen
bestellt werden, Botenlohn überhaupt nicht in Ansah kommt. Werden im Uebrigen durch
denselben Voten an denselben Empfäuger gleichzeitig solche Eilpostse ndungen
abgetragen, für welche das Eilbestellgeld im Voraus bezahlt ist, und solche, bei welchen

dies nicht der Fall ist: so ist vom Empfänger das erwachsende Botenlohn abzüglich der
im Voraus bezahlten Beträge zu entrichten. Die für elwa gleichzeitig zur Abtragung
belangende Telegramme im Voraus bezahlte Bestellgebühr bleibt hierbei außer Betracht.

VI Eine Beschränkung der Vorausbezahlung auf den Betrag für die Packet-
adreise (25 oder 30 Mf.) ist bei Packeten vio 5 Kilogramm einschließlich nur dann zu.
lässig, wenn die Packete an ihrem Bestimmungcort einer zoll. oder steueramtlichen Ve-
handlung zu unterwersen sind; bei schwereren Packelen auch in dem Fall, wenn voraus-
zusetzen ist, daß die Eilbestellung sich auf die Sendung selbst nicht erstrecken werde. Findel
in Ausnahmefällen dann gleichwohl die Bestellung der Sendung selbst stalt, so sind vom

’ 127
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Empfänger die wirklich erwachsenen Botenkosten abzüglich der vom Absender für die Ab-
tragung der Adresse vorausbezahlten Gebühr zu enlrichten, bei Bestellung im Ortsbestell-
bezirk jedoch rirte 15 Ml. und bei Bestellung im Landbestellbezirk mindestens 40 Pf.VIII Reichen bei Briefsendungen, welche im Briefkasten vorgefunden werden, die
vom Absender verwendeten Postwerthzeichen zur Deckung des Portos und der Eilbestell-
gebühr (V X und b 1) nicht aus, so werden die Briefe rc. wie solche Gegenstände

#bentet, bezüglich deren eine Vorausbezahlung von Eilbestellgeld überhaupt nicht er-folgt ist.at X Verweigert der Empfänger die Zahlung des zu seinen Lasten fallenden Boten-

lohnt, * i die Sendung als unbestellbar zu behandeln.
Die Beförderung von Postsendungen mittels besonderer Eilboten vom Ein-lieserunseeri nach einem anderen Postort ist nicht gestattet. Dagegen kann auf Verlangen

der Absender die besondere Beförderung von Postsendungen, welche einer Postanstalt von
weiterher zugehen und nach einem anderen Postorte gerichtet sind, durch Eilboten statt-
finden, wenn die Entfernung zwischen den beiden Postanstalten nicht über fünfgehn Kilo-
meter beträgt. Die Aufschriften derartiger Sendungen müssen unter Angabe des eigent-
lichen Bestimmungsorts, den Vermerk enthalten: „von (Bezeichnung des Ortsnamens der

Postanstalt. von welcher aus die Beförderung du Eilboten erfolgen soll) durch Eil-
boten“. Für derartige Eilsendungen sind durchweg, also auch im Falle der Vorausbe-

sahlang, durgh den Absender, die wirklich erwachsenden Botenkosten, mindestens aber dieund 2 bezeichneten Säe, zu entrichten. Der Absender ist verpflichtet,alf Vorternr rdG Aufgabe-Postanstalt einen angemessenen Betrag zur Deckung dieser
Kosten zu hinterlegen. Verweigert der Empfänger die Zahlung des Botenlohns, so wird
ihm die Sendung gleichwohl behändigt, wenn er, unter Rückgabe des Briefumschlags rc.
und schriftlicher Anerkennung der Zahlungsverweigerung, den Absender bezeichuet. Die
Kosten der Bestellung find alsdann von dem Letzteren zu tragen.

12. Im §. 21, z#nt der Einlieferung“ betreffend, kreten folgende Aende-
rungen ein

1. In ven esas III ist als erster Theil desselben Folgendes
einzuschalte größeren Städten, in neschen mit Pferdekräften auogeführte Packetbestellungs-

fahrten — dürfen den Packetbestellern auf ihren Beslellungsfahrten Packete ohne
Werthan gabe zur Abgabe bei der Postanstalt übergeben werden. Es ist auch gestaltet,
durch frankirte Bestellschreiben oder Postkarten bei der Postanstalt die Abholung von
Packeten aus der Wohnung zu bestellen. Die Packekbesteller nehmen die Packete entweder
innerhalb der Häufer selbst, welche sie zum Zwecke der Bestellung bez. Abholung betreten,

oder an denjenigenSteuen entgegen, wo ihr Fuhrwerk jeweilig hält.den Absatz V ist nach dem 2. Saß folgender neue Sataufen nehmen:
Ein Ariche Annahmebuch zum Eintragen der gewöhnlichen Packete führt auch

jeder nach Absab Il zur Annahme gewöhnlicher Packete ermächtigte Packetbesteller auf
seiner Bestellfahrt mit sich.
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3. Absatz VI erhält nachbezeichnete veränderte Fafsung:VI Für die van den Landbriefträgern auf ihren Bestellungsgängen eingesammelten
porkopflichtigen Einschreibbriessendungen, sowie für Packete bis 2 1 kg einschließlich, Post-
anweisungen und Briefe mit Werthangabe (Abs. III und IV) kommt, wenn diese Gegen-
stände zur Weitersendung durch die Postanstalt des Amtsorts des Landbriefträgers
nach ciner anderen Postanstalt bestimmt sind, außer dem Porto und den sonstigen Ge-
bühren, eine Nebengebühr von 5 Pf., welche im Voraus entrichtet werden muß, zur Er-
hebung. Gelangen Packele von höherem Genicn als 2½# kg zur Einsammlung, so ist
unter denselben Vorausseungen eine Nebengebührim Betang der für gleich schwere Packete

festgesetzten sandbestellheoh (§5. 32 Abs. VII) zu entrichten.. Am Schluß tritt als neuer Absaß hinzu:
VII iss bie von den Palelbestllen auf ihren Vestellungsfahrten eingesammelten

gewöhnlichen Yackete (Abs. III) kommt außer dem Porto eine Nebengebühr in Höhe des
im §. 32 Abf. III festgesetzten Bestellgeldes zur Erhebung, welche im Voraus zu ent-
richtenist.

13. Im §. 25, „Zeit der Eidlieferung betrefsent, ist als letzter Absaß Fol-
gendes nachzutragenXI Bei denjenigen Voshenstalten und selbstständigen Telegraphenanstalten, welche

von der Postbehörde hierzu besonders ermächtigt sind, dürfen Einschreibbrief sendungen
4 solchen Postbeförderungögelegenheiten, wesche außerhalb oder kurz nach Beginn der für
den Verkehr am Schalter bestimmten Dienststunden sich darbieten, auf Verlangen auch
außerhalb der Dienststunden angenommen werden. Voraussetzung für die zu ertheilende
Ermächtigung ist, daß zur Zeit der Einlieferung auch ohnehin ein Beamter oder mehrere
Beamte bei der Verkehrsanstalt in Wahrnehmung von Dienstgeschäften anwesend sind.
Für jeden Brief ist eine besondere Einlieferungsgebühr von 20 M. im Voraus zu ent-
richten. Bei Poslanstalten muß die Einlieferung bis spätestens eine halbe Stunde vor
dem Abgange der Beförderungsgelegenheit, bei Telegraphenanstalten so zeitig erfolgen, daß
die Briefe eine halbe Stunde vor dem Abgange der betreffenden Postbeförderungögelegen-
heit der Ortspostanstalt überliesert werden können. Werden durch denfelben Absender
mehr als drei Ginschreiebries eingeliefert, so kann eine Schlußzeit von einer Stunde inAnspruch genommen werden

14. Im §. 32, „Bestellung“ betreffend, erhalten die Absätze IV und V fol.

ihe· anderweite Fassung:V Hßür die Mestellung der Ne mit Werthangabe, der Packele mit Werthangabe
und derEiaschreilpachee im Ortsbestellbezirke werden erhoben:

Briefe mit Werthangabe:
¾“l bis zum Vetrage von 1500 Mark- . 5 M.,
b) im Belrage von mehr als 1500 und bis 3000 Mart7 . l0 Pf.;

2. für Packete mit Werthangabe:
die Säte für Briefe mit Werthangabe, wenn aber der Tarif für die Be-
stellung der gewöhnlichen Packete höhere Sähe ergiebt, diese letzteren;



3. für,(EisschreibrackteWe der Packete mit Werthangabe bis zum Betrage von 1500 Mark;
V An * wo Briefe und Packete mit höherer Werthangabe als 3000 Mart

bestellt werden, ist dafür eine Bestellgebühr von 20 Pf. zu erheben. Für einzelne große
Orte kann durch besondere Verfügung der obersten Postbehörde die Bestellgebühr auch bei
Einschreibpackelen und bei Packeten mit Werthangabe von 3000 Mark und weniger auf
20 Pf.festgesetzt werden.

5. Im §. 36, betrefsenddie„Vercchügungdes Cussängers zur Abholung
der r%% u. s. w.“, ijt am Schlusse des Absat I hinzuzu fügen

Postverwaltung ist berechtigt, anzuordnen, daß eine und dieselbe Person sich
böchstens“ 3 Empfangnahme der für drei Abholer eingegangenen Postsendungen mel-
den darf.“

16. Im §. 39, ¶Vehandluig — Vystsendungen am Bestimmungsorte"
betreffend, erhalten dieAbsätzeI,IIund VI solgende Fassung:

Postsendungen sind für unbestellbar zu crachten:
1. wenn der Empfänger am Bestimmungoorte nicht zu ermitteln und die Nach-

sendung nach den Vorschriften im 8. 88 nicht Maöglich oder nicht zulässig ist;
wenn die Annahme verweigertwird;
wenn die Sendung mit dem Vermerk „postlagernd“ versehen ist und nicht

innerhalb einco, Aouats, vom Tage des Eintreffens an gerechnet, von derPost abgeholtwenn es sich eunr !• Sendung mit Postnachnahme haudelt, auch wenn sie
mit „postlagernd“ bezeichnet ist, und die Sendung nicht innerhalb 7 Tage
nach ihrer Ankunft am Bestimmungsorte eingelöst wird;
wenn bei Poslanweisungen innerhalb 7 Tage nach ihrer Beslellung ohne
den Geldbetrag oder nach ihrer Abholung derGeldbetrag. nicht in Empfang

benomnen wird;wenn die Sendung Loose oder Anerbielungen zu einem Glücksspiele enthält,
an welchem der Eupfänger nach den betreffenden Geseben sich nicht bethei-
ligen darf, und wenn eine solche Sendung sofort nach geschehener Eröffnung
an die Post zurückgegeben wird.

I1 Bevor in dem Falle zu Absatz 1 Punkt 1 eine mit einer Begleitadresse ver-
sehene Sendung deshalb als unbestellbar angesehen wird, weil mehrerc dem Empfänger
Uleichbenannte Personen im Orte sich besinden und der wirkliche Empfänger nicht sicher
zu unterscheiden ist, muß eine Unbestellbarkeits-Meldung, unter Beifügung der Begleit=
adresse, nach dem Ausgabeorte gesandt werden, um den Absender, wenn derselbe ermittelt

werden kan zur näheren Bezeichnung des Empfängers zu veraulassen.
Für die Beförderung der Unbestellbarkeits-Meldung und der zu ertheilenden Ank-

wort an die Postanstalt am Bestimmungsort der Sendung hat der Absender die Porto-
kosien mit 20 Pf. zu entrichten. Verwrigert der Absender die Zahlung, so wird seiner

*2
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elwaigen Bestimmung über die Sendung keine Folge gegeben. In diesem Falle, sowie
wenn der Absender innerbalb einer Frist von 7 Tagen eine Erklärung nicht abgiebt, wird
die Sendung nach dem Aufgaborte zurückgeleitet.

V! Wenn Alslender gewöhnlicher oder eingeschriebener Packete im Falle der Un-
bestellbarkeit derselben die sosortige Rücksendung vermieden zu sehen wünschen, so ist seitens
der Absender auf der Vorderseite der Begleitadresse in hervortretender Weise der Vermerk:
„Wenn unbestellbar, Nachrich!" niederzuschreiben, sowie Name und Wohnung anzugeben.
Der Vermerk kann auch mittels Stempelabdrucks oder durch Typendruck bergestellt werden.
Bleibt ein solches Packet demnächst am Bestimmungsorte unbestellbar, so muß die Yost-
anstalt des Bestimmungsortes eine Unbestellbarkeits-Meldung an die Aufgabe= ostanstalt
erlassen. Letztere hat demnächst bei dem Absender anzufragen, ob das Packet zurückgeschickt
oder an eine andere Person, sei es an demselben oder einem anderen Orle des Deutschen
Neichs, ausgehändigt werden soll. Auf Grund der Bestimmung des Absenders ist die
Unbestellbarkeits. Meldung von der Aufgabe-Postanstalt zu beantworten. Für die Beför-
derung der Meldung und der auf dieselbe an die Bestimmungs--Postanstalt abzulassenden
Antwort hat der Absender die Portokosten mit 20 Pf. zu enkrichten. Sofern der
Absender die Zahlung verweigert, oder seine Erklärung nicht innerhalb 7 Tagen nach
Empfang der Benachrichtigung bei der Aufgabe-Postanstalt abgiebt, wird die Rücksendung
des Packetes nach dem Ausgabrorte veranlaßt.

Ist das Packet auch dem zweiten Empfänger gegenüber unbestellbar, so kann,
wenn der Absender ein bezügliches Verlangen ausgesprochen hat, vor der Rücksendung
noch einmal in derselben Weise die auderweite Bestimmung des Absenders durch die Post-
anstalt eingebolt werden. Sollte alsdann die Bestellung an den drikten Empfänger eben-
falls nicht stattfinden können, so muß die Rücksendung eintreten. Die Bezeichnung meh-
rerer Personen, welchen das Packet im Falle der Unbestellbarkeit der Reihe nach zuzuführen
lei, ist nicht gestattet.

17. Im §. 43, „den Verkauf von Postwerthzeichen“ betreffend, erhalten die
Abs. Ul und VII folgende anderweite Fassung: Gesienpelie

II! Die gestempelten Postkarten und Poslanweisungen werden zu dem Neunwerthe Posikarten
deo Stempels an das Publikum abgelassen. und 30

VII Die Verwendung der aus gestempelten Briefumschlägen, Postanweisungsformu-
laren, Postkarten und Streifbändern ausgeschnittenen Frankostempel zur Frankirung von

Postsendungen ist nicht zulässig.
· Zum Umtausch in den Händen des Publikums unbrauchbar gewordener Postwerth-

zeichen (Freimarken, hestempelter Briefumschläge, Postanweisungoformulare, Postkarten und
Streifbänder) ist die Poslverwaltung nicht verpflichtet.

Der Reichskanzler.
In Vertrelung: Stephan.

onweisungen.





Gesebssammlung
das Fürstenthum Renß Aelterer Linie.

9.
(Ausgegeben am 26. April 1883.)

19. Consistorialverordnung uom 19. April 1883zur Aueführung des Gesetzes vom 2. März 1883, das disziplinarische Ver-
fahren gegen Lehrer an öffentlichen EWhn betreffend.

Zur Ausführung des obengedachien Geseßes wird mit Höchster GenehmigungSerenissimi verordnet was folgt
Art. 1.

Zu den §5. 3 und 4.

Behufs der Erwägung über die Dienstlentlassung wegen erfolgter Aerkemung
ge Ehrenrechte und wegen eines Falles gerichtlicher Verurtheilung nach Ziffer1des4 sind die betreffendenStrafakten einzuziehen.

In den bei 2 bis 5 des §. 4 bezeichneten Zällen wird eine genaue kommissarische
Erörterung über die dem Lehrer zur Last gelegten Vergehungen von der Dieziplinar-
strafkammer veraulaßt und der Angeschuldigte darüber vernommen (vgl. auch den sechsten
Absatz des .

laßdiejechkhandIImqulimddthlklcnvonulosmniffakder-Disziplinar-
Ilkafkammck mit gutachtlicher Aeußerung vorzulegen

e sodann ergangene Entscheidung der ——— ist von derselbendem Angelcoinbeht unter Hinweisung auf das ihm nach F. 11 dee Gesetzes zustehende
Rechtomittel und unter Bekanntmachung der im §. 6 Aksatz 1 gedachten Solge zu er-
öffnen und darber ein Protokoll aufzunehmen.

Im Falle die zuusiweile Beibehaltung des VLehrers beschlossen ist, ist ihm zugleich
die im drikten Absatz des §F. 4 erwähnte Androhung zu Protokoll mit zu eröffnen und
dasselbe von ihm unterschreiben zu lassen.

Art. II.
Zu S. 6.

Einem vom Amte entsetzten oder entlassenen Lehrer kann sein Diensteinkommen
— soweit e nicht aus Anlaß der vorausgegangenen Suspension bereio innenbehalten
ist — erst von dem Zeilpunkte ab entzogen werden, mit welchem die Entscheidung rechls-
kräftig geworden ist

13



Art. III.
Zu den §§. 7 und 8.

In jedem einzelnen Stadium des Besserungsverfahrens (Ermahnung u. s. w.) ist
ein von dem Lehrer mit zu zrschreibemes Protokoll aufzunehmen. In demselben istauch dasjenige zu bemerken, was der Lehrer zu seiner Entschuldigung vorbringt. Auch
sind dem Protokoll die etwaigen schriftlichen glaubhaften Nachrichten beizusügen, welche für
oder wider den Lehrer sprechen.

Art. IV.
Zu 8. 10.

ie Frage, ob während des Strafverfahrens Suspension vom Amie zu verhängensei, ist 4 nach erfolgter Mittheilung über die (Einleitung des ersteren in Erwägung
zu ziehen. Sie ist — abgesehen von den im drittten Absatze des §. 10 gedachten Sällen —
in der Regel dann zu versügen, wenn gleich von Anfang an starker Verdacht für die

Schuld des Lehrers vorliegt oder das Verbrechen, welches den Gegenstand der Untesuchungbildel, an Schulkindern selbst verübt worden oder von der Art ist, daß sich die soforlige
Fernhaltung des Lehrers von der Schule im Interesse der Schulkinder erforderlich wach

Gegen den Beschluß der Oberschulbehörde, durch welchen die Suspension eines
Lehrers vom Dienste verhängt worden ist, ist nach dem §. 10 vergl. mit §. 11 ein
Rekurs nicht statthaft.

zulr4 1½u 8.1Wird ein nach dem Gesetz anuarsn * ** nach Wiedererlangung der Anstellungs-
fähigkeit aufs Neue angestellt, so kann derselbe von der Anstellungsbehörde ohne Weiteres
wieder entlassen werden, wenn er auch nur in einen der bei a bis h in F. 7 gedachten
Fehler verfällt, auch wenn dieser Umstand unter andern Verhällnissen nur die Ermahnung
oder einen Vorhalt im Sinne des F§. 8 zur Folge haben würde. Die Wiederanstellung
ist erst nach Eröffaung dieses Vorbehalts und ausdrücklicher Untenverfung des behrers
unter denselben zu J welches von ihm zu unierschreiben ist, zu bewirken. (Vergl.
den Absatz 4 in S. 4.)

VI.
ß oder Minderung der gerichtlichen Strafe im Gnadenwege bleiben ohne Ein-

fluß auf* Dioziplinarverfahren.
VII.

Dem freiwilligen Rücktritt dea rsrin von seiner Stelle ist in der Regel nicht
stallzugeben, wenn ein noch nicht zur Entscheidung gelangtes, mit Dienstentsehung oder
Dienstentlassung bedrohles Dezwiinkrergehen vorgekommen ist.

Art. VIII.
Beauftragte Hülfslehrer und Vicare, welche wegen eines den Bestimmungen des

Strafgesetzbuchs unlerliegenden Verbrechens durch rechtskräftiges gerichtliches Erkenntniß zu
Zuchthausstrafe oder einer die Dauer von 5 Jahren übersleigenden Festungshaft verurtheilt
oder denen die bürgerlichen Ehrenrechte unbeschränkt aberkannt worden sind, werden von
der Oberschulbehörde aus der Liste der Candidaten gestrichen.
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2 kann auchin den Fällen bei 1 bis 5 des F. 4 geschehidet sich die Obrrschulbehörde für die beimteng, 4o ist bei der erstenaustellue N. Vorsührit in Art. V oben zu beobachten
Art. LX.

Schulamtscandidaten, welche als n oder Hülfslehrer verwendet werden, sind,
wenn sie ihreDiensipflicht verabsäumen oder sich, abgesehen von den Fällen des Art. VIII,
eines die Wirksaukeit im Berufe beeinträchtigenden Verhatteno schuldig machen, das erste-
mal mit einem Verweise zu belegen, welcher ihnen nach vage des Falles vom Lokalschul-

inspektor oder vom Landesschulinspektor — unter Aufnahme wines semnbäfft abschriftlich
an dieOberschulbehörde einzusendenden Protokolls — zu ertheiIm Wiederholungefall kaun den Schulamkscandidaten ran # Oberschulbehörde
die Candidatur auf eine bestimmie Zeit entzogen oder sie können hänzlich aus der Liste
der Schulamtscandidaten gestrichen werden.

Mit einem Verweise kann zugleich die Wirkung des ersten und des zweiten Vorhaltes
verbunden werden, mit welchem sie solchenfalls bei ihrer etwa erfolgenden Anslellung zu
belegen sind. Es kann aber auch nach der Analogie des Art. IV oben verfahren werden.

Art. X.
Der Beginn der Wirksamkeit des Gesetzes vom 2. März 1883, das Disziplinar=

verähnen hegen Lehrer an öffentlichen Lehranstalten betreffend, wird hiermit auf Grund## 21 desselben auf den 1. Juni dieses Jahres bestimmt.
Greiz, am 19. April 1883.

Fürstlich Reuß-Pl. Consistorium.
v. Geldern-Crispendorf

#. v.
C. Perthes.

O. Negierungs-Verordnung vom 20. April 1883,die e der Gerichtsschreibergeschäfte und die Vorbereitung zum
Gerichtsschreiberdieustebetreff end.

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung und auf Grund von F. 10 des zum
Gerichtsverfassungsgesetze gegebenen Ausführungsgesetzes vom 16. April 1879 wird im
Anschlusse an die Vorschriften der Regierungs-Verordnung vom 1. September 1879
(G.-S. 1879 S. 187 ff.) das Nachslehende verordnet:

S. 1
Ueber die Zulassung zum Vorberkilungsdienste für die Gerichtsschreiber- und die

whrrichalweor,dne, Zualling entscheidet Fürstliche Landesregierung.
Den Gesuche um Zulassung zum Verterritungodieuse sind die nach §. 1 unter

Ziffer d 2 der angezogenen Verordnung vom September 1879 erforderlichenAuiinersang beizusügen, insoweit nicht eine #ennt von einem begzüglichen Er-
sordernisse in dem betreffenden Schriststücke nachgesucht wird.

13“
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Die Zuweisung der Anwärter an die Juftizbehörden erfolgt ebenso wie die Ver-
Pflichtung derselben für ihre dienstlichen Verrichtungen nach Anordnung Hürstlicher Landes-
regierung.

8.2Der Vorbereitungsdienst für dieGrrichtsschreiberprüfung soll, soweit als irgend
thunlich, alle Iweige des Gerichtsschreiberdiensies mit Einschluß der Besorgung von Aus-
fertigungen und der Protokollführung in Sachen der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit, der
Beschäftigung mit dem Koslenwesen, und der bei den Juslizbehörden vorkommenden son-
stigen Instizverwaltungssachen, sowie der Aufgaben des slaatsanwaltschaftlichen Bureau-

diensles #as
e Vorbereitung für die Gericheschreibergehulfenprüsung ist in- der Weise zuleiten, 5 vrer Amvärter Gelegenheit erhält, sich für die den Gegenstand der Gerichts-

fürrirr hifupifony darstellenden zweige des Gerichtsschreiberdienstes hinlänglich aus-zubilden.
. 3.

Bei der schriftlichen Prüfung für "n Gerichtsschreiberdienst (vgl. §. 3 der Ver-
ordnung vom 1. September 1879) hat der Anwärter zunächst in einer Situng, in
welcher bürgerliche Rechtsstreitigkeiten verhandelt und entschieden werden, sowie in einer
Sibung der Strafkammer des baudgerichts neben dem Gerichtsschreiber ein zweites Proto-
koll (Nebenprotokoll) zu führen, welches, mit den Bemerkungen des Vorsitzenden versehen,
von diesem der Prüsungokommission vorzulegen ist. Die Situngen, bei welchen das
Nebenprotokoll zu W ist, bestimmt im Einvernehmen mit der Prüfungskommission
der ndeerschtepräsideAswärter iu außerdem zur schriftlichen Bearbeitung mindestens sechs Auf-
gaben zue und diese dem Gebiete der praktischen Thätigkeit der Gerichtsschreiber und
der Bureaubeamten bei der Staatsanwaltschaft, insbesondere auch dem Vereiche der Kosten-
berechnung zu entnehmen.

Amwärtern, welche bereito die W 17773 bestanden habenoder während der Dauer des Vorbereilungsdienstes für die Gerichtsschreiberprüfung alsangestellte Gerichtsschreibergehülfen beziehentlich als mit den — von solchen Beauf-
tragte thätig gewesen sind, kann derjenige Theil der Prüfung, welcher sich auf die Be-
fähigung zur Protokollsührung beziehl, nach dem (ermessen der Prüsungskommission in
Wegsall kommen, wenn dieß nicht bereits bei der Zulassung zur Prüfung durch die Zu-
lassungs-Anordnung verfügt ist.

. 4.

Die mundliche Prufung (vgl. §. 3 der Veroremug vom 1. September 1879)
ist beziehentlich in Gemäßheit besonderer die Gestaltung der Prüfung regelnder Anwei-
sungen darauf zu richten, ob der Anwärter sich die für den Gerichtsschreiberdienst und
den Bureaudienst bei der Staatsanwaltschaft erforderliche Kenntniß des bürgerlichen Rechts,
des Strafrechts und des Prozeßverfahrens, sowie eine genaue Kenniniß der Kostengesetz-
gebung, der Vorschriften über die Obliegenheiten der Gerichtsschreiber, sowie der auf den
Dienst derselben und den Bureaudienst bei der Staalsanwaltschaft bezüglichen Geschäfts-
anweisungen erworben hat.
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S. 5.
Der mündliche Theil der Gerichtsschreiberg eh ülfenprüsung (vgl. §. 4 der Ver-

ordnung vom 1. September 1879) ist beziehentlich nach Anleitung besonderer die Ge-
staltung der Prüfung regelnder Anweisung so einzurichten, daß er geeignet erscheint, zu
erforschen, ob der Prüfling sich in gewissem Maaße aus dem bäürgerlichen und dem
Straf-Rechte, aus den Vorschriften über das gerichtliche Verfahren, aus der Kostengesetz-

gebung und aus den Geschäftsanweisungen für die Gerichtöschreibereien beziehentlich sauchfür das Secrelariat der Staatsanwaltschaft solche Kenmtnisse angeeignet hat, wie
einer befriedigenden Erledigung der regelmäßigen Geschäfte eines Girschtschreitergehulfen
beziehentlich eines Hülfsbeamten auf dem staalsanwaltschaftlichen Bureau erfordert werden.

Der schriftliche Theil der Prüfung z4a beziehentlich in Gemäßheit etwa bestehender
besonderer anweisungen dahin zu richten, ob der Prüfling für die Aufnahme von Ge-suchen zu Protokolldes Gerichteschreibers, su die Protokollführung bei gerichtlichen Ver-
handlungen und im Allgemeinen für die leichteren Zweige des Gerichtsschreiberdienstes,
insbesondere für den Registraturdienst sowie für die Anferligung einfacherer Kostenberech-
nungen eine hinlängliche Fähigkeit envorben hat.

8. 6.
Für die Gerichtsschreibergehülsenprüfung wird ebenfalls eine Kommission gebildet.

Sie besteht aus dem Staatsanwalte am Fürstlichen Landgerichte und zwei von Fürstlicher
Laudesregierung durch Vermittelung des vandgerichtspräsidenten zu bestimmenden richter-
lichen Beamten.

Die Kommission tritt nach regierungsseitiger Anordnung auf Einladung des Land-
örrichtepräsidenten zusammen.

Auch in Bezug auf die Gerichtsschreibergehülsenprüfung gilt die Vorschrift, daß
nur, wer den Schristchen Theil derselben genügend bestanden hat, zur Ablegung des münd-lichen Theilo gelassen wird, daß rücksichtlich dieser die Oeffentlichkeil ausgeschlossen ist, daßdie schriftlichen arbeiten unter Aufsicht eines Beamten gefertigt werden, daß über die
Frage, ob die Prüfung bestanden sei, von der Kommission durch Mehrheitsbeschluß ent-
schieden wird, daß das Zeugniß über das Ergebniß einer bestandenen Prüfung auf Grund

bezüglichen Verichtes der Prüfungskommission vom Landgerichtspräsidenten auczufertigen
ist und daß der Prüfling, welcher nicht bestanden hat, nach Zurücklegung eines weiteren
Vorbereitungodienstes durch Anordnung Fürstlicher Landesregierung zu einer nochmaligen
Prüfung zugelassen werden kann.

S. 7.
Nach dem Gesammtergebnisse einer bestandenen Prüfung, sowohl der für das

Gerichtsschreiberamt als derjenigen für den Gerichtsschreibergehülfendienst, ist durch Stimmen.
mehrheit von der Prisungokommision seslzustellen, ob die Prüfung vausreichend“, ob sie
egut“ oder „audgezeichnel“ bestanDer festgestellte 3 nn dem Verichte über das Prüfungsergebniß ein-
zufügen.



§. 8.
Die Anwärter des Gerichteschreibergehülfendienstes können zu den im 2. Absatze

von HF. 5 vorbezeichneten Geschäften mit Gültigkeit verwendet werden, ohne daß es bei
staltgehabtem Erfolge der in F. 1 gedachten Verpflichtung einer besonderen Vereidung
der Amwärter für diese Dienftverrichtungen bedar

Das Ermessen des die allgemeine Dienstaussicht bei dem betreffenden Gerichte
führenden Richters entscheidet über die Heranziehung des Anwärters zu bestimmten Ge-
schäften eines Dienslzweiges.

5. 9.
Soweit es sich um Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit Einschluß der

Grund-, Hypotheken-, Vormundschafts= und Nachlaßsachen handelt, können zur Protokolla-
rischen Aufnahme von Gesuchen und Anträgen, wie sie der Grund= und Hypothekenbuch-
führer bezichentlich der Gerichtsschreiber allein entgegennimmt, zur Protokollführung bei
gerichtlichen vom Richter oder Gerichtsschreiber geleiteten Verhandlungen, zur Führung
gewisser Register und zum Registraturdienst überhaupt, endlich zur Anfertigung von Kosten-
rechnungen mit Genehmigung Fürstlicher Landesregierung auch andere auf der Gerichts-
schreiberei des Gerichts beschäftigte Personen gültig verwendet werden, soweit dieselben das
18. Altersjahr zurückgelegt und sich nach dem Zeugnisse des für die Verwaltung der frei-
willigen Gerichtsbarkeit im betreffenden Bezirke zuständigen Richters einen solchen Grad
von einschlägigen Kenmmnissen und praktischer Gewandtheit angeeignet haben, dah ihnen
eine befriedigende Besorgung der ihnen aufzutragenden Geschäfte gedachter Art zugetraut
werden kann.

Die bezügliche Verwendung solcher Personen darf jedoch nicht anders erfolgen,
als nachdem sie für die ihnen zuzuweisenden Geschäfte aus vorgedachtem Bereiche in Ge-
mäßheil der in Abs. 3 von F. 8 der Verordnung vom 1. September 1879 enthaltenen
Vorschrift dahin beeidigt sind, daß sie in Bezug auf diese Geschäfte die Plichten eines
Gerichtsschreibers nach bestem Wissen getreulich erfüllen wollen. Wäre ein mil dem Auf-
trage zu solchen Geschäften zu versehender Arbeiter der Gerichtsschreiberei bei Zuweisung
dieser Geschäfte noch nicht mit dem in Abs. 3 von §. 7 der eben angezogenen Verord-
nung vorgeschriebenen Eide in Pflicht benommen= so würde der dem Betreffenden abzu-
nehmende Pflichteir auf das in nurgedachter Bestimmung vorgeschriebene Angelöbniß mit
zu erslrecken sein.

8. 10.
Unberührt durch diese Vorschriften bleiben die in F. 8 der wiederholt angezogenen

Verordnung enthaltenen Bestimmungen, inobesondere diejenige, derzufolge Referendare
während der Dauer des Vorbereikungsdienstes und die übrigen in dem ersien Absatze des
gedachten Paragraphen bezeichneten Personen während der Dauer ihrer Beschäftigung bei
einem hierländischen Gerichle zugleich zum Zwecke ihrer Ausbildung mit der Erledigung

von Gerchtschretbergeichten gültig betraut werden können8 Urtheil des die allgemeine Dienstaufsicht bei den bekreffenden Gerichte führen-
den dicen ist für die Verwendung jeder der vorbezeichneten Personen zu bestimmilen
Geschäften des Gnichteschreikerdiensüh maßgebend.
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Der Diensteid, mittelst dessen die in den Vorbereitungodiensl für den höheren
Juflizdienst des Fürstenthums Tretenden nach §F. 1 des Gesetzes vom 16. April 1879,
und die als Anwärter für den Gerichtsschreiber- oder Gerichtsschreibergehülfendienst Zuge-
lassenen nach §.1 dieser Verordnung für ihre Dienstobliegenheiten verpflichtet werden,
hat als ein solcher Diensteid zu gelten, wie er in Abs. 3 des angezogenen §. 8 der Re-
gierungsverordnung vom I. September 1879 zur Voraussetzung der Zulassung zur einst-
weiligen Wahrnehmung von Gerichtsschreibergeschäften genommen ist.

S. 11.
Insoweit es sich um die Vereidung solcher Personen, welche, ohne Gerichtsschreiber

oder Gerichtsschreibergehülfen zu sein, mit der Wahrnehmung. von Gerichtsschreibergeschäften
befaßt werden sollen, für ihre bezüglichen Obliegenheiten in Fällen handelt, welche durch
die Vorschriften dieser Verordnung oder durch die Regierungs-Verordnung vom 1. Sep-
tember 1879 nicht getroffen werden, wird — unbeschadet der dem Untersuchungsrichter
nach F. 185 der Strafprozeßordnung zustehenden Befugniß—die Frage über die Au-
ordnung, Modalität und Vornahme dieser eidlichen Verpflichtung durch allgemeine oder
besondere Anweisungen Hürstlicher Landesregierung geregelt.

Greiz, den 20. April 1883.

Furstic, Neuftes. #ndeeegierung.Geldern-CrispendC. l

Druckfehlerberichtigung.
In der Gesebsammlung für das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie für das Jahr

1883 mußgoes 7 3. 7 v. o. statt „§. 6" heißen „§S.7„ ½% Z. 15 v. u. statt „einer oder aen Betheiligte= heißen dein Be-
theiligter oder mehrere Interessenten"

„ 25 3. 6 v. u. sind zwischen den Worten „Vertreters“ und „(bei“ die
Worte einzuschalten „eines solchen"





Gesetzsammlung
das Fürstenthum 8 Aelterer Linie.

(usgehete am 2.0. 1883.)

— D1. Gesetz vom 1. März 1889,

verschiedene seither von Geistlichen, Kirchendienern und Kirchkassen bezogene
Gebührennund Abgabenberreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. 2c. 2c.
verordnen in obengedachter Beziehung mit Zustimmung des Landtags, was folgt:

S. 1.
Die Verpflichtung zur Entrichtung sogenannter Opfergelder und Ostereier sowie

gewisser Gebühren für
1 die einsache Form der Taufe, sowie die wirkliche Nothtaufe.
b) Danksagung, Kirchgang und gunhiice Fürbitte,e) die einfache Corm der Tranu
u)) die niedrigste Klasse der Verrfign und solche Beerdigungen, bei denen

der Geistliche auch am Grabe in einfachsterForm fungirt,
o) die Hauscommunionen

an Geistliche und Kirchendiener wird zuneb (s. jedoch §. 6).
5. 2Die für Hauslaufen (s. jedoch §. 1 K. a) und Haustraunngen, sowie für jede

über die agendarisch vorgeschriebene Form bei Taufen, Trauungen und Meerdigungen
hinausgehende, auf Verlangen gewährte kirchliche Thäligkeit herkömmlich bestandenen Ge-
bühren sind an die Empfangsberechtigten 255 fernerhin zu entrichten.

S.:Die Gebühr für ein AnrrchnbuchtSena wird auf 50 Pfennige bestimmt; enthält
aber eine derartige Ausfertigung Gleichzeitig mehrere Zeugnisse aus dem Kirchenbuche, so
ist für jedes weitere Zeugniß noch eine Gebühr von je 25 Pfennigen zu entrichten.

KS.4.
Der den Stellen durch Aufhebung der im 8. 1 bezeichneten Abgaben und Ge-

14
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bhren, sowie durch die in 8. 8 bestinmte Gebährer Abminderung verursachte Ausfallan Einnahmen ist denselben, und zwar in der Höhe desausden Jahren 1872, 1873und 1874 sich ergebenden jihruchen Durhhschsinchabes der a Abgaben und Ge-
bühren, aus den betreffenden Kirchkassen bez. von den Kirchgemeinden zu ersetzen.

Insoweit die nach dem vorstehenden Absatze den bekreffenden Stellen zu leislende
Entschädigung für die in §. 1 unter lit, a, b, c und e öcheichneten Gebühren zu ge-währen ist, wird der hierdurch entstehende Aufwand zur Hälfte durch einen Zuschuß aus
der allgemeinen Kirchenkasse gedeckt, welche des Behufs mit den —n“ys Mitteln durch
die Landeskasse zu versehen ist.

Aus der allgemeinen Kirchenkasse kann überdem einzelnen besonders bedürftigen
Kirchgemeinden noch eine über diesen Zuschuß hinausreichende Unterslühung zu Erfüllung
ihrer im Vorstehenden ausgedrückten Obliegenheit nach dem Ermessen Unseres Consisto-
riums gewährt werden, insofern demselben behufige Mittel in der allgemeinen Kirchenkasse
zu Gebote stehen.

Die Entschädigung für den durch Amisden der Gebühren für Kirchenbuchs-zeugnisse (S. 3) entstchenden Ausfall ist in der Weise zu berechnen, daß von der aus
den obenbczeichneten Jahren sich ergebenden jährlichen Durchschnittseinnahme von Kirchen-
buchszeugnissen soviel mal 50 Pfennige abgezogen werden, als die jährliche Dorchschuut.
zahl der in jenen Jahren ausgestelllen Zeugnisse dieser Art beträgt.

Soweit auch an Kirchkasten beie Taufen und Tranungen in einfacher Form ge-
wisse Gebühten zu entrichten sind, werden dieselben ohne Anspruch auf Ersatz hierdurch

aufgehoben.
S. 6Den Kirchgemeinden ist nachtelad die S. 1 gedachten kirchlichen Abgaben und

Gebühren, soweit sie in benwelten bei Erlaß gegenwärtigen Gesetzes bestanden habenmit Ausnahme der daselbst bei a, b, c und e bezeichneten — bis zur bisherigen Höe
zu Gunsten des Kirchkastens auf Grund eines deshalbigen Kirchgemeindestatuts — nach

. 28 No. 1 und S. 38 No. 1 des Gesehes vom 7. Gar 1880 über die Vertretung

der Kirchgemeinden — forterheben zu lassen. So lange das eben gedachte Gesetz seine
Wirksamkeit noch nicht auf die Kirchgemeinden Greiz und Zeulenroda erstreckt (§. 40),

ist in Greiz die Kirchendeputation, in Zeulenroda die Lokalkircheninspektion zur Einführung
eines solchen Statuts mit Genehmigung Unseres Consistoriums befugt.

Alle etwa noch bestehenden, oben nicht genannien Stolgebühren und Abgaben an

Geistliche und Kircheudiener werden durch dieBestimungen dieses Gesetzes nicht berührt.
Unser Consislorium ist beauftragt, "05 zur Ausführung dieses Gesetzes Erforderliche

anzuerdn und den Zeitpunkt des Beginns der Wirksamkeit desselben zu bestimmen.
Urkundlich witer Unserer Höchsteigenhändigen Vollziehung und Vordruckung Un-seres Fürstlichen InsiegelGegeben Gieshen* März 1883.

(L. S.) Heinrich XXI.
v. Geldern-Crispendorf.
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22. Consistorial-Verordnung vom 26. Mai 1883
zur Ausführung des Gesetzes vom 1. März 1883, verschiedene seither von
Geistlichen, Kirchendienern und Kirchkassen bezogene Gebühren und Abgaben

etreffend.

Mit Serenissimi HôhsterGeuehmigung wird tr Auoführung des obgedachten
Gesetzes auf Grund des §F. 8 desselben verordnet, was folg

Art.
Der Beginn der Wirksamkeit des obenbeczeichneten Gesetzes wird auf den 1. Jannar

1884 bestimmt.

Die in Gemäßheit des vorgedachten Gesebes aus den Kirchkassen an Geislliche
und Kirchendiener zu leistenden Entschädigungen sind in vierteljährigen Raten je am
Schlusse des betreffenden Kalenderquartals auszuzahlen.

Art. III.
Die nach §. 4 Absat 2 des erwähnten Gesetzes aus der allgemeinen Kirchenkasse

an die örklichen Kirchkassen zu gewährenden Zuschüsse sind in halbjährigen Raten am
Schlusse des ersten, beziehentlich dritten Kalenderquartals zu berichtigen.

Art. IV.
Die elwa nach dem dritten Absatz des F. 4 des obengedachten Gesehes bewilligt

werdenden Unterstühungen aus der allgemeinen Kirchenkasse sind — soweit nicht vom Fürst-
lichen Consistorium im einzelnen Fall ein Anderes angeordnet wird — an die betreffen-
den Kirchkassen am Schlusse des vierten Kalenderquartals auszuzahlen.

Greiz, am 26. Mai 1888. Fürstlich Reuß-Pl. Consisiorium.
Faber.

C. Perthes.

23. Landesherrliche Verordnung vom 26. Mai 1883,
eine Abänderung der Landesherrlichen Verordnung über das Alter der Schul-

pflichtigkeit der Kinder vom 25. Januar 1847 betreffend.

Wir Helurich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein re. 2c. 2c
verordnen in Abänderung der Landesherrlichen Verordnung vom 25. Jannar 1847, das

aesn Schulpflichtigkeit der Kinder betreffend, auf Vortrag Unseres Consistoriums,olgt
J.

Die Beslimmungen in den §§. 1 und3 der bezeichneten Verordnung, wörtlich
lautend:

147
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Jedes Kind wird schulpflichtig und muß zur Schule gebracht werden
4 Ostern desjenigen Jahres, in dessen Laufe es das sechste Lebensjahr

##

5. 3. # Entlassung aus der Schule und Zulassung zur srnatee erfolgt
bei Kindern, die das Schutziel erreicht haben (F. 4), Ostern des-
jenigen Jahres, in dessen Laufe sie das vierzehnte beberelhr. zurücklegen.

werden aufgehoben.
II.

An die Stelle der aufgehobenen treten bolgende Bestimmungen:
Jedes Kind wird schulpflichtig muß zur Schule gebracht werden

zu Ostern desjenigen Jahres, bis zu dessen 1. Juli es das sechste Lebensjahr

5S. 3.
Die Entlassung aus der Schule und die Zulassung zur Confirmation

erfolgt bei Kindern, die das Schulziel erreicht haben (§. 4), zu Ostern des-
jenigen Jahres, bis zu dessen 1. Zuii sie das vierzehnte Lebenjahr zurücklegen.

In Bezug auf die Zeit der nls und Confirmation derjenigen Schüler,
welche bei Erlaß dieser Verordnung bereits in die Schule aufgenommen sind, verbleibt es
bei den zeitherigen Vestimmungen.

IV.
Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1684 in Kraft.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung Höchsteigenhändig vollzogen und Unser
Fürstliches Insiegel beisögen lassen.

Gegeben Greiz, am 26. Mai 1883.
. 8.) Heinrich XIXI.

Faber.

Druckfeblerberichtigung.
In der Gesetzsammlung für das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie für das Jahr

18383 muh es
k statt „Art. IV“ heißen „Art V“,S. 77 3. 16 v. o „

8 3. 7 v. o. slatt „§. 6" heihen „S. 7“.S.



Gesebsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am"l. Im 1883.)

21. NeggierongaVerordnung vom 10. Maindie Bestrafung behördlich nicht erlaubter Hauskollekten -

Mit Höchsler Genehmigung Serenissimi wird verordnet was folgt:
1.

Das mittelst Umganges in einem Orte oder in einzelnen Häusern, Gewerbsau-
lagen u. s. w. ersolgende Sammeln von Geldbeträgen oder Gegenständen, welche einen
Geldwerth haben, ohne zuvor eingeholte schriftliche Erlaubniß der zuständigen Behörde ist
verboten.

Dies Verbot erstreckt sich jedoch nicht auf die im Umhergehen erfolgende Ein-
hebung sälliger Geldleistungen an öffentliche Kassen, an eingetragene oder behördlich ge-
nehmigte Hülfskassen, an die Kassen erlaubter Vereine und Gesellschaften oder sonstiger
behördlich gestatleter Privalunternehmungen, auf das Einsammeln bestallungsmäßiger oder
sant statthafter Dienstvortheile Seiten der Berechtigten oder ihrer legitimirten Beauf-

agten, sowie auf die Gerkanmt herkömmlichen Sammlungen von Gaben zu Gunsten ge-ussfee milder Stiflung
Ebenso rsirach h das obige Verbot nicht auf das lediglich nach den Vorschriften

der Bundes-Gewerbeordnung zu beurtheilende Einsammeln von Metallbruch, Lumpen und
anderen Abfällen.

Die Feststellung weiterer Ausnahmen von gedachtem Verbote bleibt vorbehalten.
2.

Die Ertheilung der zu Sammlungen, wesche mittelst Umganges in einem Orte
oder in einzelnen Häusern erfolgen sollen, nach F. 1 erforderlichen Erlaubniß geht von

Fürfllicher Adeegier ausfzc kann jedoch die bezügliche Befugniß auf Polizeibehörden des Landesnasichtlich 14n Insändigleinnbogirte oder, was die Landorte des Fürstenthumes anlangt,
aus,einzeine Beamte unter besonderer Vestimmung ihres Kompetenzbereiches übertragen
werden.

Diee Uebertragung der Befugniß zur Ertheilung der zum Kollektiren nach §. 1
nöthigen Erlaubniß auf eine Behörde oder einen Beamten erfolgt widerruflich.

Gesuche um Erlaubniß zur Veranstaltung von Kollekten der gedachten Art sind
15
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jedenfalls — auch insoweit eine Uebertragung fraglicher Befugniß in obenerwähnter
Weise nicht stattgehabt hat — bei der für den Bezirk, innerhalb dessen dieselbe vorge-
nommen werden soll, zuständigen Polizeibehörde (Landrathsamt, Gemeindevorstand einer
Stadt) anzubringen und von dieser Vehörde auf dem Berichtswege Fürstlicher Landes-
regierung vorzulegen.

8. 8.
Ueber die erfolgte Erlaubniß-Ertheilung ist den darum Nachsuchenden eine schrift-

liche Bescheinigung mit der Unterschrift und dem Siegel der ausfertigenden Behörde kosten-

frei auuustel en.
Diese Goscheinigung müssen die Kollektanten während der Dauer des Sammel-geschaftes bei sich führen

. 4.

Zuwiderhandlungen gegen das im *. 1 ausgedrückte Verbot werden, insoweit die
bezüglichen Handlungen nicht einer anderen beslehenden Strafvorschrift unterfallen, mit
Geldstrafe 4½ 150 Mark oder Haft bis zu 14 Tagen, Zuwiderhandlungen gegen die
in 7rn ieäm F. 3 enthaltene Bestimmung mit Ordnungsstrasen von 1 bis 20 Mark
geahndet.

Sämmlliche Sralfelder.gleßen zur Landeskasse.Greiz, den 10. Mai

Fürstlich Reuß-Pl. Landeeregierung.
Faber.

C. Perthes.

28. Regierungs-Bekanntmachung vom 1. Juni 1883,
die Nachrichtsertheilung von der Einleitung und dem Ausfalle strafrecht-
licher Untersuchungen an gewisse Behörden und Schulleitungen betreffend.

Nachdem die Regierungs-Verordnung vom 4. Maärz 1873, betreffend die von
den Gerichten über die Einleitung und den Ausfall strafrechllicher Untersuchungen zu
machenden Mittheilungen, und verschiedene auf dieselbe Bezug nehmende Anordnungen
Fürstlicher Landesregierung in Folge veränderter Verhältnisse theils unanwendbar, theils
der Abänderung und Erläuterung bedürftig geworden sind, ergehen an die im Nach-

stehenden gedachten Justizbehörden die folgenden Anweisungen:In den zur Zuständigkeit der Strafkammer des Fürstlichen Landgerichtes Greiz
und des Schwurgerichtes beim gemeinschaftlichen Landgerichte zu Gera gehörigen Straf-
sachen sind durch den Staatbanwalt am Fürstlichen Landgerichte Greiz bczehentlich dieStaatsanwaltschaft am Sitze des gemeinschaftlichen Schwurgerichtes zu Gera, in den zur
Zuständigkeit der Amtsgerichte und Schöffengerichte gehörigen Strafsachen duch . Amts-
richter mit Nachricht zu versehen:



1. die

S

S

S—

r(ih

— —

2. das

89

Fürstliche Landesregierung
u) von der rechtskräftigen, von dem Verluste der Orden und Ehrenzeichen be-

hleiteten Verurtheilung der im HBürstenthume wohnhaften Inhaber von
Orden und anderen Ehrenzeichen als Fürstlich Reußischer der Aelteren Linie,
beziehentlich unter Einlieferung der im Einzelfalle eingehobenen Orden,
Ehrenzeichen, Denkmünzen u. s.w
von dem Ausfalle jeder ünh sschn die wegen eines Münzverbrechens
oder Münzvergehens (S§. 146 bis 152 des Reichsstrafgesepbuches) statt-
gefunden hat, eventuell unter Einlieferung eingezogener Falsifikate u. s. w.,

von allen berichlisen in Rechtskraft übergegangenen Entscheidungen, welcheauf Grund von 5. 4, 5, 34 bis 40 des Patentgeseyes vom 25. Mai
1877 ergangen sind, durch abschriftliche Mittheilung der Urtheile und von
den nicht zur Rechtskraft gelangten Urtheilen der Gerichte dann, wenn
auher dem Falle eintretender reichsgerichtlicher Entscheidung das der Ent-
scheidung lezter Instanz zu Grunde liegende Verhältniß aus derselben nicht
oder nicht vollständig zu entnehmen ist,
von den Fällen, in welchen die rechtskräftige Verurtheilung einer Person
auf Grund von F. 22 des Reichsgesehes vom 21. Oktober 1878 wider
die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie durch die hier-
ländischen Gerichte erfolgt ist, alsbald nach Eintritt der Rechtskraft der be-
düglichen Entscheidung unter Vorlegung der betreffenden Akten,

) von allen Fällen, in denen wider jugemdliche Personen nach der Vorschrift
des §. 56 desStrafgesecbuches durch richterliches Urtheil auf Unterbringung

des zngsschnldigten in eine Erziehungs= oder Besserungsanstalt erkanntworden
in alrn“ rsichungen in weschen wegen Verbrechen oder Vergehen
rechtskräftig auf Strase erkannt wird, gegen Staatsangehörige des Kaiser-
reiches Brasilien, der Königreiche Ilalien, Spanien und Belgien, des Groß-
herzogthumes Luremburg und der Schweiz unter Beifügung der Urtheils-
formel mit Benühung des anliegenden Musters,

(vgl. die Auslieserungsverträge des Deutschen Reiches mit Brasilien vom
17. September 1877 Art. 17, mit Italien vom 31. Oklober 1871 Art. 15,
mit Spanien vom 2. Mai 1878 Art. 16, mit Belgien vom 24. De-

* 1874 Art. 16, mit Luxemburg vom 9. März 1676 Art. 16,
t der Schweiz vom 24. Jannar 1674 Art. 15),

zunlche Gcheime Fabinet
der gegen einen im Besitze eines Fürstlich Reußischen der Aelteren Linie Ehrenkrenzes

oder sonstigen Ehrenzeichens befindlichen Angeschuldigten ergangenen rechtskräftigen Ver-
urtkheilung, welche den Verlust der Ehrenzeichen zur Folge hat, die solchenfalls, da nöthig,
im Vollstreckungswege von dem Verurtheilien einzuziehen und an das Fürstliche Geheime
Kabinet abzuliefern sind

3. die mächswongesette hierländische Dienst= beziehentlich Aussichtsbehörde einer im un-

mittelbaren oder mitlelbaren Dienste des Staates, der Kirche, im 0%. oder
15“



Kirche, im Hof- oder Kammerdienste, im Gemeindedienste, in einem öffentlichen
Lehramte, in einem anderen öffentlichen Amte mit Einschluß des Notariates oder
im Dienste der Königlich Sächsischen Staats-Eisenbahnverwaltung stehenden, im
Sürstenthume wohnhaften Person

in den wegen Verbrechen oder Vergehen der lehteren eingeleitelen
Untersuchungen

von der Erhebung der öffentlichen Klage, von dem auf Eröffnung oder Nichteröffnung
des Hauptverfahrens lautenden Gerichtsbeschlusse, von einer ekwaigen Verhaftung des An-

gelchuddigten und dessen Entlassung aus der Haft ,sowie von dem Ausfalle der Unter-
suchung und zwar jedenfalls unter Zustellung einer Urtheilsabschrift, wenn die vorgesetzte

Dienst- e Aufsichtsbehörde eine staatliche oder kirchliche ist, unter sofortiger berichtlicher
Vorlegung des Urtheils mit den Akten und einer Angabe darüber, ob die Staatsanwalt-
schaft die Benühung eines Rechtomittels in Aussicht genommen habe oder hiervon abzu-
stehen gedenke,

bei Uebertretungen,
von der rechtskräftigen Verurtheilung des Angeklagte

4. außer der vorgesetzten Dienst- und nn die Fürslice utbeerboch besonders in der unter Ziffer3gedachten Weise, wenn sich die
geleitete Untersuchung gegen einen SSedehtenç richtet, bessen nächswonge
setzte Dienst 9— Aussichtsbchörde eine andere Behörde ist, als FürstlicheLandesregiermebenso das züsüüe Consisiorium noch besonders in der unter Ziffer 3 gedachten
Weise, wenn die eingeleitete Untersuchung sich gegen einen hierländischen Kan-
didaten des geistlichen oder ded Lehramtes oder gegen einen an einer öffent-
lichen Vehraustalt im Fürstenthume angestellten oder beschäftigten Lehrer richtet;
der Civilvorsitzende der Ersatztommission desjenigen Aushebungobezirkes, in welchem
ein militärpflichtiger oder im Laufe der zateschwa das militärpflichtige Altererreichender Angeschuldigter gestellungspflichtigvon der Erhebung der öffentlichen Klage, ferner von W endlichen Ausfalle einer solchen

sowie überhaupt jeder Untersuchung, welche mit der rechtskräftigen Verurtheilung eines
solchen Angeschuldigten endigt, minder nicht von der Vollstreckung oder dem Erlaß be-
ziehentlich der Verwandelung der erkannten Strafe, endlich von der Vollstreckung der etwa
verwandelten Strafe;

7. das Landwewrbeziels- Commando, in dessen Controle ein der Espbreserre erster
Klasse oder dem Beurlaubtenstande angehörender Angeschuldigtervon der Erhebung der öffentlichen Klage, von dem endlichen Ausfalle ir nlersuchung

(und zwar unter Uebersendung einer Abschrift der Urtheilsformel auf Verlangen des Com-
mandos oder wenn auf Zuchthausstrafe oder Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt
worden ist) sowie — dafern der Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte für eine den Zeit-
raum von 3 Jahren nicht übersteigende Dauer ausgesprochen ist— von dem Tage, mit

welchem die Preihetelirae verbüßl oder erlassen ist,undüberdies,
wenn ein O#sigker des Beurlaubten standes wegen eines Verbrechens oder Vergehens

—2
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zur Untersuchung gezogen ist, von der Eröffnung des Hauptverfahrens unter kurzer An-
er Veranlassung, von dem Ausfalle der bezüglichen Untersuchung durch alsbald

nach derVerkündung des Urtheiles zu bewirkende Mittheilung einer Abschrift der Urtheils-
formel und einer Notiz darüber, ob die Slaatsanwaltschaft ein Rechtsmittel eingewendet
oder davon Abstand genommen hat, endlich von jeder Verhaftung oder Wiederentlassung
eines Offizers des Beurlaubtenstandes im Laufe einer eingeleiteten Untersuchung;3. das Kriegsministerium, in dessen Verwaltungsbereich ein Offizier des Beurlaubten-

standes in Controle steht,
wenn gegen denselben auf zeitigen Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte oder auf eine
7*m Strafe rechtskräftig erkannt ist, durch Mittheilung einer beglaubigten Abschrift desrtheils

9. die Militärbehörde, welche einen Civilversorgungsschein für einen Militäranwärter
ausgestellt hat,

wenn die gegen den betreffenden Militäranwärter eingeleitete gerichtliche Untersuchung zu
einem rechtskräftigen Erkenninisse führt, welches auf die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung
öffentlicher Aemter oder auf eine Strafe lautet, welche die dauernde oder zeitige Unfähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Aemter von Rechlswegen zur Folge hat und zwar unter
Mittheilung der Urtheilsformel und der Uebersendung des schon bei der Eröffnung der
gerichtlichen Untersuchung zu den Akten einzuziehenden Civilversorgungoscheines, der andern-
falls der Behörde zuzuführen ist, bei welcher der Militäranwärter angestellt oder be-
schaftigt ist;

(5. 25 der Gruadsätze für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen re.
in der Vekanntmachung des Reichskanzlerg vom 25. März 1882.

10. die Poligeibehörde des innerhalb der deutschen Bundesstaaten gelegenen Wohnsihes,
und, wenn ein solcher nicht bekannt ist, des innerhalb derselben befindlichen leten
Aufenthaltsortes des wegen eines im Reichsstrafgesebbuche mit Strafe bedrohten

erbrechens oder Vergehens Verurtheilten
von der Person ded letzteren, dem Verbrechen oder Vergehen, wegen dessen, von den
Paragraphen des Strasgesetbucches, auf Grund deren die Verurtheilung erfolgle, von der
erkannten Haupl- und elwaigen Rebeustrafe, von dem Tage der Eröffnung, sowie —
weun auf Zuchthaus, auf Verlust der bürgerlichen Ehreurechle, auf Unfähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Aemter oder auf den Verlust innegehabter öffentlicher Aemter erkannt
wurde — von dem Tage der Rechtskraft des Urtheiles, dem Jeitpunkte der erfolgten
Verbüßung oder der Wirksamkeit eines etwaigen Erlasses beziehentlich einer etwaigen Ver-

wardiung der Hauptstrafe;das Fürstliche Londrachsamt. als Landespolizeibehörde
a) von dem auf die Zulässigkeit von Polizeiaussicht (§§. 38. 39 des Reichs-

strafgesetzbuches) oder auf Ueberweisung an die Landespolizeibehörde (§. 362
des Reichsstrafgesetzbuches) oder nach §. 22 des Reichsgesetes wider die
gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie auf Aufemhalkobe-
schränkung lautenden Erkenntnisse, von dem Tage des Antrites der Strafeund von der Anstalt, in welcher die lehtere verbüßt wi5) überdiesin allen Fällen, in denen eine rechtskräftige gesne Verurtheilung



auf Grund der in den §§. 17 bis mit 23 oder 25 des Reichsgesetzes vom
21. Oktober 1878 wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sogial-
demokratie enthaltenen Strafvorschriften erfolgt, unter abschriftlicher Mit-
theilung des Urtheiles oder unter Aktenvorlegung;

12. der Vorsitzende des Landesausschusses
über den Ausfall von gerichtlichen Untersuchungen, eingeleitet wider Personen, welche mit
den in den 55. 30, 32, 33, 34 und 36 der Bundeogewerbeordnung bezeichneten Ge-
nehmigungen und beziehentlich Bestallungen versehen sind, insofern durch das Ergebniß
der Untersuchung beziehentlich Veruriheilung dargethan erscheint, daß dem Angeschuldigten
diejenigen persönlichen Eigenschaften mangeln, welche nach den gedachten Paragraphen
der Bundesgewerbeordnung alo nothwendige Voraussehung der zulässigen Ertheilung der
in Vetracht kommenden Genehmigung resp. Bestallung anzusehen sind oder wenn wider
Personen gedachter Kategorieen auf Grund von H. 23 des Reichsgeseyes vom 21. Oktober
1878 wider die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokralie auf Untersagung
ihres Gewerbes erkannt ist;

13. das Fürslliche Lanhraltomn beziehenllich die Gemeindevorstände der Städie, so oftdie gerichtliche Verurtheilung einer im Zuständigkeitsbegirke der betreffendenPolizeibehörde wee oder aufhältlichen Person wegen einer der in F. 361
No. 3 bis 8 gedachten Fälle erfolgt und die Rechtskraft des Urtheils einge-
treten ist,

von der bezüglichen rechtekräftigen Derurtheilung und dem Erfolge der Strafverbüßung
beziehentlich dem elwa eingelretenen Straferla

14. die zur Verwaltung der betreffenden — oder Zösle bestellten Bchörden

von der ergangenen Entscheidung in 1 Zoll- und Stenerkontraventionssachen, welche
zur gerichtlichen Untersuchung gelangt sind, und zwar sofort nach der erfolgten Verkün-
dung des Urtheils durch Mittheilung beglaubigter Abschrift der Urtheilsformel;

15. die Lokalschuliuspektion
von der gerichtlichen Verurtheilung von Schulkindern zu Strafen, sowie von der erfolgten
Erstattung von Anzeigen, welche gegen Schulkinder wegen strabarer Haudlungen gerichtet
sind, auch wenn die Beschuldigten zufolge der Vorschrift in 5§. 55 und 56 des Straf-
gesehbuches nicht strasrechtlich verfolgt werden können oder freigesprochen werden müssen;

16. der Leiler (Direktor, Rektor, erste oder einzige Lehrer) einer im Fürstenthume
besichenden öffentlichen Schule oder höheren Lehrauslalt

von der bevorstehenden Vorladung oder Vorführung von Schülern derselben zu straf-
richterlichen Verhandlungen oder zur Verbüßung von Freiheitstrafen;

17. das dd.mp ——wenn es sichnach F.5 Nechstrafgeirheuches um die Frage der Zulässigkeit der
Unterbringung eines aessnss in eine Erziehungo und Besserungsanstalt handelt, behufs

Herbeiführung bezüglichen, eventuell der Gemeindebehörde und der bofalschuiafpeton zu
eröffnenden Beschlufses (ogl. Gesetz vom 27. Dezember 1876, Ges.-S-18. dasjenige Amtsgericht, bei welchem eine Person im ** Schöffen

sleht, wider die eine chlokraftige die Befähigung zu diesem Amte benehmende
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Verurtheilung stattgefunden hat oder wider welche das Hauptverfahren wegen
eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist, das die Aberkennung der bürger-
lichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur
Folge haben kann,

von dem Eintritte der rechtskrästigen Verurtheilung resp. der Eröffnung des Hauptver-

sahrens im gcachen Falle (ogl. S§. 32 und 52 des Gerichtsverfassungsgesebes vom27. Jannar 1877);
19. diejenigen Behörden, welche strafbare Handlungen behufs gerichtlicher Unter-

suchung beziehentlich in ihrer Eigenschaft als vorgesetzte Behörden unter ent-
sprechendem Strafantrage wider den Beschuldigten zur Anzeige gebracht haben,

von dem Ausfalle der Untersuchung beziehentlich des strafrechtlichen Verfahrens;
20. sonstige Behörden oder Personen,

insofern Mittheilungen an dieselben über den Verlauf eines Strafverfahrens im öffent-
lichen Interesse oder and Rücksichten der Schicklichkeit besonders bisher geübter Reciprocität
geboten oder angemessen erscheinen, wie dies namentlich auch dann der Fall sein wird,
wenn es sich um ein Strafverfahren wider eine im öffentlichen Dienste des Neiches,
eines anderen deutschen Bundesstaates, der Kirche oder einer Gemeinde eines solchen oder
in einem öffentlichen Lehr- oder sonstigem Amte innerhalb des Deutschen Reiches u. s. w.
stehende Person handelt.

Diese Amweisungen an die im Einhange bedachten Iustizbehörden werden hiermitzugleich zur öffentlichen Kenntniß gebrach
Greiz, am 1. Juni 1883.

Fürrstlich Nußet# Landesregierung.aber.
C. Perthes.



Muster zu den Mittheilungen gemäß No. 1, f.

Vor- und Bunae

Beiname.

Jahr

o„ rüchfällig

laufende No

Name des Vaters

Vor- und Zuname
der Mutter

Tag,
Monat,

Jahr,
Gemeinde,
Kreis (Kanlon),

Provinz.

 Ptanuneditder

Vor- und Zuname
des Ehegatten

Feruf
Tetzter Wohnort

Statar,
Haare,
Augen,
Nase,
Geslchtsfarbe,
Besond. Kennzelchen.

Urtheilsformel.



Gesctsammlung
das Fürstenthum #em Aelterer Linie.

daugegeben am 10. Juli 1883.)

26. N S# Bekanntmach vom 11. Juni 1883,
das neue Statut des Vereines für gegenseitige Brandversicherung in den
Ortschaften des platten Landes im Fürstenthume Neuß Aelterer Linie betr.

Nachdem von einem Seiten des Direktoriumo des Vereins für gegenseitige Brand-
versicherung in den Ortschaften des platten Landes im FSürstenthume Reuß Aelterer Linie

im Entwurfe überreichten neuen Vereinsslatute gewisse, in den §5. 22. 27. 28. 30 und
31 desselben ausgedrückte Bestimmungen, in deren Inhalte theilweis Abweichungen von
dem bestehenden Handrprechte zu erblicken waren, die Zustimmung des Landtages — in-
soweit sie erforderlich erschienen ist — auf regierungsseitigen Antrag erhalten haben, da-
nach aber dem ganzen Statute die unterthänigst saachesuchte Höchstlandesherrliche Beflä-ligung mit der Maßgabe zu Theil geworden ist, daßdiein den beiden letzten Absätzenvon F. 10 des Statuts e#lhalenen Bestimmungen mit Lamr Tage der Veröffentlichung

des Staluts zur Wirksamkeit gelangen, der übrige Inhalt des Statuls aber mit dem
Januar 1884 in Kraft trilt, so wird unter Hinweis hierauf das im Nachstehendenlige Statut, von welchem viele Vorschriften auch von den Behörden des Landes und

dritten Personen zu beachten sind, hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, den 11. Juni 1883.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

" C. Perthes.
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Statuten
des Vereins fr gegenseitige Brandversicherung in den Ortschaften

des plotten Landes im Fürstenthume NReust Aelterer Linie.

Tlt. I.
Allgemeine Bestimmungen.

S. 1.
Sih, Zweck, Umsang des Vereins, Ausnahme in denselben und Dauer der Milgliedschaft.

Unter den Besihzern von Gebäulichkeiten auf dem platten Lande des Fürstenthums
Neuß Aelterer Linie besteht ein Verein, der seinen Sitz im Amtsgerichtsbezirke Greiz und
den Zweck hat, den Mitgliedern die gegenseitige Versicherung ihres Immobiliarbesitzthums
gegen Fenerögefahr zu ermöglichen.

Die diesem Vereine jeweilig Angehörigen erscheinen in ihrer Gesammtbeit selbst
als Unternehmer der Brandversicherungsanstalt und als Eigenthümer des Vermögens

berfelben. eder Besitzer von Gebäulichkeiten auf dem platten Lande des Fürstenthums ReußAelterer Sn kann, soweit nicht weiler unten besondere Ausnahmen festgestellt werden,
in diesem Verein aufgenommen werden. Jeder Ausgenommene ist verpflichtet, sofort bei
seinem Eintritte in den Verein neben der Versicherungsprämie des laufenden Vereins-

jahres ein bisondero Eintrittsgeld an die Vereingraffe zu gewähren, welches, wenn der
Reservefonds (rgl. 8§. 33, 35 al. 5, 39und40 des Staluts) die Höhe des Betrageseiner einfachen Ldennichen Jahresprämie 28 Vereinsglieder nicht bersteigt, in
dem einsachen Betrage der Jahreoprämie, andernfalls in der Hälste dessellen besteht.

Der Veitrikt jurislischer Personen und unter Euratel stehender Indiridurn hängtvon der Genehmigung der Aussichts= resp. Vormunkschaftebehörde ab (§.5
Für einen jeden Beitretenden wird über die Versicherung seiner #l: mit

welchen er dem Vereine beitrilt, ein Versicherungsschein in doppelten Exemplaren ausge-
fertigt, von denen das eine Exemplar für den Beilretenden, das andere für die Acten
des Vereins bestimmt ist.
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Jeder Beitrekende erklärt seinen Beitritt für sich und seine Nachfolger im Besitze
der beim Vereine zur Versicherung gebrachten Gebäude, mag diese Besiyfolge auf Erb-
folge oder Singularsuccession beruhen, durch die Unterschrift seines Namens unter das
für die Akten des Vereins bestimmte Exemplar seines Versicherungsscheines, wodurch er

sich zugieih verpflichtet, den Bestimmungen des Vereins-Staiuts allenthalben nachzukommen.2Beitritt zu dem Vereine geschieht siets zunächst auf sechs Jahre und ebenso
muß jede Verlangeruc der Mitgliedschaft immer auf einen Zeitraum von je weiteren
sechs Jahren erfolgen, sodaß ein Vereinsmitglied innerhalb sechs Jahren, von der Zeit
seines Eintritts in den Verein an gerechnet, überhaupt nicht und auch immer nur je von
sechs zu sechs Jahren aus dem Vereine wieder austreten kann.

Jedes Mitglied aber, welches nach Ablauf eines solchen sechsjährigen Zeitraumo
aus dem Vereine wieder austreien will, ist dies spätestens sechs Monale vor Ablauf der

betreffenden sechsjährigen siJoofo seiner Mitgliedschaft dem Direktorium des Vereins an-
zuzeigen rechtlich verbundenund wird, wenn diese Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig er-solgt, ohne Weiteres als dem PVereiae auf einen Zeitraum von weiteren sechs Jahren —
diese vom Ablaufe der vorausgängigen 6 jährigen Periode an gerechuet —beigetreten
erachtet, sodaß also der Austritt überhaupt nur je nach Ablauf des sechsten, zwölften,
achtzehnten, vierundzwanzigsten oder dreißigsten Jahres u. s. w. von Zeit des Eintrilts
in den Verein an gerechnet, gestattet ist.

Hierbei wird rücksichtlich derjenigen Mitglieder, welche während des Laufes eines
Vereinsrechnungsjahres 6. 37) dem Vereine beitreten, die Zeitdauer ihrer Mitglied-

schaft als mit dem 1. Jannar des Jahrcs ihres Eintritts beginnend angesehen.
in aus dem Vereiue Austrelender hat alle Verbindlichkeiten, welche auf seinerSeite gegen den Verein bis zum Zeilpunkte des Auskrills entstanden sind, alsbald mit

deren Hälligkeit zu ersöllen. Erst nachdem dies geschehen ist, erlöschen die von ihm auf
Grund von F. 44 des gegenwärligen Statuts eingeräumten Pfand= und sonstigen Rechte

(vergl. , . 42J.1P das austretende Vereinemitge keinerlei Anspruch an das Vermögendes Vereinche lo ebensowenig einen Anspruch auf Zurückvergütung der an die Vereins-
kasse gezahlten Versicherungsprämien oder sonstigen Beiträge.

S. 2.
Leitung und Vertretung des Vereins. Besorgung der Vereinsangelegenheiten.

2% Porstand, die Ortsbevollmächligten und der Kasstrer.
Die Leitung des Vereins sowohl als der durch denselben bereestelten, 4n unter=haltenen ziigerei wird durch den Vorstand (das Direktorium)bVorstand wird durch den Direktor und acht Moschußmitglieder ’
Dser Vorstand entscheidet in allenVerwaltunoe, und Verfassungsangelegenheiten

des Vereines und der Austalt, insoweit nicht nach F. 3, nal 1 und anderen Vorschriften
dieses Statuts die Beschlußfassung der Ortsbevollmächligten erforderlich ist, durch seine
nach Stimmenmehrheit erfolgenden Beschlüsse.

Vei Stimmengleichheit giebt die Stimme des Direktors den Ausschlag-



Das Kaffen- und Rechnungswesen besorgt ein Kassirer.

Diseet der Ortobevollmächtigten, des Vorflandes und den Kasstrers.
ie Vereinsmitglieder jeder bingelnen Ortschaft wählen aus ihrer Mitte und zwarauf drei en den Ortobevollmächtigten.

Dies geschieht in einer Versammlung, welche dazu durch den seitherigen Orts-
bevollmächtigten und beim Nichtvorhandensein eines solchen durch ein von dem Direkko-

rium des Vereins damit besonders beauftragtes andercß Vereinsmitglied des betreffenden

Ortes vernnstate. wird.Die also gewählten Ortsbevollmächtigten aus der Herrschaft Greiz wählen in be-
sonderer Versammlung 6 Ausschuß-Mitglieder aus der Herrschaft Greiz.

Die auf Gedachte Weise gewählten Ortsbevollmächtigten aus 5r Herrschaft Burgk
wählen gleichfallsin besonderer Versammlung zei Außschußmitglieder aus dieser Herrschaft.

Sämmtliche Ortsbevollmächtigte wählen in bezüglicher Versammlung den Direktor
und Aasseer. Letztere beide Vereinsbeamte müssen slets der Herrschaft Greiz angehören.e Wahl der Ausschußmitglieder sowohl als die des Dircktors und Kassirerserfolgt 5 relativer Stimmenmehrheit und zwar auf drei Jahre. Nach Ablauf der drei-
jährigen Funktionsdauer dieser Vereinsbeamten ist deren Wiederwahl zulässig.

Das Gleiche gilt rücksichtlich der Ortsbevollmächtigten.
II.

Tegilimation des Vorstandes, des Direlltors und Kasstrer
Die erfolgten Wahlen des Direktors und des Kassirers *der Aaslchuhmtts

glieder sind Fürstlicher Hoher Landesregierung anzuzeigen und zugleich ist der Antrag aufVerpflichtung des Direktors und des Kassirers sowie auf die Bulamnachung der erfolgten

Verpflichtung und auf Versffentichung der Namen der Ausschußmitglieder an FürstlicheHohe Regierung zu richten
Mit diesem Arnura9e sind die ahlrotgeoll einzureichen. Die bezüglichen Be-

klanntmachungen erfolgen im jeweiligen AmtsblatDurch die Bekanntmachung der enah des Direktors und Kassirers, sowie
der dVuer gewählten Ausschußmitglieder werden alle diese Vereinsbeamten den

Vereinsmikgliedern und Dritten gegenüber zur Ausübung der ihnen statutgemäß zukom-
menden Funktionen und Rechte legilimirt.

Ersatz während der Waßlperliode ausscheidender Ausschuhmitglleder.
Für den Fall, daß aus irgend einem Grunde das eine oder andere Mitglied des

Vereinsausschusses aus diesem vor Ablauf der Zeit, auf welche dasselbe gewählt worden ist,
ansscheiden sollte, hat ohne Weiteres dasjenige Vercinsmitglied, welches bei der lehten
Ausschußwahl nach den damals sogleich in den Ausschuß eingetretenenPersonen die nächst-
meisten Stimmen zur Stellung eines Ausschuhmitgliedes erhalten hatte, in den Ausschuß
an die Stelle des aus diesem ausscheidenden resp. ausgeschiedenen Mitgliedes auf die
Dauer, auf welche dieses in den Ausschuß gewählt worden war, einzutreten. In dem
Falle, daß hierbei die Reihe an zwei oder mehrere Vereinsmitglieder, welche bei der be-
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treffenden Wahl gleichviel Stimmen hatten, kommen sollte, entscheidet unter diesen das
Loos darüber, wer von ihnen in den Ausschuß einzutreten hat.

Die Loosziehung geschieht durch den Direktor in Gegenwart des Kassirers und
wenigstens dreier von dem Direktor dazu berufener Ausschußmitglieder.

8. 3.
Ausgabe der Ortsbevollmächtigten in Sondecheit.

Den Ortsbevollmächtigten fällt hauptsächlich die Aufgabe zu:
1. die Gesammtheit der Vereinsmitglieder in Betreff gewisser wichtiger Vereins-

angelegenheilen zu vertreten,
II. die Vereinsbeiträge in den einzelnen Orten von den daselbst wohnhaften

Mitgliedern einzuziehen.
J.

Wenn es sich nemlich um Abänderung der Grundbestimmungen des Vereins, um
Erläuterungen derselben und um Zusäte zu den Grundbestimmungen handelt, wenn die
Aufnahme von Kapitalien für den Verein, die Erhebung außerordentlicher und von der
Bewilligung der Orlobevollmächtigten statutarisch ausdrücklich abhängig gemachter Beiträge
oder die Beschlußfassung über Auflösung des Vereins in Grage steht, ist die Gesammtheit
der Ortsbevollmächtigten der zum Vereine gehörigen Ortschaften, die dabei die Gesammt-

eit der Vereinsmitglieder vertritt, von dem Vereinsvorstande zusammenzuberusen und zur
Beschlußfassung nach angemessenem Sachvortrage aufzufordern.

Hierbei entscheidet die absolute Mehrheit der Stimmen.
" In Zällen eigener Vehinderung sieht es jedem Ortsbevollmächtigten zu, statt

seiner ein Vereinsmitglied seines Ortes zu diesen Versammlungen abzuordnen; er hat
dasselbe jedoch schriftlich zu legitimiren. Nach Vorweic dieser Legilimation vertritt es
Gültig den behinderten Orksbevollmächtigten in der Versammlung.

7

Die Ortobevollmächtigten sind zugleich die Unter-Einnehmer des Vereins und jeder
derselben bat für den Vereinsort, für den er gewählt ist, die Beiträge der Mitglieder
thunlichst ohne irgend eine Restwirkung einzuziehen und an den Kassirer des Vereins
abzuliefern.

Die Ortöbevollmächtigten haben für den der Kasse durch ihre Unachtsamkeit oder
durch unzeitige Nachsicht erwachsenen Schaden zu haften.

Für den Ortsbevollmächtiglen eines jeden Vereinsortes und alle elwa durch den-
selben verschuldeten Kassendefekte hat jedoch sieto die Gesammiheit der jeweiligen Versicherer

des betreffenden Ortes nach Verhällniß ihrer jeweiligen Versicherungssumme dem Vereine
gegenüber einzustehen und aufzukommen vorbehältlich ihres selostverständlichen Rechts auf
vsehleisung durch den schuldigen Orts-Einnehmer oder dessen Erben und Universal-uccessoren.

Il. Die Ortsbevollmächtigten haben weiter speziell darüber zu wachen, daß
von den Vereinsmitgliedern ihrer Ortschaften alle Vorschristen des Vereins-
slatuto gehörig befolgt und alle ihnen danach obliegenden Handlungen
und Leistungen rechtzeitig bewirkt werden.



100

IV. Außerdem haben die Octsbevollmächtigten alle die Obliegenheiten, welche
ihnen durch einzelne Bestimmungen dieser Statuts zugewiesen sind.
(58. 8 al. 2, 12 ul. 5, 16, 26 letzter Absatz, 28 al. 2, 35 ul. 2,
41, 49.)

§S. 4.
Stellung und Zustäudigkeit des Direkiors.

Der Direktor ist nicht nur der Dirigent des Vorstandes, sondern er ist augleih
der Verwaltungs-Direktor der Anstalt und hat als solcher darüber zu wachen, daß die
Staluten und Regulative des Vereins sowie die Beschlüsse des Vorstandes beziehentlich
der Ortsbevollmächligten durch die Vereinsmikglieder im Allgemeinen und durch die Be-
amten des — insbesondere beobachtet beziehentlich vollzogen werden.

 liegt die unmittelbare Besorgung der Geschäfte, namentlich die Aussicht überornnpönohsge Einschähung der Gebäude, deren Einstellung in die gehörige Versicherungs.
llasse, Einrichtung und Revision der Katasler, die Erörterung der vorkommenden Brand-
schäden, sowie weiler nach Maßgabe der vom Vereinsvorstande beziehentlich den Orts-
bevollmächtigten gefaßten Beschlüsse die Ausschreibung der Beiträge und die Ausleihung
der Gelder ob.

Von ihm sind die erforderlichen Berichterstatlungen an die Aufsichtsbehörden zu
besorgen.

Dem Direktor kommt ferner die Vertrelung des Vereins und der von diesem
begründeten und unlerhaltenen Feuer-Versicherungsanstalt nach Außen, sowohl vor als
außer Gericht zu. soweit nicht im Nachstehenden Beschränkungen dieser Befugniß ange-

eben sind.
Durch die vom Direktor im Namen des Vereins mit den diesem Beitretenden

oder mit dritten Personen geschlossenen Verträge und Vergleiche wird der Verein diesen
Gliedern und Dritten gegenüber berechtiget und verpflichtet. Urlunden, welche im Namen
des e ausgeslellt werden, sind vom Direktor zu zeichnenVerträge und Vergleiche jedoch, durch welche der Verein verpflichtet wird
und Obäele von mehr als 3000 Mark betroffen werden, bedürfen der Betheiligung deo
Ausschusses zu ihrem gültigen Abschlusse und Dokumente über Verträge und Vergleiche
dieser Art sowie überhaupt Urkunden, durch welche der Verein die Aufnahme einet Dar-
lehns und den Empfang der Darlehnssumme bekundet, sind außer vom Direktor auch
von drei Ausschußmitglicbern aus dem Amtzgerichtsbezirke Greiz zu vollziehen.

Bei sämmtlichen Prozessen des Vereins wird dieser von dem Dircktor oder nach

vesen Bestimmung von einem Bevollmächtigten vertreten. Dabei wird auodrülccklich fest-gesezt, daß die in solchen Prozessen von Seiten des Vereins auszuschwörenden Eide ledig-
lich von dem Direktor zu leisten sind. Jedoch bedarf es zu Einleitung und Führung
aller Prozesse der Zustimmung der Ausschuhmitglieder.

8. 5.
Siellung und Aufgabe des Kassirers.

Der Kassirer ist bei der ihm obliegenden Führung der Hauptkasse und der Rech-
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nung des Vereins im Allgemeinen an die ihm zu ertheilende Kasse= und Rechnungse-In-
struktion, insbesondere aber an die Anweisungen des Vorstandes gebunden (vgl. 8§. 46, 47).

Jedenfalls hat er dafür besorgt zu sein, daß diejenigen Eingänge zur Vereinskasse,
die nicht zu alobaldigen oder noch bevorslehenden Ausgaben verwendet werden müssen,
auf geeignete Weise, wenn auch nur provisorisch bei einer Vankanstalt oder einer Spar-
kasse zinsbringend angelegt werden.

Ausgaben aus der Vereinskasse hat er nur daun zu bewirken, wenn er durch
schriftliche Verfügungen, die von dem Direktor unterschrieben sein müssen, auodrücklich
dazu ermächtiget ist (vergl. §. 25).

5. 6.
Besondere Zuständigkeit des Borstaudes.

Außer den oben in 8. 2.1ausgedrückten allgemeinen Obliegenheiten des Vor-
slandes lemmt, demselben die Aufsicht über das Kasse= und Rechnungswesen des Vereins zu.Die Kasse des Vereins ist von drei Ausschußmitgliedern, welche vom Direktor
dazu bestimmt werden, oder, falls sich im Ausschusse des Vereins ein Rechnungsverstän-
diger von cgenügender Sachlenntniß nicht vorfindet, von einem gleichfalls vom Dircktor
zu berufenden, außerhalb des Vereins stehenden Sachverständigen in Gemeinschaft mit
zwei dazu vom Direktor bestimmten Ausschußmitgliedern jährlich wenigstens ein Mal zu
revidiren.

Im Vereine mit dem Direktor haben die Ausschußmitglieder die vom Kassirer
geführte Vereinsrechnung jährlich zu moniren und zu justifieiren. Dieselbe ist der Fürst-
lichen Hohen Landesregierung in Gemähheit der weiter in diesem Statute enthaltenen
Bestimmungen und zu der ebenda angegebenen Zeit vorzulegen (. 47).

S.7.
Allgemeine Hastung der Vereinsvorstände.

fßz Direktor, der Kassirer und die 8 Ausschußmitglieder sind für die ihnen bin-sichtlich daer Brandversicherungsvereins obliegenden Geschäfte ebenso verankwortlich wie
jeder, der im öffentlichen Dienste sleht, dies gegenüber der vorgeseten Dienstbehörde und
Dritlen in Aufehung der ordnungsmäßigen Ausführung seiner Dienstgeschäfte ist.

S.8.
Berinus an die Vereinsbeamten und Ortsbevollmächtigten sowie au die Toxotoren.

t Direktor und Kassirer erhalten Gehalt, die übrigen Vorstandsmitglieder unddie ro billige Entschädigung für Reisekosten und Zeitaufwand nach Maß-
Vabe der desfalls zu fassenden Vereinsbeschlüsse.

Außerdem sollen den Ortsbevollmächligten für Vereinnahmung der Versicherungs-
prämien bis auf eitwaigen anderweiten Vereinsbeschluß 3 / der vereinnahmten Beträge
als Einnahmegebühr gewährt werden.

Für die Sachverständigen, welche zur Einschähung gebraucht werden, sind mög-
lichst feste Gebühren zu vereinbaren; der Ortsbevollmächtigte erhält für seine Mitwirkung
bei jeder Taxe je nach Größe des qu. Gebäudekomplexes 20 bis 60 Pige.
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Diese Gebühren der Sachverständigen und der Ortsbevollmächtigten werden stets
von dem Vereinsmitgliede, dessen Gebäude zur Einschätzung kommen, bezahlt.

§. 9.
Berbot des Beitrilts zu anderen Assecuranzen.

Den Theilhabern an dem Vereine ist es verboten, ihre beim Vereine versicherten
Gebäude auch noch anderwärts gegen Feuersgekahr zu versichern.

Dawider handelnde Vereinomitglieder verlieren den Anspruch auf Entschädigun
aus der Versicherungsanstalt des Vereins und haben das aus den Mitteln derselben mich
dem verbotenen Beikritke zu einer anderen Assekuranz auf eine Brandentschädigungsleistung
bereits Empfangene jedenfalls an den Verein zurückzugewähren.

Tit. II.
Statthaftigkelt der Aufnahme, Einschätzung und glassisication der Gehäude.

5. 10.
Ausfzunehmende Gebäude.

In Versicherung gegen Brandschäden werden in der Regel alle und jede auf dem
plalten Lande des Fürstenthums Neuß Aelterer Linie gelegenen Gebäude, sie mögen öffent-
liche oder Privat., Haupt= oder Nebengebäude, zu Wohnungen, zu Gewerben, zum ökono-
mischen Gebrauche oder zu anderen Zwecken bestimmt sein, auf Grund bezüglicher Ein-
schähzung und Classifikation genommen.

Insofern aber dem Direktor des Vereins Bedenken gegen die Aufnahme gewisser
Gebäude beigehen, ist von dem Direktorium (s. §. 2 I. al. 1) des Vereins über Auf-
nahme oder Nichtaufnahme der betreffenden Gebäude zu entscheiden.

Von der Aufuahme in die Assekuranz sind jedoch alle Fabrikgebäude, Ziegelhütlen
und Brennöfen schlechterdinge vollständig ausgeschlossen. Die Aufnahme von Brau= und
Malzhäusern sowie Mahl- und Schneidrmühlen, ingleichen von Backhäusern und anderen,
ähnlichen gewerblichen Zwecken gewidmeten Gebäuden kann, dafern alle diese Gebäude
isolirt gelcgen sind, zwar slatlfinden, setzt aber stets einen besonderen genehmigenden Be-
schluß des Vereinodirektoriums voraus.

Wird ein beim Vereine versichertes Gebäude, in welchem bei der Aufnahme zur
Versicherung ein Fabrikbetrieb nicht statlfand, einem solchen gewidmel, so kann die Aus-
schliehung des Gebäudes von der Brandversicherung des Vereins mit alsbaldiger Wirkung
von dem Direktor des Vereins gegen den Eigenthümer des betreffenden Gebäudes aus-
gesprochen werden.

Auch in Bezug auf andere Gebäude kann der vom Vereine geschlossene Versiche-
rungovertrag, wenn dies dem Direktorium desselben im Vereinsinteresse geboten erscheint,
durch einfache Kündigung gelöset werden. Bestehen die vom Direktorium gegen den Fort-
bestand des Verlrages gehegten Bedenken in einer dem Vereinsinleresse nachtheiligen Ver-
änderung des Zweckes der versicherten Gebäude oder ihres Zustandes, so ist dem Eigen-
thümer regelmäßig eine Frisl bis zu 4 Monaten zu Beseitigung der ihm mitzutheilenden
Anstände einzuräumen, bevor die Kündigung erfolgen kann.
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Mit dem Ablaufe des dritten Monates nach der Auskündigung des Versicherungs-

vertageg Scue des Direlloriums erlischt der LetereEsist jedoch dem Eigenthümer eines durch F!Kündigung nach bezüglichem Direkto-
rialbeschlusse anhgescbolienen Gebäudes derjenige Betrag, welcher sich nach dem lehtvorher-

gegangenen Vereinskassen-Rechnungsabschlusse von dem Vereinsvermögen auf die Summe,
womit das gegen des Eigenthümers Willen ausgeschlossene Gebäude zur Zeit des Aus-
schlusses bei dem Vereine versichert ist, im Verhältniß zu dem Gesammbbetrage aller zur
Zeit des dem Abschlusse vorhergegangenen Vereinskassen-Rechnungoabschlussesbeidem
Vereine überhaupt in Kraft gewesener Versicherungen antheilig repartirt, aus der Vereins-
kasse zurückzuerstatten.

Alle diejenigen, welche bereits bisher dem hierländischen Brandversicherungsvereine
angehört und nicht binnen 4 Wochen nach Destältgung und Irentichung des neuenStatuts den Austritt aus dem Vereine erklärt haben, — der dannjedenfalls erst mit
Ablauf des drikten Jahres nach dem Schlusse des Voreinerechmngejahrel, in welchem ge-
dachten Falls die Kündigung erfolgte, wirksam werden kann, — werden als bei dem Vereine
beharrend angesehen und unterliegen von da ab auch den Bestimmungen des revidirten
Statuts

Das Gleiche gilt rücksichtlich der nach vorersichtlicher Bestimmung Austretenden
für den gedachten dreijährigen Zeitraum.

S. 11.
Neue Gebäude.

Neue Gebäude werden in der Regel erst dann aufgenommen, wenn sie in be-
wohnbaren beer ihrem sonstigen Zwecke enisprechenden Stand belomnen sind.

anz abgebrannte oder abgebrochene Gebände, welche bei dem Vereine versichertwaren. nerüen von diesem ebenfalls erst nach ihrem Wiederaufbaue in Versicherung ge-

sommen. fze Eigenlhümer solcher d. i. ganz abgebrannter oder nach theilweiser Einäscherungvellhäntchte abgebrochener Gebäude ist nach deren Wiederaufbaue zur Weiterversicherung
nur insofern verpflichtet, als es sich um die Versicherung von Theilen solcher zu einem
Komplexe gehöriger Gebäude handelt, welche weiterversichert bleiben. Diese Versicherung
istauf die Dauer der hinsichtlich des betreffenden Komplexes bestehenden Versicherung
auezudehnen.

Im Uebrigen kann ein neues Gebäude nur durch Abschluß eines neuen Vertrages

in die Versichemng aufgenommen werden.
ach Vollendung des Neubaues der zu versichernden Gebäude hat der betreffende¾igenihlnac dem Direktorium des Vereins dies, insoweit es nach der Vorschrift im 2.

Absage dieses Paragraphen erforderlich ist, anzuzeigen. Das Letztere wird dann sofort die
Einschätzung der neuen Gebäude anordnen.

§. 12.
Einschätzung der Gebäude.

Die Einschätzung der zur Versicherung bei der Vereinsanstalt angemeldeten Ge-
17
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bäude geschieht durch die von einem Maurer und einem Zimmermanne, welche praktische
und selbstständige Bauführer sind, in Gemeinschaft vorzunehmende und schriftlich zu
bekundende Taxe des Versicherungsgegenstandes. Dieselben sind vorher auf Antrag des
Direktors vom Fürstlichen Landrathsamte oder einer Justizbehörde des Landes auf eine
ihnen schrifklich zu ertheilende Instruktion eidlich zu verpflichten.

Von den verpflichteten Schähern ist bei Einschähung von Gebäudekomplexen
(Gutshöfen u. s. w.) jedes einzelne Gebäude in dem schriftlichen Taxscheine genau zu be-
schreiben, besonders nach Bauart, Alter und baulichem Zustande. Die Taxe selbst hat
nur die einzelnen Gebäude, mit rölligem Aueschlusse der Vaufstälte, zu berücksichtigen und

es ist der Schähung durchweg nur der wirkliche einfache gegenwärtige Bauwerth zu Grunde
u leg

ich sollen dabei hinfort diejenigen Theile der Gebäude, welche dem Abbrennen
nicht unterworfen sind, wie Gewölbe, Umfassungsmauern u. s. w. stels, wenn auch immer
Miööglichst separat, mit eingeschäht und deren Werlh auf den anzufertigenden Tarscheinen
jedesmal mitaufgeführt, sowie auch diese unverbreunlichen Gebäudetheile immer zugleich
mit den verbrenichn Theilen und zusemmen mit diesen versichert werden.ne Ausnahme hiervonsolllediglich bezüglich der Keller gestatlet sein.

. der Betheiligte mit der Taxe nicht einverstanden, so bleiben ihm wefallize
Reklamationen vorbehalten, wobei übrigens, wie dies weiter unten in F. 14 gedacht ist,
dem Gebäudeeigenthümer unbenommen bleibt, unter der ermittelten Taxe zu versichern,

höher nversichern ist ihm dagegen niemals geftattet.
Die Beschreibung und Taxe haben die beiden Taxatoren und der Eigenthümer

des Gebäudes sowie der Ortsbevollmächtigie der betreffenden Ortschaft zu unterschreiben.
Auf dem Tarscheine ist weiter zugleich mit anzugeben, wie hoch ein jedes der

abgeschäzten Gebäude gegen Vrandschaden versichert werden soll. Dabei soll jedoch die
Gesammbversicherungsfumme möglichst abgerundet sein.

ach geschehener Einreichung des Taxrscheines bei dem Direktor des Vereins und
bez. soweit solches nach S. 10 überhaupt erst noch nothwendig, nach von Seiten des
Direktoriums beschlossener Aufnahme der algeschätzten Gebäunde in den Verein wird so-
dann, wie auch schon oben in §. 1 bestimmt ist, von Seiten des Direktors des Vereins
ein Schein, der die Versicherung der eingeschähten Gebäude durch den Verein und zu-
gleich die Verpflichtung des Eigenthimers derselben zu Leistung der Beiträge bekundet,
in duplo ausgefertigt, vom Direktor und dem Versicherten unterschrieben und dann das
eine Exemplar dem Versicherten zugestellt, das andere aber für die Anstalt zurückbehalten.

§5. 13.
Classificalion der Gebäude nach ihrer Bauart und Lage.

Die bei dem Vereine versicherten resp. noch bei demselben zu versichernden Ge-
bäude werden mil Ausnahme der Back-, Malz= und Brauhäuser, sowie der Mahl= und
Schneidemühlen, betreffs derer ein besonderer Direktorial-Beschluß auch über die Jahresbeilräge
der Eigenthümer entscheidet G. 35), nach der Bauart der Umfassungewände und dem Be-
dachungsmateriale, sowie nach der baulichen Lage und der Benutzung, im Hinblicke auf
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ihre größere oder mindere Feuergefährlichkeit in verschiedene Klassen und Unterabtheilungen
getheilt.

Nach dieser Eintheilung richten sich die zu leistenden Beiträge, wobei Bruchtheile
einer Mark nöthigenfalls auf die durch 5 theilbare nächsthöhere Pfennigsumme abgerundet

erden

Das Nähere hierüber ist aus der Anlage A des Statuts zu ersehen, die als ein
Vestandtheil desselben zu gelten hat.

8. 14.
Beschränkung der Versicherungssumme.

Um jeden Mißbrauch zu verhüten, sollen bezüglich aller Gebäude der ersten und
zweiten Klasse nur neun Zehntheile, betreffs aller Gebäunde der dritten Klasse dagegen
lediglich acht Zehntheile des durch verpflichtete Sachverständige zu ermittelnden Werths
derselben zur Zeil der Taxe gegen Brandschaden bei der Vereinsanstalt versichert werden
önnen.

Die eingeschätzten Gebände unter 9/10 resp. 3/10 der ermittelten Taxe zur Ver-
sicherung zu bringen, ist dabei dem Eigenthümer der Gebäude freigestellt.

 SS. 15.
Dauer und Veränderungen der Taxe.

Die angenommene Taxe bleibt, ohne Rücksicht auf die vorgehenden Besitzverände-
rungen, so lange in Kraft, bis eine andere erfolgt ist.

Jedem Eigenthümer sieht es frei, zu jeder Zeit auf seine Kosten eine neue Ein-
schäbung seiner bei dem Vereine bereits versicherten Gebände zu beantragen und für den
Fall, daß nach solcher ein höherer Werth der betreffenden Gebäulichkeiten, als nach deren
srüherer Taxation sich herausstellt, eine entsprechende Erhöhung seiner Versicherungssumme
unter Berücksichtigung der Bestimmungen in §. 14 alin. 2 zu verlangen. Jedoch hat
der Eigenthümer des neu eingeschätten Gebäudes für die Summe, um welche die Ver-
sicherung desselben dabei erhöht wird, außer der von ihm dafür zu entrichtenden ordent-
lichen Jahresprämie einen besonderen Beilrag sofort an die Vereinskasse zu gewähren.

Dieser Beilrag besteht in dem Falle, wenn der Reservesonds die Höhe des Be-
trages einer einfachen Jahreöprämie sämmtlicher Vereinsmitglieder nicht übersteigt, in
dem Betrage der einfachen Jahresprämie, andernfalls in der Hälfte derselben.

§S. 16.
Revision der Taxen.

Sehr bedeutende Verminderungen des Gebäudewerthes sind von den Ortsbevoll-
mächtiglen bei eigener Verantworlung dem Direktorium anzuzeigen, worauf dieses die er-

forderliche Untersuchung anzustellen hat. Es sind aber auch die Eigenthümer verpflichtet,
selbst die erforderliche Anzeige zu machen.

Ebenso sind die Ortsbevollmächtigten verbunden, Anzeige beim Direktorium zu
erstalten, wenn ein Versicherter das eine oder andere Gebäude gänzlich oder behufs des
Neubaues abreißt.

17°
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Dle gleiche Verpflichtung trifft den Versicherten selbst.
Außerdem soll von Zeit zu Zeit eine Revision der Taxen der bei dem Vereine

versicherten Gebäube in der Weise vorgenommen werden, daß der Direktor des Vereines
oder ein von demselben mit dieser Aufgabe zu beauftragender Sachverständiger und zwar
in jedem Orte unter Zuziehung des betreffenden jeweiligen Ortsbevollmächtigten unter
genauer Besichtig ung der beim Vereine verstcherten Gebäude des Ortes die bezüglichenTaxen einer Prisg unterwirst. Erscheint zur Zeit der Revision die der Versicherung
eines Gebäudes zu Grunde liegende Taxe im Vergleich mit dem Zeilwerthe desselben als
zu hoch, so ist dem Vereinsvorstande (§. 2) hiervon alsbald schriftliche Kenntniß zu geben.

Ti#t. III.
Agelluranz-Pergütung.

. 17.

Recht der Enkschädigungssorderung.
Jeder, dessen Gebäude zur Versicherung bei der Vereinsanstalt angenommen sind,

hat im Falle eines nicht durch eigene grobe Schuld daran erlittenen Vrandschadens ein
vollkommenes Recht auf die festgesetzte Entschädigung.ieses Recht beginnt mit dem Zeitpunkte i r Einreichung des Tarscheins bei dem
Direktorium.

S. 18.
Begriff des Brandschadens.

Unter Vrandschäden sind zu verstehen nicht nur die durch Feuersbrunst unmittel-
bar entstandenen Veschädigungen, sondern auch solche, welche in Folge eines ausgebroche-
nen Feuers durch die Löschanstalten oder durch dic nöthig gewordene völlige oder theil-
weise Niederreißung der Gebände zur Hemmung des Feuers veraulaßt werden. Es gilt
gleich, ob das Feuer durch Nakurereignisse, sonstigen Zufall oder durch die Schuld eines
Dritten entstanden ist.

§. 19.
Eigene Berschuldung des Beschädigien.

Nur wenn der Beschädigte den Vrand oder dessen weitere Verbreitung selbst durch
Vosheit allein oder als Theilnehmer bezüglicher Handlungen veranlaßt hat (wobei an die
durch §§. 265, 306, 308 und 311 in Verbindung mit §§. 47 bis 49 des Reichs-strafgesetzbuchs getroffenen Fälle gedacht wird) oder durch grobe Fahrlässigkeit vrrschuset
hat, was insbesondere dann augenommen wird, wenn derselbe zur Verhütung von Feuers-
gefahr gegebenen Vorschriften in offenbarer und hervorragender Weise zuwiderhandelt oder
sonst die zurVermeidung solcher Gefahr nöthige Vorsicht in gröblicher Weise vernach-
lässigt, oder wenn er einen bei ihm entstandenen Brand so lange verheimlicht, bis die
Flamme schon um sich gegriffen hat. wird er des Anspruchs auf Entschädigung verlustig,
zum Ersatze des gesammten der Vereinsanstalt durch einen solchen Vrand etwa geursachten
Schadens und Aufwandes verpflichtet und ebenso, wie derjenige, der der Brandstiftung
bezüglich fremder Gebäude überführt worden ist, aus dem Vereine ausgeschlossen.
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Ueber die Frage, ob ein beim Verein Versicherter des Entschädigungsanspruchs
für verlustig zu achten sei, hat das Direktorium alsbald nach den über die Entstehungs-
ursache des fraglichen Brandschadens angestellten Erörterungen auf Grund derselben Be-
schluß zu fassen und diesen Beschluß jedenfalls dem Brandbeschädigten, im Fall er auf
Anspruchsverlust lautet, auch dessen Realgläubigern, soweit die bezüglichen dinglichen Rechte
am versicherten Gebäude haften, schriftlich zu eröffnen.

8. 20.
Entschãdigungogewähr mit Vorbehalt.

Selbst dann, wenn den Beschädigken der Verdacht eigener, ihn nach §F. 19 des
Anspruchs auf Enkschädigung verlustig macheuder Verschuldung an dem Brande vder dessen
weiterer Verbreitung krifft, kann die Entschädigungssumme mit Vorbehalt des Anspruchs
auf deren Zurückerstattung an die Vereinskasse für den Fall, daß später eine bezügliche
eigene Verschuldung des Beschädiglen auf irgend eine Weise festgestellt werden sollte, einst-
weilen an denselben ausbezahlt werden, dafern dieser eine nach dem Dafürhalten des Di-
rektoriums völlig genügende Sicherheit für die Zurückerstattung leistet und letztere auf
Vedachten Fall urkundlich zusagt.

§. 21.
Feuersbrunst in Kriegszeiten.

Entsteht ein Brand in Folge militärischer Operationen durch Thätigkeit der be-
theiligten Truppen, so soll der Beschädigte ebensowohl die volle Entschädigung zu fordern
berechtigt sein, olo in dem Falle, wenn in Standgquartieren, bei Durchmärschen und Ein-
duartierungen durch einzelne Soldaten vorsäßlich oder zufällig Brandschäden verursacht
werden. Hroch soll die im ersten Falle von der fremden Macht oder von dem Staate
etwa geleistet werdende Entschädigung, soweit solche Gebäude betrifft, deren Beschädigung
vom Vereine vergütet worden ist resp. erseltzt wird, der Vereinskasse zukallen.

§. 22.
Bedingung der Entschädigungsleistung.

Die Brandschädenvergütungsgelder solgen dem Grundstücke, zu welchem die zer-
störten oder beschädigten Gebände nebst Zubehörungen rechtlich gehören und jede Ent-
schädigung wird unter der Bedingung geleistet, daß sie zur Wiederherstellung (Reparatur)
des beschädigten beziehentlich zum Wiederausbaue des zerslörten Gebändes verwendet werde.

Sollen die Entschädigungsgelder entweder überhaupt nicht zum Aufbaue der be-
schädigten Gebäude verwendet oder sollen aus der Vergütungssumme Gebäude auf einem
anderen, als dem Grundslücke errichlet werden, auf welchem die zerstörten Gebäude stan-
den, so ist dazu außer der Genehmigung des Direktoriums und der rechtzeitig zu benach-
richtigenden Aufsichtsbehörde (§. 50 c) regelmäßig die nachzuweilende Einwilligung sämmt-
licher bezüglich des alten Baugrundstücko vorhandener Nealgläubiger erforderlich. Die
mangelnde Zustimmung einzelner Realgläubiger kann durch den zuständigen Grundrichter
bei geeignet erkannter Sicherstellung des betreffenden Gläubigers ergänzt werden.
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8. 23.
Art und Maßstab der Entschädigung.

Die Entschädigung des Brandverunglückten geschieht in baarem Gelde in Gemäß-

heit der when Feststellung der Schädenvergütung.Der Maßslab der Entschädigung ist:
a) die in Betreff des beschädigten Gebäudes eingeschriebene Versicherungssumme

5) der an dem Gebäude erlittene Schaden, so daß im Falle eines beim Ein-

tritte gänzlicher Zerstörung des Gebäudes durch Vrand oder Nucherriung
(eines Totalschadens) der volle Betrag der Versicherungssumme (vgl. §.1und im Falle blos theilweiser Beschädigung, der verhältnißmäßige Theil J
versicherten Werths vergtet wird.

Bei solchen Partialschäden verhält sich die Vergütung zur vollen Versicherungs-
summe, wie sich der Herstellungsaufwand zu dem Neubauwerlhe des ganzen Objekts
verhält.

5. 24.
Anzeige und Ausmittelung der Brandschäden.

Wenn ein bei der Brandversicherungsanstalt versichertes Gebände durch Feuers-
brunst oder Blitz ganz oder theilweise vernichtet oder beschädigt wird, so entsteht für die
Beschädigten der Anspruch auf statutemmäßige Entschädigung.

Der Versicherte hat aber bei Verlust dieses Anspruches
1. dem Direktor sogleich d. h. längstens innerhalb 36 Stunden nach dem Brande

davon Anzeige zu machen und sich in jedem Falle, ganz insbesondere aber dann,
wenn das Feuer bei ihm selbst oder seinem Nachbar ausgebrochen ist, jederzeit
einer Untersuchung der Entstehungoart des Feners, deren Einleitung und Führung
das Direktorium des Vereins bei der zuständigen Behörde zu beantragen stets
befugt sein soll, bereitwilligst zu unterwerfen.

Werden Abschriften der über die bezüglichen behördlichen Erörlerungen
aufgenommenen Prokokolle vom Direktorium extrahirt, was demselben freisteht,
so sind die Kosten dieser Abschriften vom Beschädigten zu übertragen.

arüber, ob ein Brandbeschädigter durch Versäumniß rechtzeitiger Anzeigedes Hranaschadens der Entschädigungs-Forderung für verlustig geachtet werden
solle, hat das Direktorium binnen sieben Tagen nach Kenntnißerlangung vom
Vrande Beschluß zu fassen und diesen dem Brandbeschädigten, im Falle der An-

sgruchverikf. ausgesprochen wird, auch dessen Realgläubigern schriftlich zuerõ
Die Crmineelnng. und Feststellung des entstandenen Brandschadens geschieht unter

Leitung eines Direktorialmitgliedes durch zwei aus der Mitte der für die Herr-
schaft Greiz von Fürstlichem Amtsgerichte zu Greiz und für die Herrschaft Burgk
von Fürstlichem Amtsgerichte zu Burgk ein für alle Male zur Taxation von im
Bereiche des Vereins vorkommenden Brandschäden in Pflicht zu nehmende und

r*.
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zu vereidende Baugewerken, je einen Maurer und einen Zimmermann. Die-
selben werden von Seiten des Direktors des Vereins in jedem einzelnen Falle
besonders dazu bestimmt werden und auf Verlangen der Betheiligten oder des
einen oder anderen derselben zu der von ihnen dabei je aufzunchmenden und
zu unterzeichnenden Beschreibung und Abschähung des an einem Gebäude ent-
standenen Schadens sowie Desjenigen, was daran unbrschädigt geblieben ist, sich
zuvörderst vor Gericht zu bekennen haben. Dies geschieht in der Herrschaft
Greiz vor Fürstlichem Amtögerichte zu Greiz und in der Herrschaft Burgk vor
dem dasigen Fürstlichen Amtögerichte.

Die aufgenommene Schädentaxe und Beschreibung ist beziehungsweise
nach deren gerichtlicher Recognition von den beiden Schähern dem Direktor des
Vereins ohne Verzug zu übermitteln.

Soweit es sich irgend mit der Vorsicht gegen Täuschung und Irrthum
vereinigen läßt, wird der Vorstand der Anstalt in Hinsicht auf die bei Schäden-
vergütungen vorauszusetzenden Beweise die Versicherten aller unnöthigen Schwie-
rigkeiten überheben, bei Schadenberechnungen mit der größten Billigkeit verfahren
und in denjenigen Fällen, in denen obwaltende Zweifel nicht gelöst werden kön-
nen, ohne daß den Verunglückten hierbei eine Schuld trifft, insofern kein starker
Verdacht die sträenge Anwendung der Verfassung der Anstalt behufs Wahrung
der Rechte ihrer Theilnehmer zur gebietenden Pflicht macht, allemal zu Gunften
des Verunglückten entscheiden.

Namentlich soll, wenn ein beschädigtes Gebäude nicht mehr ausgebessert
werden kann, sondern von Grund auf neu gebaut werden muß, der Schaden
für total geachtet und die etwa noch übrig gebliebenen Materialien für die
Kosten der Aufräumung des Schuttes gerechnet werden, es sei denn, daß nach
ohngefährer Schätzung sich ein merklicher Ueberschuß am Werthe der Materialien
ergebe, in welchem Zalle ein billiger Abzug an der Schadenersatzsumme ge-
macht wird.

Bei Erörterung von Brandschäden ist endlich eine Klassenabslufung anzunehmen
und sind zu bezeichnen als:

Klasse I. alle diejenigen Brandschäden, welche ein Fünftheil der Versicherungssumme
nicht erreichen.

Klasse II. solche, welche von einem Fünftheile bis zur Hälste dieser Summe sich be-
laufen und endlich als

Klasse Ill. alle Schäden, welche die Hälfte der gedachten Summe übersteigen.

§. 25.
Leistung der Entschädigung.

Sobald die Entschädigung auögemittelt und fesigestellt ist, geschieht die Zahlung
durch den Vereinskassirer auf besondere Anordnung des Vorstandes in der Weise, daß der
Veschädigle im Falle von Vrandschäden der Klasse l. (el. §. 24) die eine Hälfte der Ver-
ülungssumme sofort, die andere aber erst nach Beendigung der Reparatur zu erhalten hat.



110

Es ist hier aber die Bescheinigung, daß die Reparatur wirklich vollständig er-
folgt sei,

n) wenn der Schadenbetrag unter 450 Mark geblieben ist, von einem durch
den Direktor spcziell dazu beauftragten Vorstandsmitgliede, u

b) wenn der Schadenbetrag die Summe von 450 Mark erreichte oder über-
sties, von verpflichteten Gewerken, in Folge eines dazu gegebenen Direktorial-
Auftrages, zu ertheilen.

Bei Klasse II der Brandschäden sind vier Wochen nach der Feststellung des Ersatz-
betrages ein Drittheil, die übrigen zwei Drittheile der Entschädigung aber nach vollstän-
diger Wiederherstellung des beschädigten Gebäudes beziehungsweise der mehreren vom
Brande ergriffen gewesenen Gebäude fälli

Bei Klasse III der Brandschäden wird vier Wochen nach Taxation des Schadens ein
Drittheil der Entschädigungsgelder zum Ankauf der Baumaterialien, das zweite Drittheil nach
erfolgter Hebung der Gebäude, und, sobald das oder die Gebäude soweit ausgebaut sind, daß sie

bezogenbeziehentlich kelimmungchenh benüßt werden können, das dritte Drittheil ausgezahlt.ie im Falle der Klasse II nothwendige Bescheinigung, daß die Wiederherstellung
beendet sei, und die im Falle der Klasse III erforderliche Nachweisung, daß der Ausbau
bis zur Bezugs= resp. Benühungslähigkeit des Gebäudes oder der Gebäude vorgeschritten
sei, ist von dazu vom Direkkor beauftraglen verpflichteten Baugewerken ausgustellen.

§. 26.
Verhältniß der Entschädigten zu dem Versicherungsverbande.

Nach erfolgter Neparatur eines bei dem Vereine versicherten Gebäudes mit Hülfe
der dem Verslcherten gewährten Entschädigungsgelder

a) erstreckt sich die Versicherung, falls nur Schäden der I. Klasse (F. 24) vor-
handen waren, ohne Weiteres auf die reparirten Gebäudetheile nach Maß-
gabe der früheren Tarsumme und ohne weitere Einschähung, sobald die in
§. 25 vorgeschriebene Bescheinigung beigebracht ist, wenn nicht eine aber-

. malige Taxalion vom Eigenkhümer de# reparirten Gebäudes verlangt wird.Hingegeb)Fsell Schäden der Klasse II (S. 24) stattgehabt haben, wird die Versiche-
rung auf die neuhergestellten Gebäudetheile nur nach vorschriftsmäßiger Ein-
schäbung derselben erstreckt.

Diese haben die als Schätzer verpflichteten Gewerken mit der Beslchtigung, die
wegen Ertheilung der Bescheinigung über Vollendung des Baues staltfindet, gleichzeitig
vorzunehmen.

In den vorstehend suh a und b gedachten Fällen bleiben die noch brauchbaren
und ihren Standort behaltenden Gebäudetheile auch während des Herstellungsbaues mit
dem nach Abzug der festgestelltenEntschädigungsquote von der ganzen Versicherungesumme
verbleibenden Reste assecurirt. Wird aber im Lause des Baues aus irgend einem Grunde
noch mehr von diesen Gebäudetheilen abgerissen, so erlischt die Versicherung auch rücksicht-
lich der noch verbleibenden Theile betreffs der dafür nach dem vorher Gesagten angenom-
menen Versicherungssumme.
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Die Ortsbevollmächtigten haben in solchem Falle dem Vorstande in der Person
des Direkkors behufs sachgemäßer, die Interessen des Vereins und des Versicherten wahren-
der Anordnung schleunigste Anzeige zu erstatten.

) Falls Schäden der III. Klasse stattgesunden haben, wird nach den Bestimm-
ungen in F. 11 verfahren.

Wenn im Falle von Schäden der IlI. Klasse theilweis eingeäscherte Gebäude ganz
abgebrochen werden, so hat der betreffende Ortsbevollmächtigte hiervon gleichfalls dem
Direktorium zur Ennöglichung geeigneter Wahrung der Vereinsinteressen rasche Anzeige
zu machen.

8. 27.
Regelmäßiger Ausschluß der Zwangsvollstrecung und der Amrrste in Bezug auf dieEusschehigungalrrr

In Gemäßheit der Beslimmungen in F. 22 soll der Anspruch des Brandbeschä-
digten auf Empfang der Brandvergütungsgelder, abgesehen von dem Falle, wenn dieselben
mit Bewilligung des Direktoriums, der Aufsichtsbehörde und der bezüglichen Realgläubiger
ohne die Verbindlichkeit zur Errichtung eines Gebäudes ausgeantwortet werden sollen,
getreunt vom resp. Grundstücke als Gegenstand einer Zwangsvollstreckung nicht in An-
spruch genommen werden können (vergl §. 30).

Ebenso soll der Anspruch auf Gewähr der Brandschädenvergütung aus der Vereins-
anstalt den nach den Prozeßgesetzen zulässigen Sicherheitsmaßnahmen, mit Ausnahme des
im Eingange dieses Paragraphen bezeichneten und des weiteren Falles, wenn solche Maß-
nahmen zur Sicherung der Möglichkeit einer unter den Voranssehungen des §. 30 zu-
lässigen Jwangsvollstreckung dienen sollen, nicht unterliegen.

8. 28.
Ansnahmen.

Es soll jedoch den Nealgläubigern, deren Ansprüche an dem brandbeschädigten
Grundstücke hasten, sowie dem Vereinsdirektorium in solchen Fällen, in denen die persön-
lichen Eigenschaften oder die Vermögensverhältnisse des zum Empfange der Brandschäden-
vergütungsgelder Verechtigten den Verdacht begründen, daß die an die Person des Em-
pfangsberechligten zu zahlenden Vergütungsgelder nicht zu dem Zwecke der Wiedererrichtung
der zerstörten oder beschädigten Gebäude verwendet werden möchten, die Befugniß zu dem
bei der Grund- und Hypothekenbehörde des versicherten Gebändes anzubringenden Antrage
zustehen, daß die Uebernahme und Verwaltung der Eulschädigungsgelder durch eine dazu
vom Gerichte zu verpflichtende geeignete Person bewirkt werde. Wird diesem Antrage
von der dieserhalb angerufenen Grund- und Hypothekenbehörde gefügt, so ist der zu be-
stellende Verwalter zur bestimmungsgemäßen Verwendung der Cntschädigunggelder und
bezüglichen Rechnungslegung zu verpflichten.

in Fällen der Abwesenheit der Entschärigungsberechtigten kann, so lange die Ve-
stellung einer Abwesenheitsvormundschaft nicht erfolgt ist, das Fürstliche Landrathsamt auf
Antrag de Vereinodirektoriums einen Ortsbevollmächligten des Vereing oder eine sonstige
Keignee Persönlichkeit aus dem betreffenden Amtsgerichtsbezirke mit der Verkretung deseschädigten rücksichtlich der nöthigsten Wiederherstellungsarbeiten beauftragen.
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Der bestellte Vertreter, dem solchenfalls der erforderliche Veteag, der Vergütungs-gelder mit rechtlicher Wirkung verabfolgt werden kann, ist von der Behörde sachgemäß

zu Ausführung des Auftrags und enspr denn Rechnungslegung zu verpflichten.
5S. 29.

Compensation des Bereins gegen die Eutschädigungsforderung.
Ganz liquide Gegenforderungen der Anstalt z. B. wegen rückständiger Belträge

des Beschädigten begründen Compensation und können von der festgestellten Entschädigungs-
summe ohne Weiteres in Abzug gebracht werden.

8. 30.
Uebertragbarkeit der Entschädigungssorderung.

Vereits fällige Enkschädigungsforderungen können, als der Baustälte anhaftend,
mit dieser und mit der Verbindlichkeit, die Vergütungögelder dem Zwecke ihrer Ge-
währung gemäß zum vorschriftsmähigen Wiederaufbaue zu verwenden, auch auf Andere
freiwillig oder durch richterliche Hülfe (Zwangsvollstreckung) übertragen werden.

Kommt ein brandbeschädigtes Grundstück zur Zwangsversleigerung, so geht mit
dem Grundstücke der Anspruch auf die zur Zeit der Versteigerung noch nicht erhobenen

Brandvergütungzagelder unter denselben Bedingungen und Voraussehungen, unter denen
bieser Aulpruch dem Brandbeschädigten zustand resp. zugestanden hätte, auf den Er-steher uge oder ist der Beschädigte nach slatutarischen Gründen von dem Verluste des
Anspruchs bedroht und dies dem mit der Zwangsverfleigerung befaßten Gerichte bekannt
geworden, so sind die im Termine erschienenen Erstehungslustigen Gerichtswegen darauf auf-
merksam zu machen.

Bermehrte Eiteni der Real-Glänbiger.
An die Stelle eines beim Vereine assecurirten Gebäudes trilt den bezüglichen Real-

gläubigern gegenüber nach eingetretenem Brande ohne Weiteres die an der Brandstätte
haftende Entschädigungssumme, soweit der Anspruch auf deren Empfang statutarisch für

den Ve gad gien besteht.
 rs soll jedoch in solchen Fillen, in welchen der Schuldner wegen böswilliger oder

fahrlässiger Brardsistunk 1(5.19)oder wegen Versäumniß der rechtzeitigen Anzeige desDaeoscha 6 (5. 24) des sne auf Enlschädigung für verlustig erklärt wird (val.5§. 19, 20), dieser Verlust der Brandschädenvergütung den Rralgläubigern, denen kein
Verschuiden an den diesen Verlust nach sich ziehenden strafbaren Handlungen oder Ver-

säumnissen zur Last fällt, in Ansehung der zur Zeit des Vrandes an dem betreffenden
Grundstücke bereils mit cinem dinglichen Rechte haftenden Forderungen nicht zum Nach-
theile gereichen. Vielmehr soll denselben in dem Falle, daß sie binnen sechs Wochen nach
der ihnen erfolgten Bekanntmachung des Direktorialbeschlusses, durch welchen der Ver-

sicherle des Entschädigunganspruches verluslig erklärt wird, ihre Bekriedigung aus der-
jenigen Brandentschädigungssumme verlangen würden, die dem Versicherten an und für sich
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infolge der eingetretenen Brandbeschädigung seiner Gebäude zugekommen wäre, die Brand-
vergütungssumme, insoweit als diese zur Befriedigung der fraglichen Ansprüche erforderlich
isi, von der Vereinsanstalt gewährt werden.

Es geschieht dies solchenfalls in dem Wege, daß die Vereinskasse die Brandver-
gütungssumme der in Betreff des brandbeschädigten Grundstücks zuständigen Grund= und
Hypothekenbehörde ausantwortet, welche diese Vergütungssumme unter die einzelnen darauf
Anspruch machenden Gläubiger nach Maßgabe der ihnen zukommenden Rechte und Rang-
ordnung vertheilt.

Die dadurch entstandenen Gerichkskesten sind von der eingezahlten Vrandvergütungs-
summe von vornherein abzuziehen und der verbliebene Restbetrag ist sodann unter die
angemeldeten Realgläubiger zu vertheilen bezw. dem Brandversicherungsvereine wieder
zurückzustellen.

Vei Vertheilung der nach Abzug der Kosten verbliebenen Vrandentschädigungs-
summe hat die zuständige Grund= und Hypothekenbehörde nach Maßgabe des §. 107
sub 2 des Hypothekengesetzes vom 27. Februar 1873 zu verfahren, dergestalt jedoch, daß
die angemeldeten Reallasten-Berechtigten neben den etwaigen Rückständen auch noch den
in Gemäßheit der darüber bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu kapitalisirenden Be-

bez. den verbliebenen Restbetrag zu erhalten haben und der dann verbliebene Rest
der Brandentschädigungsgelder zur Deckung der eingekragenen Hypotheken-, Renten= und
Auszugsforderungen (§. 92 des zitirten Hypothekengesehes) verwendet wird. Die den
einzelnen Hypothekengläubigern zu gewährende Zahlung erstreckt sich auch auf Zinsen und
Kosten in dem dieserhalb gesehlich festgestellten Umfange (55. 68, 69, 70 des Hypo-
thekengesetzes).

Der Brandversicherungsverein, welcher dem Realgläubiger vollständige Zahlung
nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen leistete, oder deren Vetrag bei ungegrün-
deter Weigerung der Annahme Seiten des Gläubigers gerichtlich niederlegte, erwirbt, auch
ohne daß der betreffende Gläubiger die Forderung abtritt, die Stelle und das Recht des
befriedigten Gläubigerg und somit den Anspruch auf Eintragung dieser Erwerbung in
das Grund- und Hypothekenbuch.

Sollte die Vrandvergütungssumme nicht zur Befriedigung aller angemeldeten Real-
ansprüche ausreichen, so tritt die gleiche Verpflichtung für den oder die nicht voll befrie-
digten Realgläubiger in der Weise ein, daß der Brandversicherungsverein insoweit, als der
fragliche Realanspruch nebst Zubehör aus der Brandentschädigungssumme gedeckt ist, als

onar anzusehen und demgemäß im Grund= und Hypothekenbuche als Inhaber der
abgetretenen Theilsorderung zu verlautbaren ist.

8. 32.
Regreß der Anstalt an den Brandstister.

Wenn der Brand durch die Schuld eines Dritten entsteht, so iritt die Anflalt
demselben gegenüber, insoweit sie die Vergütung des Brandschadens leistet, ohne Weiteres
in die Rechte des Beschädigten.

187
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Tit. IV.
Sicherung der Entschãdigungsleistung.

8. 33.
Augemeine Bestimmungen.

Die Entschädigungsleistung wird
a) durch die Erhebung von Beiträgen zur Vereinskasse,
b) durch die Bildung von Reservefonds

und

geslchert.
Der Haupt-Reservefonds soll möglichst bald auf die Höhr von mindestens 1 9/, der

Gesammtsumme der im Durchschnitte jeder Zeit bei derVereinsanstalt in Kraft befindlichen
Versicherungen behracht und mindestens auf dieser Höhe thunlichst immer erhalten werden(vergl. jedoch §. 40)

) nöthigenfalls durch die Aufnahme von Darlehen Seiten des Vereins

Cap. I.
Beiträge der Interessenten.

S. 34.
Art der Beiträge.

ie Beiträge der einzelnen Vereinemitglieder zur Anstaltskasse werden nach be-- ker je 1000 Mark der Versicherungssumme bemessenen Sähen entrichtet und
bestehen in ordentlichen, alljährlich gleichen und in außerordentlichen Beiträgen, welche nach

dem jedesmaligen Bedürfnisse e-werden.
Oueilte e

Die ordentlichen Beiträge bestehen, abgesehen von solchen für die Versicherung
von Gebäuden, deren Aufnahme nach §. 10 des Siatuts stets nur durch besonderen Be-
schluß des Direktoriums erfolgen kann, in denjenigen Sähen, welche sich nach ihrem nied-
rigsten und höchsten Maße in der diesem Statute unter &amp; angefügten, einen Bestandtheil
desselben bildenden Tabelle mit Rücksicht auf die eben daraus ersichtliche Eintheilung der
versicherten und zu versichernden Gebäude (mit Ausnahme der obigen) ausgedrückt finden.

Nach den in der Anlage A weiter enthaltenen Grundsätzen ist die Feuergesährlich-
keit eines bei dem Vereine versicherten oder zu versichernden Gebäudes von dem Direktor

sreftih zu prüfen und der einfache ordentliche Jahresbeitrag demgemäß zu bestimmen.Derselbe kann von dem Ortobevollmächtigten und den zur Einschähung angewandten Sach-
verständigen, soweit deren Veschreibung von Lage und Beschaffenheit des Gebäudes nicht
zureichend erscheint, besondere Auskunftoertheilung verlangen und sich in Zweifelsfällen
durch den Augenschein überzeugen.

n Bezug auf solche Gebäude, deren Aufnahme in den Verein nach F. 10 stels
nur mit 3usiinentng des Direktoriums und durch Beschluß desselben zu erfolgen vermag,
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kann auch der ordentliche Jahresbeitrag über das Maß der höchsten in der Anlage A
angegebenen Säße hinaus durch Beschluß des Direktoriums bestimmt werden.

Die Zuschläge zur ordentlichen Jahresprämie können dabei bis zum 1 1/9fachen
Betrage desjenigen Geldbetrages gesteigert werden, welcher an ordentlicher Jahresprämie
für die belreffenden Gebäude zu entrichten wäre, wenn einfach die in der Anlage A des
Statuts ausgedrückten Bestimmungen Amwendung erlitten.

Eine Herabsetzung der nach diesen Bestimmungen sich berechnenden ordentlichen
Jahresbeiträge soll jedenfalls so lange ausgeschlossen sein, bis ein Reservefonds von 11½2%
des Gesammtbekrages der im Durchschnitte jeder Zeit bei der Vereinsanstalt in Kraft be-
findlichen Versicherungen angesammelt sein wird.

8. 36.
Außerordentliche Beiträge.

Wenn in einem oder dem anderen Jahre das Erträgniß der ordentlichen Jahres-
beiträge der Vereinsmitglieder und ein etwaiger Zinsabwurf dieser Beiträge unter Zu-
ziehung der jeweiligen Prämien-Reserven (ugl. 39) nicht zureicht, neben den Unkoslen der
Austaltsverwaltung des Vereines und den Zinsen etwaiger Passivkapitalien die fälligen
Verpflichtungen desselben zur Leistung von Entschädigungsgeldern zu decken, so sind ohne
Welteres Zuschläge zu den ordentlichen Jahresbeiträgen nach Prozentsätzen der lehteren
durch das Direktorium zu erheben.

Die also zu erhebenden Zuschläge sollen jedoch das Höchstmaß des vierffachen Ve-
trages der ordentlichen Jahreseinlagen der einzelnen Vereinstheilhaber in einem Jahre
keinesfalls überschreiten.

Die gedachten Zuschläge werden auf ganze Pennige abgerundet.
Vetragen z. B. die fälligen Entschädigungsleistungen des Vereines in einem Jahre

26000 Mark, während die Einnahme an ordentlichen Foynteitungen und an erzielten
Jinsen der letzteren nach Deckung der Verwaltungskosten mit 1000 Mark nur eine Summe
von 17000 Mark übrig läßt und eine Prämienreserve von 2000 Mark vorhanden ist,
welche zur Verwendung kommt, so werden zur Deckung der verbleibenden Bedarfssumme
von 7000 Mark auf jede Mark der ordentlichen Jahresbeiträhe 40 Pfennige Zuschlag
erhoben.

Größere Zuschläge zu den Jahresbeiträgen als solche mit 75 Pfennigen auf die
Mark sind in Terminen zur Ausschreibung zu bringen.

. 37.

Zeit der Eunti der Beiträge.
Die ordentlichen Beiträge sind sogleich zu Anfang jedes Vereins-Rechnungsjahres,

welches sernerhin indeß mit dem Kalenderjahre zusammensällt, zahlbar, wogegen für die
außerordentlichen Beiträge die Zahlungstermine in den zu erlassenden Ausschreibungen
festgesetzt werden.

ie Beilräge müssen zu der bestimmten Zeit pünktlich entrichtet werden.
Säumiß zieht nicht nur die geselichen Zwangömaßregeln nach sich, sondern es

ist auch ein jeder Zahlungssäumige für jeden Monat, welchen er mit Abführung der
ordentlichen Versicherungsprämie über den Schluß des zweiten Monals des betreffenden
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Kalenderjahres uud mit Abführung der außerordentlichen Beiträge über den für diese bei
deren Ausschreibung bestimmten Zahltag hinaus und für den Fall, daß derselbe später
während des Laufs eines Vereinsrechnungsjahres dem Vereine erst beigetreten ist, mit
Abführung der für diesesVereinsrechnungsjahr von ihm noch abzuentrichkenden ordentklichen
Prämienbeiträge über zwei Monate, diese vom Tage der vom Direktorium an ihn er-
folgten Behändigung seines Versicherungoscheines ab gerechnet, hinaus im Rückstande blelbt,
je fünf Pfennige für jedes Hundert Mark seiner Versicherungssumme als eine Conventio=
nalstrafe an die Vereinskaffe gleichzeitig mit dem zu entrichtenden Beitrage zu gewähren
verbunden.

Es sollen jedoch diese Conventionalstrafen zusammengenommen niemals den wirk.-
lichen Betrag des im Rückstande gelassenen ordentlichen oder außerordentlichen Prämien=
betrages übersteigen, vielmehr, sobald sie dessen Höhe erreicht haben, darüber hinaus nicht
weiler erhoben werden.

Neu Beilretende und solche, deren Gebäude höher eingeschätzt werden, müssen für
ihre Versicherungssumme resp. Nachversicherungssumme die ordentlichen Beiträge des
laufenden Vereinsrechnungsjahres ganz entrichten, wenn auch schon deren Zahlungstermine
zur Zeit des Beikrikts resp. der Nachversicherung abgelaufen sein sollten, außerordentliche
Veiträge jedoch nur, soweit solche erst nach ihrem Beitritte resp. dem Erfolge ihrer Nach-
versicherung ausgeschrieben wurden.

5S. 38.
Aushören der Beiträge.

Im Falle des gänzlichen Abbrennens oder der Niederreißung eines beim Vereine
versicherten Gebäudes werden davon big zur erfolgten Wiederaufbauung und Wiederver-
sicherung desselben bei der Vereinsanstalt Beiträge nicht entrichtet.

Selbstverständlich ist aber, daß alle rückständigen geistungen nachzuzahlen oder
sofort von der Entschädigungssumme in Abzug zu bringen sind.

Cap. II.
Die Reservefonds und deren Bestlmmung.

§. 39.
Bildung und Verwaltung der Reservesonds.

Es wird
A. ein Prämienreservefonds

und
B. ein Hauptreservefonds

gebildet.
Ad A.

Der Prämienreservefonds wird hergestellt und unterhalten aus einem gewissen
Theile des von den ordentlichen Jahresbeiträgen der Vereinsmitglieder und von den von
ersteren ekwa bis zum Schlusse jeden Geschäftejahres erzielten Zinsen zu dieser Zelt nach
Deckung der Verwaltungskosten und der fälligen Verpflichtungen des Vereins an Brand-
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entschädigungsleislungen u. s. w. vorhandenen Ueberschusses und zwar fließen zur Prä-
mienreserve:

a) so lange der Hauptreservesonds die Höhe von 3/3 % der Gesammisumme
der jeweilig beim Vereine versicherten Gebäudewerthe noch nicht oder nicht
wieder erreicht hat (ogl. §. 40), 15% des gedachten jährlichen Ueberschusses;

b) wenn der Hauptreservefonds den unter a bezeichneten Betrag darstellt bis
dahin, wo dieser Fonds den Vetrag von 1% der Gesammisumme der
laufenden Versicherungen ausmacht und so lange dies der Fall ist, 25 %
des gedachten Ueberschusses der Jahreseinnahme;

h von da ab, wo der Hauptreservefonds die Höhe von 1% der Gesammt-
summe der bei dem Vereine versicherten Gebäudewerkhe überschritten hat und
so lange er sich in dieser Höhe erhält, 33 ½ % des gedachten Jahresüber-

usses
Zuflusfe zum Prämienreservefonds finden übrigens nur so lange stalt, als dessen

Bestand weniger als 45 000 Mark ausmacht.
Ad B.

Der Honptreferoefonde setzt sich bei seiner Bildung zusammen aus dem zur Zeitder Höchsten Bestätigung dieses Stakutes vorhandenen reinen Aktiv-Vermögen des Vereines
und aus dem sich an dem dieser Bestätigung nächstfolgendem Jahresschlusse ergebenden
Jinsabwurs eben dieses reinen Aktiv. Vermögens. Weitere Zuflüsse des Hauptreservefondsilden:

a) die ferneren Zingerträgnisse der unter demselben begriffenen Aktiv-Kapitalien,
b) derjenige von den ordentlichen Jahreseinnahmen der Vereinskasse neb

etwaigem Zinsenanwuchse am Schlusse jeden Geschäftsjahres nach Deckung
der fälligen Verbindlichkeiten des Vereines und der Verwaltungskosten etwa
verbleibende Betrag, soweit derselbe nicht nach den unter A vorstehends
hegebenen Bestimmungen dem Prämienreservefonds zuzufließen hat,

c) etwaige besondere dem Hauptreservefonds zu dessen Verstärkung gemachte
Zuwendungen.

Diese Zuslüsse werden zur Vergrößerung des Hauptreservefonds mindestens so
lange verwendet, bis derselbe die Höhe von 2 0 der durchschnittlichen Gesammtsumme
der jeweilig bei dem Vereine versicherten Gebäudewerthe erreicht hat, und haben auch
der Wiederergänzung des Hauptreservefonds aufs Neue zu dienen, wenn derselbe unter
diesen Betrag herabgesunken ist.

· WasdieverzinolicheAnlcqungherunterAunngedachtenFondsanlangt,fo

Wlkdhiekbeiinvechisevetfahmi,dafszuchkcithaltunqdekIücFållcdecin§.40
gedachten Art erforderlichen Geldmitiel der jeweilige Bestand der Prämienreserven seinem
ganzen Betrage nach, der Bestand des Hauptreservefonds bis zu einem Betrage, der unter
Hinzurechnung des durchschnittlichen Bestandes der Prämienreserven die Summe von rund
45000 Mark nicht übersteigt, bei einer der Sparkassen, die zur Unterbringung gericht-

licher Depositen benützt werden dürfen, oder bei #Fürstlicher Sparkasse zu Gera oder der
Herzoglichen Landesbank zu Alleuburg, je nachdem dies bei der einen oder anderen An-
stalt am vortheilhaftesten rücksichtlich des zu erlangenden Zinsfußes und der Kündigungs-
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frist zu geschehen vermag, verzinslich angelegt werden, während der über die gedachteHüchstne hinausreichende Bestand des Hauptreservefondo hegen sichere Hypotheken ver-
zinslich nach den Veschlüssen des Vorstandes vom Direktor anzulegen ist.

Bei der hypothekarischen Anlage können auch Vereinsmitglieder berücksichtigt wer-
den; allein es ist zugleich darauf Bedacht zu nehmen, daß die Ausleihung in einer Weise
bewirkt. werde, welche es nicht nöthig macht, in Fällen dringenden Bedürfnisses Vereins-
mitglleder um Rückzahlungen zu drängen.

5. 40.
Sonstige Behandlung der Reservesonds.

Die Prämienreserven können, wenn der einfache Velrag der ordentlichen Jahres-
beiträge der Vereinsmitglieder beiVeräcksichtigung des regelmähigen Verwallungsaufwandes
und der sonst zu deckenden Verbindlichkeiten des Vereines zur Befriedigung der in dem
betreffenden Geschäftsjahre zahlbaren Brandentschädigungsforderungen nicht ausreicht, zu
deren Deckung mit verwendet werden, bevor zur Ausschreibung auherordenklicher Beiträge
verschritten wird.

Wenn die in einem Jahre von dem Vereine neben den Verwaltungskosten zu

deckenden Forderun 63 an die Vereinskasse von solchem Umfange sind, daßnach behufiger
Verwendung des Vetrages der ordentlichen Jahreobciträge und der Prämienreserven undnach Erhebung zun Verausgabung außerordentlicher Beiträge in der Höhe von 75%
der ordentlichen Jahreseinlagen die Deckung der sälligen Verbindlichkeiten des Vereincs
noch nicht erzielt wird, so ist in dem Falle, wenn der Hauptreservefonds 1% der Ge-
sammtsumme der beim Vereine versicherten Gebäudewerthe darstellt oder dieses Maß über-
steigt, gestaltet, diesem Fonds einen bis zu 5000 seines Bestandes reichenden Belrag, in
dem Falle, wenn der Bestand des Hauptreservefonds dem Betrage von mindestens 5%
der Gesammtsumme der bei dem Vereine versicherten Gebäudewerthe gleichkommt, einen
bis zu 25 0/ dieses Bestandes reichenden Betrag dem Hauptreservefonds zur Deckung der
Vedachten fälligen Verpflichtungen des Vereins zu enlnehmen.

Wenn der Hauptreservefonds bei Eintritt des rwähmien. aerordentlchen Bedarfs-falles nicht mindestens in der gedachten Höhe vorhanden ist, darf demselben zum Zweckeder Befriedigung des fraglichenBepärsuussn etwas nicht entnommen merden. Eo isl viel-
mehr solcheufalls der gesammte, nach Verwendung der ordentlichen Jahreseinnahme und
der Prämieureserve noch zu deckende Bedarf — soweit nicht der in §. 41 vorgesehene
Fall in Frage steht — nach Maßgabe des F. 36 durch außerordentliche Beiträge der
Vereinsmitglieder zum Ausgleiche zu bringen.

e gleicher Weise ist dann zu verfahren, wenn nach der den Vestimmungen des
zweiten Absatzes dieses Paragraphen zufolge statthasten Emnahme aus dem Hauptreserve-
fonds noch ein zu deckender Betrag von Vereins-Verbindlichkeiten erübrigt.

Uebrigens ist der Hauptreservesonds im Falle einer zum gedachten Zwecke erfolgten
Entnahme aus demselben raschestens wieder auf die vor der Entnahme vorhanden gewesene
Vestandshöhe zu bringen und es sind des Behufs Zuschläge zu den ordentlichen Jahres-
beiträgen von mindestens 20 00 derselben so lange forizuerheben, bis das gedachte Ziel
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unter Benuhnug der in 8. 39 unter B gedachten fonstigen Zuflfse zu fraglichem Fondo
erreicht ist.

Cap. III.
Darlehnsaufnahme undSicherstellong der Ansprüche des Verelns an dieMitglleder.

8. 41.

Sollte der bei Einhaltung des in §F. 40 festgesetzten Verfahrens schwerlich jemals
zu erwartende Fall eintreten, daß die in einem Jahre fälligen Verpflichtungen des Vereins
hegen Entschädigungsberechtigte durch die in I§. 35, 36 gedachten Leistungen des Vereins
noch nicht vollständig erfüllt werden, so hat das Direktorium mit den sämmtlichen Orts-
bevollmächtigten in Berathung zu treten.

Die letteren haben dabei durch Stimmenmehrheit zu enischeiden
a) ob ein zur Ausgleichung der sälligen ungedeckten Entschädigungsleistungen

ausreichendes und bestimmtes Kapital als Darlehn solle aufgenommen werden

derguenrsn: 412

oder
b) ob mit Erhebung der Zuschläge zu den ordentlichen Jahresbeiträgen unter

Steigerung derselben zum fünssachen Betrage der letteren bis zur Tilgung
der fälligen Schäden-Ersaßverbindlichkeiten vorgegangen werden selle.

Wird der unter u gedachte Beschluß gefaßt, wäre aber die angestrebte Darlehns-
aufnahme vom Direktorium nicht zu ermöglichen und wäre daher zu dem unter b her-
vorgehobenen Beschlusse zu schreiten oder wird dieser alsbald gefaßt, so wird das aus den
bczüglichen Einnahmen nach Deckung der Verwaltungs- und Geschäftsunkosten des Vereins
Erübrigende, soweit es nicht zur Abtragung von Zinsen oder elwaigen Amortisationsraten
einer zur fraglichen Zeit elwa schon bestehenden Darlehnsschuld des Vereins gebraucht
und soweit es nicht zu der nach den §§. 39 und 40 nothwendigen Erhaltung des
Hanptreservefonds erforderlich wird, zur allmählichen Tilgung der fälligen Brandschäden-
ersabforderungen der Vereinsmitglieder verwendet.

Leötere haben solchenfalls die Zahlungen ratenweise anzunehmen und auf die Ve-
friedigung so lange zu warten, bis auf dem im Vorstehenden beschriebenen Wege ihre For-
derungen gedeckt werden können.

Garantie und gegeuseitige Hast.
Wenn eine Darlehnsaufnahme für den Verein nothwendig geworden und erfolgt

ist (vergl. . 41), so übernehmen sämmtliche Mitglieder des Vereins die Garantie für
die Erfüllung des Vertrages in der Weise, daß jedes Mitglied für alle aus dem Dar-
lehnovertrage für den Verein entspringenden Verbindlichkeilen nach dem Verhältnisse seiner
Betheiligung am Vereine, d. h. nach dem Verhältnisse der von ihm beim Vereine ver-
sicherten Summe zur Gesammisumme der zur Zeit der eintretenden Fälligkeit und Geltend-

19
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zachun Darlehnsforderung beim Vereine in Krast bestehenden Versicherungen zuhaftenh7uchaus dem Vereine austretende Mitglieder bleiben im Falle des Vestehens
einer Darlehnsschuld des Vereins dem letzteren gegenüber für den Antheil an dem Kapi-
tale des Darlehns fortdauernd haftbar, welcher sich nach dem Verhältnisse der ihrerseits
beim Vereine versicherten Summe zur Gesammisumme der zur Zeit des Austrilkein Kraft

befindlichen Vorsichrungen bestimmt und zwar so lange, bis das aufgenommene Kapilal
geuigt ist. Dabei ist derjenige Betrag der Darlehnsschuld maßgebend, welcher zur Zeit
des ustritre des betreffenden Mitgliedes bestand.r dann, wenn das Darlehnskapital zur Zeit des Austriltes weniger als 10000Mark *sm— kann von dem vorersichtlichen Grundsatze abgewichen werden.

8. 43.
Tilgungs-Fonds.

Bei Aufnahme solcher Darlehen für den Verein, die den Gesammtbetrag eines
halben ordentlichen Gesammtjahresbeitrages der Vereinstheilhaber überschreiken, ist von dem

Direktorium sofort Anstalt dahin zu treffen, daß durch Zuschläge zu den ordentlichen
Jahresbeiträgen ein besonderer Fonds — Tilgungsfonds —gebildet wird, aus welchem
die Zinsen des Darlehnskapitales berichtiget und, falls eine ratemweise Abstoßung des letz-
teren mit dem Darleiher vereinbart war, wofür thunlichst zu sorgen sein wird, auch die
Tilgungsraten an diesen abgeführt werden. Ist diese Art der Darlehnsabtragung nicht
thunlich, so hat die Bildung des Fonds außer der Vereitstellung der Mittel zur Zins-
zablung den Zweck der Ansammlung einer der Darlehnshauptforderung entsprechenden
Summe behufs thunlichst baldiger Abstoßung dieser Forderung.

Durch die Ausschreibung dieser Zuschläge, die vom Direktorium gemeiusm mit
der Vertretung des Jreite ihrem Betrage nach feslzustellen sind, aber mindestens 200% derregelmäßigen Jahrcsbeiträge ausmachen sollen, dürfen die Maßnahmen zu bree und
steter Erhallung des Reservefonds (55. 39 und 40) nicht beeinträchtiget werden.

S. 44.
Sicherheilsbeslellung.

Jedes Vereinsmitglied ränmt dem Vereine wegen aller Verbindlichkeiten, welche
es gegen denselben übernimmt, an dem versicherten Gebäude und dessen Zubehörungen
ein ausdrückliches Unterpfand ein und läßt geschehen, daß eine zur Deckung dieser Ver-
bindlichkeiten durch die Entscheidung des zuständigen Grundrichters, welcher für diesen Fall
von dem Vorstande ebenso wie von jedem Vereinsmitgliede zum Schiedsrichter in Betreff
des bezeichueten Rechtsverhältnisses bestimmt ist, für geeignet erkannte Caution auf An-
trag des Direkloriums in dem Hypethekenbuche eingelragen bezichentlich soweit ein Hypo-
thekenbuch für den bekreffenden Ort noch nicht eröffnet worden ist, ein bezgliches Unter-
pfandsrecht durch grundrichterlichen Consens hergestell und beurkundet oder souft in gesetz-
licher Weise an den beim Vereine versicherten Immobilien und deren Zubehörungen her-
beigeführt werde.
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Cap. IV.

Verlreiung abwesender und juristischer Personen gegenüber dem Vereine.
Jeder, der ein Geläude bei dem Vereinc versichert hat, aber sich außerhalb des

Fürstenthums aubhält oder aus dessen Territorium vergieht, während der Versicherungs-
vertrag fortdauert, ist verbunden, für seine Beziehungen zum Vereine einen dem Direktor
des Vereins namentlich zu bezeichnenden innerhalb des Fürstenthums wohnhaften Vertreter
zu bestellen, von dem die seinerseils an den Verein zu bewirkenden Leistungen gültig ein-
gefordert werden können, der zu deren Befriedigung über die Einkünfte aus den versicherten
Gebäuden an Sielle des Versicherten verfügt und der ihn überhaupt den Ansprüchen des
Vereins gegenüber vor und außer Gericht in jeder Weise gültig vertritt.

ie namentliche Anzeige des bestellten Vertreters an den Direktor hat von den
beim Vereine mit hierländischen Gebäuden Versicherten, welche bei Bestätigung und Ver-
öffentlichung dieses Slatutes bereits außerhalb des Fürstenthums aushältlich sind, längstens
binnen 3 Monaten danach, von den Vereinstheilhabern, die nach Publikation dieses Sta-
tuts das Fürstenthum verlassen, spätestens binnen 6 Wochen nach ihrem Wegzuge zu

eschehen.
o Erfolgt die Beslellung und Bezeichnung dieser Vertreler an den Direktor des
Vereins nicht innerhalb dieser Zeit, so gilt der Pächter, Miether, Verwalter oder sonstige
Besitzer der beim Vereine versicherten Gebände dem Vereine gegenüber bis auf Weileres
als der vom betreffenden Vereinsthrilhaber zu obgedachtem Zwecke bestellte und bevollmäch-
tigie Vertreter.

Das Direktorium des Vereins kann auch bei hartnäckiger Weigerung des außir-
halb des Fürstenthums abwesenden Theilhabers betresso Bestellung eines Vertreters mit
der gedachten Ermächligung den renilenten Vereinstheilhaber nach vorausgängiger schrift-
licher Androhung aus dem Vereine ausschließen. Die Ausschliehung wird mit dem Augen-
blicke der Bekannimachung resp. Zustellung der bezüglichen schriftlichen Eröffnuung an den
Ausgeschlossenen wirksam.

Mit diesem Zeitpunkte verliert der Ausgeschlossene alle Ansprüche an den Verein,
bleibt aber demselben und dessen Gläubigern gegenüber für alle Verbindlichkeiten verhaftet,
welche auf seiner Seite dem Vereine oder dessen Gläubigern gegenüber bis zum Zeilpunkie
der Wirksamkeil des Ausschlusses zur Entslehung gekommen sind.

Tli# V.

Weitere Porschriften über die Geschäftsführung im7# rrene Entscheidung von
Streitigkleiten und Fuffins des Pereines

§S. 46.Enubihen.
Ueber sämmtliche Versicherungssummen der einzelnen Vereinsmitglieder wird ein

Hauptbuch, und zwar sobald thunlichst in zwei gieichlautenden Exemplaren, grsigt. in
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welchem sämmtliche Versicherungssummen der einzelnen Vereinsmilglieder, nach Ortschaflen
abgesondert, eingetragen und alle sich ergebenden Veränderungen nachgelragen werden.

Von diesem Hauptbuche hat von da ab, wo davon 2 Exemplare vorhanden sind,
das eine der Direktor und das andere der Kassirer des Vercins d#. §. 2) zu verwahren
und forizuführen und cs sind dann diese beiden Exemplare bei einem jeden Rechnungs-

abschlusse 4 vergleichen und in Einklang mit einander zu bringen.
er Ortsbevollmächtigte des Vereins erhält daraus von Zeil zu Zeil behuss Ver-

emmaahnn der Beiträge von den einzelnen Vereinsmitgliedern durch den Kassirer einen
summarischen Auszug zugestellt und die erforderlich gewesenen Nachträge alljährlich
mitgetheilt.

lange nur ein Exemplar dieses Hauptbucheo vorhanden ist, hal dieses der
Kassirer in Verwahrung zu nehmen und fortzuführen.

§. 47.
Rechnungssührung.

Ueber die Brandversicherungekasse wird in der vorschriftomäßigen Rechnungsform
eine mit Auczahlungoanweisungen und Quiltungen gehörig belcgte Rechnung geführt, die
mit dem Ende des Jahres zu schließen und längstens krei Monate darnach an den Di-
rektor abzugeben ist, eer dieselbe im Vereine mit den Aneschußmitgliedern nach ihrem

materiellen Inhalte zu prüfen, zcsmoniren und nach Erledigung der elwa Hefstellten Er-innerungen zu justificiren hat (§.6
Ueber die erfolgte Justksieation ist dem Kassirer ein vom Vorstande unterschriebener

Justificationsschein zu ertheilen und der Rechnungsabschluß ist von dem Vorstande durch
das Amts= und Nachrichtsblatt im Auezuge bekannt zu machen; jedoch ist vorher von dem
Vorstande Fürstlicher Landesregierung ein Exemplar der Jahrrörechnung einzureichen
(§. 50 u

Die speziellen Nachweisungen zu den Rechnungen müssen einem jeden Vereins-
mitgliede auf Verlangen vom Direktor im Geschäftslokale deiselben vorgelegt werden.

S. 48.
Entscheidung bei vorkommenden Srreiüigkeiten.

Sollten bei vlomnenden Feuerschäden zwischen dem Vorstande der Anslalt unddem Versicherten über die Zulänglichkeit der beigebrachten Beweise und die Verbindlichkeitender Anstalt Streitigkeiten mtis so sollen solche, dafern cine gütliche Vereinigung sich
nicht erzielen läßt, durch schiedsrichterlichen Ausspruch geschlichtet werden.

In einem solchen Falle sind drei unparteiische sachverständige Männer von unbe-
scholtenem Rufe, welche dem Fürstenthume angehören, zu Schiedsrichtern zu wählen, der-
gestalt, daß jede Partei einen ernennt, diese beiden Ernannten aber sich über einen

dritten —* ;
e das Schiedsgericht betreibende Partei hat dem Gegner den ihrerseits erwählten

Schibseiche schriftlich mit der Aufforderung zu bezeichnen, binnen einer eimwöchigen Frist
seinerseits ein Gleiches zu thun.
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Nach fruchtlosem Ablaufe der Frist wird auf Antrag der betreibenden Partei der
Schiedsrichter von dem rückssichtlich des Orles, an welchem das Schadenseuer stallfand,
zuständigen Amtsgerichte ernaunt.

Nach erfolgter Zusammensehung des Schiedsgerichtes hat dieses den Kläger zu
Einbringung und Begründung seines Anspruchs binnen 8 Tagen bei dessen Verlust, den
Beklagten aber zur Antwort darauf binnen 3 Wochen unter Androhung des Rechtsgach-
theilen des Eingesländnisses und der Ueberführung aufzusordern.

In gleicher Zeit müssen alle Beweismitlel bei deren Verlust angezeigt beziehentlich
vorgelegt werden. Das Schiedsgericht kann bei der kompelenten Behörde die Abnahme
von Eiden der Parteien, der Zeugen und Sachverständigen veranlassen.

Die schiedörichterliche Entscheidung soll nach der aus der erörterlen Sachlage ge-
schöpften moralischen (inneren) Ueberzeugung und im Geiste der gegenwärtigen Verfassung
des Vereines, mehr nach der natürlichen Billigkeit, als dem strengen Rechte erfolgen.

Dem schiedorichterlichen Ausspruche sind jedoch die Gründe desselben beizusügen.
Die vorersichtlichen Bestimmungen über die Bildung und Thätigkeit des Schieds-

gerichts sowie über die Wirksamkeit des Schiedsspruches werden selbstverständlich ergan
und beziehungsweise modificirt durch diejenigen Vorschriften, welche sich in 88. 851—.
der deutschen Civilprozeßordnung vorfinden.

Eine schiederichterliche Entscheidung findet aber dann nicht statt, wenn dem Au-
spruche des Versicherten auf Entschädigung für Verlust durch Schadenfeuer eine in der
staintarischen Verfassung des Vereins enthaltene Bestimmung nach der in thatsächlicher
Beziehung stallfindenden Behaupiung des Direktoriums geradezu enlgegenstcht.

In diesem Falle hat sich vielmehr der Versicherte, um seine Ansprüche geltend zu
machen, an das Fürstliche Amtsgericht zu Greiz und resp. bei einer Höhe des Geldwerthes
der Ansprüche über 300 Mark an das Fürstliche kunggaich zu wenden und im ordent-
lichen Rechlswege seine vermeintliche Forderung zu verfolge

Alle Ansprüche des Versicherten auf Ehachsiam an den Verein, welche inner-
halb Jahrcofrist nach dem Brande, aus welchem sie hergeleitet worden, nicht entweder
kurch gülliche Vereinigung festgrstellt oder nicht vor das statntarische Schiedogericht oder,
soweit es sich um die Jälle des zehnten Absatzes dieses Paragraphen beziehentlich
um diejenigen handelt, in denen der statutarische Schiedsvertrag außer Kraft tritt, nicht
vor die ordentlichen Gerichte gebracht sind, haben als erloschen zu gelten.

H. 49.
Auflösung des Vereius.

Eine Auflösung des Vereins kann nur lalfinden, wenn solche von fünf Sechs-theilen sämmtlicher Vereinsmitglieder beschlossenw
Zu dem Ende der Ermöglichung dieser zsng legt jeder Ortsbevollmächtigte

den Versicherten seines Ortes ein Schriststück — Abstimmungsliste — vor, das mit zwei
Rubriken versehen ist, deren eine die Ueberschrift trägt: „Ich stimme für Auflösung des
Vereines“, die andere die Ueberschrift: „Ich stimme gegen die Auflösung des Vereines.“
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Jeder Versicherte hat zum Zeichen der Stimmabgabe seinen Namen in die eine
oder die andere Rubrik zu stellen.

Der betreffende Gemeindevorstand, dem die Abstimmungsliste nach ihrem Abschlusse
vorgelegt wird, sebt Ort und Dalum darunter und beglaubigt die Aechtheit der Unter-
schriften nach Anhörung der Abstimmenden unter Beifügung des Gemeindeliegels.

Hiernach treten die Vorstandemitglieder und sämmtliche Ortsbevollmächtigten zu
einer vom Direktor nach Ort, Tag und Stume bestimmten Verhandlung zusammen.
Sämmtliche Ortsbevollmächtigten legen die Abslimmungslisten der von ihnen vertretenen
Ortschaften vor.

Die Vorstandemitglieder und die Ortsbevollmächtigten geben in der Versammlung
selbst und zwar mündlich zu einem vom Kassirer zu führenden Protokolle ihre Stimme
über Auflösung des Vereines ab. Darauf erfolgt die Auszählung der Stimmen und die
Feststellung des Resultates im Vergleiche mit dem Mitgliederverzeichnisse.

Ergiebl sich die für den Auflösungsbeschluß erforderliche Anzahl von Stimmen,
so ist dies Ergebniß unter Einsendung des gedachten Prolokolles und der Abstimmungs-
listen Fürstlicher Landesregierung mittelst Berichtes sofort zur Kennkniß zu bringen. Der
Vericht hat sich über die Gründe der Auflösung und Vermögenslage des Vereines aus-
zusprechen.

d Auflösungsbeschluß bedarf der Genehmigung Fürstlicher Landesregierung.(8.60
** Genehmigung wird nicht versagt, wenn die Erfüllung sümnicher Verbind-

lichkeiten des Vereins sicher gestellt erscheint oder genügend sicher gesielltwiTrikt hiernach die Auflösung des Vereins ein, so ersolgt die ##n der Ge-
schäfte desselben, sofern die gedachte Versammlung hierüber keinen abweichenden Beschluß
efaßt hat, durch den zur Zeit des Auflösungobeschlusses im Amte befindlichen Vorstand.

Genügt dieser seiner Verpflichtung nicht in befriedigender Weise, so hat Fürstliche
Landesregierung die Abwickelung geeigneten Personen zu übertragen und deren Namen
bekannt zu machen.

Von dem Zeitpunkte der Anflösung des Vereines ab bleiben die Mitglieder noch

für diejenigen Zahlungen Wbast, zu welchen sie das Stalut für den Fall ihres Aus-trittes aus dem Vereine verpflicht
Das Vermögen des i2 ist — das Nichkvorhandensein einer Ueberschuldung

immer vorausgeseht — zunächst zur Deckung der vor dem Zeitpunkte der Auflösung be-
reits zahlbar gewordenen Entschädigungoforderungen, weiter aber zur Tilgung der sonstigen
Verbindlichkeiten der Anstalt resp. des Vereins zu verwenden.

Die Bertheilung des nach Tilgung der Verbindlichkeiten vorhandenen Vereinsver-
mögens findet sodaun nach Höhe der geleisteten ordentlichen Jahresbeiträge unter die
Vereinstheilhaber slalt, dergestalt, daß jeder Vereinsort nach Verhältniß der Gesammt-
summe seiner jährlichen Beiträge seinen Antheil von dem zu vertheilenden Fonds erhält,
dieser Antheil aber hinwiederum unter die einzelnen dem Vereinsorte angehörigen Mit-
glieder nach dem Maße der von ihnen geleisteten ordentlichen Jahresbeilräge vertheilt wird.
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Tit. VI.
Aussichtsbehörde und deren Wirkungskreis.

§. 50.
Aussichtsbehörde.

Aussichtsbehörde über den Verein ist Fürflliche baudesregierung, soweit nie nach
§. 17, 1 des Landesgesebes vom 1. September 1868 in Verbinung mit §. 2, 10 derVerordnung vom 24. Juli 1855 das Fürstliche Landrathsamt zuständig ist. Die 19 7
liche Landesregierung kann sich bei Ausübung des Aussichtsrechtes anderer Beamter ver-
möge Austrages bedienen.

Der Genehmigung der Hürstlichen Landesregierung bedarf
a) jeder eine Statutenveränderung aussprechende oder einschließende Beschluß

der Vereinsvertretung,
5) die Ausschreibung außerordentlicher Beiträge, dafern sie durch die Vereins-

vertretung im Falle b. des §. 41 beschlossen wird,
e) der Beschluß, über die Anfnahme von Darlehnen, soweit hierbei ein Kapital

in Frage steht, welches den halben Betrag eines ordentlichen Gesammt-
jahresbeitrages der Vereinstheilhaber resp. unter Berücksichtigung schon vor-
handener Darlehnsschulden übersteigt,

4) der Beschluß über Auflösung des Vereines (8. 49 al. 7),
e) die Errichtung aus hhgh zu 4% a n Gebäude an an-

derer Stelle als der Brandstätte (§.2s) der Beitritt juristischer Personen zum nsl nerscherungarerein (5. 1 ul.3).
Der gedachten Aussichtsbehörde ist die Jahresrechnung nach Schluß jeden Rch-

nungsjahres baldthunlichst vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde kann aber anch zu jeder Zeit

resp. durch beauftragte de von den Büchern und der Rechnungsführung des Vereines
Einsicht Sen (§F. 47 ul. 2).it jeder Schrenltn ist Fürstlicher Landesregierung — nachdem bei Bestä-

ligung Me Statutes derselben ein vollständiges - der zu dieser Zeit dem
Vereine angehörigen Mitglieder überreicht sein wird —derjedesmalige Zu- und Abgang.
an solchen unter namentlicher Auffährung der zutretenden und auescheidenden Mitglieder
berichtlich anzuzeigen.

Die Ausschreibung außerordentlicher Beiträge außer den sub h gebachten ist Frst-licher Negierung durch Bericht des Vorstandes zur Kenntniß zu bringAußerdem sleht der Aufsichlsbehörde das Recht zu, unter den Inmtarich bestimmten
Voraussehungen die Schließung der Vereinsthätigkeit auszusprecken, die Neuwahl des
Jrstandes und die interimistische kommissarische Verwaltung der Vereinsangelegenheiten
anzuordnen.

§. 51.
Forlsetzung.

Mit der von Fürstlicher Landesregierung ersolgenden Schließung des Vereins tritt
dessen Auflösung ein. Diese Schließung des Vereins kann erklärt werden:
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sowie

a) Wenn mehr als ein Drittheil der au dem Vereine bei Veslätignng des
neuen Vereinsstatuto nach dem Fürstlicher Landeöregierung vorzulegenden
Mitgliederverzeichnisse theilnehmenden Mitglieder aus dem Vereine ausscheidet,
ohne daß sich andererseits die Zahl der bei der Austalt Versicherten durch
Neueintritt in angemeisener Weise ergänzt,

b) wenn die Vereinskasse trotß ergangener Aufforderung der Aussichtsbehörde
mit Zahlung fälliger nichistreitiger jenuschädignngshefder länger als zweiMonate über die Verfaugen im Rückstande

) wenn den Vorschriften des Vereinsstatuks ini- die danach aucguschreiben-
den Zuschläge zu den ordentlichen Jahresbeiträgen der Mitglieder binnen
einer von der Aufsichtsbehörde hierzu bestimmten Frist vom Vorstande des
Vereines nicht ausgeschrieben werden,

4) * mehr als ein Viertheil der Mitglieder mit der Einzahlung der ordent-lichen Jahresbeiträge oder der in Geslalt von Zuschlägen zu solchen zu er-
hebenden außerordentlichen Beiträge im Rückstande ist und trotz ergangener
Aufforderung der Aussichtsbehörde binnen bestimmter Frist die Beilreibung
der Rückstände nicht erfolgt,

) wenn die Vertretung des Vereins in Gemeinschaft mit dem Vorstande des-
selben einen mit den Vorschristen der Landesgesetze oder dieses Statuts im
Widerspruche stehenden Beschluß gefaßt hat und der Auflage der Aufsichts-
behörde, deuselben mrscchunihmel, binnen der dazu bestimmten Frisl nicht
nachgekommen ist,

1) wenn innerhalb einer von der Aussichtsbehörde angemessen zu bestimmenden
Frist, nachdem von dieser wahrgenommen worden ist, daß die Verpflichtungen
der Vereinsanstalt resp. des Vereines die denselben gegenüberstehenden Ein-
nahmen wesentlich übersteigen, für die Herstellung eines angemessenen Gleich-
ewichks zwischen diesen und den Verbindlichkeiten des Vereines nicht Sorge
Vetragen worden ist.

52.

Neuwahl des Vorstandes auf Anorduung der Aussichtsbehörde.
Aus den im vorstehenden Paragraphen unter b, c und d angegebenen Gründen,

auch dann, wenn vom Vorstande des Vercines die Ausschließung von Mitgliedern
desselben unter Umständen erfolgt, welche diese Ausschließung nach den Bestimmungen des
Statuts nicht rechtfertigen, kann Fürstliche Landcoregierung auch eine Neuwahl des Vor-
standes resp. eine inzwischentliche kommissarische Verwalkung der Vereinsangelegenheiten
durch Personen anordnen, denen solchenfalls die Zuständigkeiten des Vorstandes zukommen.
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Die Classisikation und das Beitragsverhältniß der gewöhn-

lichen Gebäude.

Vorbemerkung.
Die Absicht der in Bezug au die Classifikation und das Beitragsverhältniß ge-

gebenen Vorschriften ist: die Beiträge der einzelnen Versicherungsobjekte je nach dem
Grade ge größeren oder geringeren Feuergefährlichkeit in gerechter Weise abzustusen.

terkmale hierzu sollen durch die Tax-Verhandlungen geliefert werden, dochliegen die berressonden Merkmale nicht blos in der baulichen Beschaffenheit, in der Lage
und sonstigen örtlichen Verhältnissen, sondern auch in der Person des Besibers, in der
Art, wie derselbe die Sache unierhält, nutzt, und nach den ihn umgebenden Verhältnissen

auch wiriich nutßen kann.nachstehende Tabelle kann daher auch nur den Zweck haben, im Allgemeinen
die Negelne aufzustellen, nach welchen die Feuersgefahr zu bestimmen ist.

Das Vereins-Direktorium ian sich durch die betreffenden Ortsbevollmächtigten genan
über alle diejenigen Umstände zu unterrichten, wesche nach den örllichen Verhältnissen von
Einfluß auf die Feuergefährlichkeit des Versicherungsgegenstandes sein können.

Tabelle,
betreffend

die Classisikation und das Beilragsverhältniß der gewöhnlichen Gebäude.

Erläuterung der Bezeichnungen.
I. Dachung.

a) Hart ist die Dachung, wenn sie aus Ziegeln, Schiefer, Metall oder einem
nach Außen hin gleiche Feuersicherheit bietenden Materiale besleht (cl. Klasse1
und II, A—C, zum Kheil auch III B).

20
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b) Weich ist Schindel-, Bret., Stroh. und ähnliche Dachung, wozu nuch Jihel
dachung in Itrohdoden gchört (es. Klasse IIIA. C, 1—3, D,1—4, zum
Theilan

Anmerkung. Bei verschiedener Bedachungsart ist siets die feuergefährlichere für die
Klassifizirung maßgebend.

II. Bauart.
Als massiv werden vom Gesichtspunkte dieses Vereinsstatuts aus die Baulich-

keiten angesehen, die entweder lediglich von Stein (Bruchstein, Sandstein, gebrannten
Ziegeln) oder von Lehmziegeln (Lustziegeln) mindestens 38 Centimeter oder aus Lehmstock
mindestens so stark erbant sind, wie dies in §. 26 der Baudoclizel Ordnung für Dörfer

vorgeschrieben ist d. h. in einem durchschniutichen Maße von 51 Centimst in einem GebäudeHolzwerkeingebaut, so muß dasselbe ch ven von Lust-
ziegeln, Lehmstock oder Stein 30 Centimeter stark oder mit Ziegeln in 13-Centimeter-
Stärke oder soust in einer Weise verblendet sein, die gleichen Schub gegen Ansteckung von
Außen bietet (ck. Klasse IA—C und III C, 1; D, 1 und 2). Was hiernach nicht als

maliio anzusehen ist, kommt nach Klasse II resp. in die betreffenden Abtheilungen der. Klasse.

Anmerkung. Sind Thür= und Fenstergewände, Gesimse und andere
untergeordnete Bautheile oder überhaupt ein sehr geriuger Theil eines Ge-
bäudes z. B. ein Theil eines Dachgiebels, oder selbst ein ganger solcher Giebel

bei gutem Verapp (Puy) nicht massiv, so kann bei sonst ’’o Umständennach Ermessen Aroh Massivität angenommen werden, doch muß alsdann ein
höherer Beitragssaß (event. bis zum höchsten Sahe der zushende Tabelle)
zur Anwendung kommen. Ein gleiches gilt, wenn ein sonst massives Gebäude

harleich, F mit einem Giebel offen an ein Fachwerksgebäude angebaut ist,jedoch so der offene Giebel durch die anstobende Wand des Fachwerksgebäu-des —7 geschlossen ist.
III. Lage.

Isolirte Lage, die ihre Berücksichtigung bei Frliltelung des Beitragsverhältnisses
findet, ist als vthanten anzusehen, wenn ein Gebämassiver Bauart und harter d (l. Klasse) 15 Meter von

jedem on Gebäude,Vochwerr und harter Dachung (II. Klasse) 20 Meter von jedem
anderen Gis

bei harter Dachung mit nach Außen hin offenen Giebeln (Klasse
III B), sowie bei weicher Dachung (III. Klalse) 45 Meter von jedem anderen
Gebäude

enlfernt steht.
Was in vorstehender Beziehung für ein einzelnes Gebäude gilt, ist in der

Regel auch für ein ganzes Gehöft maßgebend, sodaß also ein Gehöftkomplex bei
vorgedachter Bauart seiner Gebäude isolirt liegt, wenn für sämmtliche Gebäude des-
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selben diejenige Entfernung von allen nächsten fremden Gebäuden rundum vorhanden ist,
welche durch die schlechteste Gebäudeklasse des Gehöfts bedingt wird.

Der isolirten Lage durch Entsernung wird gleich geachtet, wenn ein Gebäude
mit einem Brandgiebel versehen ist. Ein solcher soll sich in der Regel über die
Dachfläche des hiermit versehenen Gebäudes erheben und dasselbe gegen die innerhalb
der vorgedachten Entfernungen liegenden Gebände in Brandfällen genügend decken. Er
darf keine Oeffnungen haben, die nicht mit einem feuersicheren Verschluß versehen sind,
die Construktion der Brandmauern muß, wenn sie aus Lehmstock oder Luftziegeln (Lehm-
ziegeln) besteht, min destens die vorstehends unker II angegebene Stärke haben, wenn
sie aus Bruchsteinen, Sandsteinen oder gebraunten Ziegeln besleht, genau den bezüglichen
Vorschriften unter §. 28 der Baupolizeiordnung für Dörfer entsprechen (Art. 6 der Reg.=
Verordnung vom 6. Dezember 1860).

Vereinzelt liegende Gehöfte in nächster Nähe eines Dorfes, deren isolirte Lage nur
durch ein hartbedachtes Gebäude unterbrochen wird, können ausnahmsweise als isolirt
liegende klassifizirt, müssen aber dann mit höherem Beitragssaze angrsetzt werden.

Vei solchen Gehöften resp. Gebäuden aber, bei welchen wegen großer Eutfernung
von bewohnten Orten oder wegen versteckter Lage im Brandfalle auswärtige Löschhilfe
nicht leicht oder schnell erwartet werden kann, wird isolirte Lage nicht berücksichtigt,
es müßte denn sein, daß in solchen Gehöften resp. Gebäuden besondere als hinreichend zu
erachtende Löscheinrichtungen vorhanden wären.
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Anwendungs-Regeln.

I. Die Feststelung der Klasse und Klassenabtheilung betreffend.
.Bei verschiedener Bauart der Umfassungswände und Giebel ist in der Regel

die feuergefährlichere für die Klassifikation maßgebend. (Wegen der Ausnahme siehe
die Anmerkung vor der Tabelle ad II; Bauart.)

Dagegen bestimmt bei berschedener Bedachungsart eines Gebäudes die feuer-
gefährlichere stets die Kla
Gebäude, die vermöge ihrer - ein offenes Erdgeschoß z. B. mit

Hohzsäulen oder steinernen Pfeilern haben (z. B. Wagen-, Holz-, Kohlenschuppen 2c.),
sind wie Gebäude von Lehmstock-(Weller-) Fachwerk und Holzbau zu klassifiziren,
also in Ih Klasse II, C; III, C, 3 oder III, D, 4 zu stellenDienen solcheGebäude aber zugleich zur Aufbewahrung von Heu, Stroh und
anderen leicht zündbaren Stoffen, oder sind sie überbaut resp. mit Stockwerken ver-

sehen, so kommen sie bei harter Dachung und Zige dachung in Stroh nach III, 3;bei weicher Dachung aber verbleiben sie in III, 0, Offene oder bretterne Gänge haben der Regel 4% keinen Einfluß auf die Klassi-
fizirung des Gebäudes, wohl aber auf die Festsetzung des Beitragsverhältnisses (siehe
Vorschrift II B No. 4).

. Ist ein massives Gebäude mit einem Fachwerksgebäude offen verbunden, sodaß
zwischen beiden ein Giebel oder eine Scheidewand nicht besteht, so wird Ersteres
als Steinfachwerksgebäude und seiner Bedachung nach klassifsizirt. Dagegen ist
das Fachwerksgebäude wie gewöhnlich zu klassifiziren, aber nach den nachstehenden
Vorschriften zu II B No. Ga mit Zuschlag zu belegen.

(Wegen offener Verbindung mit Stroh-, Schindel-, Bret= und ährlicher
Dachung siehe Klasse III B, sub 2 der Tabelle.)Ist ein Fachwerksgebäude harter Dachung mit einem Fachwerksgebäude der Ziegel-
dachung in Strohdocken in vorgedachter Weise offen verbunden, so hat dies eine
Klassenveränderung nicht zur Folge, wohl aber erhalten beide Gebäude die nach-
stehend zu II B No. 6b vorgeschriebenenZuschläge.

(Wegen offener Verbindung solcher Fcchwerksgebäude mit Strohdachgebäuden
wird ebenfalls auf die Tabelle Klasse III B, sub 2 verwiesen.)
Sind Gebäude verschiedener Klassen=Abtheilungen innerhallk ihrer Klasse
als: 1 B mit C, II B mit C, III C, 2 mit III C, 3, III D, 1 mit III D, 2 und III,
D, 3 mit III, D, 4 offen miteinander verbunden, so bleibt jedes Gebäude in seiner

betreffenden Klassen= Abtheilung, es erhält aber ein jedes solches Gebäude den nach-
stehend zu II B No. 6i( vorgesehenen Zuschlag. Dasselbe gilt, wenn Gebäude ein
und derselben Klassenabtheilung offen mit einander verbunden sind.

 Sind bei Stein= oder Lehmziegelfachwerksgebäuden einzelne Theile, z. B. Giebel,
außerdem noch mit Bret verschlagen, so sind diese Gebäude zwar wie Steinfachwerks-
gebäude zu behandeln, es ist denselben aber nach Vorschrift sub II B No. 5 ein
Zuschlag aufzuerlegen.
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I. Die Psselnt des Beitragsverhältnisses betreffend.
A. Im Allgemeinen.

Die 1. Spalte sub 1 und 2 des Tarifs zeigt das regelmäßige Beitragsverhällniß
an, unter welches nicht hegangen werden darf, die 2. Spalte zeigt die Grenze, bis
zu welcher dieser Satz erhöhtwerdenkann.
a) Die Erhöhung des Jeuragwerhältnise event. bis zum höchsten Sat erfolgt in

Zuschlägen von je 0,15 Mk. in I. und II. Klass. von 0,30 Mk. in Klasse III B,
C, 1—3und von je 0,20 Mk. in Klasse III, D, 1—4, bei mangelhafter, nach-lässiger, schlechter Unte rhaltung, unsolider P dürstiger und enger Ein-
richtung, großer Abnutung und Un brauchbarkeit der Gebäude zu den

bisherigen Zwecken, sowie bei sonstigen ungsnsiigen Verhältnissen, die auch inder Person des Besitzers gesunden werden können;
b) bei Gebäuden, deren Umfassungswände resp. Gil. nur oder vorherrschend aus

Holz oder Brekterverschlag bestehen;
0) bei mangelhafter Aufsicht, ungeordnetem Wirkschaftsbetriebe;
) bei kleinen Gebäuden bis zu 210 Mark Taxwerth (wegen ihrer leichten Ab-

nuthung und Vernichtungsfähigkeit), bei Gebäuden, in welschen ein die sonstige
Feuersgefahr erhöhender Gewerbebetrieb nur in geringem Umfange resp. zum
eigenen Bedarf slattfindet, hier eventuell auch über den höchsten Satz hinaus.

 In Ortschaften, in welchen Brände mehr oder weniger oft staltfinden, ist allen den
Gebäuden, die durch irgend welche bauliche oder sonstige Verbölliss eine größerc,als die gewöhnliche Feuersgefahr bieten, in I. und IlI. Klasse bis auf Weiteres,außer den elwa sonst nölhigen Zuschlägen, ein Zuschlag von 0,% Mk. und den
Gebäuden in Klasse Ul ein solcher von 0,30 Mk. aufzuerlegen.
Zur leichteren Handhabung folgt nun nachstehend die beispielsweise Angabe, welche
Erhöhungen nach vorstehenden Grundsätzen bei den am häufigsten vorkommenden
Merkmalen in Amwendung zu bringen sind.

B. Im Besonderen.
Zuschläge treten ein:

4. wegen vorschriftswidriger Feuerungsanlagen und S qher nsteln in allen0,55 Mk.Klassen .bei Scheunen, Heu- und Strohställen oder anderenGebäuden, dio zur Auf-
bewahrung von Heu, Stroh, Nadelstreu, Tannenzapfcn, Kienäpfeln und ähnlichen
leicht zündbaren Gegenständen dienen,

in Klasse 1 und 11 . . . . · .0,15Mk.

»,,llB . . . . . .030»

» llD,l-4. 20
bei einem Gebäude, das nach der Anmerkung in der Erläuterung vor der Tabelle
zu ll „ Bauart“, obgleich es nicht in allen Theilen massiv, dennoch als massivhafsiir. wird,

in Klasse ! . 0,15 Mk.
IIl, b, 1! und 2 . 0,20 „
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4. wegen bretterner oder offener Gänze an Hebändenn Klasse 1 und II. . . 0 Mk.

1. D, 1—

5. wegen rewesclan an * Firon Vrcweene und uns-
Kla Bu 5 Mk.I. D, in ½ 4 .

Bemerkung. Es aun von b#0. Zuschlägen jedoch in den hälleu obgesehen werden,
wenn die Bretterverschläge sich nur an den der Wekterseite zugewendeten Fachwerks-
wänden befinden und diese freistehen.

6. wegen offener Verbindung von Gebäude
a)in den oben sub 1 No. 4 gedachten Fällen a5tKlasse1* 4 3 . l
b) in den oben sub 1 No. 5 gedachten Fällen in 22 . B n 4 9# "

in aull6 l B und 8 0,15

I) in den oben sub 1 No. 6 gedachten Fällen n rn. 17½. 2 v
„ IHID, 3 und4 0,20

7. in Klasse1,C. U. und III. wegen gar teiner beziehentlich schlechler
Untermanerung

in Klasse T un ] . . . . . .015Mk
DnAnmerkung a. Wenn des n 4unn Wohnhaus eines Gchöftes in Klasse 1 eter

Klasse II B fällt, die Gebäude sich in gutem Zustande befinden und der Wirlhschafts-
betrieb des Besitzers ein geordneter ist, so sollen die Beiträge für das Haus und
die Wirthschaftsgebände so bemessen werden, daß der Durchschnitt des Beikragsver-
hältnisses für alle zum Gehöft gehörigen Gebäude, sofern die Ziegeldachungen der
Wirthschaltegrbäude nicht in Strohdocken liegen, in der Regel 1,25 Mark nichtübersteigt.

Anmerkung b. In den Abschnitt l sub 2#. und c. gedachten Fällen können je nach
Umständen auch höhere als die dort gedachten Zuschläge in Anwendung gebracht
werden, nach Ermessen bis 0,50 Mark.

Anmerkung c. Zuschläge wegen feuergefährlicher Nachbarschaft von gewerb-
lichen Anlagen und ausgeschlossenen Gebäuden, sowie wegen besonderer
LVeuergesährlichkeit der Ortschaft (häufige Brandsälle, mangelhafte Löschan-
stalten und Löschhilfe 2c.) werden besonders bestimmt.

Anmerkung d. Wenn durch einen Zuschlag allein oder in Verbindung
mit anderen Zuschlägen der höchste Sab der Tabelle überschritten wird,
so kann ausnahmsweise auch über denselben hinausgegangen werden.





Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
1s3.

(Ausgegeben am 25. September 1883.)

27. i Bekaunt i 30. August 1.1883
über eine alegederRegierungs- Vechg vonn vom 11. Novbr. 1882
wegen Bildung der Schaubezirke nach Maßgabe der Regierungs-Verordnung

vom 1. Juli 1882, die Untersuchung der Zuchtstiere betreffend.

Die Regierungs-Bekanntmachung vom 11. November 1882, die Bildung der
Schaubezirke nach Maßgabe der Regierungs-Verordnung vom 1. Juli 1862 über die
Umtersuchung der Zuchtsliere betreffend, wird hierdurch insoweit abgeändert, als der Ge-
meindebezirk Ranschen gesees (im II. Prüfungsbezirk) aus dem Schaubezirke Rempten-
dorf ausgeschieden und zu einem besonderen (zum 10.) Schaubezirke und Prüfungsorte
bestimmt wird.

Grei, am 30. August 1889. Fürstlich Neuß-Pl. Landesregierung.
Fabe

C. Perthes.

28 s-Bekannt 1 31. August 1883,
die GhttenteinerweiterenWege= und refel in Ereiz betr.

Nachdem mit Höchster Genehmigung von Uürsllicher Landesregierung beschlossen
worden ist, zum Zwecke der Erhebung eines Wegegeldes von den die Straßenstrecken
Greig.— Knottengrund, Greiz— Waldhaus —Teichwolframsdorf benütenden Geschirren,
Viehmansporten r. und derVereinnahmung des Brückengeldeo für die auf diesen Straßen-
strecken verkehrenden, die Elsterbrücke in Greiz passirenden Geschirre, Viehtrandporte zc.
rine Wege= und Brückengelderhebestelle Barriè#e Xll. in Greiz zu errichten, so wird nach,
stcben der für diese Barrière Nll. in Geltung tretende Tarif behuso Nachachtung mit
dem Bemerken Zur öffentlichen Kenutniß gebracht, daß die gedachte Barriere mit dem
I. Okteber d. J. eröffnet werden wird.

Ere, am 3l. August 18835. Flrslich Rauß#, Landesregierung.
aber.

C. Perthes.
21
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Tarif
für die Barriere XII. Greiz.

1 2. „c.

#5 u. zurück.
Vl. » Pt.

Nr. 1. Für 1 Pferd an schwerem Fuhrwerke 8 16 10

Nr. 2. Für 1 Merd an leichtem, zum Transport von l

MonestbefltmmlthchsmIntlSchliltrst
leer oder besebl 7 14 6

Nr. 3. Für sedes eingespannte Rind, uu# K 6 12 l 7

Nr. 4. Für jedes Reit-, Pack· oder ledig gehende Pferd 5 · 10 4 6
Nr. 5. Für seres ledig gehende Rind, Fohlen, Esel, so- | *

wie für jeden angespannten Hundb 1 1 n

Nr. 6. Für je 5 Stück Klelnvieh, Kälber, Ziegen, 4
Schafe v. (4 Stück fri)gy 4: 6 4

8Bekannt 1 31. August 1883,
die Sieken.weitererhnhe tuen in der Stadt Greizbetreffend.

Nachdem mit Höchster Genehmigung von Fieslicher bandesregierung beschlossen
worden ist, die Erhebung des Brückengeldes für das Passiren der Greizer Elsterbrücke
rücksichtlich der auf den Communikationswegen Pohli—Greiz und Jrchalß-—-Grei ver-
kehrenden, zugleich aber hierbei die Elsterbrücke benützenden Geschirre, Viehtransporte rc.
wieder stattfinden zu lassen und zu diesem Bebufe Hebestellen an der oberen Silberstraße

und an der Gerichtsstraße in Greiz vom 1. Oktober lfd. Jö. ab zu rreicht so wird hkthierdurch unter Bezugnahme auf den bestehenden in1*½. (Ges.-S. v. 1874 S.5
zur öffentlichen Kenntniß gebracht

Greiz, am 31. August 1883.

Fürstlich Kaß pl Landesregierung.aber.
C. Perthes.
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i ##Bekaunntmach vom 6. September 1883,
eine s e der allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über die An-

legung von Dampfkesseln vom 29. Mai 1871 betreffend.

Die unterm 18. Juli lid. Is. von dem Herrn Reichskanzler erlassene, S. 245
des Reichsgesetzblattes abgedruckte Bekauntmachung, betreffend Abänderung der allgemeinen
polizeilichen Bestimmungen über die Anlegung von Danpstesein vom 29. Mai 1871(Reichsgesetzblatt S. 122, Landesgesetzsammlung von 1871 S. 217), wird nachstehendnochbesorden zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 6. September 1883.
Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.

Faber.
C. Perthes.

Bekanntmachung, betreffend Abänderung der aseneinen Bestimmungen über dee nleduns von Danipf·kesseln, vom 29. Mai 1871 (Reichs-Geseybl. S. 122). Vom 18. Juli1

Auf Grund der Vorschrift im §. 24 der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich
hat der a die nachstehenden polizeilichen Bestimmungen erlassen§.2Absatz1,S.7 und §. 10 der Bekanntmachung, berressend allgemeine
pelgeiictVestimmungen über die Anlegung von Dampfkesseln, vom 29. Mai 1871 (Reichs-
Geseybl. S. 122) werden durch nachstehende Bestimmungen ersetzt:

§. 2 Absatz I.

Die um oder durch einen Dampfkessel gehenden Feuerzüge müssen an ihrer
höchsten Stelle in einem Abstand von mindestens 10 Centimeter unter dem fest-
gesetzten niedrigsten Wasserspiegel des Kessels liegen. Dieser Minimalabstand
muß für Kessel auf Fluß-- und Landseeschiffen bei einem Neigungswinkel der

Schiffsbreite gegen die Horizontaleleue von 4 Grad, / Kessel auf Seeschiffenbei einem Neigungswinkel von 8 Grad noch gewahrt ein.

S. 7.

Der für den Dampfkessel festgesetzte niedrigste Wasserstand ist an dem
Wasserstandsglase, sowie an der Kesselwandung oder dem Kesselmauerwerk durch

eine in die Auge fallende Marke zu bezeichnen.
An der Außenwand jedesDampfschifflessels ist die Lage der höchsten Feuer-

züge nach der Richtung der Schifföbreite in leicht erkennbarer, dauerhafter Weise
kenntlich zu machen; ferner sind an derselben zwei Wasserstandsgläser in einer
zur Längenrichtung des Schiffes normalen Ebene, in gleicher Höhe, symmetrisch

zur Kesselmitte und möglichst weit von ihr nach rechts und links abhehend an-
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zubringen. Durch das bierdurch bei Damy#sschiffskesseln gesorderte zweite Wasser-
standsglas wird dle im 8. 5 angeordnete zweite Vorrichtung zur Erkennung
des Wasserstandes nicht entbehrlich gemacht.

S. 10.
An jedem Dampfkessel muß die festgesetzte höchste Dampfspannung, der Name

des Fabrikanten, die laufende Fabrikunmmer und das Jahr der Anfertigung, bei
Dampsschiffökesseln außerdem die Maßziffer des festgesetzten niedrigsten Wasser-
standes auf eine leicht erkennbare und dauerhafte Weise angegeben sein.

2. Für Dampsschiffskessel, welche zur Zeit bereits fertig hergestellt sind, hat es bei
den bisherigen Vorschriften dergestalt sein Bewenden, daß eine Abinderung solcher Kessel
nach *y der vorstehenden Beslimmungen nicht gefordert werden kann.Die für Dampfsschiffskessel getroffenen Bestimmungen finden am alle Dampf-

kessel, nät- mit einem Schiffe dauernd verbunden sind, Anwendung.
Berlin, den 18. Juli 1883.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Eck.

1. Negierungs-Bekanntmachung vom 7. September 1883,die userele des Fürstlichen Landrathsamtes zur nächsten Ausfsichts-
führung über die Verwaltung des Vermögens und der sonstigen Angelegen-

heiten der Altgemeinden betreffend.
Nachdem Zweisel darüber hervorgetreten sind, welcher Vehörde die nächste Aussicht

über die Verwaltung des Vermögens der ländlichen Altgemeinden und das Recht zur Ge-
nehmigung von Veräußerungen zustehe, welche das Altgemeindegut einer Ortschaft des
platten Candes betreffen, so wird hiermit zunächst darauf hingewiesen, daß die nach Maß-
gabe der geseblichen Verordnung vom 29. Mai 13854, bekreffend die Verwaltung der
Gemeindeangelegenheiten in den Ortschaften des platten Landes, und der Landesherrlichen
Verordnung vom 28. August 1861, die Herslellung einer Controle über die Verwaltung
des Vermögens der Landgemeinden betreffend, den damaligen Gemeindebehörden (den ört-
lich zuständigen Untergerichten) rücksichtlich der Verwaltung und Veräußerung des Gemeinde-
hutes, sowie der Gemeindeangelegenheiten in den Ortschaften * platten Landes zuge-
kommenen Aufsichtsbefugnisse vermöge der Bestimmung in S. 17 alin. 12 des Landes-gesetzes über die Organisation der Juftiz= und lün na vom 1. Septbr. 1868

auf das Küörftiihe Landrathsamt übergegangen find.
Weiterhin wird darauf aufmerksam gemacht, daß dieses Ausfsichtorecht, insoweit essich nach dem Inhalt der gedachten Verordnungen zugleich auf das Vermögen und die

Angelegenheiten der Altgemeinden, sowie deren Verwaltung bezieht, auch nach dem Ein-
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tritte der Wirksamkeit der Gemendeordnn) vom 25. Januar 1871 durchaus bei dem
Fürstlichen Landrathsamte verblieben ist, da sich das nach letzterer dem Landesausschussezuständige Aufsichtsrecht über die Winix-3 der Gemeindeangelegenheiten in den Ort-
schaften des platten Landes ausschließlich auf die Venwaltung der Angelegenheiten der
pelitischen Ortsgemeinden bczieht.

In Folge dessen ist insonderheit, was die Einforderung und Prüfung der Jahres-
rechnungen der in den Landorten noch bestehenden Altgemeinden und die Bestätigung der
in Bezug auf Theile des Alt. Gemeindevermögens abzuschließenden Veräußerungsverlräge
anlangt, in erster Instanz das Fürstliche Landrathsamt zuständig, welches bei der ge-
dachten Ausübung des Aufsichtsrechtes nach den Bestimmungen und dem Sinne der oben
angeführten Verordnungen zu verfahrenhat.

iernach haben sich die Behörden, die Altgemeinden und die politischen Orts-genmeinben. rro Laudes allenthalben zu achten.
Greiz, den 7. September 1883. 4

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum Reus Aelterer Linie.

(#ntgegeben am 20. ½vb- 1883.)
32.Consistorial Verordnung vom 27.Septenber 171883,

die Gedächtnißfeier des vierhundertsten Geburtstages Dr. Martin Luthers
am 10. und 11. November 1883 betreffend.

In dankbarer Würdigung der großen Segumen, die Gott unserem christlichen
Volke in Haus, Schule und Kirche durch Dr. Martin Luthers reformatorisches Wirken
aus Gnaden beschert und bisher erhalten hat, wird mit Höchster Genehmigung Seiner
Hochfürstlichen Durchlaucht des Fürsten hiermit verordnet, was folgt.

ie Wiederkehr des Tages, au welchem vor 400 Jahren Martin Luther zu Eis-
leben geboren wurde, ist in allen Kirchen und Schulen des Landes als ein Danlfest zu
feiern, und zwar so, da

am Sonnabend, 10. November u. c., als am Geburtstage Luthers, für sämmt-
liche Schulen unter Auefall des Unterrichts Vormiltags eine Schulseier abge-
halten, und
am Sonntag, D. XXV. p. Trin., 11. November #. c., am TaustageLmiers, in allen Kirchen der Vor- und Ber er e für die Ge.
meinden zum Festgottesdienst gestaltet wird.

Die Schulfeier ist von den höheren Lehranstalten als Feslactus, von den städtischen
Bürgerschulen und den Landschulen als ein Kindergottesdienst zu begehen, dessen Verlauf
durch die bekalschntiusseltianen nach den bereits unter dem7.laufenden Menats erlasseneniurrh Veregelt wird

i dem gesthoesdienst am Sonntag, welcher Tags zuvor als ein hoher Festtag.
Jaen isl, wird Vormittags über Joh. 3, 31—32 und Nachmittage über Röm. 1,

7 gepredigt, und in den Becken eine Collecte zum Besten des hierländischen Bibel-loain gesammelt.
Lilurgie und Kirchengebet für diesen Sonntag wird den Pfarrämtern besonders

mitgetheilt.
Abkündigung der Schulfeier, der Festgolkesdienste und der Collecte hal am Sonn-

tag, 4. November u. c., zu erfolgen.
22
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der Herr, lege reichen und bleibenden Segen für Jung und Alt auf dieFeier 8 5 deren Grundton sein muß:
Allein Gott in der Höh' sei Ehr'
Und Dank für Seine Gnade!

Greiz, am 27. Septlember 1883.
Fürstlich Reuß-Pl. Consistorium.

3 ber C. Verthes.
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Gesetzsammlung
das Fürstenthum 3euß Aelterer Linie.

I 15.
(Ausgegeben am 27. November 1883.)

33. N Bekanntmach vom 16. Oktober 1883,
die S wne der Rechte einer milden Stiftung au den Begräbniß-,Wittwen-

und Waisen-Fiskus der Theologen im Fürstenthum Reuß Aelterer Linie
betreffend.

Mittelst Höchstlandesherrlicher Signatur vom 24. vorigen Monats sind dem
Begräbniß., Wittwen= und Waisen-Fiskus der Theologen im Fürstenthum Reuß Aelterer
Linie die Rechte einer milden Stiftung verliehen worden.

Dieß wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, den 16. Oktober 1883.

Fürstlich Neuß-Pl. Landesregierung.
v. Geldern-Crispendorf

i. V.

C. Perthes.

34. s-Bekanntmach vom 9. November 1883,
eine tr e der Beilage zu dem zwischen dem Fürstenthum Reuß
AeltererLinie und dem Königreich Sachsen Behufs der Regulirung der

gemischten Parochial= und Schulverhältnisse unter dem 10. Mai 1860
abgeschlossenen Recesse betreffend.

Nach der Beilage A zum Receß vom 10. Mai 1360, die kirchlichen und Schul-
verhällnisse derjenigen Parochieen beireffend, zu welchen Unterthanen des Fürstenthums
Reuß Aeclterer Linie und Königlich Sachsische Unterthanen gehören (Gesetzsammlung von
1860 Seite 135 ff.) hat zufolge der Bestimmung unter I. 2. das Fürstlich Reußische
Dorf Görschnitz mit Einschluß des dasigen Niltergutes zu den Parochialanlagen der
Parochie Elsterberg ein Zwanzigtheil beizutragen.

Auf Antrag der Gemeinde Görschnit sind wegen Abänderung dieser Beitrags-
quole durch die beiderseitigen Regierungen Verhandlungen gepflogen worden, in Verfolg
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deren die nachstehende Vereinbarung zwischen den Vertretungen der zur Parochie Elster-
berg gehörigen Gemeinden und Riltergüter herbeigeführt worden ist:

u. Der Beitrag der Fürsllich Reußischen Gemeinde Görschnih mit Einschluß des

dasigen Rittergutes 7 den in der Berochse Elsterberg aufzubringenden Parochial-anlagen wird vom 1. Jannar 1883 ab aufein nn–ip"
festgesetzt.

. Der gedachten Vürstlich Reußischen Gemeink soll das Recht zustehen, an dervom ohe 1676 an von 10 zu 10 Jahren stattfindenden Revision des Ver-

theilungsplanes für die auf die Köpfe entfallende Anlagenhälfte gleich allen
Sächsischen Gemeinden der Parochie Theil zu nehmen.

Nachdem zu diesem Abkommen von Fürstlicher Landcoregierung im Einverständniß
mit Fürstlichem Consistorium ebenso wie von dem Königlich Sächsischen Ministerium des
Cultus und öffentlichen Unterrichts im Einvernehmen mit den in Evangelicis beauftragten
Königlich Sächsischen Herren Staatsministern, Excellenzen, und dem evangelisch-lutheri-
schen Landesconsistorium auf Grund von F. 17des ebengedachten Recesses die erforder-

liche henehmigung ertheilt worden ist, wird Solches auf Höchsten Befehl hiermit bekannt
gemacht

Greiz, am 9. November 1883.

Fürftlich Reuß- nt. Laudesregierung.Faber.
C. Perthes.

35. Negierungsverordnung vom 10. November 1883,
eine Nachtragsbestimmung zu den §§. 19 und 20 der Regierungsverordnung

vom 12. Juli 1878 über den Schutz der in gewerblichen Anlagen
beschäftigten Arbeiter betreffend.

Mit Seronissimi HöchsterGenchmigmng wird im Anschlusse an diein den §. 1
und 20 der in der Ueberschrift bezeichneten Regierungoverordnung enthaltenen NSSintn

zum Schutze der in bhewerboIchen Anlagen beschftigten Arbeiter verorduct was folgl:Dafür, daß diein den §55. 19 und 20 der Regierungsverordnung vom
12. Juli 1878 im Pn der Arbeier in größeren Fabrikanlagen vorgeschrie-
benen Einrichtungen in einer dem in der einzelnen Fabrik hervorkretenden Bedürf-

nisse entsprechenden Weise hergestellt und znterhalten werden, haftet der Eigenthümerder bezüglichen Fabrik — im Falle einer Mehrheit von Eigenthümern jeder der-
selben solidarisch — namentlich auch den einschlägigen Anorduungen wie Straf-

rüungen. der. zuständigen Behörden gegenüber.Sache der Eigenthümer von Fabrikanlagen, sich wegen der Erstattungdes 2 der gedachten Verpflichtung erwachsenden Aufwands durch elwaige
Miteigenthümer, Pächter, Afterpächter r. im Vertragswege zu sichern; die An-
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ordnungen oder Versügungen der Behörden bleiben durch die unter den Betheiligten
etwa bestehende Ordnung der bezüglichen Rechtoverhältnisse völlig unberührt.

Greiz, den 10. November 1883.

Furstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.

6G. Regierungsverordnung vom 17. November 1843,borrefehn die Ausführung des Reichsgesetzes vom 20. Juli 1881 über die

Bezeichnung des *-!derSchaulgefaße.
Zur Ausführung des mit dem 1. Januar 1884 in Kraft tretenden, wachsihen

unter O besonders abgedruckten Reichsgesezes vom 20. Juli 1881, betreffend die Be-
zeichnung des Raumgehaltes der Schankgefäse, wird mit Höchster Genehmigung. Serenissimi
das Folgende verordnet:

1.

Bei der Bezeichnung der Schankgefäße mit *1 füberlichen. Kennzeichen ihres
Sollinhaltes kann schon von jetzt ab denVorschriften in den §§. 1—3 des Reichsgesetzes
vom 20. Juli 1861 neben den Bestimmungen in den 5§. 1 und 2 der Regierungs-
verordnung vom 19. Mai 1871 (G.-S. S. 77) nachgegangen werden.

2.

Die im zweiten Absatze des §. 2 des Reichsgesetzes nachgelassene Festslellung des
Marimalabstandes des Füllstrichs vom oberen Nande hinsichtlich solcher Schankgesäße, in
welchen eine ihrer Natur nach slark schäumende Flüssigkeit verabreicht wird, steht der Fürst-
lichen Landeoregierung zu.

3.

Die Befolgung *V an dem Reichsgesebe enthaltenen Vorschriften ist durch diePolizeibehörden zu überwa
Bei den zu diesem uet in den Schanklokalen von Zeit zu Zeit vorzunehmenden

Revisionen sind von den daselbst vorhandenen Schaulgefäßen beliebige Stücke herauszu-
hreifen und mittelst der nach F. 4 des Reichsgesebes von den Gast- und Schankwirthen
bereit zu haltenden, gehörig gestempelten Flüssigkeitsmaaße der Prüfung zu unterziehen.

Eine Mitwirkung des Aichamtes als solchem bei diesen Visikationen ist aus-
geschlossen.

4.

Als festverschlossene Flaschen im Sinne von F. 6 des Reichsgesetzes sind besonders
alle diejenigen Flaschen zu betrachten, bei denen die Art des Verschlusses und der zur
Zeit der Prüfung des Verschlusses bemerkbare Zustand desselben unzweifelhaft erkennen

23°
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lãäßt, daß die betreffenden Flaschen auch als Trausport- und Aufbewahrungsgefäße dienen
und nicht erst an Ort und Stelle unmiltelbar vor dem Konsum des bezüglichen Getränks
gefüllt und verschlossen worden sind.

Greiz, am 17. November 1883.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.

Gesetz, belreffend die Bezelchnung des Raumgehaltes der Schankgefäße. Vom 20. Juli 1861.

Wir Wilhelm,
von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Vundesraths und des
Reichstags, was solgt:

5S. 1.
Schankgefäße (Gläser, Krüge, Flaschen sc.), welche zur Verabreichung von Wein,

Obstwein, Most oder Bier in Gast-- und Schankwirthschasten dienen, müssen mit einem
bei der Aufstellung des Gefäßes auf einer horizontalen Ebenc den Sollinhalt begrenzenden
Strich (Füllstrich) und in der Nähe des Stirichs mit der Bezeichnung des Sollinhalts
nach Litermaaß versehen sein. Der Bezeichnung des Sollinhalts bedarf es nicht, wenn

derselbe #n Liter oder ein halbes Liter beträgl.
fzce Strich und die Bezeichnung müssen durch Scheat, Schliff, Brand oderAetung. öehericch und in leicht erkennbarer Weise angebracht sein

Zugelassen sind nur Schankgefäße, deren Sollinhalt einem vLiter oder einer Maaß-
größe entspricht, welche vom Liter aujwärts durch Siusfen von 17 Liter, vom Liter ab-

wärts durch Stufen von Zehntheilen L csere gebildet wird. Anherdem sind zugelassenGefäße, deren Sollinhalt 1 Liter belräFK. 2.
Der *des Füllstrichs von dem oberen Naude der Schankgefäße muß

u) Gefäßen mit- bberengtem Halse, auf dem letzteren angebracht, zwischen2unr 6 Centin
b) bei anderen Geerrn zwischen 1 und 3 Centimeter

betragen.
Der Maximalbetrag dieses Abstands kann durch die mussändige-45½ Verwal-

tungsbehörde hinsichtlich solcher Schankgefäße, in wolchen eine ihrerNalur nach stark
schäumende Slüssigkeit verabreicht wird, über die vorstehend bezeichneten Grenzen hinans
festgestellt werden.

5. 3.

Der hr den Füllstrich begrenzte Raumgehalt rines Shantg ahee darfa) bei Gefäßen mit verenglein Halse höchsten
ßbei anderen * höchstens 190geringer sein als der Sollinhalt.
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8. 4.
Gast= und Schankwirthe haben gehörig gestempelte Flüssigkeitsmaaße von einem

zur Prüfung ihrer Schankgefäße geeigneten ur oder Gesammtinhalt bereit zu halten.
8. 6

Gasl- und Schankwirthe, welche den suesehmnen eci zuwiderhandeln,
werden mil Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis er Wochen bestrast.Gleichzeitig ist auf Einziehung der vorschristswidrig befundenen Schangeseße. zu erkennen,
auch kann die Vernichtung derselben ausgesprochen werden.

S. 6.

Die versteheaden Vestimmungen finden auf festverschlossene (versiegelte, verkapselte,festrerkorkte u. s. w.) Flaschen und Krüge, sowie auf Schankgefähe von 1 20 Liter oder
weniger nicht Anwendung.

S. 7.
Dieses Gesetz tritt am 1. Jannar 1884 in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiser-

lichen Insiegel.
Gegeben Bad Gastein, den 20. Juli 1881.

(I. Wilhelm.
v. Voetlicher.

. Nachtrag vom 20. November 1883zur Rcgiermn S. r#e vom 1. Juli 1882, die Untersuchung der

Zuchtstiere betreffend.
Um einem unter Umständen als vorhanden anzusehenden Bedürfuisse zu entsprechen,

wird mit Höchster Genehmigung Serenissimi Folgendes verordnet:
Die Prüfung von Zuchtstieren kann auf Antrag von Besihern derselben, wenn

besondere, von der Prüfungskommission als tristig ancrkannte Gründe dafür sprechen, auch
in den Gehöften der Stierbesiyer vorhenommen werden.

Für eine Prüsung im Gehöfte isl eine — in den 8. 90 der Megierunge vormungvom 1. Juli 1882 gedachten Fends fliebende — Gebühr von 6 Markan die Prüfungs-
kommission zu entrichten und der letzteren der nach F. 3 Abs. 4 der bnchnten Ver-
ordnung zu berechnende Reiseaufwand zu vergnten.

reiz, am 20. November 1883.

Fürsll. Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.
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38. i s-Bekanntmach vom 21. November 1883,
die behh der Regierungs-Bekanntmachhung vom 11. November 1882,

die Bildung der Schaubezirke zu Untersuchung der Zuchtsliere betreffend.
Die Regierungs-Bekanntmachung vom 11. November 1882, die Bildung der

Schaubezirke nach Maßgabe der Regierungs-Verordnung vom 1. Juli 1882 über die
Untersuchung der Zuchtstiere betreffend, wird hierdurch weiterhin dahin abgeändert, daß
die Gemeindebezirke Irchwitz mit St. Adelhrid, Schönfeld, Waltersdorf, Reinsdorf, Pohlih
und Naasdorf aus dem 2. Schaubezirke Mohledorf ausgeschieden und zu einem besonderen
Schaubezirk (2b) mit dem Prüfungsorte St. Adelheid bestimmt werden.

Greiz, den 21. November 1#883.
Furstl. Reuß-Pl. Landesregierung.

Faber.
C. Perthes.
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Gesebsammlung
das Fürstenthum Ran Aelterer Linie.

(Ausgegeben am "1. 16 1883.)

30. Gesetz vom 8. Dezember 1883,
einen Nachtrag zum Gesetz vom 1. März 1883 wegen verschiedener seither

von Geistlichen, Kirchendienern und Kirchkassen bezogener Gebühren und
Abgaben betreff end.

Wir Heinrich der Zwet und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie souveräner Fürst Neuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein 2c. . .
verordnen zur Ergänzung des obgedachten Gesetzes mit Zustimmung des Landtags,
was folgt:

1.

Die Frage darüber, ob das Geseh vom 1. März 1883, verschiedene seither von
Geistlichen, Kirchendienern und Kirchkassen bezogene Gelähten und Abgaben betreffend,
auf solche hierländische Orte Anwendung findet, welche in Kirchspiele benachbarter Gebicte
eingepfarr! sind, entscheidet sich nach den mit den bezüglichen Regierungen etwa hergestellten
einschlägigen Vereinbarungen.

Injoweil felche zur Zeil des öien dee besagten Gesetes nicht bestehen,
bleibt die Wirksamkeit desselben in Bezugaufdiese Orle für so lange ausgesebt, als sienicht durch Verordnung Unsercs Gonsstchinn auf Wcte erstreckt sein wird.

§. 2.

Ebenso bestimmt sich die Anwendbarkeit des gedachten Gesetzes vom I. März 1893
auf auswärtige in hierländische Kirchspiele eingepjarrte Orte nach ctwaigen mil den bezüg-
lichen Neyicrungen im fraglichen Betreffe geschlossenen Vereinbarungen.

Insoweit solche beim Inkrafltreten des mehrgedachten Gesetzes vom 1. März
1883 nicht beslehen, wird dasselbe in Rücksicht auf fragliche Orte erst von dem Zeit-
punkte ab wirksam, welcher in Folge entsprechender Verhandlungen mit dem be-
treffenden auswärtigen Kirchenregimente von Unserem Gonsisterium bekannt gemacht
werden wird.
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Das begenwärige Gesetz tritt gleichzeitig mit dem obgedachten Gesetze vom1. März 1883 in Kraft. s bebach *l
heiununn haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unfer Fürst-

liches Insiegel beifügen lassen. 5 ! DI
Gegeben Greiz, den 8. Dezember 1883.

2 Heinrich XIXII
Faber.

10. Patent vom 8. Dezember 1883,
die im Jahre 1884 zu entrichtenden Candesabgaben betreffend.

Höchstlandeeherrücher Entschiehng zufolge soll mit hierzu erklärter Gustimmungdes Landtages im Jahre 1884 die nach der Verordnung vom 30. Dezember 1870
Gemäßheit der Gesetze vom 9. Mai 1857 und 26. Februar 1875 zu erhebende all.
gemeine Grundsteuer mit 4516 Pfennigen Reichswährung von der Steuereinheit er-
hoben werden.

Bezüglich der übrigen Abgaben bewendet es, soweit hieran nicht durch Gesetz elwas
geändert wird, bei den bisherigen gesetzlichen Bestimmungen.

Indem dies zur Nachachtung für Steuerpflichtige, Hebestellen und Einnehmer zur
algemeinen Kenutniß gebracht wird, werden für die an den 4 ersten Terminen mit
! Pfennig, am fünften Termine mit * Pfennig von jeder Steuereinheit zu entrichtende
Grundsteuer folgende Termine festgesetzt

der 15. Rebruar,

der 15. September und
der 15. November.

abei wird bemerkt, dah bei Eutrichtung des V. Grundsteuertermins Veträge
unter ½ Pfennig wegfallen, Beträge von und über ½2 Pfennig für einen vollen Pfennig
gerechuet werden, sowie daß die erforderliche Information derOrtssteuereinnehmer wegen
Erhebung des V. Termines durch das Fürstliche Katasterbureau erfolgen wird.

Die Aueschreibung der Termine für die Einkommensteuer bleibt z. Zt. noch vor-
behalten

Greiz, am 8. Dezember 1863.
Fürstlich Neuß.Pl. Landesregierung.

Faber.
C. Perthes.
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I. Regierungeverordnung vom 10. Dezember 1883,eine s der die Gebühren für die nach Beendigung der Vandes-
vermessung erforderlichen geometrischen und Katastrirungs-Arbeiten regelnden

Regierungsverordnung vom 30. Imuar 1866 betreffend.
Mit Sercyissimi Höchster Genehmigung wird die der Regierungsverordnung vom

30. Januar 1866, die Gebühren für die nach Beendigung n bandebvernessung Frsoderlichen geometrischen und Katastrirung-Arbeiten betreffend (Ges.-S. v. 18 12),unter B. angedruckte „Gebührentaxe für Vollziehung der im rc.“ wie folgt —
Für Herstellung von Güterzcttel-Abschriften, bei denen die nach dem alten Boden-

maaße ausgedrückten Größen der Flächen in kdie nach dem neuen Bodenmaaße bezeichneten
umzuschreiben, die im Beslande der Parzellen worgekommenen Veränderungen nach derNummerfolge der Parzellen berücksichtigt und die Bodenmaaße sowohl als die Zahl der
Stenereinheiten neu aufgerechnet werden müssen, sind zu berechnen:

n. — M. 3 Pff. für jede Hausnummer.
6„ — „ " übrige Nummer,— 3 die Ausseein jeden Güterzettels.

ve derZusammenrechnung sich ergebende überschießende Bruchtheilpfennige bleiben
Aaußer Ansatz.

Greiz, am 10. Dezember 1883.

Fürstlich Reuß-Pl. Landesregierung.
Faber.

C. Verthes.
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Gesctzsammlung
das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 29. - 1883.)

42. Gesetz vom 15. Dezember 1883,
Ausführungsbestimmungen zu dem eine weitere Abänderung der Reichsgewerbe-
ordnung enthaltenden Reichsgesetze vom 1. Juli 1883 und zu einzelnen davon

nicht berührten Vorschriften der Reichsgewerbeordnung betreffend.

Wir Heinrich der JZwei und Zwanzigste von Gottes Guaden Aelterer
Linie sonveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krannichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. W. 2c.
verordnen zu Auoführung des Reichsgesehes vom 1. Juli 1883, betreffend eine Ab-
änderung der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 und einzelner davon nicht betroffenerVorschristen der Reichsgewerbeordnung mit Zustimmung des vandtages, was folg

8. 1.
Zu den neuen 88. 334 und 40 der Gewerbeordnung.

Für die Entscheidung über Gesuche um Erlaubuiß zu den in §. 33u des Reichs.
gesetzes bezeichutten Gewerbeunlernehmungen ebense wie zur Zurücknahme ertheilter Con-
cessionen dieser Art und zur Untersagung des gedachten Gewerbebetriebe gegenüber von
Personen, welche denselben vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Gesetzes begonnen
haben, ist der Landesausschuß zuständig.

ür das Verfahren dieser Behörde in betreffendem Falle sind neben den Be-
stimmungen in Ss. 20 und 21 der Reichsgewerbeordnung und in Arl. 2 des Reichs-
beiebes vom 1. Juli 1883 die Vorschriften unter 1 und 2 in Art. II. der nachgehends
mit der Zustimmung des vandtages versehenen Landeeherrlichen Verordnung vom
27. Seplember 1869 maßgebend.

Wird gegen die Versagung der Erlaubniß zu dem in F. 33, der Gewerbeordnung
gedachten Gewerbebetriebe oder wider die Untersagung deiselben Rekurs erhoben, so tritt
das unter Ziffer 3 und 4 von Arl. II. der gedachten Landesberrlichen Verordnung geregelte
Verfahren ein.
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5. 2.
Zu den neuen §§. 35 und 40 der Gewerbeordnung.

Die Untersagung des Haudels mit Dynamit und anderen Sprengstoffen und der
im dritten Absatze de# neuen F. 35 der Gewerbeordnung bezeichneten Gewerbebetriebe,

mit — desjenigen der Gesindevermiether und Siellenvermittler, steht dem Landes-ausschusse37 V auf das dabei zu beobachtende Verfahren und den etwaigen Rekurs

gegen die bezügliche eriühmn des Landesausschusses greisen die unter F. 1 gegebenenbekreffenden Vorschriften Pla
Insoweit Anetjonatenen von einer staatlichen oder einer städtischen Gemeindebehörde

angestellt sind (vgl. §. 36 der Gewerbeordnung und §. 3 dieses Gesetzes), sleht die
Untersagung des Gewerbebetriebs derselben der anstellenden Behörde zu.

In Ansehung der im ansten und zweiten Absatze von F. 35 bezeichneten Gewerbe-belriebe mit Ausnahme des Handels mit Dynamit und anderen Sprengstoffen, fernerhin
bezüglich des Gewerbebetriebs der Gesindevermiether und Stellenvermiltler sind die be-
treffenden Gemeindevorstände zu der nach Maßhgabe der bezüglichen Bestimmungen in§. 35 der Gewerbeordnung auszusprechenden Unnarsatung zuständig.

8. 3.
Zu §. 36 der Gewerbeordnung.

Nur die städtischen Gemeindebehörden sollen befugt sein, für die betreffenden
Gemeindebezirke Auctionatoren unter eidlicher Verpflichtung derselben auf bestimmte Vor-
schriften anzustellen.

Für ländliche Bezirke können dergleichen Bunctionäre nur von dem Landrathsamte
zu ihren Verrichtungen in Pflicht genommen und angestellt werden. Es geschieht dießsolchenfalls auf bezügliche, für beachtlich gefundene Anträge der Venaeindevorshende hewisser
Bezirke, welche den Auctionaloren als Bereich ihrer vorschriftsmähigen Thätigkeit zuzu-
weisen sind.

8. 4.
Zum neuen 8. 42h der Gewerbeordnung.

Im Falle für einen Gemeindebezirk eine Bestimmung der im 1. Absahe von 8. 42h
der Gewerbeordnung gedachten Art getroffen ist, geht die Ertheilung, Versagung und
Zurücknahme der für den von der fraglichen Bestimmung betroffenen Gewerbebetrieb nach
dem gedachten F. 420 erforderlichen Erlaubniß von dem bezüglichen Gemeindevorstande
aus, sofern nicht der Handel mit Dynamit oder anderen Sprengstoffen in Frage steht.

Auch für die in Bezug auf den Gewerbebetrieb mit den im §. 59 Ziffer 1 und 2
der Gewerbeordnung näher gedachten Erzeugnissen und Waaren nach F. 42b desselben
Gesetzes zulässige Untersagung und Beschränkung ist, wenn es sich dabei um einen
Gewerbebekrieb handelt, wie er im ersten Absatze des §. 42b der Gewerbeordnung be-
zeichnet ist, der betreffende Gemeindevorstand zuständig.
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8. 5.
Zu Art. 7 des Reichsgesezes vom 1. Juli 1883 und §. 43 der Gewerbeordnung.

Die nach §. 43 der Reichsgewerbeordnung der Ortspolizeibehörde zugewiesenenBefugnisse sechen in den slädtischen Gemeindebezirken dem Gemeindevorflande, in Bezug
auf die ländlichen dem Landrakhsamte zu.

Zu dem neuen §. *7 der Gewerbeordnung.
Die Befugnisse der nach §. 44u der Gewerbeordnung zu Ertheilung, Versagung

und Rücknahme der ebendanach erforderlichen Legitimationskarte zuständigen Behörde kommen
gleichsalls für slädtische Gemeindebezirke dem betreffenden Gemeindevorstande, bezüglich der
ländlichen Bezirke dem Landrathsamte

8. 7.
Zu Art. 9 des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1883.

Die etwaige Zurücknahme der in den §§. 30. 32. 33 und 34 bezeichnelen, vom

bandesnseschuf ausgehenden Genehmigungen hat durch dieselbe Behörde zu erfolgen.Die Zurücknahme der in §. 36 bcezeichneten Bestallungen geschieht durch diejenige

Behörde, von * sie bewirkt worden sind.chug auf den in §. 30a der Gewerbeordnung gedachten Gewerbebetriebbleiben besonden Bestimmungen vorbehalten.
Die Untersagung des Gewerbebetriebs solcher Pfandleiher, welche vor dem Inkraft-

treten des Gesetzes vom 23. Juli 1879 ihren Gewerbebetrieb begonnen haben, mithin

der Gonession 7 noch nicht bedurften, steht dem Landesausschusse zu.lägige Verfahren bcziehentlich im Falle eines wider die Verfügung desbanbetan hanuan When Rekurses ist das in §. 1 dieses Gesees näher bezeichnete.
8.B.

Zu Arl. 11 des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1883.
#Lür die Fälle, für welche nach den neuen 655.55 bis 63 der Reichsgewerbe-

ordnung ein Wandergewerbeschein erforderlich wird, ist zu dessen Ertheilung wie zudessen gebotener oder zulässiger Versagung oder Zurücknahme (vgl. S§. 57, 57a, 57b,
58 der Gewerbeordnung) das Landrathtamt insoweit zustämig, als der Wohn= oder Auf-
enthaltsorl des Nachsuchenden im Fürstenihmme gelegen ist, im Falle dess8. 55 Ziffer 4,
wenn das dort bezeichuete Gewerbe innerhalb des Fürstenthums betrieben werden soll
(vgl. §. 61 der Gewerbeordnung).

Dieselbe Behörde ist Iis- die Ertheilung oder Versagung der nach §. 56 (letzter
Absatz) ersorderlichen Genehmigung zu der innerhalb des Fürstenthums im Umherziehen
zu bewirkenden Feilbieiung von Druckschristen, anderen Schriften und *. sowie
jzur Genehmigung des betreffs der seilzubietenden Druckschriften u. s. w. vorzulegenden

Verzeichnisses ständig. soweit dieser Gewerbebekrieb nach der herahte Gesetzesbestimmung
überhaupt zulässig

Auch dicü I ch §. 62 der Gewerbeordnung nothwendige Erlaubniß und deren

Versagung hat für das Gebiet des Fürstenthums vom Landrathsamte Fishe,
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ie nach dem neuen §. 59a der Gewerbeordnung zulässige Untersagung des in
§5. 590 Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Gewerbebetriebs sleht für jeden Gemeindebezirk dem
betreffenden Gemeindevorstande zu.

.9.

In allen Fällen, in denen gegen eine nach den vorersichtlichen Bestimmungen von
dem Landrathsamte oder einem Gemeindevorstande ergangene Entscheidung oder Verfügung
(Versagung, Beschränkung oder Zurücknahme einer Erlaubniß oder Bestallung, Untersagung
eines Gewerbebetriebs) Rekurs eingewendel wird, geht derselbe an den Landesausschuß.

Auf das bezügliche Verfahren finden die unter Ziffer 1 und 2 in Art. II. der nach-

gehen mit der Zustimmung des Landstages versehenen Landesherrlichen Verordnung vom
27. September 1869 gegebenen Vorschriften neben denjenigen der §§. 20 und 21 der
Reichsgewerbeordnung, sowie des Art. 2 des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1683“ sinngemäße
Arwendung.

Wenn nach Maßgabe der im Vorslebenden gegebenen Vorschriften der Landesaus-
schuß über einen Rekurs wider eine vom Vorstande des Landrathsamtes vollzogene Ver-
fügung zu entscheiden hat, wird der Vorsit des Laudesausschusses durch emen für jeden
solchen Fall von der Landesregierung besonders bestimmten Vertreter des Landrathsamts-

Voistand orlnhet (ogl. §F. 8 a. E. des Landesgesetzes vom 25. Januar 1871).nach den vorersichtlichen Bestimmungen vom Landebausschusse in zweiter
Instanz e Entscheidungen sind endgültig und im Verwaltungswege nicht weiter

tbar.
8. 10.

Insoweit nach den vorstehenden Vorschriften dieses Gesetzes Verwaltungsbehörden
(Landrathsamt, Landesausschuß, Gemeindevorstand) die Untersagung eines Gewerbebekriebs,
ferner die Versagung, Beschräukung oder Zurücknahme der zu einem solchen erforderlichen
Erlaubniß zusteht, ist es den betreffenden Aussichtsbehörden unbeuommen, auf die ein-
schlägige Thätigkeit der unterstellten Verwaltungsbehörde von Amtswegen hinzuwirken.

W
Alle den vorersichtlichen Bestimmungen elwa eutgegenstehenden Vorschriften der

Landesgesehgebung sind aufgehoben.

d gegenwärtige Gesetz tritt am 1. Januar 1884 in Kraft.
undlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser Fürst-liches Siliun beidrichen lassen.

Gegeben Greiz, den 15. Dezember 1883.

(L. S.) Heinrich XXII.
Faber.
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43. Regierungs Verordnung vom 24. Dezember 1883,
enthaltend einige Ausführungsbestimmungen zu einzelnen Vorschriften des
Reichsgesetzes vom 1. Juli 1883, Abänderungen der Reichsgewerbeordnung
betreffend, zu der auf dasselbebezüglich en Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 31. Oktober 1883 und *demiLandesgesche vom 15. Dezember 1883.

Mit Serenissimi Höchster cuschnihnn wird beziehentlich auf Grund von §.
der Reichsgewerbeordnung verorduct, wie folgt:

KS.1.
Zum neuen §. 33 der Reichsgewerbeordnung und zu §. 1 des Landesgesetzes

vom 15. Dezember 1883.

Insoweit es sich nach S. 33 Ziffer 2 der Reichsgewerbeordnung um die Frage
handelt, ob das zum Gewerbebetriebe solcher Personen, welche gewerbsmäßig Singspiele,
Gesangs= und deklamatorische Vorträge, Schaustellungen von Personen oder theatralische
Vorstellungen der dert bezeichneten Art in ihren Wirthschafts= oder sonstigen Räumen
öffentlich veranstalten oder zu deren öffentlicher Veranstaltung ihre Räume benützen lassen
wollen, bestimmte Lokal in Ansehung seiner Beschaffenheit und Lage den polizeilichen
Anforderungen entspricht, ist der zur Entscheidung berufene Landesausschuß zugleich Bau-
polizeibehörde mit denjenigen Befugnissen, welche den Baupolizeibehörden in dem Gesetze
vom 10. November 1871, die polizeiliche Beaufsichtigung der Baue rc. betreffend, und
den dazu ergangenen Ansfährungevorschriften ugewiesen sind, soweit sich nicht im Nach-
stehenden gewisse Abweichungen bestimmt finden

Diese Zuständigkeit erstreckt sich auch ar diejenigen Baulichkeiten, welche, obschon
zu der bezweckten Anlage nicht unmiltelbar gehörig, doch in einem Gebäude mit derselben
befindlich sind oder doch mil dem betreffenden Gebäude in unmittelbarem Zusammenhange
stehen.

Es ist dabei von dem Landesausschusse namentlich sorgfältig zu prüfen, ob die
geplante oder vorhandene Lage, Gestaltung urd Eimichtung des zum gedachten Gewerbe-
betriebe bestimmten Lolals sowehl für die bei den darin zu veranslaltenden öffentlichen
Aufführungen und Vorstellungen betheiligten Personen, als auch für das als Zuhörer
resp. Zuschauer der ersteren sich einfindende Aublilam, in Rücksicht ebenso auf die Zälleeiner Feuersgefahr, deren Möglichkeit durch die Art der bezweckten Darstellungen besonderserhöht werden kann, wie auf die Standhaftigkeit 4% Destkonstrulktoncn, auf die Trag-
sähifen des Bühnen- und Zuschauerraums, der zugehörigen Galericen, Estraden, Korridore

. s. w. die nach den Umständen und dem voraussehlichen Umfange der Benutung er-
ferdirlche Sicherbeit vollständig bictet.

Der Landeßausschuß hat je nach dem Ergebnisse dieser Prüfungen die nachgesuchte
Erlaubniß entweder zu versagen oder von solchen Bedingungen abhängig zu machen, wie
sie im Einzelfalle als nothwendig oder räthlich erscheinen. Das dabei Platz greifende Ver-
fahren regelt sich folgendergestalt:
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In Bezug auf jeden zur Schaffung von Räumen für öffentliche Schaustellungen,
Vorträge w. bestimmten Neubau ebenso wie auf jeden zu gedachtem Zwecke geplanten
Um- und Abänderungobau betreffs bestehender Gebäude ist jedenfalls Situationoplan und
Vauriß, in denjenigen Fällen, in denen die Erlaubniß ohne die Absicht eines Neu= oder
Umbaues mit Bezug auf vorhandene Näume nachgesucht wird, Sitnationsplan und zeich-
nerische Darstellung der zu fraglichem Gewerbebetriebe zu benützenden Räume und zwar
in doppelten Exemplaren beim Vorsitzenden des Landesausschusses einzureichen. Werden
von diesem noch andere Zeichnungen oder Veschreibungen für erforderlich geachtek, so sind
diese vom Gesuchsteller gleichfalls beizubringen.

bh.
Veziehen sich Anträge auf die Erlaubnißertheilung zu Anlagen gedachter Ark resp.

zu fraglichem Gewerbekriebe in bestehenden Räumen auf slädtische Gemeindebezirke, so find
die Anträge unter Beifügung eines Exemplares des Sitnationsplanes, nöthigenfalls der
Bauzeichnung oder Lokalbeschreibung selbst dem betreffenden Gemeindevorstande alsbald

zuhusertgen.Derlelbe hat darauf diejenigen Mittheilungen beziehentlich Güllärenngen an denLandesausschuß zu bewirken, welche mit den unter Abschnitt III §. Ziffer 1 derRegierungsverordnung vom 1. September 1862 enthaltenen, ginnee benenel
Vestimmungen vorgeschrieben sind und zwar innerhalb der dorl gedachten Fristen.

Nach dem Eingange der unter it a gedachten Anträge und Zeichnungen, be-
ziehentlich nach Gehör des betreffenden städlischen Gemeindevorstandes ist das vorgelegte
Projekt einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen, wobei im Allgemeinen folgende Grund-
sätze in Datrach kommen.

i Lokalen gedachter Art nuß der Bühnenraum vom #schaueren#e und dessenNebenräuman, dazu gehörigen Korridoren u. s. w. thunlichst sicher abschließbar sein.
er Bühneuraum und der Zuschauerraum müssen jedenfalls besondere und zwar genügend

viele Ausgänge haben.
Alle Ausgangsthüren müssen genügend weit, zweiflügelig, nach außen schlagend

und so eingerichtet sein, daß sie dem Versuche einer gewaltsamen Oeffnung keinen erheb-

lichen Wbestand entgegenseen.Die Fenster müssen ebenfalls nach außen schlagen.
Die Beleuchtungsmittel müssen so eingerichtet sein, daß sie im Falle einer ein-

tretenden Feuersgefahr möglichst wenig zu deren Erhöhung beitragen. Alle Ausgangs-
thüren, Ausgangsöffnungen, Korridore 2c. müssen zur Zeit der Vorstellungen rc. mit
brennenden Oellampen erleuchtet und das erforderliche Material muß bei der Erlaubniß-

ertheilung nachweislich vorräthig sein.Mindestens alle leichteren auf oder nächst der Bühne zu verwendenden Stoffe
müssen mit einem die Verbreunbarkeit derselben thunlichstverhütenden Mittel imprägnirt sein.

Ueber der Bühne und über dem Zuschauerraume muß ein Schlot für die Zwecke
der Ventilation und die Ableitung entstehenden Rauchs vorhanden sein.



159

Liegt das Schaustellungs- oder Theaterlokal oder doch ein Theil des Zuschauer-
raums in Stockwerköhöhe, so ist die Verbindung mit dem Erdgeschosse durch sleinerne
Treppen zu vermitteln.

Außerdem sind namentlich bei städlischen Gebäuden mit der hier fraglichen Be-
stimmung in Bezug auf Jnnen= und Außenstile und mit Rücksicht auf jeden Einzelfall
demselben angepaßte besondere Anforderungen der Behörde zulässig.

d.

Der Landesausschußvorsittende hat in jedem FJalle eines Gesuchs fraglicher Art
das Gulachten des Landesbaubeamten über die in dem betreffenden Falle zu erfordernden
beziehentlich besonderen baulichen Einrichtungen, wie sonstigen Vorrichtungen und An-
schaffungen zu erheben und dem versammelten Landesausschusse dieses Gutachten als eine
der Unterlagen für die zu fassende Emschlleßung eingehend vorzutragen, eventuell noch
anderweite Erörterungen zur geeigneten Vorbereikung dieser Entschließung zu veranstalten
und nöthigenfalls die Anwesenheit des Landesbaubeamten oder sonst anzuwendender Sach-
verständiger in der Beschlußsitzung zur Ermöglichung einer weiteren Befragung derselben
herbeizuführen.

Die Bestimmungen unter Abschnitt n 5. 37 Jiffer 5 bis 10 der Regierungs-
verordnung vom 1. September 1882 finden auf dic behördliche Brurtheilung der in
Frage stehenden Gesuche und die Ausführung der in Bezug darauf gegebenen Entschei-

dungen imisprcchen Anwendung.Den Vorschriften dieses Paragraphen ist bis auf Weiteres auch in den Fällen
schugehen in denen es sich um Lage und Beschaffenheit der Räume für andere als die

eun S. 33 der Reichsgewerbeordnung bezeichneten Theatervorstellungen handelt.

8. 2.
Zu dem nenen F. 330 der Reichsgewerbeorduung.

„Ortspolizeibehörde“ im Sinne des neu eingeschalteten §. 330 der Reichsgewerbe.
ordnung ist der Gemeindevorstand des betreffenden Bezirks. Es ist von dieser Behörde
streng darauf zu achten, daß derjenige, der den in F. 33b begzeichneten Gewerbebetrieb

ausüben will, ie einen ke#en Gewerieketrieb am Orte habe oder einen Wander-hewerbeschein (§. Ziff. 4, §. &amp;1 Ziff. 2 der N.-G.-O.) der zuständigen Behörde,welche für das HPucstenihun das Nallem beineihen ist, bei sich führe.

Zu dem nenen §. 42a Abs. 3, 66 ½8 z 1 und §. 59 Ziffer 4 der

Reichsgewerbeorduung.
Auch im Sinne der Vorschriften in dem neuen §. 42# Abs. 3, des F. 56 Ziffer 1

und des F. 59 Ziffer 4 der Reichsgewerbrordnung ist unter „Ortspolizeibehörkr= der
Gemeindevorstand zu versiehen. Es ist von demselben entschieden darauf zu halien. daß

das Feilbielen geistiger Getränke auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen u. s. w. nicht
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anders als im Falle besonderen Bedürfnisses, wie es bei Volksfesten, Truppendurchzügen
u. s. w. eintritt, und nur für die Dauer dieser Anlässe stattfinde und daß nur Personen,
welche derh#b bekannt und gut beleumundet sind, die bezügliche Erlaubniß
gegeben werde. Keinesfalls-darf gegen die ausnahmsweise zu einem öffentlichen Feilbicten
von Waaren fraglicher Art zuzulassenden Personen eines der in F. 57 Ziffer 1 bis 4 der
Gewerbeordnung ausgedrückten Bedenken obwalten.

5. 4.
Zu dem neuen F. 420 der Reichsgewerbeordnung.

Unter der „höheren Verwaltungobehörde“ im Sinne des ersten und drilten Ab-
satzes des neuen §. 42b der Reichsgewerbeordnung ist die Fürslliche Landesregierung zu
verstehen.

8. 5.
Zum letzten Absatze von 8. 42h der Reichsgewerbeordnung.

Die vom Bundesrath in der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 31. Oktober
1883 (Centralblakt für das deutsche Reich 1883 S. 205) über den Gewerbebetrieb der
Ausländer im Umherziehen getroffenen Besltimmungen finden auf diejenigen Ausländer,
welche innerhalb des Gemeindebezirks ihres hierländischen Wohnorts oder ihrer hier-
ländischen gewerblichenNiederlassung auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder anderen
öffentlichen Orten oder ohne vorgängige Bestellung von Haus zu Haus eines der unter
Ziffer 1 bis 3 in F. 42b der Reichsgewerbeordnung bezeichneten Gewerbe treiben wollen,
entsprechende Anwendung.

5. 6.
Zu dem neuen §. 56 der Reichsgewerbeordnung.

„Zuständige Behörde“ im Sinne des ersten Absatzes des nenen §. 56c der Reichs-

bewerbeordnung ist ebenfalls die Landesregierung.nächst wird nur diejenige Ansnahme von dem im ersten Absatze von F. 566
Feebriin Verbote zugelassen, daß bei althergebrachten Volköbelusligungen, wie dieß die
in den Städten des Landes abgehaltenen segrlenmten Vogelschießen sind, während der
Dauer derselben im Wege des Glückspiels (z. V. durch Ane#ürfeln) geringwerthige
Kurz-, Glas= und insertersuganen abgesetzt werden.Ausspielungen solcher Waaren, bei denen Ausweise über Spieleinlagen (Vokterie-
Loose, Antheilscheine 2c.) auSgegeben werden, sind von der vorausgedrückten Erlanbniß
ausgeschlossen und bleiben verbolen.

Die Unternehmer der nach dem Vorstehenden zeilweilig erlaubten Gläckespiele haben
zu ihrem Gewerbebelriebe — sosern nicht zu dessen Zulässigkeit der Besitz eines von der
zuständigen Behörde augogestellten Wandergewerbescheines auf Seilen des Unternehmers
erforderlich ist — die Erlaubniß der örtlich zuständigen Polizeibehörde (dem Fürstlichen
Landrathamte, den Gemeindevorständen der Städte) einzuholen. Von der bezüglichen

fren darf ebenso wie von der hierländischen, zur Ertheilung von Wandergewerbe-scheinen befugten Behörde nur bekannten und solchen Personen, wider wesche keines der
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in §. 57 der Reichsgewerbeordnung Ziffer 1 bis 4 ausgedrückten Bedenken obwaltet, der
in Rede stehende Gewerbebetrieb und stets nur für die Dauer einer Vollbbelustigung ge-
dachter Art verstattet werden. Rekurs wider die abfällige Bescheidung eines derartigen
Erlaubnißgesuches ist nicht zulässig.In jedem Falle ist der Grochte Gewerbebetrieb polizeilich zu überwachen.

5. 7.

Zu den neuen S§. 60a und 60b der Reichsgewerbeordnung.
Die nach den neuen I§. 60a und 60D, Abs. 2 der Reichsgewerbeordnung zu-

sländige Ortspolizeibehörde ist gleichfalls der betreffende Gemeindevorstand. Derselbe hat
genau darauf zu sehen, daß diejenigen, die einen der in 8. 55 Ziffer 4 der Reichsge-
werbeordnung gedachten Gewerbebetriebe in der in §. 60## desselben Reichsgesetzes be-
zeichneten Weise ausüben wollen, mit einem entsprechenden Wandergewerbescheine der
zuständigen Behörde versehen seien, ferner, ob sich die eingeholte Erlaubniß auf die von
dem Gewerbsunternehmer etwa mitgeführten Personen milerstreckt und daß Kinder unter
14 Jahren nicht zu den verfolgten gewerblichen Zwecken verwendet werden. (F. 62 d. R.-G.O.)

er Gewerbebetrieb der in S. 600 bezeichneten Personen im Umherziehen istpolizeilich angemesen zu überwachen.
8. 8.

Zu den in diesem §. selbstbeseichneten Vorschriften der Reichsgewerbeordnung.
Die in dem Falle des §. 55Ziffer 4 der Reichsgewerbeordnung etwa aut-sprechende ——-. bes WManderdewerbeschkee, sowie die auf Grund von F. 60 Abl. 2

60b und S. 62 Abs. 4 und 5 oesselben Gesetzes zu treffenden Verfügungen eehen
Wn von der zu Entscheidung über Gesuche um Wandergewerbescheine für den Bereich
des Fürstenihums zuständigen Behörde, dem Fürstlichen Landrathsamte, aus.

die zur Anfechtung solcher Verfügungen nach dem neuen §. 63 der Reichs-
gewerbeordnung zulässige Beschwerde entscheidet als Aussichtobehörde die Landesregierung.

S. 09
Zu Art. 11 des Reichsgesetzes vom 1. Zuli 1883 un a Bekanntmachung des

Reichskanzlers vom 31. Oltober
Das Landrathsamt ist auch zur Ertheilung, “—* und Zurücknahme solcher

Wandergewerbescheine beziehentlich Gewerbelegitimationskarten zuständig, deren nach den in
der angeführten Bekanminachung enthaltenen Ausführungsbestimmungen des Bundesratbs
Ausländer, welche ein Gewerbe im Umherziehen betreiben wollen, beziehentlich ausländische
Handlungsreisende bedürfen.

Greiz, den 24. Dezember 1883.

Furstl. Neuß-Planische Landesregierung.
Faber.

C. Perthes.





Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
(Ausgegeben am 31. Dezember 1883.)

1. Nachtrag vom 24. Dezember 1883zum Gesetze * 23. Dezember 1882, die Einführung einer Abgabe für
gemeinnützige Zwecke im Interesse des Feuerlöschwesens und der Feuer-

sicherheit betreffend.

Wir Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linic sonveräuer Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,

Krunnichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein rc. 2c. 2c.

verordnen zur Hebung gewisser bei Anwendung der Bestimmungen im §F. 1 des Geietes
vom 23. Dezember 1882, die Einführung einer Abgabe für gemeinnühige Zwecke im In-

teresse des Feuerlöschwesens und der Thenersicherhet. betreffend, aufgetauchter Zweifel mitZustimmung des Landtags, was fol
Der F. 1 des bezeichneten u# che erhält als Al. 3 folgenden Zusatz:

Unter Feuerversicherunge-Anstalten im Sinne der vorersichtlichen Bestimmungen
sind jedoch solche Personen-Vereine nicht zu vrrstehen, die auf (rund von Unserer Landes-regierung geuehmigter Statuten im Fürstenthume in Wirksamkeit, sich mit köars welchrr
Entschädigung für Immobiliarbrandschäden nicht bejassen und für eintretende Mobiliar=
brandschädenfälle entveder nur gegenseitige Unterstützung, nicht Schadloohaltung oder zwar
Schaklosholtung der Mitglieder zum Zwecke haben, aber sich entweder auf einzelne Ge-
meinden resp. sonstige Bezirke des Landes oder auf bestimmte Berufsklassen beschränken
und in ihrer inneren Einrichtung von den Privat-Feuerversicherungs-Gesellschaften oder
Anstalten zugleich dadurch wesentlich unterscheiden, daß bei denselben nicht im Voraus
festgesetzte jährliche Beiträge (Prämien) von den Mitgliedern erhoben werden.

Urkundlich haben Wir diesen Gesetzesnachtrag Höchsteigenhändig vollzogen und
Unser Fürstliches Insiegel beisugen lassen.

Gegeben Greiz, am 24. Dezember 1883.

(L. S.) Heinrich XXIII.
Faber.

27
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45. Landesherrliche Verorduung vom 30. Dezember 1883,
die Aufstellung von Verzeichnissen der schulpflichtig werdenden Kinder behufs

ihrer Aufnahne in die Volteschulen betreffend.
Wir Heinrich der Zwei und Iwamigste von Gottes Guaden Aelterer

Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu Greiz,
Krannichfeld, Gera, S# und Lobenstein rc. 7. 2c.

verordnen, — nachdem sich durch die in der Landesherrlichen Verordnung vom 26. Mai
dieses Jahres, betreffend eine Abänderung der in der Verordnung über das Aller der

Schulpflichtigkeit der Kinder vom 25. Januar 1847 gekroffenen Bestimmungen, weiter
eine Abänderung der Landesherrlichen Verordnung vom 26. Dezember 1851 über die

nssellang von Verxzeichnissen der schulpflichtig werdenden Kinderbehufe ihrer Aufnahmein die Volksschulen erforderlich gemacht hat — auf Vortrag Unserer Landesregierung undkurhe Consistoriums, was folgt:
Arkikel I.

Die Paragraphen 1, 2 und 3 der letztgedachten Verordnung werden ausgehoben
und treten beziehentlich an deren Stelle die folgenden Paragraphen:

S. 1.
Die Standesämker des Fürstenthumes haben spätestens im Jannar jeden

Jahres —die in den Städten im vorbergehenden November — auf Grund der Geburts-
und bezw. Sterberegister, und zwar für jede Ortschaft getreunt, Verzeichnisse derjenigen
im Standesamtsbezirke geborenen und nicht alo gestorben aufgeführten Kinder, welche bis
zum 1. Juli des betreffenden Jahres das sechste bebenejahr jwraiegen und daher nachMaßgabe der vandeöherrlichen Verordnung vom 26. Mai 1883 schulpflichtig werden,
unter Angabe des vollständigen Namens, des Geburtstages des Kindes und der Namen,
des Gewerbes und der Religion (Confession) des Vaters bez. der unehelichen Multer
durch enisprechende Ausfüllung der Spalten 1 bis mit 8 der Verzeichnisse — die nach

dem unten abgedrucklen Formulare &amp; anzuletzen sind — aufzustellen und IW ene, bis
zum 1. Februar — in den Städten bio zum 1. Dezember des vorhergehenden Jahres
an die Gemeindevorstände der Orte, für welche die Verzeichnisse aufgestellt sind, ahzugelen.

Die Ausstellung und Abgabe dieser Verzeichnisse erfolgt kostenfrei.

5. 2.
Seitens der Gemeindevorstände sind in diese Verzeichnisse die Namen derjeui-

gen bis zum 1. Juli des Jahres das sechste Lebenojahr zurücklegenden Kinder kostenfrei
einzutragen, welche nicht im Gemeindebezirke geboren, sondern demselben zugezogen
sind, ebenfalls unter Angabe des vollständigen Namens, des Gewerbes und der Religion
(Confession) des Vaters bezw. der unehelichen Mutter (Rubrik 1—38 des Formulars).
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Weiter haben die Gemeindevorslände die Rubrik 10 bei denjenigen im Verzeich.
nisse aufgeführten Kindern auszusüllen, bezüglich deren ihnen Thatsachen der in dieser
Rubrik gedachten Arten bekannt geworden sind.

Die Gemeindevorstände haben die demgemäß vervollständigten Listen bis zum
15. Febrnar — in den Slädten bis zum 1. Januar —den zuständigen Pfarrern zu
übersenden.

5. 3.
Die Pfarrer sind verpflichtet, bei denjenigen in der biste genaunten Kindern,

welche in dem einen oder dem anderen Taufregister der Parochie vorkommen, den Tag
der erfolgten Taufe in Spalte 9 der Liste gebührenfrei einmutragen, auch etwaige ihnen

zur Kenntniß gekommene, in Nubrik 10 gehörende, daselbst aber noch nicht erwähnte
thatsächliche Verhältuisse ebenda noch zu bemerlen, und diese Liste sodann von Lokalschul-
inspektionswegen bio Ende Febrnar — in den Städten spätestens bis zum 15. Januar —
des obgedachten Jabres den betreffenden Schuldirektoren bez. Lehrern zuzustellen.

Artikel II.

Die Gemeindevorstände haben die nach der Uebergabe der Liste an den Pfarrer
zugezogenen, bis zum 1. Juli das sechste Lebensjahr vollendenden Kinder vor Eröffnung
des neuen Schuljahres dem Schuldirektor resp. Lehrer zur Kenntniß zu bringen.

Artikel III.

Gegenwärtige Verordnung kritl mit dem 1. Januar 1884 in Wirksamkeit.
Urkundlich haben Wir gegenwärtige Verordnung Höchsteigenhändig vollzogen und

Unser Fürstliches Insiegel beidrucken lassen.

Gegeben Greig, am 30. Dezember 1883.

(L. S Heiurich IXII.
Faber.

A.

Verzeichnuiß
der im Jahre 18 geborenen, im laufenden Jahre schulpflichtig

werdenden Kinder.

Gemeindebezirk
25“
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Geburtstage Geburtsort s Zuname u. Vornamen#be. Zuname Vornamen
No. des Kindes. des Vaters bez. der

1. 2 3. 4. 6 6. c.
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Bemerkungenr 2 222Gewerbe Resigion Taustag über Wegzug oder Ableben der Eltern, Namen des Vormundes

(Confession) des bez. Pflegers des Kindes, über Wiederderheiraihn ug der ver-hiWerchelichzung,ber unehelichen Mutter. körperliche od.unehelichen Mutter. Kindes geistige Gebrechen des Kindes oder sonstige thatsächliche Ver-
" hältmsse, beren aareo uue dieSchulleitung von Interesse ist.

7 8. 9. 10.
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46. Regi s-Bekannt vom 24. Dezember 1883,

die Abänderung der * betreffend.
Unter Berücksichtigung der in den Einkaufspreisen mehrerer Droguen und Chemi-

kalien eingetretenen Veränderungen und der hierdurch nothwendig gewordenen Aenderung
in den Taxpreisen der betreffenden Arzneimittel bat eine Revision der auch für die hier-
ländischen Apotheken maßgebenden Königlich Preußischen Arzueitaxe statlgefunden. Dem-
hemäß ist eine neue Auflage dieser Arzneitare ausgcarbeitel worden, welche am 1. Jannar
1384 in Kraft tritt und im Anhange Vorschriften bezüglich einer Anzahl gebränchlicher
in die Pharmucopoen Germanien nicht aufgenommener Arzueimittel enthält, wie solche
bei der Festsetzung der für diese Arzueimiltel ausgeworsenen Preise maßgebend gewesen sind.

Unier Bezugnahme auf §. 21 der Apothekerordnung vom 10. Jumi 1859 und
die Regierungs-Verordnung vom 18. Februar 1873 sowie unter Verweisung auf die im
Verlage von Rudolph Gärtner in Verlin erschienene Königlich Preußische Arzneitaxe wird
dieß zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 24. Dezember 183.

Fürstlich Reuß-" Landesreglerung.haber.
C. Perthes.
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